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Einleitung 1 

 

Einleitung  1 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-2 

lebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG) ist eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union. 3 

Hauptziel dieser Richtlinie ist die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt, wobei auch die 4 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen zu berücksichtigen sind.  5 

Zum Schutz der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Habitate der Arten des Anhangs II der FFH-6 

Richtlinie haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission besondere Schutzgebiete gemeldet. 7 

Diese Gebiete müssen einen ausreichenden Anteil der natürlichen Lebensraumtypen sowie der Habi-8 

tate der Arten von gemeinschaftlichem Interesse umfassen. Damit soll die Erhaltung bzw. die Wieder-9 

herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser Lebensraumtypen und Arten in ihrem natürli-10 

chen Verbreitungsgebiet gewährleistet werden. Diese Gebiete wurden von der Europäischen Kommis-11 

sion nach Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten in das kohärente europäische ökologische Netz beson-12 

derer Schutzgebiete mit der Bezeichnung ĂNatura 2000ñ aufgenommen (Gebiete von gemeinschaftli-13 

cher Bedeutung) und durch die Mitgliedstaaten nach nationalem Recht gesichert. Im Folgenden werden 14 

sie kurz als FFH-Gebiete bezeichnet.  15 

Gemäß Artikel 6 Abs. 1 und 2 der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die nötigen Er-16 

haltungsmaßnahmen für die FFH-Gebiete festzulegen und umzusetzen. 17 

Im Rahmen der Managementplanung werden die in Erhaltungszielverordnungen oder Naturschutzge-18 

bietsverordnungen (NSG-Verordnungen) festgelegten Ziele untersetzt und Maßnahmen für die Umset-19 

zung dieser Ziele geplant. 20 

Die Managementplanung dient der Vorbereitung einer konsensorientierten Umsetzung der erforderli-21 

chen Maßnahmen. 22 

Im Managementplan selbst werden die Schutzgüter beschrieben, die untersetzten Ziele benannt und 23 

Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiederherstellung von günstigen oder hervorragenden Zuständen der 24 

Lebensraumtypen und Arten bzw. deren Entwicklung festgelegt. Den methodischen Rahmen für die 25 

Erstellung der Managementplªne im Land Brandenburg bildet das ĂHandbuch zur Managementplanung 26 

für FFH-Gebiete im Land Brandenburgñ (LFU 2016). 27 

Die rechtlichen Grundlagen sind im Kapitel 4.1 dargelegt. 28 

Zuständigkeit und Organisation der Managementplanung  29 

Das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) ist für die fachlichen und methodischen Vorgaben sowie 30 

für die Aufstellung der FFH-Managementplanung landesweit zuständig. Bei der Aufstellung von Planun-31 

gen für einzelne FFH-Gebiete wirken die unteren Naturschutzbehörden im Rahmen ihrer gesetzlich 32 

festgelegten Zuständigkeiten mit. Die Beauftragung und Begleitung der einzelnen Managementpläne 33 

erfolgt für FFH-Gebiete innerhalb von Naturparken und Biosphärenreservaten durch die Abteilung Na-34 

turschutz und Brandenburger Naturlandschaften des LfU und für FFH-Gebiete außerhalb der Natur-35 

parke und Biosphärenreservate i.d.R. durch die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg (NSF). Die ein-36 

zelnen Managementpläne werden fachlich und organisatorisch von Verfahrensbeauftragten begleitet, 37 

die Mitarbeiter der Naturparkverwaltung, der Biosphärenreservats-Verwaltung oder des NSF sind.  38 

Ablauf der Planerstellung und Öffentlichkeitsarbeit  39 

Für die FFH-Managementplanung erfolgt eine freiwillige Konsultation. Ein formelles Beteiligungsver-40 

fahren, wie es für andere Planungen teilweise gesetzlich vorgesehen ist, ist nicht vorgeschrieben. Die 41 

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch eine wesentliche Grundlage des Managementplans, 42 

um die Akzeptanz und spätere Umsetzung von Maßnahmen der FFH-Richtlinie zu ermöglichen.  43 
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Eine Information der Öffentlichkeit über den Beginn der Arbeiten an der FFH-Managementplanung er-1 

folgte als Presseinformation mit Datum vom 16.07.2022. In einer ersten öffentlichen Auftaktveranstal-2 

tung am 15.02.2023 wurden alle fünf FFH-Gebiete, für die von 2022 ï 2025 ein Managementplan erstellt 3 

werden soll, vorgestellt und der Planungsprozess erläutert. Zur fachlichen Begleitung der Management-4 

planung im jeweiligen FFH-Gebiet wird in der Regel eine regionale Arbeitsgruppe (rAG) einberufen. Ein 5 

erstes Treffen der regionalen Arbeitsgruppe für das FFH-Gebiet Belziger Bach (DE 3841-301) hat am 6 

22.06.2023 in Anwesenheit der Naturparkverwaltung, der unteren Naturschutzbehörden, des Landes-7 

forstbetriebs, der betreffenden Gemeinden sowie von Verbandsvertretern und maßgeblich betroffenen 8 

Nutzern, Eigentümern und weiteren Beteiligten stattgefunden. Zielstellung dieses Treffens war die Er-9 

örterung der Rahmenbedingungen für die Erstellung des Managementplans, die Vorstellung der ge-10 

bietscharakteristischen Gegebenheiten, der Nutzungssituation und die Bewertung der vorkommenden 11 

Lebensraumtypen im Gebiet sowie die Diskussion möglicher Erhaltungs- und Entwicklungsziele und 12 

Maßnahmenempfehlungen. Weiterhin hatten die Anwesenden die Gelegenheit, Hinweise zur Planung, 13 

Nutzung und zu Konflikten im FFH-Gebiet zu geben. Dies erfolgte für vorliegenden Managementplan 14 

noch nicht. 15 

Die zweiten Treffen der regionalen Arbeitsgruppe fanden am 23.07.2025 in Baitz statt. Im Rahmen der 16 

beiden Veranstaltungen wurden die avisierten Maßnahmen für die maßgeblichen Lebensraumtypen und 17 

Arten im FFH-Gebiet Belziger Bach vorgestellt und Hinweise und Anregungen zu diesen entgegenge-18 

nommen. Die Vorstellung der Maßnahmen erfolgte in zwei separaten Veranstaltungen für den südlichen 19 

Teil des FFH-Gebietes am Vormittag und für den Teilbereich in den Belziger Landschaftswiesen am 20 

Nachmittag. 21 

Im Rahmen der Erstellung des FFH-Managementplanes für das FFH-Gebiet Belziger Bach erfolgte 22 

keine Erfassung von Biotopen und Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL, da bereits im Jahr 23 

2020/2021 eine Aktualisierung der Biotopen- und Lebensraumtypenkartierung nach Anhang I der FFH-24 

RL, im Auftrag des LfU durchgeführt wurde.  25 

Faunistische Erfassungen im Rahmen der FFH-Managementplanung erfolgten für die Arten: Kamm-26 

molch (Triturus cristatus), Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) und Bachneunauge (Lampetra 27 

planeri). Für die maßgebliche Art Fischotter (Lutra lutra) erfolgte eine Datenrecherche.  28 

Auch für die Vogelarten nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie war eine Datenrecherche und Auswertung 29 

vorgesehen. 30 

Der Ablauf der Planung und der Kommunikation wird in der folgenden Abbildung 1 dargestellt.  31 
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Abbildung 1: Ablauf der Managementplanung  1 
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1 Grundlagen  1 

1.1 Lage und Beschreibung des Gebietes  2 

Das FFH-Gebiet Belziger Bach (DE 3841-301) umfasst eine Fläche von rund 189 ha und liegt im Land-3 

kreis Potsdam-Mittelmark. Das FFH-Gebiet Belziger Bach verläuft von der Quelle des gleichnamigen 4 

Bachs, südwestlich der Ortslage Bad Belzig, bis zur Mündung in die Plane und umfasst auch die links-5 

seitigen Zuflüsse Lumpenbach, Springbach und Dallbach. Ab der Ortslage Schwanebeck ändert sich 6 

der Name des Baches in Fredersdorfer Bach. Im Norden grenzt es an das FFH-Gebiet ĂBaitzer Bachñ 7 

(DE 3742-301) und an das FFH-Gebiet ĂPlane Oberlaufñ (DE 3842-301). Das FFH-Gebiet liegt zum Teil 8 

im Naturschutzgebiet ĂBelziger Landschaftswiesenñ und im Teil C des Europäischen Vogelschutzgebiet 9 

(SPA) ĂUnteres Rhinluch ï Dreetzer See / Havellªndisches Luch / Belziger Landschaftswiesenñ. Das 10 

FFH-Gebiet liegt im Hoheitsbereich der amtsfreien Stadt Bad Belzig. Lediglich ein kleiner Teil des FFH-11 

Gebiets im Norden, im Bereich der Belziger Landschaftswiesen, liegt in der Gemeinde Planebruch 12 

(Mündungsbereich in die Plane).  13 

Abbildung 2: Lage des FFH -Gebietes  Belziger Bach  14 

15 
Datengrundlage: Geobasisdaten: LGB © GeoBasis-DE/LGB (2023), dl-de/by-2-0, www.geobasis-bb.de; Geofachdaten: Datenli-16 
zenz Deutschland - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Landesamt für Umwelt Brandenburg; 17 
https://metaver.de/trefferanzeige?docuuid=7DE3A549-769C-4F01-A5E6-B3E25D40975E; FFH-Gebiete 18 

Der sommerkalte, im Oberlauf nördlich des Stadtkerns von Bad Belzig stark mäandrierende Belziger 19 

Bach wird von Quellfluren, Hochstaudenfluren und Erlenbruchwäldern begleitet. Die bachbegleitende 20 

Vegetation besteht u.a. aus Kohldistelwiesen und Waldsimsen-Quellwiesen unterschiedlicher Ausbil-21 

dungsformen, Großseggen- und Binsenrieden, Landröhrichten sowie Hochstaudenfluren und Bruchwäl-22 

dern. Mit Eintritt in die Belziger Landschaftswiesen wurde das nun Fredersdorfer Bach genannte Ge-23 

wässer bereits in historischer Zeit in seinem Lauf begradigt. Der Bach wird von Gehölzen begleitet, die 24 
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den Bach teilweise beschatten. In diesem Bereich des FFH-Gebiets wird die Bachaue landwirtschaftlich 1 

intensiver genutzt.  2 

Das FFH-Gebiet ist Teil des Naturparks ĂHoher Flªmingñ, der zu den Nationalen Naturlandschaften in 3 

Brandenburg gehört. 4 

Ein Großteil des FFH-Gebiets (Gemäß Geo- und Sachdaten 2023) ist von Wäldern (55,1 ha) und Gras- 5 

und Staudenfluren (49,4 ha) geprägt, die überwiegend (56,7 %) dem gesetzlichen Biotopschutz nach 6 

§ 30 BNatSchG i.V.m. § 18 BbgNatSchAG unterliegen. Forsten (29,1 ha), Äcker (28,6 ha) und Stand-7 

gewässer (8,9 ha) nehmen einen weiteren vergleichsweise großen Flächenanteil innerhalb des Gebie-8 

tes ein. Kleinteilig wird das Gebiet darüber hinaus vor allem von Fließgewässern (8,3 ha), Biotope der 9 

Grün- und Freiflächen (4,9 ha), Laubgebüsche, Feldgehölze, Baumreihen und Baumgruppen (4,4 ha), 10 

Moore und Sümpfe (3,5 ha), Bebaute Gebiete (2,5 ha), Röhrichtgesellschaften (1,7 ha) sowie von Ver-11 

kehrsanlagen und Sonderflächen (1,1 ha) bestimmt. Weiterhin befinden sich kleinflächig Trockenrasen 12 

(0,6 ha), anthropogenen Rohbodenstandorten und Ruderalfluren (0,1 ha) im FFH-Gebiet. 13 

Abiotische Gegebenheiten  14 

Naturräumliche Gliederung  15 

Gemäß der naturräumliche Gliederung Brandenburgs nach SCHOLZ (1962) liegt das FFH-Gebiet Belzi-16 

ger Bach von der Quelle ausgehend im Bereich der Haupteinheit Fläming (85) mit der Untereinheit 17 

Belziger Vorfläming (855) und ab der Ortslage Fredersdorf im Bereich der Haupteinheit Mittelbranden-18 

burgische Platten und Niederungen (81) mit der Untereinheit Baruther Tal (mit Fiener Bruch) (817). Der 19 

Belziger Vorfläming kennzeichnet sich durch ein flachwelliges, teilweise leicht hügeliges Gelände. Der 20 

Belziger Bach und die Plane werden von feuchten Niederungen begleitet, die zur Havel entwässern. 21 

Dem Formentyp nach handelt es sich um ein durch Talsandflächen gegliedertes, übersandetes Grund-22 

moränenland. Auf Sand- und lokal lehmigen Sandböden entwickelten sich mäßig gebleichte rostfarbene 23 

und stellenweise auch braune Waldböden von meist geringer bis mittlerer Bodengüte. Die natürliche 24 

Waldgesellschaft ist im Bereich des Belziger Bachs vor allem der Schwarzerlen-Niederungswald im 25 

Komplex mit Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald, im Bereich der kleineren Fließgewässer (Lum-26 

penbach, Springbach und Dallbach) ist es der Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald im Komplex 27 

mit Pfeifengras-Stieleichen-Hainbuchenwald und in östlichen Teilbereichen sind es der Hainrispengras-28 

Winterlinden-Hainbuchenwald und der Drahtschmielen-Eichenwald im Komplex mit Straußgras. Das 29 

Baruther Tal ist ein Abschnitt eines eiszeitlichen Schmelzwassertales, des sogenannten Baruther Ur-30 

stromtales, das während der Weichsel-Eiszeit zeitweise die Schmelzwasser des Inlandeises nach NW 31 

hin abführte. Zahlreiche Entwässerungsgräben in den Niederungen sollen den Abfluss beschleunigen. 32 

Große Teile des Baruther Tales werden von Niedermoor-, Moorerde- und Moormergelböden eingenom-33 

men. Hier wäre der natürliche Grundwasserstand oft so hoch, dass eine Nutzung nur in Form von Dau-34 

ergrünland möglich ist. Durch Entwässerung sind die organischen Niedermoorböden stark geschädigt. 35 

Auf Moorfolgeböden erfolgt auch Ackerbau. 36 

Das FFH-Gebiet Belziger Bach ist gemäß dem Pflege- und Entwicklungsplan ï PEP (IFÖN 2006) haupt-37 

sächlich dem Planungsraum B ĂNordöstliche Flämingkanteñ zugeordnet. Innerhalb des Planungsraumes 38 

befinden sich die drei Schwerpunktrªume ĂForsten bei L¿tteñ, ĂBelziger/Fredersdorfer Bachñ sowie die 39 

ĂBurgwiesen mit den umgebenden Forstenñ. Des Weiteren ist der 2005 als NSG ausgewiesene Teil der 40 

Belziger Landschaftswiesen als größter Schwerpunktraum dem Planungsraum K zugeordnet, daneben 41 

wird im PEP noch der sehr kleine Schwerpunktraum Fredersdorfer Bach südlich von Fredersdorf bis 42 

zum Eintritt in die Belziger Landschaftswiesen behandelt.  43 

Der Planungsraum B ist überwiegend von Wald bedeckt. Nur in den weniger steilen Bereichen finden 44 

sich Ackerflächen. Im Tal des Belziger Baches befinden sich einige Grünlanflächen. Im Bereich der  45 
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Seedoche und am Belziger Bach gibt es wertvolle Feuchtlebensräume mit Bruchwäldern sowie Seggen- 1 

und Röhrichtmooren. Die Quellen des Planungsraumes sind landschaftlich sehr bedeutsam. Sie treten 2 

zwischen Bad Belzig und Ragösen an zahlreichen Stellen aus und fließen in kleinen Bächen ab. Hier 3 

tritt das vom Hohen Fläming heranströmende Grundwasser aus. Der Belzig-Fredersdorfer Bach ist das 4 

zentrale Fließgewässer dieses Planungsraums (IFÖN 2006). 5 

Ein großer Teil des Planungsraums K Belziger Landschaftswiesen ist als NSG ausgewiesen. Es handelt 6 

sich um ein Niedermoorgebiet, in dem zahlreiche seltene Vogelarten vorkommen. Die früheren natürli-7 

chen geringen Grundwasserflurabstände (0,2 m Tiefe) haben die Bodenbildung stark beeinflusst. So 8 

konnten sich Niedermoortorfe über Sand entwickeln. Die Entwässerungsmaßnahmen führten dazu, 9 

dass die Niedermoortorfe der Luft ausgesetzt wurden. Dies hat zur Folge, dass sich die Böden zersetzen 10 

und Kohlenstoffdioxid abgeben (Degradierung der Moorböden). Im Bereich des Planungsraums K liegt 11 

die Bedeutung des FFH-Gebietes nicht in der Biotop- und Lebensraumtypausstattung, sondern vor al-12 

lem in der faunistischen Artenausstattung (IFÖN 2006). 13 

Hydrologie  14 

Grundwasser 15 

Das FFH-Gebiet Belziger Bach liegt nahezu vollständig im Bereich des unterirdischen Einzugsgebietes 16 

der Havel, Teilbereich Plane und Temnitz. Gemäß WRRL-Steckbrief für den Grundwasserkörper 17 

Buckau / Plane (DEGB_DEBB_HAV_BP_1) ist dieser der Flussgebietseinheit Elbe zugeordnet. Der 18 

Grundwasserkörper weist eine Größe von ca. 952 km² auf. Es sind keine signifikanten Belastungen des 19 

chemischen und mengenmäßigen Zustands verzeichnet. Der Zustand ist als Ăgutñ eingestuft, daher sind 20 

keine Maßnahmen für den Grundwasserkörper vorgesehen (LFU 2021A).  21 

Im Naturpark Hoher Fläming bilden sich die Grundwasserleiter größtenteils mit einem Grundwasserflu-22 

rabstand von mehr als 10 m aus. Im Bereich des Urstromtals und den Bachtälern reduziert sich der 23 

Grundwasserflurabstand z.T. auf bis zu unter 2 m (IFÖN 2006). Der Grundwasserflurabstand liegt im 24 

FFH-Gebiet Belziger Bach gemäß den Karten des Grundwasserflurabstandes Brandenburg 2013 des 25 

Landesamtes für Umwelt zum Großteil bei Ò 1 m unter Geländeoberkante - GOK (z. B. im Bereich der 26 

Belziger Landschaftswiesen). Im Abschnitt von der Quelle des Belziger Bachs bis zur Ortslage Schwa-27 

nebeck steigt der Grundwasserflurabstand ins umliegende Gelände auf > 40 - 50 m u. GOK. Ab Schwa-28 

nebeck liegt der Grundwasserflurabstand des umliegenden Geländes ebenfalls <= 1 m u. GOK. 29 

Die Grundwassermessstelle im Anstrom des Belziger Baches weisen einen seit Jahrzehnten anhalten-30 

den negativen Trend auf. 31 
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Abbildung 3: Grundwasserstand  an der Messstelle 38413430 Belzig  1 

2 
Die in der Talniederung gelegene Grundwassermessstelle 38413490, Belzig, B 102, nördl. Ortsausgang 3 

weist jahreszeitliche Schwankungen von ca. 1,68 bis 2,47 m unter Flur auf. Der Mittelwert 2007/2022 4 

liegt bei 213 cm u. Gelände = 66,97 m ü. NHN16 (LFU 2025D). 5 

Oberflächengewässer 6 

Das FFH-Gebiet beinhaltet das namensgebende Fließgewässer Belziger Bach (Landescode: 7 

DEBB5864_170) und die es speisenden Quellbäche und -gräben. Die Belziger Bach hat eine Gesamt-8 

länge von rund 15,2 km. Das Quellgebiet des Belziger Bach liegt südwestlich der Stadt Bad Belzig in 9 

einer Höhe von ca. 105 m ü. NHN und er mündet in den Belziger Landschaftswiesen in die Plane, die 10 

Geländehöhe beträgt hier ca. 42,2 m ü. NHN (LFU 2025). Die linksseitigen Hauptzuflüsse zum Belziger 11 

Bach sind, von Süden nach Norden, der Lumpenbach, Springbach und Dallbach, die zum FFH-Gebiet 12 

Belziger Bach gehören. Kurz vor der Mündung des Belziger Bachs in die Plane mündet der Baitzer Bach 13 

rechtsseitig ein (LFU 2023A). Der Baitzer Bach ist Teil eines eigenständigen FFH-Gebietes. 14 

Im Bereich der Ortschaft Fredersdorf bis zur Mündung heißt der Belziger Bach auch Fredersdorfer Bach. 15 

Aus dem Gewässerentwicklungskonzept (GEK, BIOTA 2016) Plane-Buckau liegen fünf Planungsab-16 

schnitte des Belziger Bachs innerhalb des FFH-Gebietes. Diese können von der Quelle ausgehend wie 17 

folgt beschrieben werden: 18 

- Quellgebiet bis Ortsrand Bad Belzig nördlich Friesenweg (5864_170_P05): Dieser Planungs-19 

abschnitt umfasst das Gewässer vom Quellgebiet bis zum Rand der Ortslage Bad Belzig. Die 20 

im GEK beschriebenen Entwicklungsziele innerhalb der Ortslage Bad Belzig sind nicht Teil der 21 

FFH-Managementplanung. Der P05 ist im Oberlauf als ein gestrecktes Trapezprofil, teilweise 22 

verfallenes Regelprofil ausgebaut. Vereinzelt finden sich wilde Regenwassereinleitungen, Ufer-23 

verbau oder Hausbebauungen bis an die Böschungskante. Im Umland sind Siedlungsbebau-24 

ungen mit stellenweise parkähnlichen Freiflächen und Gärten umgeben. Gewässerschutzstrei-25 

fen sind nicht angelegt. Zwei Sohlabstürze und ein langer Durchlass behindern das Aufsteigen 26 

der Fische und Wirbellose. Da die hydro-morphologischen Untersuchungen defizitär auffallen 27 

werden die Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen und die Herstellung der öko-28 

logischen Durchgängigkeit als Entwicklungsziele festgesetzt (BIOTA 2016).  29 

- Ortsrand Bad Belzig nördlich Friesenweg bis Ortsrand Schwanebeck (5864_170_P04): Dieser 30 

Planungsabschnitt ist mit dem stark mäandrierenden Verlauf und besonderen Sohl- und 31 

Uferstrukturen (z. B. Totholz, flache Ufer mit Prall- und Gleithängen) als naturnah beschrieben. 32 
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Die Sohle ist sandgeprägt, im Stromstrich kiesig. Das Umland kennzeichnet sich durch v.a. 1 

Wald mit Randvermoorungen die bis an das Gewässer heranreichen. In diesem Abschnitt ist 2 

der Belziger Bach für Fische und Wirbellose durchwanderbar. Die Entwicklungsziele beschrän-3 

ken sich auf den Erhalt und die Förderung der natürlichen Gewässerstrukturen und die Habitat-4 

verbesserung für die Fische und Diatomeen (Kieselalgen) (BIOTA 2016). 5 

- Schwanebeck StraÇe ĂAm Bachñ bis Eisenbahnbrücke Schwanebeck (5864_170_P03): Der 6 

Gewässerabschnitt fließt in einem geradlinigen bis gestreckten Verlauf durch die Ortschaft 7 

Schwanebeck. Teilweise reicht die Bebauung bis an die Gewässerkante heran, Randstreifen 8 

fehlen und der Gehölzbestand am Gewässerufer ist gering. Die ökologische Durchgängigkeit 9 

für Fische und Wirbellose ist gegeben. Die Brücke im Ort Schwanebeck ist für den Fischotter 10 

nicht passierbar. Die biologischen Qualitätskomponenten Diatomeen und Fische weisen große 11 

Defizite auf. Es wird angestrebt die Gewässerstrukturen zu verbessern und zu fördern. Ein wei-12 

teres Entwicklungsziel ist die Habitatverbesserung für die Fische, die Diatomeen und das Mak-13 

rozoobenthos (BIOTA 2016). 14 

- Eisenbahnbrücke Schwanebeck bis südlicher Rand Ortslage Fredersdorf (5864_170_P02): In 15 

diesem Planungsabschnitt verläuft der Belziger Bach in einem verfallenden geschwungenen 16 

Regelprofil. Er wird begleitet von Wald und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Derweilen prä-17 

gen uferbegleitende Gehölzgalerien, flache Ufer, Prallbäume, angeströmte Wurzeln sowie An-18 

sätze von Verklauselungen diesen Abschnitt des Belziger Bachs. Gewässerrandstreifen sind 19 

nicht immer hinlänglich vorhanden. Defizite weist die Strukturgüte der Sohle, des Ufers und im 20 

Umland auf, sodass eine Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen als Entwick-21 

lungsziel festgesetzt wurden. Für Fische und Wirbellose ist der Gewässerabschnitt durchwan-22 

derbar. Die Eisenbahnbrücke (außer Betrieb) ist für den Fischotter nicht passierbar (BIOTA 23 

2016). 24 

- südlicher Ortsrand Fredersdorf bis Einmündung Plane (5864_170_P01): Der untere Planungs-25 

abschnitt des Belziger Bachs kennzeichnet sich durch ein ausgebautes und eingetieftes Tra-26 

pezprofil. Durch die einseitigen Einzelgehölze und Erlengalerien (Ansätze von Prallbäumen und 27 

Wurzelanspülungen) ist die Beschattung nicht immer genügend gegeben. Da Gewässerrand-28 

streifen oft nicht ausreichen angelegt sind, reicht das als Grünland oder Acker genutzte Umland 29 

oft bis an die Böschungskante. Die Uferlinie verfällt zum Teil. Das Mühlrad und die Rampe an 30 

der Mühle in Fredersdorf sind eine Barriere für Fische sowie Wirbellose und somit nicht pas-31 

sierbar. Die untersuchten vier biologischen Parameter weisen alle Defizite auf. Die Entwick-32 

lungsziele liegen bei der Verbesserung und der Förderung der Gewässerstrukturen, der Her-33 

stellung der ökologischen Durchgängigkeit und der Habitatverbesserung für die Fische, die Di-34 

atomeen, die Makrophyten und das Makrozoobenthos (BIOTA 2016). 35 

Laut GEK (BIOTA 2016) erfolgt am Belziger Bach (Fredersdorfer Bach) uh Schwanebeck eine erhebliche 36 

Ableitung des Wasseranteils in den Umflutgraben (Biotop 3841NO0909). 37 

Folgende Maßnahmen der Gewässerunterhaltung werden im Belziger Bach durchgeführt: 38 

Tabelle 1:  Gewässerunterhaltung im GEK -Gebiet  ï hier: Belziger Bach, 5864_170 (Fredersdorfer Bach)  39 

Bereich  

 

Art der Unterhaltung  Zeitraum/Häufigkeit  

Mündung bis 1,5 km oh  

 

einseitige Krautung von Sohle bis Bö-
schung mit Mähkorb und Schlegler  

1 x jährlich  

1,5 km bis 2 km  Beseitigung von Abflusshindernissen  nach Bedarf  

bis Fredersdorf  Krautung von Sohle und Böschung mit 
Mähkorb und Schlegler  

1 x jährlich  

 

Fredersdorf bis Schwanebeck  Beseitigung von Abflusshindernissen  nach Bedarf  

Sandfang Fredersdorf  Beräumung  Alle 3 Jahre 

Sandfang Schwanebeck  Beräumung  1 x jährlich  
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Bereich  

 

Art der Unterhaltung  Zeitraum/Häufigkeit  

Ortslage Schwanebeck  

 

Krautung von Sohle und Böschung mit 
Mähkorb  

1 - 2 x jährlich, nach Abstimmung  

ab Schwanebeck bis Belziger Bach  Räumung von Abflusshindernissen  nach Bedarf  

Stadtlage bis Quelle  manuelle Krautung  1 x jährlich  

Vom Landesamt für Umwelt wird eine Fließgewässermessstelle bei Bad Belzig betrieben (LFU 2023). 1 

Das Einzugsgebiet entlang des gesamten Belziger Bachs umfasst ca. 46,58 km² (LFU 2021b). Der öko-2 

logische Zustand wurde insgesamt mit Ămäßigñ und der chemische Zustand (gesamt) mit Ănicht gutñ 3 

eingestuft (LFU 2021B).  4 

Der Dallbach und Fredersdorfer Bach werden im GEK (BIOTA 2016) bei der Zuweisung der Maßnah-5 

menkombinationen zu den einzelnen Planungsabschnitten dem Belziger Bach zugeordnet. Eine Be-6 

schreibung des Fließgewässerzustands des Lumpenbachs und Springbachs sowie eine spezifische 7 

Charakterisierung des Dallbachs erfolgte im PEP Naturpark Hoher Fläming (IFÖN 2006). 8 

Der Lumpenbach wird in seiner Strukturgüte als sehr naturnah bis naturfern eingestuft. Der Lumpen-9 

bach wird aufgrund des von vollständig oder teilweise durch Wälder gehenden Verlaufs ausreichend 10 

beschattet. Das hat einen wichtigen Einfluss auf die Temperatur und die Gewässergüte. Die Lebensge-11 

meinschaft des Lumpenbachs ist charakteristisch für Biotope, die in der Quellregion von Fließgewässer 12 

(krenal) vorkommen und kann als besonders schützenswert bezeichnet werden. Bei der Beurteilung der 13 

organischen Belastung der Gewässer anhand der Biozönose (Saprobie) weisen der Belziger-Freders-14 

dorfer Bach, Lumpenbach und Dallbach gering belastete Abschnitte auf. Der Quellbereich des Belziger-15 

Fredersdorfer Bachs war allerdings nach den vorliegenden Daten in der Vergangenheit kritisch belastet. 16 

Der überwiegende Teil der Gewässer weist eine mäßige Belastung auf. Der ursprüngliche Verlauf nach 17 

den Preußischen Urmesstischblättern (hier: aus dem Jahr1842) ist geschwungen. Die Mündung wurde 18 

vor Jahrhunderten durch einen parallel zum Tal verlaufenden Stauhaltungsdamm zur dortigen Mühle 19 

und in den Springbach verlegt. Dann erfolgte eine Umverlegung mit direkter Mündung in den Belziger 20 

Bach. Der verlegte und verkürzte Verlauf im Mündungsbereich stellt, wie Querverbaue (davon drei Ab-21 

stürze), eine Beeinträchtigung dar. Des Weiteren gibt es Hemmnisse durch den Ausbau und Überfor-22 

mung der Quellgebiete: Die Anlage von Fischteichen und Kleingewässern im Quellgebiet und entlang 23 

des Lumpenbachs und Belziger Bach stellen solche Ausbaumaßnahmen dar (IFÖN 2006).  24 

Der Springbach wird als sehr naturnah eingestuft. Das trifft für den Verlauf des Springbachs zwischen 25 

dem Gelände der Rehaklinik und der Springbachmühle zu. Bei der Beurteilung der Saprobie weist der 26 

Springbach eine mäßige Belastung auf, das Vorkommen von Makrozoobenthos sind standorttypisch. 27 

Der ursprüngliche Verlauf des Springbachs nach UMTB 1842 war geschlängelt. Er mäandriert bis ober-28 

halb der Springbachmühle und wurde nicht ausgebaut. Im Quellgebiet des Springbachs wurden 5 29 

Kneippbecken ausgebaut, da es auf dem Gebiet der Rehaklinik liegt. Auf dem Parkgelände kommen 30 

natürliche Quellwälder vor. Die verbauten Quellen, der schlammüberlagerte Unterlauf und die Querbau-31 

werke (davon vier Abstürze) werden als Beeinträchtigungen eingestuft. Insbesondere beim Springbach, 32 

aber auch beim Lumpenbach ist keine ökologische Durchgängigkeit zum Belziger Bach gegeben (IFÖN 33 

2006).  34 

Die Quellhänge im Quellgebiet des Dallbach sind als besonders wertvoll einzustufen, da sie intakte 35 

Quellzönosen und eine wertvolle Flora aufweisen und/oder als Quellmoor oder Quellgewässer beson-36 

ders typisch ausgeprägt sind. Der Dallbach wird als naturnah beschrieben. Im Gegensatz zum Spring-37 

bach und Lumpenbach ist eine geringere durch den Menschen verursachte Veränderung des Baches 38 

(Potamalisierung) zu erkennen. Im Norden des Quellgebiets wurden Gräben angelegt, die nicht unter-39 

halten werden. Dennoch ist die besonders wertvolle Zönose des Dallbachs z. T. durch Nährstoffeinträge 40 

gefährdet. Die Saprobie wird als gering belastet eingestuft, das Vorkommen der Makrozoobenthos gilt 41 
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als standorttypisch. Der auf den UMTB 1842 erkennbare Verlauf des Dallbachs war geschwungen bis 1 

getreckt (IFÖN 2006). Der Dallbach weist aber durch künstliche Verlängerung oberhalb des natürlichen 2 

Bereiches, die langjährig trockengefallen sind, und zahlreiche Stichgräben im Quellmoor erhebliche me-3 

liorative Veränderungen auf. 4 

Im FFH-Gebiet Belziger Bach gibt es kleinere Grabensysteme im Quellgebiet, oberhalb der Ortschaft 5 

Bad Belzig sowie im Lumpenbach-Gebiet und bis zur Ortschaft Schwanebeck. Nach Norden verläuft 6 

der dort als Fredersdorfer Bach benannte Bach durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet, das sich 7 

durch ein verdichtetes Grabensystem auszeichnet, aber außerhalb des FFH-Gebiets liegt (ALKIS 2022). 8 

Das FFH-Gebiet liegt im Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbandes ĂPlane-Buckauñ. Die für 9 

den Belziger Bach erarbeiteten Maßnahmen des GEK Plane-Buckau (BIOTA 2016) werden der vorlie-10 

genden Planung berücksichtigt (vgl. Kap. 1.3). Des Weiteren wurden für den Bereich der Belziger Land-11 

schaftswiesen im Rahmen der Unterhaltungsrahmenplanung Maßnahmen erarbeitet, die ebenfalls be-12 

rücksichtigt werden (vgl. Kap. 1.3). 13 

Der Belziger Bach wird im gesamten Verlauf als Gewässer mit einem Hochwasser-Risiko ausgewiesen 14 

(LFU 2025B). Vom Quellgebiet bis nördlich von Fredersdorf und im NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ 15 

werden im Auenbereich Hochwasserrisikogebiete gekennzeichnet. Es werden überflutete Flächen in-16 

folge eines statistisch alle 10/20 Jahre auftretenden Hochwassers (hohe Wahrscheinlichkeit, HQ10/20), 17 

überflutete Flächen infolge eines statistisch alle 100 Jahre auftretenden Hochwassers (mittlere Wahr-18 

scheinlichkeit, HQ100) und Flächen, die mit niedriger Wahrscheinlichkeit, ca. alle 200 Jahre, überflutet 19 

werden (HQextrem dargestellt (LFU 2025B). In der Regionalen Maßnahmenplanung zur Umsetzung des 20 

Hochwasserrisikomanagementplanes für den 3. Zyklus werden konkrete Maßnahmen im FFH-Gebiet 21 

Belziger Bach benannt (siehe Kap. 1.3. Tabelle 1). 22 

Klima  23 

Klimatisch ist der Hohe Fläming sowohl von subatlantischen sowie kontinentalen Einflüssen geprägt, 24 

da er sich im Übergangsbereich dieser beiden Zonierungen befindet. In diesem Zusammenhang wird 25 

für die Region auch von einem pseudomaritimen Flämingklima gesprochen. Der kontinentale Einfluss 26 

auf das Klima veräußert sich durch geringe Niederschläge und eine höhere Jahresamplitude der Tem-27 

peratur. Dieser Einfluss nimmt gemessen vom Hohen Fläming bis zum Baruther Urstromtal hin zu (LFU 28 

2006).  29 

Gemäß dem Pflege- und Entwicklungsplan wird der mittlere Jahresniederschlag für den Hohen Fläming 30 

mit 560 ï 640 mm angegeben, die mittlere Jahrestemperatur mit 7-8 C°. Das lokale Kleinklima ist im 31 

Bereich der Bachtäler im Jahresverlauf durchschnittlich etwas kühler als das Kleinklima auf den Hoch-32 

flächen des Flämings. Kaltluft sammelt sich in unbestockten Talauen und findet, sofern keine Barrieren 33 

bestehen, seine Ausbreitung talabwärts (IFÖN 2006). 34 

Im Sinne eines ganzheitlichen Managements des FFH-Gebietes ist im Hinblick auf die Schutz- und 35 

Erhaltungsziele und der daraus resultierenden Maßnahmenplanung die längerfristige klimatische Ent-36 

wicklung des Schutzgebietes zu ber¿cksichtigen. Dazu wurden im Rahmen des Projektes ĂSchutzge-37 

biete Deutschlands im Klimawandel ï Risiken und Handlungsoptionenñ (F+E Vorhaben 2006 ï 2009) 38 

vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) verschiedene Klimaszenarien modelliert, in denen 39 

abgeschätzt wird, wie sich die klimatischen Bedingungen in den FFH-Gebieten Deutschlands im Zeit-40 

raum von 2026 bis 2055 aufgrund des globalen Klimawandels voraussichtlich verändern werden (PIK 41 

2019). Für das Bundesgebiet ist bis zur Mitte des Jahrhunderts eine Erwärmung um etwa 2,1 °C zu 42 

erwarten, mit nur geringen Abweichungen in den einzelnen Schutzgebieten. Da sich je nach Nieder-43 

schlagshäufigkeit und -intensität sowie Wasserverfügbarkeit große Unterschiede bei den Auswirkungen 44 
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ergeben können, werden das trockenste und das niederschlagsreichste Entwicklungsszenario darge-1 

stellt (PIK 2019). 2 

Die Szenarien wurden auf Grundlage der Referenzdaten der jeweiligen Schutzgebiete für die Jahre 3 

1961-1990 entwickelt. Die Referenzdaten für das FFH-Gebiet Belziger Bach sind in der nachfolgenden 4 

Abbildung dargestellt. 5 

Abbildung 4: Klimadiagramm nach Walter für das FFH -Gebiet Belziger Bach  (Referenzzeitraum: 6 
1961-1990, PIK 2009) 7 

 8 

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur betrug im Referenzzeitraum 9,0 °C und die jährlichen Nie-9 

derschlagsmengen beliefen sich im Mittel auf 523 mm. Als absolutes Temperaturmaximum wurden 10 

36,53 °C gemessen, während das absolute Temperaturminimum bei -23,2 °C lag. Das tägliche mittlere 11 

Temperatur-Maximum des wärmsten Monats lag bei 23,74 °C. Das tägliche mittlere Temperatur-Mini-12 

mum lag bei -3,24 °C. Die Anzahl der frostfreien Tage im Referenzzeitraum (Temperaturminimum 13 

>0 °C) belief sich auf 191. 14 

In den beiden nachfolgenden Abbildungen sind die Klimadiagramme des feuchten und des trockenen 15 

Szenarios dargestellt. 16 
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Abbildung 5: Klimadiagramme nach Walter für das FFH -Gebiet Belziger Bach für ein feuchtes und ein 1 
trockenes Szenario (Projektionszeitraum: 2026 -2055, PIK 2009) 2 

  3 

Im feuchten Szenario (links) erhöht sich der mittlere Jahresniederschlag um 27 mm auf insgesamt 4 

550 mm, die durchschnittliche mittlere Jahrestemperatur steigt auf 8,6 °C. Die vermutete Höchsttempe-5 

ratur steigt über 2 °C und erreicht 38,8 °C und die Tiefsttemperatur steigt um knapp 2 °C auf -21,1 °C. 6 

Mit jährlich 211 frostfreien Tagen liegt dieses Kriterium deutlich über der Anzahl im Referenzzeitraum 7 

(20 Tage). Auch das mittlere tägliche Temperaturmaximum im wärmsten Monat steigt um mehr als 2 °C 8 

auf 26,3 °C. In diesem Szenario weist kein Monat mehr ein mittleres Tagesminimum von unter 0 °C auf. 9 

Im trockenen Szenario (rechts) sinkt die jährliche Niederschlagsmenge um knapp 40 mm auf 482 mm, 10 

die durchschnittliche Jahrestemperatur steigt ähnlich wie im feuchten Szenario auf 9,0 °C. Es wird ein 11 

absolutes Temperaturmaximum von 38,9 °C (mehr als 2 °C höher als im Referenzzweitraum) und ein 12 

absolutes Temperaturminimum von -22,3 °C (knapp 1 °C höher als im Referenzzeitraum) erwartet. Es 13 

wird mit 214 frostfreien Tagen gerechnet (23 Tage mehr als im Referenzzeitraum). Das mittlere tägliche 14 

Temperaturmaximum im wärmsten Monat wird mit 26,6 °C (Erhöhung um ca. 2,9 °C). Auch in diesem 15 

Szenario weist kein Monat mehr ein mittleres Tagesminimum von unter 0 °C auf. 16 

Nachfolgende Abbildung stellt die monatliche klimatische Wasserbilanz für den Referenzzeitraum und 17 

die beiden Entwicklungsszenarien dar. Im feuchten Szenario lässt sich eine positive Bilanz von Oktober 18 

bis März feststellen. Für die warmen Monate April bis September ist jedoch mit einem steigenden Defizit 19 

der Wasserbilanz zu rechnen. Im trockenen Szenario ist, abgesehen von den Monaten November bis 20 

Januar, von einer noch stärkeren Abnahme des verfügbaren Wassers insbesondere in den Sommer-21 

monaten auszugehen. 22 
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Abbildung 6: Monatliche klimatische Wasserbilanz für Referenzzeitraum und Entwicklungsszenarien 1 
(PIK 2009) 2 

 3 

Gebietsgeschichtlicher Hintergrund  4 

Der Fläming wurde vermutlich wegen des Wassermangels erst recht spät besiedelt. Belegt sind erste 5 

Besiedlungen z. B. im Planetal vor 8.000 (Ende der letzten Eiszeit) bis 2.000 v.Chr. Vor allem auf den 6 

Talsandflächen entstanden mit Ackerbau und Viehzucht die ersten Siedlungen. Germanen siedelten bis 7 

zum 4. Jahrhundert am Flämingrand. Im Naturpark zeugen bronzezeitliche Hügelgräber (z. B. bei Bad 8 

Belzig) von den einstigen Bewohnern. Ab dem 5. Jahrhundert siedelten Slawen in der Region und er-9 

richteten Siedlungen am Rande der Niederungen. Von dort aus fanden erste Rodungen der Bruch- und 10 

Feuchtwälder und die Anlage von Entwässerungsgräben statt, um Moor- und Sumpfbereiche nutzbar 11 

zu machen. Laut Schmettauscher Karte wurden die Feuchtwªlder ĂBuschñ erst von ca. 300 Jahren ge-12 

rodet. Das heutige Wiesengelände war noch um 1780 fast flächendeckend von Bruchwäldern bedeckt. 13 

Auf den Niedermoorflächen der Belziger Landschaftswiesen fand jedoch bis heute keine Besiedlung 14 

statt. 15 

Im 11. und 12. Jahrhundert eroberten die Deutschen die Gebiete, siedelten Westfalen, Niederländer 16 

und flämische Bauern an und es wurden im 12. und 13. Jahrhundert Ortschaften (erste Erwähnung z. B. 17 

Dahnsdorf 1227, Locktow 1275) gegründet. Zu dieser Zeit begann die Erschließung und dauerhafte 18 

Besiedlung des Flämings. In dem Zusammenhang wurden große Waldbereiche gerodet und Äcker an-19 

gelegt. Intensive Landnutzung zog weitere Rodungen nach sich. Das Holz wurde als Brenn- und Feu-20 

erholz und für Pechhütten genutzt. Die geringste Ausdehnung hatte die Waldfläche um 1800. Gleich-21 

zeitig hatten Ackerflächen die größte Ausdehnung. Im 30-jährigen Krieg (1618 ï 1648) wurden mehrere 22 

Dörfer aufgegeben und Belzig vollständig zerstört. Die entstandenen Ödlandflächen wurden durch 23 

Schäferei offengehalten. Der Großteil des Gebiets um Belzig war noch 1842 waldfrei. Die verbliebenen 24 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bruchwald
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Waldflächen liegen schwerpunktmäßig in stärker reliefierten Bereichen, die für Ackerbau ungeeignet 1 

sind. Hierzu gehören vor allem die tief eingeschnittenen Rummeln1, die Teil der Hutelandschaft waren. 2 

Etwa ab 1860 fanden im Fläming planmäßige Aufforstungen im Rahmen einer geregelten Forstwirt-3 

schaft statt. Bis zum Beginn des Industriezeitalters, in rein agrarisch geprägten Regionen auch bis in 4 

die Hälfte dieses Jahrhunderts, herrschte eine Kulturlandschaft vor, die aufgrund ihrer Vielfalt an bäu-5 

erlichen Nutzungsformen einen sehr hohen Biotop- und Artenreichtum aufwies. Bereits im Mittelalter 6 

wurden zudem zahlreiche Stauanlagen zur technischen Nutzung der Wasserkraft (Mühlenstaue) errich-7 

tet. Die planmäßige Entwässerung in den Niederungen im Baruther Urstromtal erfolgte ab Ende des 18. 8 

Jahrhunderts durch Anlage flacher Gräben. Dies sollte die Grünlandnutzung ermöglichen. Großflächige 9 

Aufforstungen auf Äckern entlang der Hangkanten fanden um 1930 statt, durch die Reparationsver-10 

pflichtungen nach dem II. Weltkrieg kam es jedoch erneut zu großen Waldverlusten. In den 1960er 11 

Jahren gab es erneute Aufforstungen im Bereich der ehemaligen Waldflächen. 12 

In den 1960er und 70er Jahren wurden für die intensive Landwirtschaft großflächige Grundwasserab-13 

senkungen vorgenommen. Die Flurneuordnung zur Nachkriegszeit führte zu über 100 ha großen Groß-14 

flächeneinheiten und zum Verschwinden von Landschaftselementen wie Hecken, Baumreihen und 15 

Feldgehölzen (IDAS 2009). In den weitläufigen Belziger Landschaftswiesen wurden infolge der zuneh-16 

menden Winderosion auf nun auch ackerbaulich genutzten Moorböden zunehmend landschaftsuntypi-17 

sche Windschutzstreifen gebietsfremder Gehölzarten (Hybridpappel, Eschenahorn, Spätblühende 18 

Traubenkirsche etc.) gepflanzt, welche die Habitateignung für Wiesenvögel absenkte.  19 

1.2 Geschützte Teile von Natur und Landschaft und weitere Schutzgebiete  20 

In den folgenden Kapiteln werden die für das FFH-Gebiet Belziger Bach relevanten geschützten Teile 21 

von Natur und Landschaft, untergliedert in die einzelnen Schutzgebietskategorien und bezugnehmend 22 

auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, beschrieben. 23 

1.2.1 Naturpark  und Erhaltungszielverordnung  24 

Das FFH-Gebiet Belziger Bach liegt innerhalb der Nationalen Naturlandschaften in Brandenburg im 25 

Naturpark Hoher Fläming (DE 3840-701), bekanntgemacht durch Schutzanordnung (GVBl. II/97, Nr. 26 

51). Schutzzweck ist u.a. die Bewahrung des brandenburgischen Natur- und Kulturerbens. 27 

Durch die 21. Erhaltungszielverordnung (ErhZV) (GVBl. II/97, Nr. 51 vom 22.12.1997) ist das FFH-Ge-28 

biet rechtlich gesichert. Darin wird als Erhaltungsziel die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines güns-29 

tigen Erhaltungszustands für die folgenden Lebensraumtypen (LRT) und Tierarten von gemeinschaftli-30 

chem Interesse (§ 7 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) aufgeführt: 31 

- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Cal-32 

litricho-Batrachion (3260), 33 

- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion cae-34 

ruleae) (6410), 35 

- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430) 36 

- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)  37 

Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG): 38 

- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 39 

albae) (91E0*). 40 

 

1 Im Hohen Fläming gebräuchliche Bezeichnung für die hier häufigen periglazialen Trockentäler, die aufgrund der vom Menschen 
verursachten Bodenerosion deutlich vertieft wurden. 
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Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Abs. 2 Nr. 10 1 

BNatSchG): 2 

- Fischotter (Lutra lutra), 3 

- Kammmolch (Triturus cristatus), 4 

- Bachneunauge (Lampetra planeri), 5 

- Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis). 6 

Prioritäre Arten gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG) sind in der 7 

21. ErhZV für das FFH-Gebiet Belziger Bach nicht aufgeführt. 8 

Laut § 33 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung 9 

eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-10 

standteilen führen können, unzulässig. 11 

1.2.2 Naturschutz - und Vogelschutzgebiete  12 

Zu einem Drittel liegt das FFH-Gebiet im Naturschutzgebiet (NSG) ĂBelziger Landschaftswiesenñ sowie 13 

im gleichnamigen Vogelschutzgebiet (Special Protection Area - SPA).  14 

Das NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ (DE 3742-501) umfasst eine Fläche von ca. 4.435 ha. Das 15 

Gebiet ist überwiegend von Intensivgrasland geprägt, deren Nutzung in den Zonen 1 - 3 mit Inkrafttreten 16 

der NSG-VO 2005 nur extensiv zulässig ist. Vereinzelt finden sich noch Feucht- und Frischwiesen im 17 

NSG. Daneben befinden sich ca. 900 ha Ackerland im NSG, die vorwiegend auf den höher gelegenen 18 

Randbereichen der Landschaftswiesen liegen und dort, zumindest teilweise, standortgerecht sind (IFÖN 19 

2006).  20 

Nach § 3 der Verordnung ¿ber das Naturschutzgebiet ĂBelziger Landschaftswiesenñ (NSG-VO BLW) ist 21 

der Schutzzweck: 22 

1. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung des Gebietes als Lebensraum wild lebender 23 

Pflanzengesellschaften, insbesondere nährstoffarmer artenreicher Feuchtwiesen, Glatthafer-24 

wiesen, Großseggen- und Röhrichtmooren, Sandtrockenrasen auf Binnendünen und Flechten-25 

Kiefern-Wäldern, 26 

2. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebensraum wild lebender Pflanzenarten, da-27 

runter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützte 28 

Arten, beispielweise Heidenelke (Dianthus deltoides), Prachtnelke (Dianthus superbus), Körn-29 

chen-Steinbrech (Saxifraga granulata); 30 

3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- beziehungsweise Rückzugsraum und 31 

potenzielles Wiederausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter Fischarten wie 32 

Gründling (Gobio gobio), Schmerle (Neomacheilus barbatulus) und Neunstachliger Stichling 33 

(Pungitius pungitius) und zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und Nr. 11 des Bundesnatur-34 

schutzgesetzes besonders und streng geschützter Arten der Säugetiere, Vögel, Reptilien, Am-35 

phibien und Wirbellosen, wie beispielsweise Mauswiesel (Mustela nivalis), Iltis (Mustela puto-36 

rius), Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), Eisvogel (Alcedo atthis), Ziegenmelker 37 

(Caprimulgus europaeus), Flussregenpfeifer (Charadrius dubius), Bekassine (Gallinago galli-38 

nago), Grauammer (Miliaria calandra), Raubwürger (Lanius excubitor), Großer Brachvogel (Nu-39 

menius arquata), Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria), Bruch- und Waldwasserläufer (Tringa 40 

glareola, Tr. ochropus), Wiedehopf (Upupa epops), Kiebitz (Vanellus vanellus), Kreuzkröte 41 

(Bufo calamita), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx 42 

splendens), Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus) und Feldgrille (Grillus campestris); 43 

4. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Brut- und Nahrungsgebiet für die Großtrappe 44 

(Otis tarda), die hier eines ihrer letzten Refugien in Mitteleuropa hat; 45 
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5. die Erhaltung und Wiederherstellung der im Land Brandenburg sehr seltenen Ausbildung eines 1 

Durchströmungsmoores mit einem Netz naturnaher Bäche mit hoher Wasserqualität, Kleinge-2 

wässern und Nassstellen; 3 

6. die Erhaltung und Entwicklung als Bestandteil eines großräumigen Biotopverbundes zwischen 4 

der Nuthe-Nieplitz-Niederung, dem Fiener Bruch, der mittleren Havel und dem Havelländischen 5 

Luch; 6 

7. die Erhaltung der besonderen Eigenart des Gebietes als Urstromtal mit randlich und innenlie-7 

genden Dünenbereichen; 8 

8. die Erhaltung aus wissenschaftlichen Gründen für eine naturschutzfachlich orientierte ökologi-9 

sche Forschung im Agrarraum. 10 

Insbesondere sollen die vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen (LRT) von gemeinschaftlichem 11 

Interesse (nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) erhalten und geschützt werden: 12 

- Flüsse der planaren bis montanen Stufe (3260) 13 

- Feuchte Hochstaudenfluren (6430) 14 

Schützenswerte Arten von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG) für das NSG 15 

sind: 16 

- Fischotter (Lutra lutra) 17 

- Biber (Castor fiber) 18 

- Rapfen (Aspius aspius) 19 

- Bachneunauge (Lampetra planeri)  20 

- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)  21 

Laut § 33 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung 22 

eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-23 

standteilen führen können, unzulässig.  24 

Folgende Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen werden als Zielvorgaben be-25 

nannt: 26 

1. das Grünland in den Zonen 1 bis 3 soll mosaikartig mit unterschiedlichen Nutzungszeitpunkten 27 

genutzt werden, um eine Vegetations- und Strukturvielfalt zu erreichen; 28 

2. auf Grünland in den Zonen 1 bis 3 werden oberflächennahe Grundwasserstände mit Blänken-29 

bildung bis zu folgenden Terminen angestrebt: 30 

a. bis zum 30. April eines jeden Jahres in jeweils den in der Zone 1 liegenden Teilen der 31 

Gemarkung Fredersdorf, Flur 1 und 2 und der Gemarkung Freienthal, Flur 6 sowie in 32 

jeweils den in der Zone 3 liegenden Teilen der Gemarkung Brück, Flur 8, der Gemar-33 

kung Freienthal, Flur 6 und 7 sowie der Gemarkung Trebitz, Flur 3 und 4, 34 

b. bis zum 30. Mai eines jeden Jahres in jeweils den in der Zone 1 liegenden Teilen der 35 

Fluren 1 und 2 der Gemarkungen Baitz und Trebitz; 36 

3. das Pflanzen und Pflegen von Einzelgehölzen, wie zum Beispiel Kopf- oder Strauchweiden, soll 37 

gefördert werden. Die Bachufer sollen abschnittsweise mit Gruppen von standortgerechten, ge-38 

bietsheimischen Gehölzen (zum Beispiel Erlen, Weiden) bepflanzt werden. Hybridpappeln sol-39 

len entfernt werden; 40 

4. in ausgewählten Ackerbereichen sollen schlaglange Streifen als extensives Dauergrünland, 41 

Dauerbrachen oder Ackerrandstreifen angelegt werden; 42 

5. ursprüngliche Grünlandstandorte, die jetzt in Wechsel- oder Ackernutzung sind, sollen in Dau-43 

ergrünland überführt werden; 44 

6. in den Waldbeständen auf den Dünenstandorten sollen offene Bereiche erhalten werden. Mit 45 
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fremdländischen Baumarten (zum Beispiel Eschenahorn) bestockte Bestände sollen in natur-1 

nahe Bestockungen umgewandelt werden. Die Verjüngung der Waldbestände soll durch Natur-2 

verjüngung erfolgen; 3 

7. Bachläufe sollen naturnah entwickelt beziehungsweise wiederhergestellt werden. 4 

Das gleichnamige SPA umfasst eine Fläche von ca. 4.435 ha. Eine Besonderheit des Schutzgebietes 5 

sind ist das Vorkommen der Großtrappen, des Brachvogels und zahlreicher Offenlandvogelarten. 6 

1.2.3 Gemäß Bundesnaturschutzgesetz geschützte Teile von Natur und Landschaft  7 

Gemäß § 30 BNatSchG i.V.m § 18 BbgNatSchAG sind bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die 8 

eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschützt (gesetzlich geschützte Biotope). 9 

Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung dieser Biotope 10 

führen können, sind verboten. Zu den geschützten Biotopen, die im FFH-Gebiet Belziger Bach vorkom-11 

men, zählen: 12 

- Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließlich 13 

ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation so-14 

wie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig über-15 

schwemmten Bereiche. 16 

- Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggenreiche Nasswiesen, Quellbereiche 17 

- Trockenrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte. 18 

- Bruch- und Auenwälder 19 

- Magere Flachland-Mähwiesen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG, Streuobstwiesen 20 

Nach § 44 BNatSchG Abs. 1 ist es verboten,  21 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 22 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 23 

zu zerstören, 24 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während der 25 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-26 

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 27 

lokalen Population einer Art verschlechtert, 28 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 29 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 30 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 31 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 32 

Abs. 2: Es ist ferner verboten, 33 

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in 34 

Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten (Besitzverbote), 35 

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 13  36 

a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorrätig zu halten 37 

oder zu befördern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung zu überlas-38 

sen, 39 

b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder auf andere Weise zu ver-40 

wenden (Vermarktungsverbot) 41 
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1.2.4 Landschaftsschutzgebiet  1 

Das FFH-Gebiet befindet sich nahezu vollständig im ca. 75.441 ha großen Landschaftsschutzgebiet 2 

(LSG) ĂHoher Fläming ï Belziger Landschaftswiesenñ (DE3840-601). Der Schutzzweck des LSG ist laut 3 

der Verordnung über das LSG ĂHoher Flªming ï Belziger Landschaftswiesenñ: 4 

1. die Erhaltung und Wiederherstellung der Schönheit, Vielfalt und Eigenart einer glazial entstande-5 

nen und durch menschliche Nutzung geprägten Landschaft, insbesondere der  6 

a. für den Hohen Fläming typischen End- und Grundmoränenlandschaft mit ausgedehnten Wäl-7 
dern, Acker- und Grünland, Trockentälern (Rummeln), Söllen, den Flämingbächen, Findlingen 8 
und bewaldeten Kuppen als landschaftsbestimmende Elemente,  9 

b. großflächigen und ungestörten Wiesen- und Weidelandschaft als charakteristische Land-10 
schaftseinheit des Baruther Urstromtales,  11 

c. historisch geprägten Siedlungsstrukturen in ihrer Ursprünglichkeit, Eigenart und Schönheit 12 
durch Vermeidung von Landschaftszersiedlung und Landschaftszerschneidung,  13 

d. der Alleen als landschaftliches Gliederungselement;  14 

2. die Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere  15 

a. der Funktionsfähigkeit der Böden durch Sicherung und Förderung der natürlichen Vielfalt der 16 
Bodeneigenschaften und des Bodenlebens sowie durch den Schutz der Böden vor Degradie-17 
rung, Überbauung, Abbau und Erosion,  18 

b. der Stabilisierung des Regionalklimas als Frischluftentstehungsgebiet,  19 

c. der Vielfalt, Ursprünglichkeit und Eigenart der Naturausstattung einer durch menschliche Nut-20 
zung geprägten Natur- und Kulturlandschaft,  21 

d. der Funktionsfähigkeit der Gewässer und ihrer Uferbereiche sowie Quellen, Quellbäche und 22 
Teiche und ihrer Entwicklung zu naturnahen Lebensräumen,  23 

e. der gefährdeten Vegetationseinheiten, Pflanzengesellschaften und Biotope, vor allem der na-24 
turnahen Wälder, Heidegesellschaften, Quellmoore und Feuchtwiesen,  25 

f. der für diese Landschaft charakteristischen und an deren weitgehende Ungestörtheit gebun-26 
denen Lebensräume und Teillebensstätten für Tierarten (z. B. für Fischotter) sowie Rast-, 27 
Brut-, Balz- und Überwinterungsplätze für Wasser-, Greif- und Großvogelarten;  28 

3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes in seiner weitgehenden Ungestörtheit als Aus-29 

gleichs- und Erholungsraum für eine naturorientierte und naturverträgliche Erholung im Einzugs-30 

bereich des angrenzenden Ballungsraumes Berlin und Potsdam;  31 

4. die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine nachhaltige, naturverträgliche Landnutzung 32 

Für das Landschaftsschutzgebiet werden in § 6 der Schutzgebiets-VO folgende Pflege- und Entwick-33 

lungsmaßnahmen als Zielvorgaben festgelegt: 34 

1. naturnahe Grundwasserstände sollen erhalten bzw. erforderlichenfalls wiederhergestellt wer-35 

den; 36 

2. die Gewässer und deren Ufer und Retentionsflächen sollen in einen naturnahen Zustand wie-37 

derhergestellt bzw. erhalten werden. An den genutzten Ufern der Gewässer soll die Einrichtung 38 

eines mindestens 5 Meter breiten extensiv genutzten Randstreifens angestrebt werden; 39 

3. die fischereiliche Nutzung soll sich am heimischen Artenspektrum und an naturnahen Populati-40 

onsdichten orientieren. Es sollen Produktionsverfahren zur Anwendung kommen, die eine Eu-41 

trophierung oder andere Schädigungen der Gewässer vermeiden; 42 

4. die forstliche Bewirtschaftung soll naturnah erfolgen. Das heißt insbesondere, dass Waldum-43 

baumaßnahmen standortgerecht erfolgen und sich die Artenzusammensetzung in den Waldge-44 

bieten künftig weitgehend an der potentiell natürlichen Vegetation orientieren soll; 45 

5. die landschaftsbildprägenden Alleen und alten Pflasterstraßen sollen in ihrer charakteristischen 46 

Ausprägung gepflegt und erhalten werden; 47 
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6. die Niedermoorstandorte der Belziger Landschaftswiesen sollen zum Schutz von Lebensräu-1 

men bedrohter Tier- und Pflanzenarten und des Landschaftsbildes soweit möglich durch Regu-2 

lierung des Grundwasserstandes erhalten werden. Es wird angestrebt, die mineralische Stick-3 

stoffdüngung auf 60 kg pro Hektar zu begrenzen und die Phosphat- und Kalium-Düngung auf 4 

Nährstoffersatz auf diesen Standorten auszurichten. Mikronährstoffzufuhr, vor allem Kupfer, ist 5 

anzustreben; 6 

7. Feuchtwiesen sollen durch periodische Mahd oder Beweidung und Entnahme von Gehölzen 7 

erhalten werden. Es wird angestrebt, Ackerflächen auf Niedermoorstandorten in Dauergrünland 8 

umzuwandeln. Feuchtgrünland soll extensiviert werden; 9 

8. ein Biotopverbundsystem soll durch Erhaltung und Neuanlage von Hecken, Obstgehölzen, 10 

Feld- und Ufergehölzen sowie Anlage von naturnahen Waldrändern und Feldrainen geschaffen 11 

werden; 12 

9. Freileitungen sollen aus landschaftsästhetischen Gründen und für den Vogelschutz gesichert 13 

oder verkabelt werden; 14 

10. ein naturverträglicher und naturorientierter Tourismus soll durch Lenkungsmaßnahmen zur Ver-15 

meidung von Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten und Lebensgemeinschaften 16 

durch Schaffung von Rad-, Reit- und Wanderwegen oder sonstigen Einrichtungen entwickelt 17 

werden. Einrichtungen zur naturkundlichen Bildung und Umwelterziehung sollen geschaffen 18 

und erhalten werden. 19 

1.2.5 Weitere Schutzgebiete  20 

Nördlich unmittelbar angrenzend an das FFH-Gebiet befinden sich das FFH-Gebiet Baitzer Bach (DE 21 

3742-301) und das FFH-Gebiet Plane Oberlauf (DE 3842-301). Innerhalb der Belziger Landschaftswie-22 

sen mündet der Baitzer Bach in den Belziger Bach und dieser in die Plane, die Teil der nach diesen 23 

Bächen benannten FFH-Gebiete sind. Südlich des Quellgebietes des Belziger Bach befinden sich in 24 

etwa 900 m Entfernung zwei Teilflächen des FFH-Gebietes Flämingrummeln und Trockenkuppen (DE 25 

3942-301).  26 

Die Lage der Schutzgebiete und die Gebietscharakteristik sind in den Karten 1a und 1b dargestellt. 27 

In das FFH-Gebiet ragen einige Boden- und Baudenkmale hinein:  28 

- Südwestlich von Bad Belzig (Siedlung Bronzezeit, Bodendenkmalnummer 30099) 29 

- Zwischen nordöstlicher Ortsrandlage Bad Belzig und Lumpenbach (Wüstung deutsches Mittel-30 

alter, Siedlung slawisches Mittelalter, Bodendenkmalnummer 31095) 31 

- Fredersdorf (Siedlung Urgeschichte, Mühle deutsches Mittelalter, Dorfkern deutsches Mittelal-32 

ter, Mühle Neuzeit, Dorfkern Neuzeit, Kirche Neuzeit, Kirche deutsches Mittelalter, Bodendenk-33 

malnummer 30374) 34 

In der Umgebung außerhalb des FFH-Gebiets befinden sich zudem weitere Bodendenkmale (BLDAM 35 

2021; 2023). 36 

Alle o. g. FFH-Gebiete befinden sich überwiegend im Landschaftsschutzgebiet ĂHoher Flªming ï Belzi-37 

ger Landschaftswiesenñ.  38 

Weitere Schutzgebiete, die für die FFH-Managementplanung von Bedeutung sind, sind nicht bekannt. 39 

1.3 Gebietsrelevante Planungen und Projekte  40 

Für die FFH-Managementplanung relevante Aussagen aus vorhandenen Planungen und Projekten sind 41 

in der folgenden Tabelle kurz dargestellt. 42 
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Tabelle 2:  Gebietsrelevante Planungen und Projekte für das FFH-Gebiet Belziger Bach  1 

Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

Landesplanung 

Landesentwicklungsplan 
für die Hauptstadtregion 
(LEP HR) 

Konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung die Grundsätze der Raumordnung 
des am 1. Februar 2008 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007) 
und setzt einen Rahmen für die künftige räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. 

Der LEP HR weist dem FFH-Gebiet Belziger Bach eine Funktion als Teil des Freiraumverbundes 
zu.  

Landschaftsprogramm 
Brandenburg 

Das Landschaftsprogramm Brandenburg definiert für das FFH-Gebiet Belziger Bach Oberlauf fol-
gende schutzgutbezogene Ziele: 

Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften  

- Schutz naturnaher Laub- und Mischwaldkomplexe  

- Erhalt und Entwicklung großräumiger, naturnaher Waldkomplexe unterschiedlicher 
Entwicklungsstadien 

- Schutz und Entwicklung eines großräumigen Biotopverbundes von Niedermooren und 
grundwassernahen Standorten  

- Sicherung von Schwerpunktgebieten zum Wiesenbrüterschutz durch den Erhalt der 
Grundwasser- und Überflutungsverhältnisse, extensiver Grünlandnutzung sowie der 
Störungsarmut in Niederungen 

- Sicherung von Kerngebieten des Großtrappenschutzes durch Vermeidung von Störun-
gen und Förderung extensiver Landnutzung entsprechend den Erfordernissen des Ar-
tenschutzprogramms der Großtrappe 

Schutzgut Boden 

- Schwerpunkträume des Bodenschutzes 

- Bodenschonende Bewirtschaftung überwiegend sorptionsschwacher durchlässiger Bö-
den 

- Schutz wenig beeinträchtigter und Regeneration degradierter Moorböden 

Schutzgut Wasser 

- Schutz und Entwicklung von Nebengewässern des Fließgewässerschutzsystems: Er-
halt und Entwicklung naturnaher Fließgewässer als Ergänzungs- und Rückzugsräume 
für die Hauptgewässer des Fließgewässerschutzsystems 

- Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit in Gebieten mit vorwiegend durchlässigen 
Deckschichten: Sicherung der Schutzfunktion des Waldes für die Grundwasserbe-
schaffenheit/Vermeidung von Stoffeinträgen durch Orientierung der Art und Intensität 
von Flächennutzungen am Grundwasserschutz 

- Wasserschongebiet (für die Trinkwasserversorgung zu sichernde, noch nicht gesetz-
lich geschützte Trinkwasservorräte) 

- Sicherung der Retentionsfunktion größerer Niederungsgebiete: Optimierung der Was-
serrückhaltung bei gleichzeitiger Extensivierung der Flächennutzung zur Vermeidung 
von Stoffeinträgen in Oberflächengewässer und zur Verminderung weiterer Stoffein-
träge ins oberflächennahe Grundwasser in Zuflussgebieten mit sommerlicher Grund-
wasserzehrung bzw. in Bereichen mit Wasserrückhalt durch An- und Einstau 

Schutzgut Klima 

- Vermeidung bodennah emittierender Nutzung in Kaltluftstaugebieten mit reduzieren 
Austauschverhältnissen 

Schutzgut Landschaft 

- Schutz, Pflege des vorhandenen hochwertigen Eigencharakters/bewaldet 

- Verbesserung des vorhandenen Potentials/bewaldet 

- Eine kleinteiligere Flächengliederung ist anzustreben 

- Starke Strukturierung / Vielzahl gebietstypischer Strukturelemente 

- Raum ist von Siedlungen, Gewerbe und Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen vordringlich 
freizuhalten 

Schutzgut Erholung 

- Erhalt der besonderen Erlebniswirksamkeit der Landschaft 

Schutz der Schwerpunkt- und Entwicklungsgebiete des Wiesenbrüterschutzes/Erhalt der Störungs-
armut 
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Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

Regionalplanung 

Havelland-Fläming 

In der öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 26.06.2025 wurde der 2. Entwurf des Re-
gionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 26.06.2025 bestehend aus textlichen Festlegungen, Fest-
legungskarte und Begründung gebilligt. 

Im Bereich des FFH-Gebietes sind größtenteils Vorranggebiete Freiraum festgesetzt. Negative 
Umweltauswirkungen auf das FFH-Gebiet wurden auf der Ebene der Regionalplanung nicht regel-
mäßig ermittelt. 

Der Sachliche Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 ist mit Bekanntmachung der Genehmi-
gung im Amtsblatt Nr. 42 vom 23. Oktober 2024 in Kraft getreten. 

Landschaftsrahmenplanung 

Landschaftsrahmenplan 
Potsdam-Mittelmark  

(derzeit in Überarbeitung) 

Gemäß dem Landschaftsrahmenplan (LRP) Potsdam-Mittelmark hat das FFH-Gebietes Belziger 
Bach von seiner südöstlichsten Ausdehnung bis zum Bereich des NSG ĂBelziger Landschaftswie-
senñ eine regionale Bedeutung für den Biotopverbund. Einzig der Bereich des FFH-Gebiets von 
der Quelle des Belziger Bachs bis zum Ortseingang Bad Belzig sowie eine Pufferzone um die Flä-
chen mit regionaler Bedeutung für den Biotopverbund nordwestlich von Bad Belzig und süd-west-
lich von Fredersdorf werden als Entwicklungsfläche für den Biotopverbund ausgewiesen. Der Be-
reich des FFH-Gebiets Belziger Bach, der innerhalb des NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ liegt 
trägt eine national/länderübergreifend Bedeutung für den Biotopverbund. Als Sonderstandorte / 
Flächen mit Bedeutung für den Biotopverbund werden Vorkommen seltener Amphibienarten und 
Amphibieneinrichtungen und -durchlässe dargestellt. Des Weiteren wird als Entwicklungsziel die 
Entwicklung von Amphibienleiteinrichtungen und -durchlässen südwestlich und nordöstlich von 
Bad Belzig dargestellt.  

Der LRP weist für das FFH-Gebiet u.a. folgende Entwicklungsziele aus: 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

- Nachrangige Aufwertung von überwiegend intensiv genutztem Grünland 

- Vorrangige Entwicklung von naturnahen Laubwaldgesellschaften und strukturreichen 
Waldrändern 

- Erhalt und Aufwertung von Laubwäldern und Laubholzforsten 

- Erhalt besonders bedeutsamer, seltener oder gefährdeter Pflanzenarten 

- Erhalt besonders bedeutsamer Amphibienvorkommen 

- Erhalt besonders bedeutsamer Tierartenvorkommen der Alt- und Totholzbestände 

- Erhalt und Aufwertung von Kleingewässern 

- Erhalt von Quellen und Quellfluren 

- Nachrangige Aufwertung von überwiegend intensiv genutztem Grünland 

- Erhalt von Moor- und Bruchwäldern 

- Erhalt besonders bedeutsamer Tierartenvorkommen der Quellgewässer 

Schutzgut Boden 

- Erhalt von naturnahen bis gering beeinflussten und von mäßig beeinflussten Nieder-
moorböden 

- Erhalt von Böden mit hoher Wind- und Wassererosionsgefahr 

- Erhalt von Flächen mit hoher Grundwasserneubildung 

Schutzgut Wasser 

- Erhalt und Aufwertung von naturnahen oder bedingt naturnahen Fließgewässern 

- Vorrangige Sanierung von Altlasten in Gebieten mit sehr hoher Grundwassergefähr-
dung 

- Erhalt und Aufwertung von Kleingewässern 

- Vorrangige Entwicklung von Uferrandstreifen an Fließgewässern 

- Aufwertung von Fließgewässern 

- Nachrangige bzw. längerfristige Aufwertung von Stillgewässern 

Schutzgut Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 

- Erhalt / vorrangige Entwicklung von Alleen und Baumreihen 

- Vorrangige Entwicklung von Allen und Baumreihen 

- Erhalt und Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Land-
schaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung 

Landschaftsplan / Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 

https://havelland-flaeming.de/wp-content/uploads/2024/10/Amtsblatt-42_24_Auszug_Bekanntmachung_STRP_Wind_2027.pdf
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Landschaftsplan 

(derzeit in Überarbeitung) 

Bad Belzig (Landschaftsplan Stand 2011): 

Maßnahmen 

- Extensivierung von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (Acker/Grünland) 

- Erhalt und Entwicklung standortgerechter naturnaher Laub- und Laubmischwaldbe-
stände 

- Umwandlung von Intensivacker in Dauergrünland auf Erdniedermoorböden, Humus-, 
Anmoor- und Kalkgleyen 

- Extensivierung von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (Acker/Grünland) 

- Erhalt und Entwicklung artenreicher Feuchtwiesen und ïweiden 

- Erhalt von naturnahen Moorbereichen inklusive Röhrichte und Seggenriede 

- Erhalt und Sanierung von Wasseraustrittsstellen (Quellen) 

- Erhalt und Entwicklung von naturnahen, ökologisch durchgängigen Fließgewässerab-
schnitten mit ausreichend ausgebildeten z.T. beschattenden Uferrandstreifen 

- Erhalt und Entwicklung von naturnahen, ökologisch durchgängigen Fließgewässerab-
schnitten mit ausreichend ausgebildeten Uferrandstreifen 

Brück (Landschaftsplan Stand 07/2010) (STADT BRÜCK, AMT BRÜCK 2010) 

Der Belziger Bach liegt mit ca. 75 m (0,1 ï 0,2 km) in der Gemeinde Planebruch, Amt Brück. Die 
Darstellungen für die Belziger Landschaftswiesen beziehen sich auf die FFH-Gebiete ĂPlaneñ, 
ĂPlane ï Ergªnzungñ und ĂBaitzer Bachñ  

 

Flächennutzungsplan 

(in Überarbeitung) 

Bad Belzig (Flächennutzungsplan Stand 12.12.2012): 

Umweltziele der Landschaftsplanung 

- Erhalt und Entwicklung standortgerechter naturnaher Laub- und Laubmischwaldbe-
stände (z.B. Moor- und Bruchwälder, Rotbuchenwälder) vor allem in den FFH-Gebieten 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

- Schutz, Pflege und Entwicklung von seltenen und gefährdeten sowie für den Planungs-
raum typischen Lebensräume u. Vegetationstypen: Erhalt und Pflege von naturnahen 
Moorbereichen inklusive Röhrichte und Seggenriede am Belziger Bach nahe der Futter-
mittelfabrik; in den Burgwiesen; entlang des Belziger Baches zwischen Bad Belzig und 
Schwanebeck sowie im Quell- und Mündungsbereich des Lumpenbachs 

- Beseitigung von Vernetzungsbarrieren oder Verminderung ihrer Wirkung (Anlage von 
Querungshilfen für Amphibien im Bereich des Moorgrabens an der Bundesstraße B 102 
im Bereich der Dallbachbrücke 

Schutzgut Wasser 

- Entwicklung eines naturnahen, ökologisch wertvollen Fließgewässersystems und Erhal-
tung der naturnahen, landesweit bedeutsamen Bachläufe des Flämings: Extensivierung 
von Uferrandstreifen bzw. Anlage von Gehölzsäumen im Gewässerrandstreifen an nicht 
beschatteten Abschnitten am Belziger Bach im Bereich der Burgwiesen sowie im Stadt-
bereich 

Schutzgut Klima/Luft 

- Entwicklung eines durchgehenden Grünzuges entlang des Belziger Baches 

Schutzgut Landschaftsbild/Erholung 

- Erhalt und Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Landschafts-
bild und die landschaftliche Erlebniswirksamkeit vor allem das strukturreiche und be-
wegte Offenland und die Waldbereiche z.B. im Tal des Belziger Baches 

- Erhaltung und Wiederherstellung des durch natürliche oder naturnahe Ausstattung ins-
besondere der Gewässerrandbereiche begründeten Erlebnisreichtum von Gewässern (in 
Abstimmung mit dem Naturschutz) vor allem des Belziger Baches 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

- Umbau der Kiefernforste in standortheimische Laub- oder Mischwälder im Einzugsgebiet 
von Quellen zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes dieser Bereiche im 
Einzugsgebiet der Dallbachquelle westlich von Schwanebeck 

FFH-Vorprüfungen (Stand 07/2009) bei Siedlungserweiterung W4, SO2, die unmittelbar an FFH-
Gebiet anschießen 

- Vermeidungsmaßnahme bsph.: geeignete Verteilung der überbaubaren, versiegelten 
Grundflächen mit größtmöglichem Abstand zum FFH-Gebiet, Anlage zusätzlicher Puffer-
streifen mit Strukturen trockener Lebensräume, Erhalt und Pflege der angrenzenden Be-
sengingsterheide 

- Auf eine FFH-Verträglichkeitsprüfung kann in allen Fällen verzichtet werden 
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- Ausgleichs / Ersatzmaßnahme von W6: Entwicklung von extensiv genutzten Uferrand-
streifen und Anlage von Gehölzsäumen am Belziger Bach östlich bzw. südlich der Alt-
stadt 

- Ausgleichs / Ersatzmaßnahme von SO1 und SO2: Entwicklung von extensiv genutzten 
Uferrandstreifen und Anlage von Gehölzsäumen am Nebenzufluss zum Lumpenbach 
[Anmerkung der Red.: Nur die Mündung liegt im FFH-Gebiet] 

Gemeinde Planebruch  

Es liegt nur ein Flächennutzungsplan für den OT Oberjünne vor, der ca. 3 km vom FFH-Gebiet ent-
fernt ist. Das FFH-Gebiet wird nicht genannt und ist im Plan nicht dargestellt. 

Bebauungsplan 
Im Bereich des FFH-Gebiets liegen keine Bebauungspläne vor. Keine namentliche Nennung des 
FFH-Gebiets. 

Wasserrahmenrichtlinie 

Belziger Bach ï Typ 16 ï 
kiesgeprägt Tieflandbäche 

 

WRRL-Steckbrief den Oberflächenwasserkörper Belziger Bach -170 (Fließgewässer) (LFU 2021) 

Allgemeine Informationen: 

Gewässertyp: kiesgeprägt Tieflandbäche (LAWA-Typencode: 16) 

- Wasserkörperkategorie: natürlich 

- Ökologischer Zustand: mäßig 

- Chemischer Zustand: nicht gut 

Signifikante Belastungen: 

- Punktquellen - Kommunalabwasser 

- Diffuse Quellen - Landwirtschaft 

- Diffuse Quellen - Atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Hydrologische Veränderungen ï unbestimmt 

Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper 

Handlungsfeld: Landwirtschaft diffus Oberflächenwasser 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen  

- Erosionsschutz 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft 

Handlungsfeld: Drainagen 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen 

Handlungsfeld: Ökologische Mindestwasserführung 

- Ermittlung des ökologischen Mindestabflusses 

Handlungsfeld: Feuchtgebiete 

- Wasserrückhalt Belziger Bach  
- Wasserrückhalt im Einzugsgebiet  

Handlungsfeld: Flächensicherung 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Belziger Bach 

Handlungsfeld: Hydromorphologie 

- Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor 
- Gewässerentwicklungskorridor ausweisen  
- Naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies) 
- Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität) 
- Initialgerinne für Neutrassierung anlegen  
- Natürliche Habitatelemente einbauen  
- Natürliche Strömungslenker einbauen (z. B Totholzverklauselungen) 
- Sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer 
- Gewässerrandstreifen ausweisen  
- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun  
- Sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich: Wirtschaftsweg 

tendenziell umverlegen 
- Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpapeln, Eschenahorn) und zu natur-

nahem Ufergehölzstreifen umbauen; Belassen von Sichtschneisen für Großtrappen 
- Sekundäraue anlegen 91406 Hydromorphologie 
- sonstige Maßnahme zum Initiieren /Herstellung einer Auendynamik/-entwicklung 
- Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden 
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- Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen 
einbinden 

- Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen 
einbinden (perspektivisch im Falle einer Nutzungsaufgabe des Kuhstalls) 

Handlungsfeld: Gewässerunterhaltung 

- Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK 

Handlungsfeld: Kommunalabwasser 

- Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten ï Kläranlage Belzig 

Hochwasserrisikomanagement (LFU 2025C) 

Regionale Maßnahmen-
planung zur Untersetzung 
des HWRM-Plans für den 
3. Zyklus (Stand: 09/2025) 

- Erhalt der Belziger Landschaftswiesen als Retentionsraum im Bereich der Gemeinde 
Planebruch 

Machbarkeitsstudie Belziger Landschaftswiesen zur Erfüllung der Ziele der WRRL (IHC 2020) 

Maßnahmenvorschläge für 
die Gewässerentwicklung 
nach WRRL für die Belzi-
ger Bach km 34+400 bis 
km 26+000 

Maßnahmenempfehlung zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes/Potenzials: 

- Neutrassierung 

o typkonformes Querprofil (Aufweitung Gerinne, Sohlaufhöhung) gemäß LAWA 
Typ 14 (Anm. im aktuellsten WRRL-Steckbrief ist Typ 15 ausgewiesen) 

o teilweise Verfüllung des alten Gerinnes 

o Einbringen von Strukturelementen (Totholz, Wurzelballen, Unterstände, Kies-
bänke) 

- Erhalt Gerinne 

o Einbringen von Strukturelementen (Totholz, Wurzelballen, Unterstände, Kies-
bänke, Auffachungsbuhnen, Inseln) alle 50 m 

o Erhalt und Entwicklung eines Gewässerrandstreifens (10 m) 

- Abschnittsübergreifende Maßnahmen 

o Auenwaldinitialisierung (z.B. Erlen-Eschenwald) 

o Anlage eines gruppenförmigen Gehölzsaumes (standortheimisch) 

o standortuntypische Gehölze entfernen (z. B. Hybridpappeln, Eschenahorn) 
und mit standortheimischen Gehölzen ersetzen/ entwickeln 

o zw. km 23+700 bis km 32+200 Verbleib von Sichtschneisen für die Großtrappe 

o Rückbau vorhandener Ufer-/ Sohlsicherungen 

o Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Querbauwerken (an 4 
Bauwerken z. B. Schwarzes Wehr [Nähe Einmündung der Tremnitz], Schwelle 
am Überlauf zum Großen Kanal) 

o Wirtschaftswege umverlegen außerhalb des Gewässerrandstreifens 

o Rückbau ggf. Schlitzung von Verwallungen 

o sukzessive Entwicklung von Schilfröhrichtbereichen und Erlen-Eschenwälder 

Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) für den Naturpark Hoher Fläming (IFÖN 2006) 

PEP (gesamt) 

Entwicklungsziele im Naturpark Hoher Fläming:  

- Bewahrung des regionalen Natur- und Kulturerbes;  

- einheitliche Pflege und Entwicklung des Gebietes für die Erhaltung und Förderung viel-
fältiger Lebensräume und der naturverträglichen Erholung 

- Bewahrung und Entwicklung einer kaltzeitlich geprägten und historisch gewachsenen 
Kulturlandschaft 

Leitbild: 

- Erhaltung und Entwicklung naturnah strukturierter Bachtäler 

Nordöstliche Flämingkante 
(Planungsraum B) 

Belziger-/Fredersdorfer 
Bach 

Wälder 

- Einige Waldflächen im Bereich des Belziger Bach haben einen hohen Anteil an Robinien 
aufweisen (z.B. 3841NO248, 3841NO209 u.a.), die offenbar zumindest teilweise bereits 
zu irreversiblen Standortsveränderungen geführt haben.  

Ą Das Zurückdrängen dieser Robinienbestände sollte angestrebt werden 
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- Gesellschaftsfremde Baumarten dürfen nicht künstlich verjüngt werden, die natürliche 
Verjüngung dieser Baumarten ist zu unterbinden. 

 

- Differenzierte Betrachtung der Nutzung der Erlenwälder 

o Schaumkraut-Quellerlenwäldern: Nutzungsverzicht nach Leitbild 

o Bei einigen, insbesondere den stärker eutrophierten Erlenwäldern kann eine einzel-
stammweise Nutzung zugelassen werden. Jedoch sollte auf ein ausreichendes 
Totholzangebot (> 35 cm Durchmesser) von mehr als 6 m³ pro Hektar geachtet 
werden. 

- Für die Bereiche des Dallbachs, des Springbachs und des Lumpenbachs: 

o Waldumbaumaßnahmen bei entsprechend standörtlichen Gegebenheiten für die 
Entwicklung eines Eichen-Hainbuchenwaldes feuchter bis frischer Standorte mög-
lich erscheinen 

- Für den Bereich rechts des Belziger Baches sowie links des Belziger Baches bis zum 
Lumpenbach: Knauelgras-Traubeneichen-Hainbuchenwald 

o Langfristiger Waldumbau von Kiefernforsten, Fichten-Lärchen-Bestände; einige Be-
stände stark mit Calamagrostis epigejos (Landreit-Gras) vergrast, ein Umbau ist 
entsprechend schwierig 

- Links des Belziger Baches und nördlich des Lumpenbaches: Wiesenwachtelweizen-
Traubeneichen-Hainbuchenwald  

o Langfristiger Waldumbau; einige Bestände stark mit Calamagrostis epigejos (Land-
reit-Gras) vergrast, ein Umbau ist entsprechend schwierig 

Grünland 

- FFH-LRT 6510 "Magere Flachland Mähwiesen"  

Ą zweischürige Mahd (1. Mahd nicht vor dem 15.6.) 

- Biotop-Ident 3841NO252 entspricht Artenzusammensetzung dem LRT 6510 mit Erhal-
tungszustand A 

Ą zweischürige Mahd 

Ą keine Beweidung aufgrund der Gefahr der Verschiebung des Artengefüges 

Ą Vermeidung einer Absenkung des Grundwasserpegels 

- Artenreiche Feuchtwiesen 

Ą Beibehaltung und Förderung extensive Mahd (i.d.R. nicht vor dem 1.7.) 

- Flächen mit Verbrachungstendenz 

Ą Tendenzen begegnen oder alternativ die Sukzession weiter zulassen in Abhängigkeit 
nach Fläche und Zustand der Sukzession 

- Flächen mit Beweidung mit Schafen 

Ą gezielte Förderung aufgrund des Potenzials zur Landschaftspflege 

Gewässer 

Belziger/Fredersdorfer Bach  

Quellgebiet 

- Herstellung der Durchgängigkeit der beeinträchtigten Abschnitte  

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen entlang der Bäche  

Ą von der Bewirtschaftung auszunehmen, damit sich entlang der Bachufer durchge-
hende Gehölzsäume entwickeln können 

Innerhalb der Stadt Belzig 

- Aufwertung der Gewässerufer sollte hier trotz der angrenzenden Bebauung mindestens 
teilweise 

Bad Belzig bis Schwanebeck 

- Stärkere Sandablagerungen aus der Stadt Bad Belzig; Schwebfracht durch Starkregener-
eignisse führt zu instabilen Sohlbereichen, Überlagerung der kiesigen Sohlbereiche und 
stellenweise zur Ausbildung von Faulschlämmen 

- In naturnahen Bereichen 

Ą Verzicht auf Gewässerunterhaltung 

Dallbach 

- Sicherung von Gewässerrandstreifen  

- Nutzungsverzicht der Quellbereiche  

- Verzicht auf Gewässerunterhaltung  
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Springbach 

Quellgebiet 

- Naturnahe Quellwälder von Nutzung ausnehmen; Ausnahmen sind Maßnahmen zur Ein-
haltung der Verkehrssicherungspflicht 

Bachlauf entlang der Mühlen 

- Beeinträchtigungen durch Teiche, Staue und Abstürze 

Ą Maßnahmen zur Erreichung der ökologischen Durchgängigkeit 

- Gelände von Ölschlägers Mühle: Der Springbach durchfließt zwei Teiche, am Teichaus-
fluss befindet sich ein Stau, direkt unterhalb eine Abtreppung 

A) Rückbau beider Teiche; Überwindung der Höhendifferenz durch starke, neu angelegte 
Mäandrierung  

B) linken Teich im Nebenschluss erhalten, den Stau am rechten Teich beseitigen und die 
vorhandene Abtreppung durch eine ausreichend dimensionierte raue Rampe optimieren 

- Instandsetzung des fast trockengefallenden Abzweigs aus dem Lumpenbach sollte unter-
bleiben. Abschlag aus der Therme muss weiter verdünnt werden 

Lumpenbach 

- Der ehemalige Bachlauf zwischen den beiden bestehenden Gebäuderuinen sollte geöff-
net und naturnah gestaltet werden, so dass ein naturnaher Zustand des Lumpenbachs 
bis zur Straße realisiert wird  

- Einrichtung eines Gewässerrandstreifens an südlich in den Lumpenbach mündenden 
Grabens auf Höhe der Teichanlage  

- Weitgehender Verzicht auf Gewässerunterhaltung unterhalb der Teichanlage durch 
Schaumkraut-Quellerlenwald  

- Rohrdurchlass möglichst durch Brücke ersetzen, mindestens Verbesserung der Sohlauf-
lage des Rohrdurchlasses 

Moorbereiche 

- entsprechend des Leitbildes entweder weiter ungestört entwickeln oder sie sollen durch 
Pflegemaßnahmen in zumeist größeren zeitlichen Abständen offengehalten 

- Biotopident 3841NO0191 (Großseggen- und Schilfmoor an einem gestauten Teich): teil-
weise Entnahme aufkommender Erlen; Beobachtung der Vegetation 

Burgwiesen mit umgebenden Forsten 

Wälder 

- FFH-Lebensraumtyp 9110: Belassen und Mehren von Totholz, Optimierung der Alt- und 
Biotopbäumen für eine Strukturierung der Wälder 

Grünland 

- Orchideenstandorte der Wiesennutzung durch Kleintiernutzer: dauerhaft, mosaikartige 
Nutzung bei mindestens 1x Mahd pro Jahr; Mahd bei mindestens der Hälfte der Flächen-
abschnitte erst nach der Orchideenblüte 

Ą Aufrechterhaltung der kleinflächigen Nutzung bzw. Vorbild für evtl. Nachfolgenutzer 
oder Pflegemaßnahmen 

Ą räumlich und zeitlich gestaffelt 

Ą Mahdgut von Fläche beräumen 

Ą Minimierung der Bodenverwundung bei notwendigem Technikeinsatz 

- von Großseggen dominierte Moorwiesenbereiche ohne Nutzung: Empfehlung einer Nut-
zung in mehrjährigen Abständen, möglichst räumlich gestaffelt 

Äcker 

- an das FFH-Gebiet Burgwiesen angrenzenden konventionell bewirtschafteten Ackerflä-
chen 

Ą mindestens 10 m breiten Ackerrandstreifen entlang der Schutzgebietsgrenze 

Belziger Landschaftswiesen ï Unterhaltungsrahmenplanung (IAG 2010) 

Fredersdorfer Bach  

- Abschnitt 1 (km 5,6 ï 4,4) 

Maßnahmen zur Zielerreichung (WRRL, NSG, PEP, FFH) 

kurzfristig 

- Unterhaltung abschnittweise bzw. punktuell 

- Belassen von Strukturelementen (Totholz, Fallbäume) 

mittelfristig 

- Ausweisung von Gewässerrandstreifen beidseitig (ca. 10 m)  
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langfristig 

- Anbindung ehemaliger Mäander (Verlegung Kuhstand) 

Fredersdorfer Bach  

- Abschnitt 2 (km 4,4 ï 2,6) 

kurzfristig 

- Unterhaltung abschnittweise bzw. punktuell 

- Belassen von Strukturelementen (Totholz, Fallbäume) 

mittelfristig 

- Entfernung der Pappeln 

- Entfernung einzelner Erlen, dadurch Schaffung von Lichtinseln und Sichtschneisen 

- Energetische Verwertung Schnitt- und Mähgut (=Abtransport) 

langfristig 

- Ausweisung eines Entwicklungskorridors von beidseitig 10 m 

- Initiieren eines leicht gewundenen Längsverlaufes (Entfernung Wall, Verlegung Platten-
weg) 

Fredersdorfer Bach  

- Abschnitt 3 (km 2,6 ï 0,3) 

kurzfristig 

- Unterhaltung abschnittweise bzw. punktuell und halbseitig 

- Belassen von Strukturelementen (Totholz, Fallbäume) 

mittelfristig 

- Anlage von Gewässerrandstreifen, bes. Km 1,5 ï 0,3 

- Schaffung von Lichtinseln und Sichtschneisen 

- Energetische Verwertung Schnitt- und Mähgut (=Abtransport) 

langfristig 

- Anbindung Mäander Km 0,5 bis 0,3 

- Zulassen eines leicht gewundenen Längsverlaufes (Verlegung Plattenweg, Entfernung 
Plattenwall) 

Fredersdorfer Bach  

- Abschnitt 4 (km 0,3 - 0) 

kurzfristig 

- Unterhaltung unterlassen, nicht erforderlich 

mittelfristig 

- Aufgrund des Artenvorkommens (Arten LRT 326, FFH-Erhaltungszustand) keine Aus-
weisung von Maßnahmen 

langfristig 

- Aufgrund des Artenvorkommens (Arten LRT 326, FFH-Erhaltungszustand) keine Aus-
weisung von Maßnahmen 

Gewässerentwicklungskonzept für die Einzugsgebiete Plane und Buckau sowie anteilig Elbe-Havel-Kanal, Ehle, Boner Nuthe, 
Elbe bei Wittenberg (BIOTA 2016) 

Teileinzugsgebiet Belziger 
Bach 

Belziger Bach  

 

 

Die Belastungen, Ziele und Maßnahmen werden im GEK für die Einzugsgebiete Belziger Bach, 
Buckau sowie anteilig Elbe-Havel-Kanal, Ehle, Boner Nuthe, Elbe bei Wittenberg (LFU 2016) kon-
kretisiert. Nachstehend werden die Planungsabschnitte für die wesentlichen Gewässer im FFH-Ge-
biet dargestellt: 

Belziger Bach: Planungsabschnitt 5864_170_P05 (Quellgebiet bis Ortsrand Bad Belzig nördlich 
Friesenweg) 

Belastungen: 

- wilder Regenwassereinleitungen 

- Uferverbau oder Hausbebauungen bis an die Böschungskante 

Entwicklungsziele:  

- Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen  

- Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit 

Belziger Bach: Planungsabschnitt 5864_170_P04 (Ortsrand Bad Belzig nördlich Friesenweg bis 

Ortsrand Schwanebeck) 
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Belastungen:  

- / 

Entwicklungsziele:  

- Erhalt und die Förderung der natürlichen Gewässerstrukturen  

- Habitatverbesserung für die Fische und Diatomeen (Kieselalgen) 

Belziger Bach: Planungsabschnitt 5864_170_P03 (Schwanebeck StraÇe ĂAm Bachñ bis Eisen-

bahnbrücke Schwanebeck) 

Belastungen:  

- Uferverbau bis an die Böschungskante 

- fehlende Gewässerrandstreifen 

- geringer Gehölzbestand am Gewässerufer 

Entwicklungsziele:  

- Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen  

- Habitatverbesserung für die Fische, die Diatomeen und das Makrozoobenthos 

Belziger Bach: Planungsabschnitt 5864_170_P02 (Eisenbahnbrücke Schwanebeck bis südlicher 

Rand Ortslage Fredersdorf) 

Belastungen: 

- Gewässerrandstreifen sind nicht immer hinlänglich vorhanden 

- Defizite weist die Strukturgüte der Sohle, des Ufers und im Umland auf 

Entwicklungsziele:  

- Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen  

Belziger Bach: Planungsabschnitt 5864_170_P01 (südlicher Ortsrand Fredersdorf bis Einmün-

dung Plane) 

Belastungen: 

- Keine ausreichende Beschattung 

- Gewässerrandstreifen oft nicht ausreichen angelegt 

- Grünlandnutzung oft bis an die Böschungskante  

- Teilweiser Verfall der Uferlinie 

- Mühlrad und die Rampe an der Mühle in Fredersdorf sind eine Barriere für Fische sowie 
Wirbellose und somit nicht passierbar 

- Defizite der untersuchten biologischen Parameter 

Entwicklungsziele:  

- Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen  

- Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit 

- Habitatverbesserung für die Fische, die Diatomeen, die Makrophyten und das Makro-
zoobenthos 

Maßnahmenfestsetzung aus dem Maßnahmenprogramm FGG Elbe ï Untersetzung mit Einzelmaß-

nahmen im GEK: 

- Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen: muss über ein Nährstoffredu-
zierungskonzept erfolgen 

- Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft 

- Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 

- Sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch 
Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft 

- Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft 
(OW) 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft 
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Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

Ą muss über ein Nährstoffreduzierungskonzept erfolgen (bzw. 73_01, 73_05) 

- Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses 

Gewässerunterhaltung: 

Die Maßnahmenplanung des Gewässerentwicklungskonzepts legt allgemein für geeignete Ab-
schnitte die MaÇnahme 79_99 Ăsonstige MaÇnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewªs-
serunterhaltungñ fest. Die MaÇnahme strebt die allgemeine Reduktion der pflegenden Gewªs-
serunterhaltung an.  

Es wird in folgende Konkretisierungen der Maßnahme unterschieden: 

- Stadtlage bis Quelle: manuelle Krautung; 1 x jährlich 

- ab Schwanebeck bis Belziger Bach: Räumung von Abflusshindernissen; nach Bedarf 

- Ortslage Schwanebeck: Krautung von Sohle und Böschung mit Mähkorb; 1 - 2 x jährlich, 
nach Abstimmung 

- Sandfang Schwanebeck: Beräumung; 1 x jährlich 

- Sandfang Fredersdorf: Beräumung; alle 3 Jahre 

- Fredersdorf bis Schwanebeck: Beseitigung von Abflusshindernissen; nach Bedarf 

- bis Fredersdorf: Krautung von Sohle und Böschung mit Mähkorb und Schlegler; 1 x jähr-
lich 

- 1,5 km bis 2 km: Beseitigung von Abflusshindernissen; nach Bedarf 

- Mündung bis 1,5 km oh: einseitige Krautung von Sohle bis Böschung mit Mähkorb und 
Schlegler; 1 x jährlich 

Trassenverlegung  

Belziger Bach in Bad Belzig  

- Unterhalb der Burg Eisenhardt wird der Abfluss des Belziger Baches gesplittet 

- Vorschlag: Abfluss künftig fast ausschließlich über den nördlichen Verlauf organisieren  

Belziger  Bach (Fredersdorfer Bach) zwischen Schwanebeck und Fredersdorf  

- die Mühle Fredersdorf wird aktuell mit dem Hauptabfluss des Fredersdorfer Baches be-
aufschlagt 

- Vorschlag: die Hauptwasserführung künftig über den Talgraben zu führen und zur Mühle 
nur bei ausreichender Wasserführung einen Teil des Wassers abzuschlagen 

Maßnahmenprogramm Biologische Vielfalt Brandenburg 

Natura 2000 

Erstellung von Managementplänen für NATURA 2000 Gebiete  

Aufhalten der Verschlechterung des Zustandes von LRT und Arten der FFH-RL sowie der Arten 
von Vogelschutz-RL 

Verbesserung des Erhaltungszustandes von FFH-Lebensräumen u. Arten, für die Brandenburg 
eine besondere Verantwortung trägt. 

 

 

 

Flurbereinigungsverfahren (FBV) Belziger Landschaftswiesen (seit März 2014) 

Belziger Bach im Bereich 
der Belziger Landschafts-
wiesen 

Ziele  

- Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes unter Berücksichtigung des Eigentums sowie 
der Pacht-, Infrastruktur- und Bewirtschaftungsverhältnisse, 

- Zusammenlegung von zersplitterten und missgeformten Grundbesitz und Schaffung ar-
rondierter Bewirtschaftungseinheiten mit Reduzierung der Nutzungstauschverhältnisse, 

- Lösen von Konflikten durch unterschiedliche Nutzungsansprüche, 

- Wiederherstellung der Einheit von natürlichen und topographischen Grenzen mit den Ei-
gentumsgrenzen an Wegen und Gewässern verbunden mit einer Neuordnung des Ei-
gentums, 

- Anpassung der Flurstücksgrenzen an die vorhandenen Bewirtschaftungsgrenzen, 

- Ausweisung von befestigten und grünen Wegen zur Erschließung des ländlichen Grund-
besitzes, 
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1.4 Nutzungssituation und Naturschutzmaßnahmen  1 

Forstwirtschaft  2 

Das FFH-Gebiet Belziger Bach befindet sich in der Zuständigkeit des Forstamtes Potsdam-Mittelmark. 3 

Die Forstflächen im FFH-Gebiet Belziger Bach werden vom Landesbetrieb Forst Brandenburg mit fol-4 

genden Waldfunktionen ausgewiesen (LGB 2025): 5 

- Wald im Überschwemmungsgebiet (1600), entlang des Belziger Baches, 6 

- Lokaler Immissionsschutzwald (3100), im Bereich Springbach bei Schwanebeck, 7 

- Lärmschutzwald (3300), nördlich und südlich der Springbachmühle, 8 

- Wald im LSG (6300), südlich der Ortslage Bad Belzig, 9 

- Wald im FFH-Gebiet (6400),  10 

- Geschütztes Biotop u./o. Lebensraumtyp (6610), Quellgebiet bis Schwanebeck, Schwanebeck 11 

ï Fredersdorf, Teile Belziger Landschaftswiesen 12 

- Wald mit hoher ökologischer Bedeutung (7100), Bereich Neue Mühle (Bad Belzig), Bereich 13 

Lumpenbach 14 

- Wald auf Bodendenkmalflächen (7810), 15 

- Erholungswald (8100; 8102), Burgwiesen (tw.), zwischen Bad Belzig und Autobahn, am Lum-16 

pen- und Springbach,  17 

Landwirtschaft  18 

Im FFH-Gebiet liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen, die im digitalen Feldblockkataster geführt 19 

werden. Als Hauptbodennutzung ist für die Flächen überwiegend Ackernutzung, zum Teil Grünlandnut-20 

zung (Wiesen, Mähweiden) verzeichnet. Die Flächennutzung unterliegt zum Teil der landwirtschaftli-21 

chen Förderung. 22 

Im Bereich der Belziger Landschaftswiesen realisieren Landwirte freiwillig Nutzungsextensivierung über 23 

Agrarumweltmaßnahmen und Vertragsnaturschutz. 24 

In einigen Bereichen reicht die landwirtschaftliche Nutzung direkt bis an das Gewässer heran, da die 25 

Gewässerrandstreifen oft nicht ausreichend angelegt sind. Zum Beispiel ist der Belziger Bach zwischen 26 

dem südlichen Ortsrand Fredersdorf bis zur Einmündung zur Plane nur einseitig durch Randstreifen vor 27 

möglichen Einträgen aus der landwirtschaftlichen Nutzung geschützt (BIOTA 2016). Besonders unmittel-28 

bar angrenzende ackerbauliche Nutzungen sind mit einem erhöhten Stoffeintragungsrisiko in das Ge-29 

wässer verbunden. Im FFH-Gebiet Belziger Bach weist einen Anteil Offenland von 43,4 % auf. Dabei 30 

nehmen Gras- und Staudenfluren, wozu die Grünlandnutzung gehört, einen Anteil von 24,9 % und 31 

Ackerland einen Anteil von 14,4 % ein. Ackernutzung findet man vor allem vor allem im zentralen Be-32 

reich des FFH-Gebietes von Bad Belzig und bis nördlich von Fredersdorf.  33 

Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

- Regelung der Eigentumsverhältnisse um Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes Belzi-
ger Landschaftswiesen zu ermöglichen, 

- Integration von geplanten Maßnahmen für den Tourismus. 
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Tourismus 1 

Die Naturparkbekanntmachung Hoher Fläming dient u.a. dem Erhalt traditioneller und der Förderung 2 

umweltverträglicher, nachhaltiger Nutzungsformen u.a. in Erholungswesen und Fremdenverkehr. Na-3 

turparke eignen sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders; hier 4 

wird ein nachhaltiger Tourismus angestrebt (vgl. § 16 BNatSchG). 5 

Bad Belzig ist ein Solekurort, der entwickelt werden sollte, indem landschaftlichen Grundlagen des Er-6 

holungsbetriebes gesichert und weiter ausgebaut werden. Dies bezieht neben sauberer Luft auch Er-7 

holungsmöglichkeiten in der Landschaft ein. Des Weiteren bietet das Zusammentreffen des Urstromta-8 

les mit dem Hohen Fläming ein attraktives landschaftliches Potenzial. Die stark reliefierten Wälder und 9 

die Quellen und Bäche bieten einen hohen Erlebniswert (IFÖN 2006). 10 

In den Belziger Burgwiesen bringt ein 2 km langer Naturerlebnispfad Spazierenden und Menschen mit 11 

Behinderung das Quellgebiet näher. Des Weiteren sind die Belziger Burgwiesen ein Verbindungspunkt 12 

verschiedener regionaler Radrouten. Einige ausgewiesene Wanderwege führen durch Teile des FFH-13 

Gebiets (LFU 2023B). 14 

An der westlichen Grenze des FFH-Gebiets zwischen Bad Belzig und Schwanebeck begleitet der über-15 

regionale Radweg R 1 die Bundesstraße B 102.  16 

Entlang des Fredersdorfer Baches im Bereich der Belziger Landschaftswiesen findet nur Naherholung 17 

statt. Hier wurde ein Biberrundweg von Bewohnern eingerichtet. Für die Zonen 1-3 des Naturschutzge-18 

bietes ĂBelziger Landschaftswiesenñ gilt ein generelles Betretungsverbot. Außerhalb der Zonen 1-3 gilt 19 

im NSG ein Wegegebot. 20 

Wasserwirtschaft / Gewässerunterhaltung / Fischerei / Angeln  21 

Wasserrechtliche Erlaubnisse erteilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark für Einleitung, Entnahmen und 22 

Stauhaltungen des Fredersdorfer Bachs und des Belziger Bachs sowie für das Aufstauen der Mühle am 23 

Belziger Bach (Registriernummer WB-P-Sb-1). Die Entnahme bezieht sich am Belziger Bach auf die 24 

Sommermonate. Weiterhin werden in Bad Belzig die geklärten Abwässer aus der zentralen Kläranlage 25 

und die Salzsohle der Steinterme in den Belziger Bach eingeleitet.  26 

Eine der Quellen des Belziger Bachs, am Fuß der Burg Eisenhardt  sowie ein weiterer Bereich des 27 

Oberlaufs sind zu Teichen angestaut. Die Quellbereiche des Lumpenbachs sind durch die Teichanlage 28 

an der Obermühle stark überformt. Unterhalb des Quellgebietes bzw. oberhalb der Obermühle ist eine 29 

Teichanlage angestaut, die Fischzucht wurde jedoch aufgegeben. Der Lumpenbach speist die Teich-30 

anlage oberhalb der Obermühle und wird von dort in zwei "Fließen" wieder zum eigentlichen Bachbett 31 

unterhalb der Obermühle zusammengeführt. Der Hauptteich ist offenbar in drei Teilbecken gegliedert. 32 

Abschnitte des Springbachs sind ebenfalls überformt; ĂKneipp-Beckenñ im Quellbereich (Kurklinik) und 33 

Fischteiche der Springbachmühle im Nebenschluss. Der Bachlauf entlang der Mühlen wird u.a. durch 34 

Teiche beeinträchtigt (IFÖN 2006). 35 

Die Gewässerunterhaltung wird durch den WBV Plane-Buckau ausgeführt. Im Gewässerunterhaltungs-36 

plan 2023/24 waren folgende Arbeiten aufgeführt: 37 

Belziger Bach: 38 

- März 2023 (Gem. Belzig, 2.800 m): Mahd Sohle, manuell; 39 

- April 2023 (Gem. Belzig, 3.200 m): Abflusssicherung, manuell;  40 

- Juni 2022 (Gem. Belzig, 1.600 m): Mahd Sohle, manuell; 41 

- April 2024 (Gem. Belzig, Lüsse, 3.400 m): nur Abflusssicherung, Entnahme Schwemmgut und 42 

größere Hindernisse 43 

 44 
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Fredersdorfer Bach: 1 

- September 2023, nördl. Fredersdorf (Gem. Schwanebeck, Fredersdorf, 2.160 m): Mahd Sohle, 2 

manuell; 3 

- September 2023 (4.200 m): Mahd Böschung, einseitig mit Mulchung; Mahd Sohle, maschinell; 4 

Lumpen-, Spring-, Dallbach:  5 

- Bearbeitung nur nach Antragstellung durch LK PM, FD Wasserwirtschaft oder FD Natur-6 

schutz 7 

Nach Angaben des WBV laufen derzeit Versuche, das Schnittgut in einer Biogasanlage zu verarbeiten. 8 

Bei der Mahd wurde zumindest in Teilbereichen eine Stromstrich-/Pendelmahd durchgeführt.  9 

Der Belziger Bach, der Lumpen-, Spring- und Dallbach sind fischereirechtlich vom LAVB gepachtet. Der 10 

Belziger Bach wird ab km 12,7 bis km 3,7 als Angelgewässer (Samonidengewässer), die anderen Ge-11 

wässer als Aufzuchtgewässer genutzt (mdl. Mittl. U. Thiel, 2025).  12 

Gemäß Verordnung ¿ber das Naturschutzgebiet ĂBelziger Landschaftswiesenñ (NSG-VO BLW) ist das 13 

Füttern von Fischen verboten (§ 4 Abs. 2 Nr. 19). Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 NSG-VO BLW sind von den 14 

Verboten des § 4 fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Um-15 

fang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe zulässig, dass  16 

a) Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszustatten sind, dass ein Einschwimmen und 17 

eine Gefährdung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen sind und dass  18 

b) der Fischbesatz nur mit Arten der Salmonidengewässer und mit Besatzfischen erfolgt, die aus der 19 

naturräumlichen Haupteinheit Fläming stammen.  20 

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 NSG-VO BLW ist die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei am Belziger 21 

Bach nur außerhalb der Zonen 1 und 3 des Naturschutzgebietes ĂBelziger Landschaftswiesenñ zulässig 22 

(ca. km 5,6 ï km 3,7).  23 

Jagd 24 

Gemäß NSG-VO BLW ist die Jagd auf Federwild unzulässig ï ausgenommen ist die Jagd auf Stocken-25 

ten entlang der Plane in einem Abstand von bis zu 50 m von der Böschungsoberkante und außerhalb 26 

der Zone 1 in der Zeit vom 15. November eines jeden Jahres bis zum 15. Januar des nächsten Jahres 27 

(§ 5 Abs. 1 Nr. 5). 28 

Naturschutzmaßnahmen 29 

Ein Teil der unter anderem im PEP für den Naturpark Hoher Fläming vorgesehenen naturschutzfachli-30 

chen Maßnahmen im Bereich Belziger Bach wurden bereits umgesetzt. Nachstehend werden die we-31 

sentlichen bereits durchgeführten naturschutzfachlichen Maßnahmen im FFH-Gebiet und im NSG ĂBel-32 

ziger Landschaftswiesenñ genannt. 33 

- Pflege artenreicher Feuchtwiesen über Vertragsnaturschutz in den Burgwiesen und einer wei-34 

teren Feuchtwiese am Belziger Bach 35 

- Ambulante Amphibienschutzzäune am Lumpenbach (Verein Initiative für die Natur) 36 

1.5 Eigentümerstruktur  37 

Die Information über die Eigentumsverhältnisse ist für die spätere Ermittlung der Flächenverfügbarkeit 38 

erforderlich. Bei der Planung der Umsetzungskonzeption ist es notwendig, die Landnutzer bzw. die Ei-39 

gentümer der maßnahmenrelevanten Flächen zu kennen, um sie in die Maßnahmenplanung angemes-40 

sen einbinden zu können. 41 
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Wie der folgenden Tabelle entnommen werden kann, ist der Großteil der Flächen des FFH-Gebietes 1 

Belziger Bach in Privat-Eigentum. Ein weiterer signifikanter Teil der Flächen gehört Gebietskörperschaf-2 

ten und Naturschutzorganisationen. Nahezu der gesamte Verlauf des Belziger Bachs wird von schma-3 

len Flurstücken begleitet, die im Eigentum von Gebietskörperschaften sind. Mit dem Eintritt in das NSG 4 

und SPA ĂBelziger Landschaftswiesenñ wird der Anteil gewässerbegleitender Flurstücke größer.  5 

Tabelle 3: Eigentümerstruktur im FFH-Gebiet Belziger Bach   6 

auf eine Nachkommastelle gerundet: * 0,04%; ** 0,03 ha; *** 0,02% 7 

1.6 Biotische Ausstattung  8 

In den folgenden Kapiteln wird die biotische Ausstattung im FFH-Gebiet Belziger Bach dargestellt. 9 

Grundlage der Beschreibung der Lebensraumtypen ist die terrestrische Biotop- und Lebensraumkartie-10 

rung aus den Jahren 2020 und 2021 (INGENIEURBÜRO KRAMER UND PARTNER 2022). 2025 erfolgte eine 11 

Korrektur durch das LfU. Diese korrigierten Daten waren die Bearbeitungsgrundlage.  12 

Für das NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ sind in der NSG-VO BLW folgende schützenswerte Arten 13 

von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG) verzeichnet: Fischotter (Lutra lutra), 14 

Biber (Castor fiber), Rapfen (Aspius aspius), Bachneunauge (Lampetra planeri) und Schlammpeitzger 15 

(Misgurnus fossilis). 16 

Faunistische Erfassungen im Rahmen der FFH-Managementplanung erfolgten für die Arten: Kamm-17 

molch (Triturus cristatus), Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) und Bachneunauge (Lampetra 18 

planeri). Für den Fischotter (Lutra lutra) und die Vogelarten nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie erfolgte 19 

eine Datenrecherche und Auswertung. 20 

1.6.1 Überblick über die biotische Ausstattung  21 

Das FFH-Gebiet Belziger Bach weist mit 56,7 % einen hohen Anteil nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 22 

BbgNatSchAG gesetzlich geschützter Biotope auf. Der Anteil geschützter Biotopflächen ist in der süd-23 

westlichen Teilfläche des FFH-Gebietes (Burgwiesen) besonders hoch. Dort bilden Feuchtwiesen, 24 

Feuchtbrachen in unterschiedlicher Ausprägung, Seggenriede, Röhrichte, Weidengebüsche, Feldge-25 

hölze feuchter bis nasser Standorte, Großseggen-Schwarzerlenwälder, Kleingewässer, Quellbäche und 26 

Sickerquellen einen wertvollen Biotopkomplex.  27 

Eigentümer  Fläche in ha  Anteil in %  

Bundesrepublik Deutschland 6,3 3,3 

Land Brandenburg 5,6 3,0 

BVVG 0,8 0,4 

Gebietskörperschaften 32,0 17,0 

Kirchen- und Religionsgemeinschaften 5,0 2,7 

Naturschutzorganisationen 18,9 10,0 

Privateigentum 119,8 63,5 

Andere Eigentümer 0,1 0,0* 

Nicht erfasst/ übermittelt <0,0** <0,0*** 

Gesamt  188,5 100,0 
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Besonders wertgebend für das FFH-Gebiet sind die FFH-Lebensraumtypen Flüsse der planaren bis 1 

montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (LRT 3260), 2 

*Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3 

(LRT 91E0*) und die Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig schluffigen Böden 4 

(Molinion caruleae) (LRT 6410) mit Orchideenbeständen.  5 

Darüber hinaus existieren mehrere artenreiche Feuchtwiesen (pflanzensoziologisch zu den Kohldistel-6 

wiesen gehörende Wiesen auf nährstoffreichen Standorten), am Belziger Bach sowie in den Burgwie-7 

sen, die nicht einem LRT oder einer Entwicklungsfläche für einen LRT zugewiesen wurden.  8 

Die im FFH-Gebiet vorkommenden Biotopklassen und deren Flächenausdehnung sind in der folgenden 9 

Tabelle dargestellt. 10 

Tabelle 4: Übersicht Biotopausstattung   11 

Biotopklassen  

Fläche  

in ha*  
Anteil am  
Gebiet in %  

gesetzlich  
geschützte  
Biotope in ha  

Anteil gesetzlich 
geschützter Bio-
tope in %  

Fließgewässer 8,3 4,2 4,3 2,2 

Röhrichtgesellschaften 1,7 0,9 1,7 0,9 

Standgewässer 8,9 4,5 7,2 3,6 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 0,1 0,04 - - 

Moore und Sümpfe 3,5 1,8 3,3 1,7 

Gras- und Staudenfluren 49,4 24,9 37,1 18,7 

Trockenrasen 0,6 0,3 0,6 0,3 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und -
gruppen 

4,4 2,2 3,4 1,7 

Wälder  55,1 27,8 53,8 27,2 

Forsten 29,1 14,7 - - 

Äcker 28,6 14,4 0,9 0,4 

Biotope der Grün- und Freiflächen 4,9 2,5 - - 

Bebaute Gebiete 2,5 1,2 - - 

Verkehrsanlagen und Sonderflächen 1,1 0,5 - - 

Summe 198,2 100,0 112,3 56,7 

*Linienbiotope wurden mit einer Breite von 2,5 und Punktbiotope mit einer Ausdehnung von 0,2 ha flächig gemäß dem Handbuch 12 
zur Durchführung der Managementplanung bilanziert. 13 

Besonders seltene, für Brandenburg oder Deutschland naturschutzfachlich bedeutsame Vorkommen 14 

von Pflanzenarten oder Tierarten und deren Lebensräumen werden nachfolgend in tabellarischer Form 15 

aufgelistet. Dazu zählen die Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie, Arten des Anhangs I der 16 

Vogelschutzrichtlinie sowie Arten der Kategorie 1 und 2 der Roten Listen des Landes Brandenburg 17 

sowie weitere Arten mit besonderer internationaler und nationaler Verantwortung Brandenburgs ent-18 

sprechend der Anlagen der Projektauswahlkriterien Richtlinie Natürliches Erbe und Umweltbewusstsein 19 

(https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/natuerliches_erbe_und_umweltbewusstsein/index.html). 20 

Für an Gewässer gebundene Arten wie Fischotter (Lutra lutra), Kammmolch (Triturus cristatus), Bach-21 

neunauge (Lampetra planeri), Eisvogel (Alcedo atthis), Moorfrosch (Rana arvalis) und Große Moosjung-22 

fer (Leucorrhinia pectoralis) ist das FFH-Gebiet Belziger Bach ebenfalls von Bedeutung.  23 

Die folgenden Beibeobachtungen wertgebender Tierarten wurden im Rahmen der Biotopkartierung no-24 

tiert (ohne Jahresangabe, 2003 und/oder 2020):  25 
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Der Moorfrosch (Rana arvalis) wurde in Erlenbruchwäldern am Belziger Bach (3841NO0198, -5011) 1 

und einer Grünanlage (3841NO0163) beobachtet. Der Teichfrosch (Pelophylax kl. esculenta) wurde in 2 

einer Feuchtwiese (3841NO0147) nahe des Belziger Bachs und Lumpenbachs sowie an einem großen, 3 

strukturreichen Stillgewässer (Flachgewässer im Komplex mit Erlenbruch und Schilfröhricht) 4 

(3841NO0192) notiert. Der Kranich (Grus grus) wurde ebenfalls an dem Stillgewässer (3841NO0192) 5 

notiert. Der Eisvogel (Alcedo atthis) wurde in der Biotopfläche 3841NO0198 (Erlenbruchwald am Belzi-6 

ger Bach südlich Schwanebeck) beobachtet.  7 

Die Burgwiesen in Bad Belzig sind artenreiche Nasswiesen und beherbergen Vorkommen von Wiesen-8 

Orchideen und weiteren wertgebenden Pflanzenarten. Im Westen der Burgwiesen wurden 2016 drei 9 

Dauerbeobachtungsflächen (DBF) eingerichtet (GALL, 2023), die nach der aktuellen LRT-Kartierung 10 

sämtlich innerhalb der Biotopfläche 3841SW0047 verortet sind (Pfeifengraswiese des LRT 6410).  11 

Für das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) existieren Nachweise überwie-12 

gend aus den Burgwiesen. In der artenreichen Feuchtwiese 3841SW0047 wurde das Breitblättrige Kna-13 

benkraut stetig nachgewiesen (GALL, 2023 und BBK). In einer Großseggenwiese (3841SW0048) wurde 14 

die Art in 2004 mit geschätzt 2.500 Exemplaren nachgewiesen, in 2020 jedoch nur vereinzelt. In weite-15 

ren Feuchtwiesen (Burgwiesen, 3841SW0033, -0045, -0049 sowie am Belziger Bach, 3841SO0270) 16 

wurde das Vorkommen in 2020 bestätigt (BBK). Die Bestände der Art weisen eine stark abnehmende 17 

Tendenz auf. Ältere Nachweise des Breitblättrigen Knabenkrauts konnten für die Flächen 3841NO0112, 18 

-0139, 0260, 3841SO0040, -0046, -0077, 3841SW0036, -0056 im Jahr 2020 nicht bestätigt werden.  19 

Für das Steifblättrige (= Fleischfarbene) Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata) liegen ältere Nachweise 20 

aus den Burgwiesen vor. Dort wurden der Naturwacht im Jahr 2004 über 1.400 Exemplare in zwei 21 

Großseggenwiesen bzw. nicht gemähten Seggenrieden (3841SW0036, -0048) nachgewiesen (Natur-22 

wacht). In 2020 wurden nur Einzelexemplare der Art in einer Feuchtwiese (3841SW0079) gefunden 23 

(BBK).  24 

Der Wiesen-Knöterich (= Schlangen-Knöterich - Bistorta officinalis) wurde in artenreichen Feuchtwiesen 25 

(Burgwiesen: 3841SW0047, -0048, -0056; am Belziger Bach 3841NO0260) 2020 und 2022 nachgewie-26 

sen (BBK; GALL, 2023).  27 

Tabelle 5: Vorkommen besonders bedeutender Arten  28 

Art  FFH-RL / 
V-RL 

RL BB  Besondere 
Verantwor-
tung BB  

Erhöhter 
Hand-
lungsbe-
darf BB  

Nachweis  Vorkommen im 
Gebiet  

(Flächen -ID) 

Bemerkung  

Fischotter  
(Lutra lutra) 

II, IV 1 x x 12.07.2025 

 

20.10.2021 

3741SO0153 

 

3841NO0047 

Nähter, Mittlg. Be-
cker 05.09.2025 

Becker, Mittlg. Be-
cker 05.09.2025 

Bergmolch (Ichthyo-
saura alpestris) 

- 

 

- - - KALLASCH 

2023 

Teich südlich der 
Obermühle am 
Lumpenbach 

Kartierung  

C. Kallasch 

Kammmolch  

(Triturus cristatus) 

II 2 x x KALLASCH 

2023 

Teich südlich der 
Obermühle am 
Lumpenbach 

Kartierung  

C. Kallasch 

Bachneunauge (Lam-
petra planeri) 

II - - - WOLF 

2023 

Belziger Bach Kartierung  

R. Wolf 

Moorfrosch  
(Rana arvalis) 

IV * X X KRAMER 2022 3841NO0163 
3841NO0198 
3841NO5011 

Biotopkartierung 
Kramer 

Teichfrosch  -  X  KRAMER 2022 3841NO0147, 
3841NO0192, 

Biotopkartierung 
Kramer 
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Art  FFH-RL / 
V-RL 

RL BB  Besondere 
Verantwor-
tung BB  

Erhöhter 
Hand-
lungsbe-
darf BB  

Nachweis  Vorkommen im 
Gebiet  

(Flächen -ID) 

Bemerkung  

(Pelophylax kl. es-
culenta) 

3841NO0243 

Eisvogel  
(Alcedo atthis) 

I - - - KRAMER 2022 3742SW0198 - 

Kranich  
(Grus grus) 

I - X - KRAMER 2022 3841NO0192 - 

Große Moosjungfer 
(Leucorrhinia pectora-
lis) 

- * - - SCHUBERT 2025 

 

Seedoche (Teich) Kartierung Schu-
bert  

Hufeisen-Azurjungfer 
(Coenagrion puella) 

- * - - KALLASCH 2023 

 

Seedoche (Teich) Kartierung  

C. Kallasch 

Becher-Azurjungfer 
(Enallagma cyathi-
gerum) 

- - - - KALLASCH 2023 

 

 Kartierung  

C. Kallasch 

Federlibelle (Platy-
cnemis pennipes) 

- - - - KALLASCH 2023 Seedoche (Teich) Kartierung  

C. Kallasch 

Vierfleck (Libellula 
quadrimaculata) 

- * - - KALLASCH 2023 Seedoche (Teich) Kartierung  

C. Kallasch 

Gemeine Smaragdli-
belle (Cordulia aenea) 

- - - - KALLASCH 2023 Seedoche (Teich) Kartierung  

C. Kallasch 

Zweigestreifte Quell-
jungfer (Cordulegaster 
boltoni) 

- 3 - - KALLASCH 2023 Zwei Tümpel (Alt-
arme) östlich des 
Belziger Bachs 

Kartierung  

C. Kallasch 

Blauflügelige Prachtli-
belle (Calopteryx 
virgo) 

- * - - KALLASCH 2023 Zwei Tümpel (Alt-
arme) östlich des 
Belziger Bachs 

Kartierung  

C. Kallasch 

Gemeine Binsenjung-
fer (Lestes sponsa) 

- * - - KALLASCH 2023 Zwei Tümpel (Alt-
arme) östlich des 
Belziger Bachs 

Kartierung  

C. Kallasch 

Großer Blaupfeil (Or-
thetrum cancellatum) 

- * - - KALLASCH 2023  Kartierung  

C. Kallasch 

Blaugrüne Mosa-
ikjungfer (Aeschna 
cyanea) 

- * - - KALLASCH 2023 Am Mühlenbach auf 
einem Feld hinter 
Bäumen 

Kartierung  

C. Kallasch 

Blutrote Heidelibelle 
(Sympetrum sangui-
neum) 

- * - - KALLASCH 2023 Am Mühlenbach auf 
einem Feld hinter 
Bäumen 

Kartierung  

C. Kallasch 

Feuerlibelle 
(Crocothemis eryth-
raea) 

- * - - KALLASCH 2023 150 m östlich vom 
Belziger Bach 

Kartierung  

C. Kallasch 

Breitblättriges Kna-
benkraut (Dacty-
lorhiza majalis subsp. 
majalis)  

- 2 X - 2022 

2020 

 

vor 2006 

3841SW0047,  

-0033, -0045, -
0044, 
-0049, -0048,  

 

3841SO0270, 

3841NO0112, -
0139, -0260,  

3841SO0040, -
0046, -0077, 
3841SW0036, -
0056 

Monitoring; BBK 
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Art  FFH-RL / 
V-RL 

RL BB  Besondere 
Verantwor-
tung BB  

Erhöhter 
Hand-
lungsbe-
darf BB  

Nachweis  Vorkommen im 
Gebiet  

(Flächen -ID) 

Bemerkung  

Steifblättriges 
Knabenkraut (Dacty-
lorhiza incarnata) 

- 2 - - 2004 3841SW0036, -
0048 

Naturwacht 

Wiesenknöterich (Bis-
torta officinalis) 

- 2 - - 2022 

2020 

3841SW0047,  

-0048, -0056, 
3841NO0260 

Monitoring; BBK 

Spalte ĂFFH-RL / VSRLñ: Anhªnge der FFH-Richtlinie bzw. der Vogelschutzrichtlinie 1 
Spalte ĂRL BBñ: Gefªhrdungsgrad gemªÇ der jeweiligen Liste Roten Liste Brandenburgs  2 
1: vom Aussterben bedroht; 2 stark gefährdet; 3 gefährdet; *: ungefährdet 3 
Spalten ĂBesondere Verantwortung BBñ u. Spalte ĂErhºhter Handlungsbedarf BBñ: Eintragung eines ĂXñ falls zutreffend 4 
Spalte ĂNachweisñ: Jahr des letzten Nachweises 5 

1.6.2 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH -Richtlinie  6 

Lebensraumtypen (LRT) sind natürliche und naturnahe Lebensräume von gemeinschaftlichem Inte-7 

resse, die im Anhang I der FFH-Richtlinie aufgelistet sind. Für deren Erhaltung wurden europaweit be-8 

sondere Schutzgebiete im Netzwerk Natura 2000 ausgewiesen. Lebensraumtypen des Anhangs I der 9 

FFH-Richtlinie, die europaweit besonders stark gefährdet sind, werden von der Europäischen Kommis-10 

sion als Ăprioritªrñ eingestuft und mit einem Ă*ñ gekennzeichnet. Dies hat u.a. besonders strenge Schutz-11 

vorschriften im Falle von Eingriffen in zu deren Schutz ausgewiesenen Gebieten zur Folge. Im Anhang I 12 

der FFH-Richtlinie wurden 233 europaweit vorkommende Lebensraumtypen aufgenommen. Davon sind 13 

93 Lebensraumtypen in Deutschland verbreitet und 39 Lebensraumtypen im Land Brandenburg vor-14 

kommend. Hierzu zählen beispielsweise unterschiedliche Trockenrasentypen und bestimmte naturnahe 15 

Wälder. Beschreibungen der im Land Brandenburg vorkommenden Lebensraumtypen und das Bewer-16 

tungsschema zur Bestimmung des Erhaltungsgrades sind auf einer Internetseite des Landesamtes für 17 

Umwelt veröffentlicht (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/lebens-18 

raumtypen/). Der Zustand eines Lebensraumtyps wird auf der Ebene der einzelnen FFH-Gebiete und 19 

der einzelnen Vorkommen durch den Erhaltungsgrad beschrieben und ist in drei Stufen unterteilt: 20 

A ï hervorragend 21 

B ï gut 22 

C ï mittel bis schlecht 23 

Die Kriterien für die Bestimmung des Erhaltungsgrades der Lebensraumtypen sind: 24 

¶ Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen 25 

¶ Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars 26 

¶ Beeinträchtigungen 27 

In den Bewertungsschemata der einzelnen Lebensraumtypen sind die LRT-spezifischen Kriterien für 28 

die Habitatstrukturen, für das Arteninventar und für Beeinträchtigungen benannt. Flächen, die aktuell 29 

nicht die Kriterien eines Lebensraumtyps erfüllen, die jedoch relativ gut entwickelbar sind, werden als 30 

LRT-Entwicklungsflächen bezeichnet. 31 

Die einzelnen Vorkommen von Lebensraumtypen im FFH-Gebiet werden mit einer Identifikationsnum-32 

mer (PK-Ident) eindeutig gekennzeichnet. Der PK-Ident setzt aus einer Verwaltungsnummer, der Num-33 

mer des TK10-Kartenblattes und einer 4-stelligen fortlaufenden Nr. zusammen.  34 

Beispiel: DH18010-3749NO0025 35 

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/lebensraumtypen/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/lebensraumtypen/
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Diese Identifikationsnummer wird im Text, in den Tabellen und Anlagen verwendet. In der Karte 2 ĂBe-1 

stand und Bewertung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie und weitere wertgebende 2 

Biotopeñ wird nur die 4-stellige fortlaufende Nr. verwendet und dort kurz als ĂFlªchen-IDñ bezeichnet.  3 

In der folgenden Tabelle sind alle zum Referenzzeitpunkt (Spalte Standarddatenbogen) und zum Zeit-4 

punkt der Planerstellung (Spalte Kartierung) vorkommenden Lebensraumtypen dargestellt. Der Refe-5 

renzzeitpunkt ist der Zeitpunkt, an dem das FFH-Gebiet für diesen Lebensraumtyp an die EU gemeldet 6 

wurde. Wurde diese Meldung nachträglich korrigiert (Korrektur wissenschaftlicher Fehler), ist der Zeit-7 

punkt dieser Korrektur der Referenzzeitpunkt. 8 

In der folgenden Tabelle werden die im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen gelistet. 9 

Tabelle 6: Übersicht der im FFH-Gebiet Belziger Bach  vorkommenden Lebensraumtypen   10 

Hinweise zur Tabelle:  11 
Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht 12 
SDB: Standarddatenbogen, Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher Fehler für das FFH-Gebiet Belziger Bach Oberlauf 13 
Anzahl: Die Anzahl umfasst LRT, die als Fläche, Linie, Punkt oder Begleitbiotop kartiert wurden. 14 
Repräsentativität: A = hervorragende Repräsentativität, B = gute Repräsentativität, C = signifikante Repräsentativität, D= nicht-15 
signifikante Präsenz (= nicht signifikanter LRT für das FFH-Gebiet) 16 
Linienbiotope wurden mit einer Breite von 2,5 und Punktbiotope mit einer Ausdehnung von 0,2 ha flächig gemäß dem Handbuch 17 
zur Durchführung der Managementplanung bilanziert. 18 

Code Bezeichnung des LRT  Priori-
tärer 
LRT 

Erhaltungs -
grad  

SDB 

2025 

ha 

Kartierung 
2020/2021 

Beurteilung Re-
präsentativität 
2025 

ha Anzahl 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation vom Typ Magnopotamion 
oder Hydrocharition 

 A - - - 

D B - 8,8 2 

C - - - 

3260 Flüsse der planaren bis montanen 
Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Bat-
rachion 

 A - - - 

B B 1,8 1,8 9 

C 1,2 0,5 3 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 
Boden und Lehmboden (Eu-Molinion) 

 A - - - 

B B 2,7 2,7 4 

C 0,1 0,1 1 

6430 Feuchte Hochstaudensäume der 
planaren bis alpinen Höhenstufe inkl. 
Waldsäume 

 A - - - 

C 
B 0,2 < 0,1 1 bb 

C - 0,6 +  

0,2 bb 

1 + 4 bb 

6510 Extensive Mähwiesen der planaren 
bis submontanen Stufe (Arrhenathe-
rion, Brachypodio-Centaureion nemo-
ralis) 

 A - - - 

C B 0,2 0,2 1 

C - - - 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore  A - - - 

D B - - - 

C - 0,1bb 1 

91E0* Erlen- und Eschenwälder und Weich-
holzauenwälder an Fließgewässern 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Sali-
cion albae) 

x A 22,8 22,8 3 

C B 25,0 25,0 14 

C - 0,9 2 

 Summe: 54,0 63,7 46 - 
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In den folgenden Kapiteln werden alle Lebensraumtypen, die zum Referenzzeitpunkt vorhanden waren 1 

und auch aktuell im FFH-Gebiet vorkommen, beschrieben. 2 

Die im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie sind in der 3 

Karte 2 dargestellt.  4 

1.6.2.1 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  oder Hydrochari-5 

tions  (LRT 3150) 6 

Der LRT 3150 ist im SDB (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) sowie in der 21. ErhZV 7 

nicht aufgeführt. In der Erstkartierung (2003) wurde er bereits mit 8,6 ha abgegrenzt. Bei der Kartierung 8 

2020 wurden zwei Biotopflächen als LRT 3150 eingestuft (8,8 ha im EHG B). Die Seedoche ist ein 9 

Hangquellmoor, dass seit 1987 über Gelände eingestaut wurde (mdl. Mittlg. N. Eschholz 2025). Es 10 

handelt sich nicht um einen natürlichen See. Der LRT 3150 ist für das Gebiet nicht maßgeblich und wird 11 

im Managementplan nicht weiter thematisiert. 12 

1.6.2.2 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  und 13 

des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) 14 

Der LRT 3260 ist im SDB (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler) sowie in der 21. ErhZV 15 

aufgeführt.  16 

Der Lebensraumtyp 3260 umfasst natürliche und naturnahe Fließgewässer (Bäche und Flüsse), die 17 

typischerweise eine flutende Unterwasservegetation aufweisen. Sie haben in Brandenburg eine meist 18 

mäßige, seltener auch starke Strömung und oftmals sommerwarmes, im Hohen Fläming sommerkaltes 19 

Wasser. Gräben mit flutender Unterwasservegetation gehören ebenfalls zum Lebensraumtyp.  20 

Der Belziger Bach (ab Fredersdorf ĂFredersdorfer Bachñ) befindet sich mit ca. 5,94 km Lauflänge inner-21 

halb des FFH-Gebietes. Des Weiteren verlaufen die Zuflüsse Dallbach und Springbach vollständig und 22 

der Lumpenbach überwiegend innerhalb des FFH-Gebietes. Der Lumpenbach, Springbach und Dall-23 

bach entspringen am Rand der Moränen westlich des Belzigers Bachs und münden zwischen Bad Bel-24 

zig und Schwanebeck in den Belziger Bach. Im FFH-Gebiet gehören beinahe alle als LRT 3260 erfass-25 

ten Abschnitte dem Biotoptyp Ănaturnahe, beschattete Bªche und kleine Fl¿sseñ an. Der Belziger Bach 26 

gehört zum Typ der kiesgeprägten Tieflandbäche (LAWA Typ 16; WRRL-Steckbrief, Stand 2021). Für 27 

die Nebenbäche liegt keine Information zur Typisierung vor.  28 

Im FFH-Gebiet Belziger Bach wurden mit dem Belziger Bach (Fredersdorfer Bach) und seinen Zuflüs-29 

sen insgesamt neun LRT 3260-Biotope mit einer Flächengröße von insgesamt 1,8 ha in einem guten 30 

Erhaltungsgrad (EHG B) und 0,5 ha (drei Biotope) in einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG 31 

C) erfasst. 32 

Darüber hinaus wurden 11 Fließgewässerabschnitte (1,8 ha) am Belziger/Fredersdorfer Bach, Spring-33 

bach und Lumpenbach als Entwicklungsflächen für den LRT 3260 ausgewiesen. 34 

Die Erhaltungsgrade des Lebensraumtyps 3260 auf Gebietsebene sind in der folgenden Tabelle darge-35 

stellt.  36 

 37 
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Tabelle 7: Erhaltungsgrade der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-1 
nunculion fluitantis  und des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) im FFH -Gebiet Belziger 2 
Bach  3 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen - 
biotope  

Linien - 
biotope*  

Punkt - 
biotope  

Begleit - 
biotope  Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B ï gut 1,8 0,9 - 9 - - 9 

C ï mittel bis schlecht 0,5 0,3 - 3 - - 3 

Gesamt 2,3 1,2 - 12 - - 12 

LRT-Entwicklungsflächen 

3260 1,8 0,9 11 - - - 11 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

3260 - - - - - - - 

* Linienbiotope wurden mit einer Breite von 2,5 m gemäß dem Handbuch zur Durchführung der Managementplanung bilanziert. 4 

Der Belziger Bach wurde vom Quellgebiet an, innerhalb der Burgwiesen, auf 450 m Länge als Entwick-5 

lungsflªche f¿r den LRT 3260 ausgewiesen (3841SW0035), als Biotoptyp Ănaturnahe, beschattete Grª-6 

ben, stªndig wasserf¿hrendñ. Der Graben mit gestrecktem Verlauf ist im Trapezprofil ausgebaut, ¿ber-7 

wiegend beschattet, Ufer und Sohle sind unverbaut mit einer Brücke. Der Graben führt permanent Was-8 

ser, eine Strömung war vorhanden, das Wasser klar. Besondere Sohlenstrukturen wurden nicht ver-9 

merkt. Ufergehölze bestehen hauptsächlich aus Schwarz-Erle, außerdem Birke, Strauch- und Baum-10 

weiden. Fließgewässertypischer Bewuchs ist durch Berle (Berula erecta) vertreten (Deckung > 5 %), 11 

außerdem Wasser-Schwaden mit hoher Deckung. Das östlich anschließende Biotop 3841SO0076, 12 

ebenfalls LRT 3260-Entwicklungsfläche, mit ähnlicher Biotopausstattung wird durch zwei Durchlässe 13 

und einen Absturz beeinträchtigt. 14 

Der genannte Abschnitt ist im GEK (BIOTA 2016) als Teil des Belziger Bachs dargestellt (Bewertung 15 

GSGK 2012: Klasse 4, deutlich verändert).  16 

Die zum LRT 3260 gehörenden Abschnitte des Belziger Bachs weisen durchweg einen guten Erhal-17 

tungsgrad (EHG B) auf:  18 

Abbildung 7:  Naturnaher Abschnitt des Belziger Bachs  (LRT 3260) im Erlenwald  LRT 3260 19 
(3841NO0272) (Kramer , 05.2020) 20 

 21 
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Belziger Bach vom nördlichen Ortsrand Bad Belzig bis Schwanebeck (Gewässer-km ca. 8+500 bis 1 

12+800): Auf einer Länge von ca. 1,3 km bis zur Querung der Bundesstraße B 102 verläuft der Belziger 2 

Bach gewunden bis mäandrierend durch nasse Schaumkraut-Schwarzerlenwälder (3841NO0272, be-3 

schatteter naturnaher Bach) sowie kleine Feuchtwiesen und Feuchtwiesenbrachen (3841NO0266, un-4 

beschatteter naturnaher Bach). Östlich der B 102 bis an den Ortsrand Schwanebeck mäandriert der 5 

Bach auf ca. 3 km Lauflänge (3841NO0253, 3841NO0108) durch Schwarzerlenwald unterschiedlicher 6 

Ausprägungen. Der Bach ist hier durch die Erlenbestände stark beschattet, < 5 m breit, meist mit einer 7 

Wassertiefe von 30-100 cm, ohne Sohlenverbau oder Querbauwerke. Eine Strömung war vorhanden, 8 

das Wasser farblos. Besondere Sohlenstrukturen wurden nicht angegeben. Im GEK (BIOTA 2016) war 9 

dieser Abschnitt des Belziger Bachs als Ă... stark geschwungen bis geschlªngelt mit vielen besonderen 10 

Sohl- und Uferstrukturen (leitbildkonform) wie z. B. Sturzbäumen, Totholz, Prallbäume, angeströmte 11 

Wurzeln, Kolke, flache Ufer mit Prall- und Gleithängen, Umläufe, Stillen, Pools; sandgeprägte Sohle, im 12 

Stromstrich kiesig...ñ beschrieben worden. In 3841NO0253 waren Bachabschnitte durch den Biber auf-13 

gestaut.  14 

Im beschriebenen Abschnitt des Belziger Bachs (Gewässer-km 8+465 bis 12+784) wurde die Gewäs-15 

serstrukturg¿te im s¿dlichen Abschnitt als Ăgering verªndertñ sowie ºstlich der B 102 bis Schwanebeck 16 

als Ăunverªndertñ bewertet (GSGK, 2012). Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstruktu-17 

ren wurde damit übereinstimmend an drei Abschnitten auf 4 km Länge als gut (Kategorie B) bewertet. 18 

In dem 400 m langen Abschnitt nahe Schwanebeck (3841NO0108) wurden die Habitatstrukturen sogar 19 

als hervorragend (Kategorie A) bewertet.  20 

Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde an drei Abschnitten (3841NO0272, 21 

3841NO0266, 3841NO0108) als nur in Teilen vorhanden bewertet (Kategorie C). Eine fließgewässerty-22 

pische Vegetation ist an allen Abschnitten gering ausgebildet, überwiegend aufgrund von Beschattung. 23 

Am unbeschatteten Abschnitt 3841NO0266 sowie im beschatteten Abschnitt nahe Schwanebeck 24 

(3841NO0108) ist sie durch Berle (Berula erecta) vertreten. In 3841NO0266 können auch Rispen-25 

Segge (Carex paniculata), Sumpf-Vergißmeinnicht (Myosotis scorpioides), Wald-Simse (Scirpus sylvati-26 

cus), Ästiger Igelkolben (Sparganium erectum) im Abgleich mit den Standortbedingungen als typische 27 

Gewässervegetation gewertet werden. In 3841NO0253 fehlt fließgewässertypische Vegetation auf-28 

grund der Beschattung und vermutlich auch aufgrund verringerter Strömung durch Biberstau (vgl. Kar-29 

tierbericht, KRAMER & PARTNER 2022). Das Arteninventar wurde dennoch als weitgehend vorhanden 30 

(Kategorie B) bewertet. Als Quellzeiger traten in 3841NO0272 und 3841NO0253 Bitteres Schaumkraut 31 

(Cardamine amara) sowie teilweise Winkel-Segge (Carex remota) auf. 32 

Beeinträchtigungen wurden an den Abschnitten 3841NO0272, 3841NO0253 und 3841NO0108 als ge-33 

ring bzw. nicht vorhanden bewertet (Kategorie A). Am kurzen überschatteten Abschnitt 3841NO0266 34 

wurden vorhandene Beeinträchtigungen gutachterlich, ohne Erläuterung, als mittel (Kategorie B) be-35 

wertet.  36 

Der Belziger Bach zwischen Schwanebeck und Fredersdorf (3841NO0094; km ca. 6.450 bis 7.850) 37 

weist auf ca. 1,5 km Länge einen gewundenen Lauf auf. Der Bach ist teilweise tief eingeschnitten und 38 

von Ufergehölzen stark beschattet. Westlich wird er von landwirtschaftlichen Flächen, östlich von Kie-39 

fernforst bzw. nahe Fredersdorf von Frischgrünland begleitet. Die Gewässerstrukturgüte wurde 2012 40 

als mäßig verändert (Stufe 3) bewertet. Die lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurden 2020 für 41 

den Abschnitt mit mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet. Der Lauf ist leicht begradigt, Ufer und Sohle 42 

sind unverbaut, Querbauwerke sind nicht vorhanden. Gemäß der Beschreibung im GEK weist der Ab-43 

schnitt des Belziger Bachs ein Ă...im Waldbereich verfallenes Regelprofil mit geschwungenem Verlauf 44 

und Gehölzgalerie sowie flache Ufer, Prallbäume, angeströmte Wurzeln é [und] viel Totholz ...ñ auf. 45 

Am Bach wuchsen häufig Rote Pestwurz (Petasites hybridus), Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), 46 
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Schilf (Phragmites australis), stellenweise auch Wasser-Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica). Ufer-1 

gehölze bestanden vorwiegend aus Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und Esche (Fraxinus excelsior).  2 

Abbildung 8:  LRT 3260, Belziger Bach (3841NO0094) (Kramer , 13.10.2021) 3 

 4 

Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde als nur in Teilen vorhanden bewertet 5 

(C). Vorhandene Beeinträchtigungen wurden ohne weitere Erläuterungen, als mittel (Kategorie B) be-6 

wertet, u.a. ist der Lauf leicht begradigt. Im GEK (BIOTA 2016) wurden nicht ausreichende Randstreifen 7 

sowie die für Fischotter nicht passierbare Eisenbahnbrücke bei Schwanebeck als Beeinträchtigungen 8 

genannt.  9 

Die zum LRT 3260 gehörenden Abschnitte der Nebenbäche Lumpenbach, Springbach und Dallbach 10 

(nur Unterlauf) befinden sich weitgehend in einem guten EHG (B), bis auf den Unterlauf des Lumpen-11 

bachs (3841NO0213) und den Oberlauf des Springbachs (3841NO0160), die jeweils nur einen mittleren 12 

bis schlechten EHG (C) aufweisen. Alle Fließgewässerabschnitte wurden als naturnahe, (mäßig bis 13 

stark) beschattete Bäche kartiert. Für den Lumpenbach wurde eine Gewässerbreite von < 1m angege-14 

ben. Der Springbach ist im Oberlauf ebenfalls schmal, in den weiteren Abschnitten zwischen 1 und 5 m 15 

breit, bei wechselnder Gewässertiefe (< 30 bzw. 30ï100 cm). Für den Unterlauf des Dallbachs wurde 16 

eine Breite zwischen 1 und 5 m vermerkt. Zu den Parametern Längsprofil (u.a. Strömungsdiversität, 17 

Tiefenvarianz), Querprofil (u.a. Breitenvarianz), Substratdiversität und Sohlenstruktur liegen für die Ne-18 

benbäche keine Angaben vor.  19 

Der Oberlauf des Lumpenbachs (3841NO0232) verläuft durch Schilfröhricht und einen Schaumkraut-20 

Schwarzerlenwald. Der 370 m lange Abschnitt war nicht zugänglich (eingezäunt). Der Schaumkraut-21 

Erlenwald ist von einem Netz von Entwässerungsgräben durchzogen. Ein Teil des Wassers wird auf 22 

einen Stauhaltungsdamm am südlichen Talrand geführt, ein anderer Teil des Wassers durchfließt die 23 

Mühlteiche im Taltiefsten. Durch Verrohrungen wird das Wasser unter dem Straßendamm zur ehema-24 

ligen Obermühle geführt. Eine ökologische Durchgängigkeit in den Quellbereich ist nicht gegeben. Im 25 

Vegetationsbogen werden mehrere Quellzeiger genannt. Der Fließgewässerabschnitt wurde aufgrund 26 

des Uferverbaus und den morphologischen Veränderungen nicht als LRT-3260 Biotop angesprochen. 27 

Der ca. 700 m lange mittlere Abschnitt des Lumpenbachs (3841NO0226) durchfließt einen Schaum-28 

kraut-Schwarzerlenwald und ist stark beschattet. Der Unterlauf (3841NO0213) war mäßig 29 

(3841NO0213) beschattet, Kiefernforst und Grünland grenzen an. Die Sohle war in beiden Bachab-30 

schnitten unverbaut (in 3841NO0226 Ăstellenweise mit größeren Lesesteinen befestigtñ), Querbauwerke 31 

waren nicht vorhanden. 3841NO0226 wies eine deutliche Fließgeschwindigkeit auf. Gemäß Kartendar-32 

stellung ist der Lauf an beiden Abschnitten gewunden (entspricht weitgehend dem potenziell natürlichen 33 
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Zustand). Die lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurden gutachterlich an beiden Abschnitten als 1 

gut ausgeprägt (Kategorie B) bewertet. Das lebensraumtypische Arteninventar war jeweils durch Berle 2 

repräsentiert (zerstreut bis zahlreich vorkommend), in 3841NO0213 auch Wasser-Minze, Wald-Simse 3 

und Fluss-Ampfer, Störzeiger/ Stickstoffzeiger wurden nicht vermerkt. Im Abschnitt 3841NO0226 wuch-4 

sen u.a. auch Schilf und Bittersüßer Nachtschatten. Das Arteninventar wurde hier als weitgehend vor-5 

handen (Kategorie B) bewertet. Für das Biotop 3841NO0213 erfolgte gutachterlich für das Arteninventar 6 

die Einstufung Ănur in Teilen vorhandenñ (Kategorie C). Beeinträchtigungen wurden bei 3841NO0226 7 

als mittel (Kategorie B) bewertet, am Unterlauf 3841NO0213 gutachterlich als stark, ohne weitere Er-8 

läuterung (Kategorie C).  9 

Abbildung 9:  Lumpenbach (LRT 3260) im Bereich des Grabelands/Wiese , Unterlauf ( 3841NO0213) 10 
(Kramer , 05.2020) 11 

 12 

Der Springbach (3841NO0160) entspringt in gefassten Quellteichen im Park der Oberlin Rehaklinik, ist 13 

teils als Kneippstrecke ausgebaut, mehrere Becken sind angestaut. Entsprechend ist das Gewässer 14 

teilweise verbaut und es existieren Abstürze. Der Lauf ist gewunden und weist mäandrierende Ab-15 

schnitte auf. Die Habitatstrukturen wurden als mittel bis schlecht ausgeprägt bewertet (Kategorie C). 16 

Das lebensraumtypische Arteninventar ist nur in Teilen vorhanden (gering Berle) (Kategorie C). Die 17 

Beeinträchtigungen wurden hier als stark bewertet. Ein Uferverbau auf 10-49 % der Lauflänge, vorhan-18 

dene Querbauwerke sowie das Auftreten von Störzeigern mit > 10 % Anteil (u.a. Brennnessel, Kletten-19 

Labkraut, Kratzbeere) können als starke Beeinträchtigung (Kategorie C) gewertet werden. Der EHG ist 20 

insgesamt nur mittel bis schlecht (EHG C).  21 
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Abbildung 10: Spring bach  (LRT 3260) im Erlenwald ( 3841NO5007) (Kramer , 04.2020) 1 

 2 

Die beiden weiteren Abschnitte des Springbachs (3841NO5007 3841NO1039) bis zur Einmündung in 3 

den Belziger Bach wurden mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) bewertet. Der Lauf kann jeweils 4 

als gestreckt bis gewunden beurteilt werden. Der mittlere Abschnitt, 3841NO5007 verläuft auf 840 m 5 

Länge naturnah und mäßig beschattet innerhalb eines Schaumkraut-Schwarzerlenwalds. Vom Bach 6 

wurde ein Stichgraben zur Versorgung der Teichanlage gebaut. Der Unterlauf 3841NO1039 (740 m 7 

Länge) verläuft durch Erlenwald sowie nördlich der Fischteiche der Springbachmühle und weiter über 8 

den Sohlabsturz und durch das Gelände des ab 2012 im FFH-Gebiet errichteten und neu eingezäunten 9 

Tierheims. Der Abschnitt war streckenweise nicht zugänglich. Ufer und Sohle sind jeweils unverbaut, 10 

Abstürze waren jedoch in beiden Abschnitten vorhanden. Im Abschnitt 3841NO5007 sind auch natürli-11 

che Sturzbäume vorhanden. Die lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurden gutachterlich an bei-12 

den Abschnitten als gut ausgeprägt (Kategorie B) bewertet. Das lebensraumtypische Arteninventar 13 

wurde jeweils gutachterlich als Ăweitgehend vorhandenñ (Kategorie B) bewertet. Allerdings wurden für 14 

das Biotop -1039 keine charakteristischen Arten dokumentiert. Vorhandene Beeinträchtigungen wurden 15 

gutachterlich als mittel bewertet (Kategorie B). Für das Biotop -5007 sind mehr als 10 (nitrophile) Stör-16 

zeiger angegeben. 17 

Der zum LRT gehörende Unterlauf des Dallbachs (3841NO0122) verläuft auf 650 m Länge naturnah 18 

und stark beschattet durch Schaumkraut-Schwarzerlenwald. Der Bachlauf ist gestreckt bis gering ge-19 

wunden, 1-5 m breit, stark beschattet und ohne Verbau oder Querbauwerke. Der Bach führte im west-20 

lichen Teil wenig Wasser, der Charakter zum Zeitpunkt der Kartierung wurde als quellig, sumpfig, ohne 21 

Fließbewegung beschrieben. Im östlichen Teil bis zur Einmündung in den Belziger Bach war eine deut-22 

lichere Fließbewegung erkennbar. Die lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurden als gut ausge-23 

prägt (Kategorie B) bewertet. Das lebensraumtypische Arteninventar wurde gutachterlich als Ănur in 24 

Teilen vorhandenñ (Kategorie C) bewertet, obwohl neben Berula mehrere Quellzeiger und keine Stör-25 

zeiger dokumentiert wurden. Beeinträchtigungen wurden nicht festgestellt (Kategorie A).  26 

 27 
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Abbildung 11: Dallbach ( LRT 3260), Oberlauf  (3841NO0122) (Kramer , 04.2020) 1 

 2 

Der gesamte Abschnitt des Belziger Bachs von Fredersdorf bis zur Mündung in die Plane wurde als 3 

Entwicklungsfläche für den LRT 3260 ausgewiesen (3741SO0151, 3741SO0153, 3742SW0198, 4 

3841NO0047, 3841NO0048, 3841NO0049, 3841NO0052, 3841NO0091). Der Lauf ist stark begradigt 5 

und teilweise beschattet. GemªÇ der Beschreibung im GEK weist der Bach ein Ăausgebautes und ein-6 

getieftes Trapezprofil, é an der Seite der Ufergalerie Ansªtze von Prallbªumen und Wurzelansp¿lun-7 

gen [auf], dort Uferlinie teilweise langsam verfallend éñ.  8 

Belastungen bestehen laut GEK (BIOTA 2016) durch nicht ausreichende Gewässerrandstreifen, stellen-9 

weise standortfremde Gehölze, nicht ausreichende Beschattung sowie Wasserentnahmen.  10 

Abbildung 12: Geräumter Belziger Bach mit Erlenreihe (LRT 3260, Entwicklungsfläche ) (3741SO0151) 11 
(Kramer , 09.2020) 12 

 13 

Eine weitere Entwicklungsfläche für den LRT 3260 befindet sich am Springbach (3841NO0179).  14 

Die Erhaltungsgrade des Lebensraumtyps 3260 bezogen auf die Einzelflächen ist in der folgenden Ta-15 

belle dargestellt.  16 



Managementplan für das FFH-Gebiet Belziger Bach  

 

46 Grundlagen  

 

Tabelle 8: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegeta-1 
tion des Ranunculion fluitantis  und des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) im FFH -Gebiet 2 
Belziger Bach  3 

PK-Ident  

HF19014- 

Topografischer 
Name 

Fluss -km  
(Mündung = 0+000) 

Fläche 
in ha  

Habitatstruk-
tur  

Artenin -
ventar  

Beeinträchti-
gungen  

Gesamtbe-
wertung  

3841NO0272 Belziger Bach 12+800 ï 11+900 0,2 B C A B 

3841NO0266 Belziger Bach 11+900 ï 11+500 0,1 B C  B B 

3841NO0253 Belziger Bach 11+500 ï 8+910 0,7 B B A B 

3841NO0108 Fredersdorfer Bach 8+910 ï 8+5001) 0,1 A C A B 

3841NO0094 Fredersdorfer Bach 7+910 ï 6+4401) 0,4 C C B C 

3841NO0226 Lumpenbach  Mittellauf 0,2 B B B B 

3841NO0213 Lumpenbach  Unterlauf 0,1 B C  C C  

3841NO0160 Springbach  1+740 ï 1+456 0,1 C C C C 

3841NO5007 Springbach  1+456 ï 0+740 0,2 B B B  B 

3841NO1039 Springbach  0+740 ï 0+000 0,2 B B  B B 

3841NO7007 Springbach Nebenfließ 0,04 B B B B 

3841NO0122 Dallbach  Unterlauf 0,1 B C A B 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht; 1) = Kilometrierung in Fortführung des Belziger Baches  4 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler: 5 

Im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) des FFH-Gebietes Bel-6 

ziger Bach ist der LRT 3260 mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) und einer Flächengröße von 1,8 7 

ha sowie mit 1,2 ha in einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) gemeldet (vgl. Kap. 1.7). Es 8 

besteht Handlungsbedarf in der Formulierung von Erhaltungszielen und -maßnahmen bzw. Wiederher-9 

stellungsmaßnahmen zur Sicherung des LRT. 10 

Der Erhaltungszustand des LRT 3260 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den 11 

Ergebnissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig bis unzureichend (U1) bewertet. 12 

Dabei wird der Gesamttrend für diesen LRT als sich verbessernd eingeschätzt. Brandenburg weist dabei 13 

einen Anteil von 17 % an der kontinentalen Region des Bundes für diesen LRT auf. Für den 14 

Erhaltungszustand des LRT 3260 besteht für Brandenburg eine besondere Verantwortung sowie ein 15 

erhöhter Handlungsbedarf zur Sicherung/Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes (LFU 16 

2016). 17 

1.6.2.3 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig -schluffigen Böden ( Moli-18 

nion caeruleae ) (LRT 6410) 19 

Der LRT 6410 ist im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) sowie 20 

in der 21. ErhZV aufgeführt. Bei der Kartierung 2020/2021 wurden vier Vorkommen im EHG B (2,7 ha) 21 

sowie eine Fläche im EHG C (0,1 ha) als LRT 6410 eingestuft. Der LRT 6410 wird als maßgeblich neu 22 

in den SDB aufgenommen. 23 

Darüber hinaus wurden vier Flächen als Entwicklungsflächen für den LRT 6410 ausgewiesen (5,0 ha).  24 
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Tabelle 9: Erhaltungsgrade der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig -1 
schluffigen Böden  (Molinion caeruleae ) (LRT 6410) im FFH -Gebiet Belziger Bach  2 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen - 
biotope  

Linien - 
biotope  

Punkt - 
biotope  

Begleit - 
biotope  Gesamt  

A ï hervorragend - - - - - - - 

B ï gut 2,7 1,4 4 - - - 4 

C ï mittel bis schlecht 0,1 0,04 1 - - - 1 

Gesamt 2,8 1,4 5 - - - 5 

LRT-Entwicklungsflächen 

6410 5,0 2,5 4 - - - 4 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

6410 - - - - - - - 

Die zum LRT 6410 zählenden Wiesenflächen befinden sich sämtlich im Bereich der Burgwiesen im 3 

Südwesten des FFH-Gebietes, auf anmoorigem Standort (Geologische Karte 1:25.000). Die Bodenfor-4 

men wurden im Rahmen des Monitorings (GALL, 2016) anhand von Bodenprofilen als ĂMoorgley und 5 

flaches Niedermoor aus geringmächtigem Niedermoortorf über Schluff- und Sandmuddenñ klassifiziert.  6 

Sie gehören überwiegend den Biotoptypen Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte (3841SW0047, 7 

3841SW0049, 3841SW0153) und Großseggenwiesen (3841SW0038) an. Eine kleine von rasigen 8 

Großseggen dominierte Grünlandbrache feuchter Standorte wurde ebenfalls dem LRT 6410 zugewie-9 

sen (3841SO0079). ĂDie Bewirtschaftung der Burgwiesen ist ¿ber den Vertragsnaturschutz geregelt. 10 

Alle Bestände waren zum Erfassungszeitpunkt [Mai 2020] durch einen sehr hohen Grundwasserstand 11 

geprªgt.ñ (Kartierbericht, KRAMER & PARTNER 2022)  12 

Abbildung 13: Burgwiesen: a rtenreiche Feuchtwiese, Orchideenstandort  (LRT 6410) (3841SW0047) 13 
(KRAMER, 05.2020) 14 

 15 

In den Beständen 3841SW0038, -0049 und 3841SO0079 erreichen Großseggen (Sumpf-Segge Carex 16 

acutiformis, in 3841SW0038 auch Schnabel-Segge Carex rostrata, in -0049 auch Rispen-Segge Carex 17 

paniculata und Blasen-Segge Carex vesicaria) höhere Deckungsgrade (> 30 %). Mit 1,3 ha Fläche ist 18 

das als Großseggenwiese kartierte Biotop 3841SW0038 das größte Vorkommen des LRT im FFH-Ge-19 

biet. Hier waren 7 charakteristische Arten des LRT vertreten, darunter mit Breitblättrigem Knabenkraut 20 
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(Dactylorhiza majalis s. str.) eine für den LRT besonders kennzeichnende Art. Das Breitblättrige Kna-1 

benkraut ist in allen Vorkommen des LRT vertreten, teilweise jedoch mit sehr geringer Deckung 2 

(3841SW0038, -0079). Als Schwachbasenzeiger wurden regelmäßig Kohl-Kratzdistel (Cirsium ole-3 

raceum), in mehreren Wiesen der Sumpf-Pippau (Crepis paludosa) und sehr selten das Steifblättrige (= 4 

Fleischfarbene) Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata; vereinzelt in 3841SW0079) nachgewiesen. Als 5 

Arten der basenarmen, eher nährstoffarmen Feuchtwiesen sind u.a. Spitzblütige Binse (Juncus a-6 

cutiflorus), Moor-Labkraut (Galium uliginosum), Kleiner Baldrian (Valeriana dioica), Sumpf-Kratzdistel 7 

(Cirsium palustre) und Sumpf-Hornklee (Lotus pedunculatus) vorhanden, in 3841SW0047 auch Wiesen-8 

Knöterich (Bistorta officinalis) und Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium). Arten der sau-9 

ren mesotrophen Zwischenmoore sind mit Fieberklee (Menyanthes trifoliata), Schnabel-Segge (Carex 10 

rostrata) und Sumpf-Blutauge (Potentilla = Comarum palustre) u.a. in der 3841SW0047 in nassen 11 

Schlenken vertreten (GALL, 2016). Als Kennart der nährstoffreichen Feuchtwiesen wächst u.a. die Ku-12 

ckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) in allen Beständen. Der Stickstoffreichtum anzeigende Wiesen-13 

Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) erreicht in vielen Vorkommen des LRT höhere Deckungsgrade 14 

(5-25 %). In der 1 ha großen Feuchtwiese 3841SW0047 dominieren abschnittsweise Wolliges Honig-15 

gras (Holcus lanatus) bzw. Schlanke Segge (Carex acuta) (GALL 2023). Insgesamt weisen die kartierten 16 

Bestände Übergänge zwischen nährstoffärmeren und nährstoffreichen Feuchtwiesen sowie teilweise 17 

von Großseggen dominierte Abschnitte auf.  18 

Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde überwiegend als gut (Kategorie 19 

B) bewertet (teilweise gut geschichtete bzw. mosaikartig strukturierte Wiesen aus niedrig-, mittel und 20 

hochwüchsigen Gräsern und Kräutern; Gesamtdeckungsgrad der Kräuter 15-30 % bei basenarmer Aus-21 

prägung). Lediglich bei der von rasigen Großseggen dominierten Grünlandbrache feuchter Standorte 22 

im Osten der Burgwiesen (3841SO0079) sind die lebensraumtypischen Habitatstrukturen nur mittel bis 23 

schlecht ausgeprägt, Kategorie C (geringe Schichtung und geringe Strukturvielfalt, Dominanz hoch-24 

wüchsiger Arten; Gesamtdeckungsgrad der Kräuter < 15 % bei basenarmer Ausprägung). Das lebens-25 

raumtypische Arteninventar wurde bei allen Vorkommen des LRT 6410 als nur in Teilen vorhanden 26 

bewertet (Kategorie C) (Ó 4 charakteristische Arten, teilweise auch bis zu 7, davon 1 bis 2 LRT-kenn-27 

zeichnende Arten). Vorhandene Beeinträchtigungen wurden als mittel bewertet (Kategorie B), in der 28 

sehr kleinen Fläche 3841SW0153 als stark (Kategorie C) [ohne weitere Erläuterung.] 29 

Abbildung 14: LRT 6410, Entwicklungsfläche mit Wiesen -Knöterich Bistorta officinalis  (3841SW0048) 30 
(KRAMER, 14.05.2020) 31 

 32 

Darüber hinaus wurden vier Entwicklungsflächen für den LRT 6410 ausgewiesen: 33 
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Fläche 3841NO0260 (1,0 ha) ist eine artenreiche Feuchtwiese am Belziger Bach, östlich der B 102. Sie 1 

wird zum Teil gemäht. Es handelt sich um einen quelliger Standort. Im Digitalen Geländemodell (DGM) 2 

sind kleine Gräben erkennbar, die zum Bach entwässern. Auf einer Teilfläche erfolgt eine maschinelle 3 

einschürige Mahd im Rahmen des Vertragsnaturschutzes. 4 

Die Fläche 3841SW0048 (1,2 ha) ist eine von Seggen dominierte Feuchtbrache mit hohem Gehölzanteil 5 

(0513142) in den Burgwiesen, die teilweise gemäht wird. Die Fläche wird im Kartierbericht so nicht 6 

deklariert. Hier erfolgte ggf. eine nachträgliche Anpassung der Daten des LfU, vor Beginn der Manage-7 

mentplanung. Rund 50 % der Biotopfläche wird von Gehölzen bedeckt (Feldgehölz feuchter bis nasser 8 

Standorte). Eine Teilfläche wurde im Rahmen des Vertragsnaturschutzes für eine Wiedereinrichtung 9 

einer regelmäßigen Pflege gemulcht. 10 

Fläche 3841SW0053 (0,4 ha) ist eine von Seggen dominierte Feuchtbrache im Südwesten der Burg-11 

wiesen mit einem Gehölzanteil von ca. 25 % der Biotopfläche. 12 

Fläche 3841SW0056 (2,4 ha) ist ebenfalls eine von Seggen dominierte Feuchtbrache (051314) in den 13 

Burgwiesen. Im Jahr 2003: Großseggenried, Grundwasser an der Oberfläche, ungenutzt; 2020: Ăim 14 

Vergleich zu 2003 deutlich verarmtñ. Die Fläche wird im Rahmen des Vertragsnaturschutzes wieder 15 

gepflegt. 16 

Tabelle 10: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 17 
und tonig -schluffigen Böden (Molinion c aeruleae)  (LRT 6410) im FFH -Gebiet Belziger 18 
Bach  19 

PK-Ident  Fläche in ha  Habitatstruktur  Arteninventar  Beeinträchtigun-
gen 

Gesamtbewer-
tung  

HF19014-3841SO0079 0,2 B C B B 

HF19014-3841SW0038 1,3 B C B B 

HF19014-3841SW0047 1,0 B C B B 

HF19014-3841SW0049 0,2 B C B B 

HF19014-3841SW0153 0,1 C C C C 

 EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 20 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler: 21 

Im Standarddatenbogen (Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher Fehler 2025) für das FFH-Gebiet 22 

Belziger Bach ist der LRT 6410 mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) und einer Flächengröße von 23 

1,8 ha sowie mit einer Flächengröße von 1,2 ha im EHG C gemeldet. Es besteht Handlungsbedarf zur 24 

Formulierung von Erhaltungszielen und -maßnahmen zur Sicherung des LRT.  25 

Der Erhaltungszustand des LRT 6410 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-26 

nissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig bis unzureichend (U1) bewertet. Dabei 27 

wird der Gesamttrend für diesen LRT als sich verschlechternd eingeschätzt. Brandenburg weist einen 28 

Flächenanteil von 6 % an der kontinentalen Region des Bundes für diesen LRT auf. Für den Erhaltungs-29 

zustand des LRT 6410 besteht für Brandenburg eine besondere Verantwortung sowie ein erhöhter 30 

Handlungsbedarf zur Sicherung/Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes (LFU 2016). 31 

1.6.2.4 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (LRT 6430)  32 

Der LRT 6430 ist im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) sowie 33 

in der 21. ErhZV. Der LRT 6430 umfasst überwiegend von hochwüchsigen Stauden dominierte Flächen 34 

feuchter bis nasser, mäßig nährstoffreicher bis nährstoffreicher Standorte.  35 



Managementplan für das FFH-Gebiet Belziger Bach  

 

50 Grundlagen  

 

Bei der Kartierung 2020/2021 wurde der LRT 6430 mit einer Biotopfläche und fünf Begleitbiotopen auf 1 

einer Fläche von 0,8 ha und bis auf eine kleine Biotopfläche mit einem mittel bis schlechten Erhaltungs-2 

grad (EHG C) erfasst. Der LRT 6430 ist im FFH-Gebiet Belziger Bach durch den Biotoptyp Hochstau-3 

denfluren feuchter bis nasser Standorte (ohne weitere Differenzierung) vertreten. Es handelt sich um 4 

Feuchtwiesenbrachen und Großseggenriede nahe des Belziger Bachs.  5 

Tabelle 11: Erhaltungsgrade der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpi-6 
nen Stufe (LRT 6430) im FFH -Gebiet Belziger Bach  7 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B - gut < 0,1 0,03 - - - 1 1 

C ï mittel bis schlecht 0,8 0,4 1 - - 4 5 

Gesamt 0,8 0,4 1 - - 5 6 

LRT-Entwicklungsflächen 

6430 2,0 1,0 1 - - - 1 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

6430 - - - - - - - 

Abbildung 15: Feuchtwiesenbrachte ( LRT 6430) (3841SO0040) (Kramer , 05.2020) 8 

 9 

Der 0,6 ha große Hauptbiotop 3841SO0040 ist eine mäßig staudenreiche Feuchtwiesenbrache am 10 

nördlichen Stadtrand von Bad Belzig, nahe des Belziger Bachs. In der schwach nach Osten geneigten 11 

Biotopfläche befinden sich zahlreiche, vermutlich aufgelassene Entwässerungsgräben (Brandenburg 12 

Viewer, Digitales Geländemodell 08.2023). Der Bewuchs wird von Seggen, Süßgräsern und Binsen 13 

dominiert, insbesondere Schlank-Segge (Carex acuta) und Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis) so-14 

wie Rispen-Segge, Schnabel-Segge, Wolliges Honiggras u.a. typische Hochstauden des LRT 6430 wa-15 

ren mit ca. 30 % Deckung vertreten: Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Blut-Weiderich (Lythrum 16 

salicaria), Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre), Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Sumpf-17 

Pippau (Crepis paludosa). Die Brache grenzt im Osten an Schaumkraut-Schwarzerlenwald (wertstei-18 

gerndes Kontaktbiotop). Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde als mittel 19 

bis schlecht (Kategorie C) bewertet (eingeschränkt typischer Strukturkomplex mit geringer Vielfalt, über-20 
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wiegend hochwüchsiger Bewuchs; Angaben zu Mikrorelief, quelligen Bereichen etc fehlen). Die Voll-1 

ständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars ist nur Ăin Teilen vorhandenñ (Kategorie C), (8 cha-2 

rakteristische Arten, davon 1 LRT-kennzeichnende Art). Vorhandene Beeinträchtigungen wurden als 3 

stark eingestuft (Kategorie C). Zu den Beeinträchtigungen liegen keine weiteren Erläuterungen vor, 4 

wahrscheinlich Entwässerungszeiger > 10 %. Der EHG ist insgesamt mittel bis schlecht (EHG C).  5 

Vorkommen des LRT 6430 als Begleitbiotop:  6 

Die Begleitbiotope gehören jeweils dem Biotoptyp Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte an. 7 

Informationen zur Lage, Abgrenzung und zum Charakter der Bestände liegen jeweils nicht vor.  8 

Begleitbiotop im EHG B: Der Hauptbiotop 3841NO0139 ist eine Feuchtwiesenbrache östlich der B 102, 9 

nahe des Belziger Bachs. In der schwach nach Südosten geneigten Biotopfläche dominierten Seggen-10 

riede und Schilf (von rasigen Seggen dominierte Feuchtbrache mit 40 % als Begleitbiotop ausgewie-11 

sen). Typische Hochstauden des LRT 6430 sind im Haupt- oder Begleitbiotop u.a. Kohl-Kratzdistel (Cir-12 

sium oleraceum), Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Blut-Wei-13 

derich (Lythrum salicaria) und Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre). Der Flächenanteil des LRT 14 

6430 wurde nicht ausgewiesen und liegt vermutlich bei < 10 %, da ein weiteres Begleitbiotop auf der 15 

Fläche mit 45 % ausgewiesen wurde. Bei einem Anteil von mehr als 10 % wäre das Hauptbiotop feh-16 

lerhaft codiert. Die lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurden hier als gut ausgeprägt (Kategorie 17 

B) bewertet (überwiegend typischer Strukturkomplex). Das Arteninventar wurde als weitgehend vorhan-18 

den bewertet (Kategorie B), vorhandene Beeinträchtigungen wurden als mittel eingestuft (Kategorie B). 19 

Daraus ergibt sich ein guter Erhaltungsgrad (EHG B).  20 

Bei vier weiteren Vorkommen des LRT 6430 (Begleitbiotope) wurde der EHG als mittel bis schlecht 21 

(EHG C) bewertet. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde als mittel bis 22 

schlecht (Kategorie C) bewertet. Typische Hochstauden des LRT 6430 sind im Haupt- oder Begleitbio-23 

top jeweils gering vorhanden. Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars ist überwie-24 

gend nur Ăin Teilen vorhandenñ (Kategorie C). Vorhandene Beeinträchtigungen wurden als stark einge-25 

stuft (Kategorie C).  26 

Hauptbiotop 3841NO0262 ist eine von rasigen Seggen dominierte Feuchtbrache, vom Belziger Bach 27 

durchflossen. Der Flächenanteil des LRT 6430 wurde mit 5 % angegeben (= ca. 0,1 ha). ĂGroßseggen-28 

ried und Schilfröhricht auf Hangmoorstandort, ehemaliges Feuchtgrünland ...ñ. ¥stlich des Bachs befin-29 

den sich (wohl aufgelassene) Gräben. Typische Hochstauden des LRT 6430 sind im Haupt- oder Be-30 

gleitbiotop u.a. Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Gewöhnliche Zaunwinde (Calystegia sepium), 31 

Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria) und Wald-Engelwurz (Ange-32 

lica sylvestris).  33 

Die Hauptbiotope 3841NO0143 und 3841NO0150 sind Großseggenriede (nasse Hangmoore), mit Do-34 

minanz von Sumpf-Segge, Schilf, Rispen-Segge und Wald-Simse. Ein Flächenanteil des LRT 6430 35 

wurde nicht ausgewiesen.  36 

Hauptbiotop 3841SW0041 ist eine Feuchtwiesenbrache auf Niedermoor in den Burgwiesen, mit hohem 37 

Anteil nitrophiler Arten sowie einem Gehölzanteil von ca. 30 % (Weidengebüsch und Baumweiden). Ein 38 

Flächenanteil des LRT 6430 wurde nicht ausgewiesen. Arten des LRT 6430 sind v.a. durch Kohl-Kratz-39 

distel und Gewöhnlicher Beinwell (Symphytum officinale) vertreten.  40 

Darüber hinaus wurde eine 2,0 ha große Entwicklungsfläche für den LRT 6430 (3841NO0139) ausge-41 

wiesen. Es handelt sich um eine Feuchtwiesenbrache östlich der B 102 nahe des Belziger Bachs. In 42 

der schwach nach Südosten geneigten Biotopfläche dominierten Seggenriede und Schilf (von rasigen 43 

Seggen dominierte Feuchtbrache mit 40 % als Begleitbiotop ausgewiesen). Typische Hochstauden des 44 

LRT 6430 sind im Haupt- oder Begleitbiotop u.a. Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Echtes Mädesüß 45 
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(Filipendula ulmaria), Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria) und 1 

Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre).  2 

Tabelle 12: Erhaltungsgrade je Einzelfläche der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und mon-3 
tanen bis alpinen Stufe (LRT 6430) im FFH -Gebiet Belziger Bach  4 

PK-Ident  Fläche in ha  Habitatstruktur  Arteninventar  Beeinträchtigun-
gen 

Gesamtbewertung  

HF19014- 3841SO0040 0,6 C C C C 

HF19014-3841NO0139 bb < 0,1 B B B B 

HF19014-3841NO0143 bb k.A. C C C C 

HF19014-3841NO0150 bb k.A. C C C C 

HF19014-3841NO0262 bb 0,1 C C C C 

HF19014-3841SW0041 bb k.A. C C C C 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht; * = Flächenanteil am Hauptbiotop nicht ausgewiesen 5 
bb = Begleitbiotop 6 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler: 7 

Im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) für das FFH-Gebiet 8 

Belziger Bach ist der LRT 6430 mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) und einer 9 

Flächengröße von 0,2 ha gemeldet (vgl. Kap. 1.7). Es besteht Handlungsbedarf in der Formulierung 10 

von Erhaltungszielen und ï maßnahmen zur Sicherung des LRT.  11 

Der Erhaltungszustand des LRT 6430 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-12 

nissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig bis unzureichend (U1) bewertet, mit sich 13 

verschlechterndem Gesamttrend. Der Anteil des LRT 6430 in Brandenburg, bezogen auf die kontinen-14 

tale Region Deutschlands, beträgt laut LFU (2016) ca. 11 %. Für das Land Brandenburg bestehen für 15 

den Erhaltungszustand des LRT 6430 keine besondere Verantwortung und kein erhöhter Handlungs-16 

bedarf (LFU 2016). 17 

1.6.2.5 Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (LRT 18 

6510) 19 

Der LRT 6510 ist im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand nach Korrektur 20 

wissenschaftlicher Fehler 2025) sowie in der 21. ErhZV aufgeführt.  21 

Bei der Kartierung 2020/2021 wurde der LRT mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B), mit einer Flä-22 

chengröße von 0,2 ha erfasst. Darüber hinaus wurden mehrere Entwicklungsflächen auf einer Fläche 23 

von insgesamt 3,5 ha ausgewiesen.  24 

Magere Flachland-Mähwiesen sind artenreiche, extensiv genutzte Wiesen mit unterschiedlich starker 25 

oder auch fehlender Düngung auf mittleren Standorten (mäßig feucht bis mäßig trocken). Die 26 

traditionelle Bewirtschaftung ist eine zweischürige Mahd. Bei optimaler Nutzung sind diese Wiesen 27 

vertikal reich gegliedert und weisen mehrschichtige Bestände mit Ober-, Mittel- und Untergräsern sowie 28 

zahlreichen Kräutern und Stauden unterschiedlicher Wuchshöhe auf (LFU 2014).  29 

Im FFH-Gebiet Belziger Bach gehört eine 0,2 ha umfassende Biotopfläche dem LRT 6510 (Biotoptyp 30 

artenreiche Frischwiesen) an (3841NO0252 ï kein Foto vorhanden; LRT wurde vom LfU 2022 aufgrund 31 

der Artenliste ergänzt). Die Wiese befindet sich östlich der B 102 nahe des Belziger Bachs, schwach 32 

ostexponiert zwischen einem Trockenrasen und einer Feuchtwiese. Der schmale Wiesenstreifen geht 33 

nach Nordosten und Osten in die Feuchtwiese über (3841NO0260, als Entwicklungsfläche für den LRT 34 

6410 ausgewiesen), worauf das Vorkommen von Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) hindeutet. Der 35 
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Standort ist anhand der erfassten Pflanzenarten als eher basenarm einzuschätzen, als 1 

Schwachbasenzeiger traten u.a. Grasnelke (Armeria maritima subsp. elongata) und Echtes Labkraut 2 

(Galium verum) auf. Die Fläche ist nicht im Feldblockkataster erfasst.  3 

Tabelle 13: Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (LRT 6510) 4 
im FFH-Gebiet Belziger Bach  5 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B - gut 0,2 0,1 1 - - - 1 

C ï mittel bis schlecht - - - - - - - 

Gesamt 0,2 0,1 1 - - - 1 

LRT-Entwicklungsflächen  

6510 3,5 1,8 6 - - - 6 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

6510 - - - - - - - 

Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde als gut bewertet, Kategorie B  6 

(mittlere Struktur-vielfalt mit einem Wechsel von Ober-, Mittel- und Untergräsern, Deckung krautiger 7 

Arten > 25 %). Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Rot-8 

Schwingel (Festuca rubra) und mehrere Mittel- und Untergräser prägen den Bewuchs.  9 

Das Arteninventar wurde als weitgehend vorhanden (Kategorie B) bewertet. Im artenreichen Bewuchs 10 

waren ca. 20 charakteristische Arten des LRT vertreten. Als für den LRT besonders kennzeichnende 11 

Arten traten neben dem Glatthafer u.a. Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Wiesen-Flockenblume 12 

(Centaurea jacea), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Gewöhnliche Margerite (Leucanthemum 13 

vulgare), und Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) in Erscheinung. Zahlreiche Arten deuten auf 14 

einen eher mageren Standort hin, darunter Grasnelke, Ruchgras, Schaf-Schwingel, Feld-Hainsimse 15 

(Luzula campestris) und Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga). Störzeiger (Nährstoff-, Brachezeiger) 16 

waren äußerst gering durch Große Brennnessel (Deckung 1-5 %) vertreten.  17 

Beeinträchtigungen wurden als mittel bewertet (Kategorie B). Der Erhaltungsgrad wurde insgesamt als 18 

gut (EHG B) bewertet.  19 

Tabelle 14: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus  pratensis, 20 
Sanguisorba officinalis)  (LRT 6510) im FFH -Gebiet Belziger Bach  21 

PK-Ident  Fläche in 

ha 

Habitatstruk-

tur  

Arteninven-

tar  

Beeinträchtigun-

gen 

Gesamtbewertung  

EHG 

3841NO0252 0,2 B B B B 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 22 

Darüber hinaus wurden 6 Flächenbiotope mit zusammen 3,5 ha als Entwicklungsflächen für den LRT 23 

6510 ausgewiesen, davon unterliegen nur zwei einer Nutzung:  24 

3841NO0126 (0,6 ha) ist ein artenarmes Frischgrünland auf einer Waldlichtung am Dallbach. Die Fläche 25 

war 2020 mit Ackergras bestanden und wurde gemäht; sie befindet sich im Feldblockkataster mit Eintrag 26 

als Ackerland. Der Bewuchs ist von Gräsern dominiert, v.a. Rotes Straußgras und Rot-Schwingel, Kenn-27 

arten des LRT 6510 der mageren Frischwiesen sind nur gering vorhanden (12 charakteristische Arten 28 

kennzeichnende Arten nur in geringer Deckung). Nach dem CIR-Luftbild (Stand 2021) sind die Bereiche 29 
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im Norden trockener/ magerer, im Süden nahe Dallbach feuchter. Das Entwicklungspotenzial ist wahr-1 

scheinlich gering. 2 

Abbildung 16: Entwicklungsfläche  LRT 6510 (3841NO0126) (Kramer , 25.04.2020) 3 

 4 

Das Biotop 3841NO0123 (0,1 ha) ist eine artenarme, gemähte Frischwiese nahe Dallbach: Im Feld-5 

blockkataster die die Fläche als Grünland verzeichnet, liegt jedoch nur kleinflächig im FFH-Gebiet.  6 

Die Flächen 3841NO0107 (1,6 ha) und 3841NO0118 (0,9 ha) sind langjährige Frischwiesenbrachen in 7 

Hanglage neben der B 102, südwestlich Schwanebeck, nahe dem Fredersdorfer Bach. Der Bewuchs 8 

ist artenarm mit Dominanz von Brachezeigern. Beide Flächen sind nicht im Feldblockkataster verzeich-9 

net, das Entwicklungspotenzial ist wahrscheinlich gering. 10 

Die artenarme Frischwiesenbrache 3841NO0124 (0,2 ha) befindet sich auf Waldlichtung am Dallbach. 11 

Land-Reitgras und Himbeere breiten sich aus. Am Rand zum Erlenwald wird die Fläche feuchter. Sie 12 

ist nicht im Feldblockkataster verzeichnet. 13 

Die Fläche 3841SW0388 ist nur mit rd. 70 m² im FFH-Gebiet und wird daher nicht beschrieben. 14 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler: 15 

Im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand Korrektur wissenschaftlicher Fehler 16 

2025) ist der LRT 6510 mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) und einer Flächengröße von 0,2 ha 17 

gemeldet (Kap. 1.7). Es besteht ein Handlungsbedarf zur Festlegung von Erhaltungszielen und -maß-18 

nahmen. 19 

Der Erhaltungszustand des LRT 6510 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-20 

nissen des nationalen FFH-Berichtes (BFN 2019) als ungünstig bis schlecht (U2) bewertet. Brandenburg 21 

weist dabei einen Anteil von 3 % an der kontinentalen Region des Bundes für diesen LRT auf. Für das 22 

Land Brandenburg bestehen für den Erhaltungszustand des LRT 6510 keine besondere Verantwortung 23 

und kein erhöhter Handlungsbedarf (LFU 2016). 24 

1.6.2.6 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Car-25 

pinion betuli ) (LRT 9160) 26 

Der LRT 9160 ist im SDB für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher 27 

Fehler 2025) sowie in der 21. ErhZV nicht aufgeführt. Im FFH-Gebiet wurden im Rahmen der Kartierung 28 

2020/2021 lediglich Entwicklungsflächen für den LRT 9160 ausgewiesen. Der LRT 9160 ist für das Ge-29 

biet nicht maßgeblich und wird im Managementplan nicht weiter thematisiert.  30 
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1.6.2.7 Auen -Wälder mit Alnus glutinosa  und Fraxinus excelsior  (Alno -Padion, Alnion incanae, 1 

Salicion albae)  (LRT 91E0*)  2 

Der LRT 91E0* ist im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) so-3 

wie in der 21. ErhZV aufgeführt. 4 

Zum LRT 91E0* gehören durch Quellwasser beeinflusste Wälder auf mineralischen bis anmoorigen und 5 

moorigen Standorten in Bachtälern, an Hängen und Hangfüßen von Moränen, Erlen- und Eschenwälder 6 

an Fließgewässern sowie Weichholz-Auwälder. Erlen-Bruchwälder mit (weitgehend) intakten Bruch-7 

waldtorfen entlang von Fließgewässern gehören bei kleineren Fließgewässern ebenfalls zum LRT 8 

91E0* (Subtyp 2: *91E0c Schwarzerlenwald). 9 

Bei der Kartierung 2020/2021 wurde der LRT mit 19 Vorkommen und einer Größe von insgesamt 10 

48,7 ha erfasst. Darüber hinaus wurden drei Flächenbiotope als Entwicklungsflächen für den LRT 91E0* 11 

ausgewiesen.  12 

Tabelle 15: Erhaltungsgrade der Auen -Wälder mit Alnus glutinosa  und Fraxinus excelsior  (Alno -13 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  (LRT 91E0*) im FFH -Gebiet Belziger Bach  14 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen - 
biotope  

Linien - 
biotope  

Punkt - 
biotope  

Begleit - 
biotope  Gesamt  

A ï hervorragend 22,8 12,1 3 - - - 3 

B - gut 25,0 13,2 14 - -  14 

C ï mittel bis schlecht 0,9 0,5 2 - -  2 

Gesamt 48,7 25,8 19 - - - 19 

LRT-Entwicklungsflächen 

91E0* 5,6 3,0 3 - -  3 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

91E0* - - - - - - - 

Im FFH-Gebiet ist der LRT 91E0* überwiegend durch bachbegleitende, quellbeeinflusste Schaumkraut-15 

Schwarzerlenwälder repräsentiert (insgesamt 18,6 ha). Die 10 Vorkommen befinden sich in den Burg-16 

wiesen, am Belziger Bach, Lumpenbach, Springbach und Dallbach, davon 8 in einem guten Erhaltungs-17 

grad (Kategorie B) (3841NO0167, -0172, -0216, -0231, -0278, 3841NO5011, 3841SW0042, -5001). Für 18 

zwei Schaumkraut-Schwarzerlenwälder wurde der EHG gutachterlich als hervorragend (Kategorie A) 19 

bewertet (3841NO0194 am Rand eines Stillgewässers, 3841NO0121 am Dallbach). Erlen-Eschenwäl-20 

der sind am Belziger Bach (3841NO0146, Traubenkirschen-Eschenwald) und Springbach 21 

(3841NO0178, Winkel-Seggen-Eschenwald) mit jeweils ca. 0,7 ha vertreten. Großseggen-Schwarzer-22 

lenwälder, oft mit sickerquelligen Bereichen, begleiten mit drei Vorkommen den Belziger (Fredersdorfer) 23 

Bach. Diese wurden einmal mit hervorragendem (Kategorie A) (3841NO0198) und zweimal mit einem 24 

guten Erhaltungsgrad (EHG B) (3841SO0047, 3841NO0113) bewertet. Zwei weitere Großseggen-25 

Schwarzerlenwälder befinden sich in den Burgwiesen (3841SO0074, 3841SO5001), im guten Erhal-26 

tungsgrad (EHG B). Ein 4 ha großer Brennnessel-Schwarzerlenwald wurde am Belziger Bach nahe 27 

Schwanebeck kartiert (EHG B) (3841NO0110). Des Weiteren wurde in den Burgwiesen ein von Baum-28 

weiden dominiertes, kleines Feldgehölz nasser oder feuchter Standorte dem LRT 91E0* zugewiesen 29 

(im mittleren bis schlechten EHG C) (3841SW0034).  30 
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Abbildung 17: LRT 91E0* (3841NO0198) (Kramer 13.10. 2021) 1 

 2 

Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde bei einem Erlenwald gutachterlich 3 

als hervorragend ausgeprägt (Kategorie A) eingestuft. Es handelt sich um einen sehr großflächigen 4 

Großseggen- Schwarzerlenwald beiderseits des Belziger Bachs, östlich der B 102 bis zur Einmündung 5 

des Dallbachs (3841NO0198, 18,7 ha). Der Anteil älterer Erlen (starkes Baumholz mit einem BHD 6 

(Brusthöhendurchmesser) > 35 cm) war hoch (> 25-40 %), einige Alteichen waren ebenfalls vorhanden. 7 

Höhlenbäume, Bäume mit einem Stammbruch am lebenden Stamm sowie vertikale Wurzelteller waren 8 

in mittlerem Maß vorhanden. Die Menge an starkem Totholz (Durchmesser mind. 25 cm) wurde auf 6 9 

bis 20 m³/ha eingeschätzt.  10 

Bei sieben von 19 Vorkommen waren die Habitatstrukturen gut ausgeprägt (Kategorie B) (3841NO0167, 11 

3841NO0194, 3841NO0216, 3841NO0231, 3841NO0178, 3841NO0172, 3841NO0121). Ausschlagge-12 

bend ist hierfür das Auftreten mehrerer Wuchsklassen, mit einem Anteil der Reifephase (starkes Baum-13 

holz mit einem BHD > 35 cm von Schwarz-Erle, Esche, in einigen Beständen auch der Stiel-Eiche) auf 14 

> 25 % der Fläche, das Vorhandensein von Altbäumen, Höhlenbäumen und anderen Biotopbäumen (5ï15 

7 Stück/ha oder mehr), sowie starkes liegendes und/ oder stehendes Totholz mit geschätzt 6ï20 m³/ha. 16 

In einzelnen Beständen fehlte starkes Totholz (3841NO0194, 3841NO0121). Die Reifephase ist in 17 

3841NO0172 (Springbach) gering vertreten bzw. fehlt in 3841NO0121 (Dallbach) und 3841NO0178 18 

(Springbach). Altbäume und Biotopbäume fehlten in den genannten Biotopflächen entsprechend oder 19 

waren in geringem Maß vorhanden. Die Habitatstrukturen wurden für die Bestände 3841NO0121 und 20 

3841NO0172 trotz der genannten Defizite gutachterlich als gut ausgeprägt bewertet (Kategorie B). Ein 21 

Erlenwald am Lumpenbach konnte nicht begangen werden (3841NO0231), die Habitatstrukturen wur-22 

den gutachterlich ebenfalls als gut ausgeprägt (Kategorie B) eingeschätzt.  23 

Bei 11 Vorkommen des LRT 91E0* sind die Habitatstrukturen nur unvollständig ausgeprägt (Kategorie 24 

C) (3841NO0278, 3841NO5011, 3841SW0042, 3841SW5001, 3841NO0146, 3841NO0113, 25 

3841SO0047, 3841SO0074, 3841SO5001, 3841NO0110, Baumweiden-Gehölz 3841SW0034). Es han-26 

delt sich häufig um junge, homogene Erlenwälder mit geringer Wuchsklassenspanne und geringem 27 

Anteil älterer Bäume (Reifephase). Altbäume und Biotopbäume waren meist unterrepräsentiert, Biotop-28 

bäume fehlten in 3841SW0042, 3841SW5001, 3841NO5011, 3841NO0146, 3841NO0113, 29 

3841SO0074, 3841SO5001 und 3841NO0110. Starkes liegendes und/ oder stehendes Totholz war in 30 

3841SO0047 (Großseggen-Schwarzerlenwald) und 3841NO0110 (Brennessel-Erlenwald) geschätzt 31 

mit 6ï20 m³/ha vorhanden, in anderen Beständen lediglich mit Ò 5 m³/ha (3841NO0146, 3841NO0113, 32 

3841NO0278). Dickstämmiges Totholz fehlte gänzlich in den Vorkommen des LRT 3841SW0042, 33 

3841SW5001, 3841SO0074, 3841SO5001, 3841NO5011, 3841SW5001.  34 
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Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde bei 8 Vorkommen des LRT als vor-1 

handen (Kategorie A) bewertet (für die Biotoptypen 081034, 081038 wurde das Bewertungsschema des 2 

LfU Stand 2019 angewandt). Es handelt sich um Schaumkraut-Schwarzerlenwälder (3841NO0121, 3 

3841NO0194, 3841NO0278, 3841SW0042, 3841SW5001), Großseggen-Schwarzerlenwälder 4 

(3841NO0113, 3841SO0074) und einen Brennnessel-Erlenwald (3841NO0110):  5 

Der Deckungsanteil lebensraumtypischer Baum- und Straucharten (insbesondere Schwarz-Erle Alnus 6 

glutinosa, Gemeine Esche Fraxinus excelsior, in einigen Beständen Gewöhnliche Traubenkirsche 7 

Prunus padus, sowie Stiel-Eiche als Begleitbaumart) liegt fast ¿berall bei Ó 90 bis 100 %. Ungewöhnlich 8 

war das Auftreten von Schlehe in der Strauchschicht des Schaumkraut-Schwarzerlenwalds am Rand 9 

eines großen Stillgewässers (3841NO0194), mit 10 % Deckungsanteil. Gesellschaftsfremde Baumarten 10 

sind in einigen Beständen gering (< 5 %) beteiligt, u.a. Robinie in 3841NO0110, Spätblühende Trau-11 

benkirsche in 3841SO0074 und 3841SW5001 sowie nicht heimische Pappeln in 3841NO0113.  12 

In der Krautschicht der Schaumkraut-Schwarzerlenwälder sind Ó 10 charakteristische Arten (in einigen 13 

Beständen < 10), davon 2 bis 5 LRT-kennzeichnende Arten, vorhanden. Im Zusammenspiel mit einer 14 

sehr typisch ausgeprªgten Baumschicht wurde das Arteninventar gutachterlich mit ĂAñ bewertet, auch 15 

wenn weniger als 5 für den LRT kennzeichnende Arten vorhanden waren. Regelmäßig auftretende 16 

Kennarten waren das namengebende Bittere Schaumkraut (Cardamine amara), Winkel-Segge (Carex 17 

remota), Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris) und Scharbockskraut (Ficaria verna). In einigen Bestän-18 

den traten Gewöhnliches Hexenkraut (Circaea lutetiana) und/ oder Echtes Springkraut (Impatiens noli-19 

tangere) hinzu. Bruchwaldpflanzen wie die Sumpf-Segge traten häufig begleitend auf. Im Schaumkraut-20 

Erlenwald 3841NO0194 am Rand eines großen Stillgewässers (LRT 3150) waren Erlen abgängig, in 21 

der Biotopfläche wurden Arten der Stillgewässer wie u.a. Wasserlinsen, Raues Hornblatt, Froschbiss, 22 

notiert. Das Artenspektrum der quelligen Bruchwälder war gleichzeitig gut vertreten (= gutachterlich mit 23 

A bewertet). Bemerkenswert war in 3841NO0198 das Vorkommen von Wechselblättrigem Milzkraut 24 

(Chrysosplenium alternifolium) und der Schuppenwurz (Lathraea squamaria).  25 

In weiteren vier Schaumkraut-Schwarzerlenwäldern (3841NO0167, 3841NO0216, 3841NO0231, 26 

3841NO5011), einem Winkelseggen-Eschenwald (3841NO0178), drei Großseggen-Schwarzerlenwäl-27 

dern (3841SO0047, 3841SO5001, 3841NO0198) und einem Baumweiden-Gehölz (3841SW0034) 28 

wurde das Arteninventar als weitgehend vorhanden (Kategorie B) bewertet (für die Biotoptypen 07111, 29 

081034 wurde das Bewertungsschema Stand 2019 angewandt). Im Winkelseggen-Eschenwald 30 

(3841NO0178) war die Baum- und Strauchschicht sehr typisch ausgeprägt (Schwarz-Erle, Esche, Trau-31 

benkirsche Prunus padus, Hasel, begleitend Stiel-Eiche und stellenweise Hainbuche), in der Bodenflora 32 

war Winkel-Segge (Carex remota) kennzeichnend.  33 

Lediglich in einem Traubenkirschen-Eschenwald (3841NO0146, am Fredersdorfer Bach) und in 34 

3841NO0172 (Schaumkraut-Schwarzerlenwald am Springbach) wurde das Arteninventar als nur in Tei-35 

len vorhanden (Kategorie C) bewertet. Im Bestand 3841NO0146 war die Baum- und Strauchschicht 36 

weitgehend typisch ausgeprägt (Schwarz-Erle, Esche, Hasel, begleitend Stiel-Eiche und Hainbuche, 37 

Traubenkirsche Prunus padus fehlte jedoch, Grau-Erle wuchs mit 5% Deckung im Oberstand). In der 38 

Bodenflora fehlten für den LRT kennzeichnende Arten, nitrophile (Kletten-Labkraut, Große Brennnessel) 39 

wuchsen jeweils mit 5-25 % Deckung. Im Bestand 3841NO0172 war die Baumschicht u.a. durch 40 

Schwarz-Erle und Gewöhnliche Traubenkirsche charakterisiert, in der Bodenflora traten für den LRT 41 

typische Arten zahlreich auf (darunter Bitteres Schaumkraut, Scharbockskraut). Gutachterlich abwei-42 

chend wurde das Arteninventar hier mit ĂCñ bewertet.  43 

In 13 Vorkommen waren Beeinträchtigungen gering bzw. nicht vorhanden (Kategorie A). Es handelt 44 

sich um Schaumkraut-Schwarzerlenwälder (3841NO0121, 3841NO0194, 3841NO0216, 3841NO0278, 45 

3841NO0167, 3841NO5011), Großseggen-Schwarzerlenwälder (3841NO0113, 3841SO0074, 46 
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3841NO0198, 3841SO0047, 3841SO5001), einen Erlen-Eschenwald (3841NO0146) und einen Brenn-1 

nessel-Schwarzerlenwald (3841NO0110). Im Biotop 3841NO0121 waren allerdings entwässernde Grä-2 

ben vorhanden. Trotz Dominanz nitrophiler Arten in der Bodenflora (> 70 % Deckung) wurden beim 3 

Brennnessel-Schwarzerlenwald (3841NO0110) die Beeinträchtigungen als gering bzw. nicht vorhanden 4 

bewertet. In einem Schaumkraut-Schwarzerlenwald am Lumpenbach (3841NO0216) wuchsen Grau-5 

Erle und gebietsfremde Eschen mit zusammen > 10 % Deckung, die Grau-Erle trat im Erlen-Eschenwald 6 

3841NO0146 mit Ó 5 % Deckung auf. Dennoch wurde das Kriterium Beeinträchtigungen für beide Be-7 

stände mit gering bzw. nicht vorhanden (Kategorie A) bewertet.  8 

Vorhandene Beeinträchtigungen wurden bei fünf Schaumkraut-Schwarzerlenwäldern (3841SW0042, 9 

3841SW5001, 3841NO0172, 3841NO0216, 3841NO0231) und einem Erlen-Eschenwald 10 

(3841NO0178) als mittel bewertet (Kategorie B). Im Schaumkraut-Schwarzerlenwald 3841SW0042 11 

führte u.a. das Auftreten des Drüsigen Springkrauts (Impatiens glandulifera) mit > 5 % zu dieser Bewer-12 

tung. Im Schaumkraut-Schwarzerlenwald 3841SW5001 wuchsen nitrophile Arten mit > 10 % Deckung 13 

sowie das invasive Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera) mit > 5 % in der Krautschicht. Im 14 

Schaumkraut-Schwarzerlenwald 3841NO0172 traten nitrophile Arten mit > 5 % Deckung in der Kraut-15 

schicht auf. Im Erlen-Eschenwald (3841NO0178) wuchsen nitrophile Arten mit > 5 % Deckung und die 16 

Robinie, als gebietsfremde Baumart, war mit Ó 5 % Deckung vertreten.  17 

Für ein Vorkommen des LRT wurden die Beeinträchtigungen gutachterlich ohne weitere Erläuterung als 18 

stark bewertet (Kategorie C) (Baumweidenbestand, 3841SW0034).  19 

Darüber hinaus wurden 3 Biotope als Entwicklungsflächen für den LRT 91E0* ausgewiesen. Es handelt 20 

sich dabei um einen standorttypischen Gehölzsaum am Belziger/ Fredersdorfer Bach nördlich von 21 

Schwanebeck (3841NO0092), einen Frauenfarn-Schwarzerlenwald im Quellgebiet des Dallbachs 22 

(3841NO0134) und einen Brennnessel-Schwarzerlenwald am Talrand des Belziger Bachs 23 

(3841NO0197).  24 

Lediglich die Biotopfläche (-0092) weist ein Potenzial zur Entwicklung auf. Die verbleibenden beiden 25 

Flächen sind trocken, besitzen z.T. keine Quellen (Graben verfallen) oder sind mit viel Flattergras be-26 

standen. 27 

Die Erhaltungsgrade des Lebensraumtyps 91E0* auf Gebietsebene sowie bezogen auf die Einzelflä-28 

chen sind in folgenden beiden Tabellen dargestellt. 29 
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Tabelle 16: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Auen -Wälder mit Alnus glutinosa  und Fraxinus excel-1 
sior  (LRT 91E0*) im FFH -Gebiet Belziger Bach  2 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 3 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler: 4 

Im Standarddatenbogen des FFH-Gebietes Belziger Bach (Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher 5 

Fehler, 2025) ist der LRT 91E0* mit einem hervorragenden Erhaltungsgrad (EHG A) mit einer Flächen-6 

größe von 22,8 ha und einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) mit einer Flächengröße von 25,0 ha ge-7 

meldet. Für den LRT 91E0* sind Erhaltungsziele und -maßnahmen zur Beibehaltung des Erhaltungs-8 

grades mit der aktuellen Flächengröße festzulegen.  9 

Der Erhaltungszustand des LRT 91E0* in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-10 

nissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig bis schlecht (U2) bewertet. Die Kategorie 11 

ĂFlªcheñ wird als ung¿nstig-unzureichend (U1) sowie die Kategorien Ăspezifische Strukturen und Funk-12 

tionenñ und ĂZukunftsaussichtenñ als ung¿nstig-schlecht (U2) eingestuft. Der Gesamttrend wird für die-13 

sen LRT als sich verbessernd eingeschätzt. Brandenburg weist dabei einen Anteil von 8 % an der kon-14 

tinentalen Region des Bundes für diesen LRT auf. Für den Erhaltungszustand des LRT 91E0* besteht 15 

für Brandenburg keine besondere Verantwortung und kein erhöhter Handlungsbedarf zur Siche-16 

rung/Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes (LFU 2016).  17 

PK-Ident  Fläche in ha  Habi-
tatstruktur  

Artenin-
ventar  

Beeinträchti-
gungen  

Gesamtbe-
wertung  Lage 

HF19014-3841NO0110 4,0 C A A B Fredersdorfer Bach 

HF19014-3841NO0113 1,6 C A A B Fredersdorfer Bach  

HF19014-3841NO0121 2,4 B  A A A Dallbach 

HF19014-3841NO0146  0,7 C C A C Fredersdorfer Bach  

HF19014-3841NO0167 0,7 B B A B Springbach  

HF19014-3841NO0172 2,3 B  C  B B Springbach  

HF19014-3841NO0178 0,7 B B B B Springbach  

HF19014-3841NO0194 1,7 B A A A am großen Stillgewässer 

HF19014-3841NO0198 18,7 A B  A A Belziger Bach 

HF19014-3841NO0216 2,2 B B A B Lumpenbach  

HF19014-3841NO0231 1,9 B B B B Lumpenbach  

HF19014-3841NO0278 4,8 C A A B Belziger Bach  

HF19014-3841NO5011 0,5 C B A B Belziger Bach 

HF19014-3841SO0047 1,0 C B A B Belziger Bach  

HF19014-3841SO0074 2,1 C A A B Burgwiesen 

HF19014-3841SO5001 1,0 C B A B Burgwiesen 

HF19014-3841SW0034 0,3 C B C C Burgwiesen 

HF19014-3841SW0042 1,1 C A B B Burgwiesen 

HF19014-3841SW5001 1,1 C A B B Burgwiesen 
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1.6.3 Arten des Anhangs II der FFH -Richtlinie  1 

Mehr als 1.000 Tier- und Pflanzenarten sind aufgrund ihrer europaweiten Gefährdung und Verbreitung 2 

als Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung in den Anhängen (Anhang II, IV, V) der FFH-Richtlinie 3 

aufgenommen worden. In Deutschland kommen davon 281 Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II, IV 4 

und V vor. Für die Erhaltung der Arten des Anhangs II wurden europaweit besondere Schutzgebiete im 5 

Netzwerk Natura 2000 ausgewiesen.  6 

Als Ăprioritªrñ werden Arten des Anhangs II eingestuft, die europaweit besonders stark gefªhrdet sind 7 

und für die Maßnahmen zu ihrer Erhaltung zügig durchgeführt werden sollen. Diese Arten werden mit 8 

einem Ă*ñ gekennzeichnet. In Deutschland kommen 281 Arten und im Land Brandenburg 48 Arten des 9 

Anhangs II der FFH-Richtlinie vor. Hierzu zählen Arten aus unterschiedlichen Artengruppen (Säuge-10 

tiere, Lurche, Kriechtiere Fische, Käfer, Libellen, Schmetterlinge, Schnecken, eine Muschelart, Pflan-11 

zenarten und eine Moosart). 12 

Beschreibungen der im Land Brandenburg vorkommenden Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sind 13 

auf der Internetseite des LfU veröffentlicht (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/na-14 

tura-2000/ffh-monitoring/arten-nach-ffh-richtlinie/). Der Zustand einer Art auf der Ebene einzelner Vor-15 

kommen wird durch den Erhaltungsgrad beschrieben und ist in drei Stufen unterteilt: 16 

A ï hervorragend 17 

B ï gut 18 

C ï mittel bis schlecht 19 

Die Kriterien für die Bestimmung des Erhaltungsgrades der Arten sind: 20 

Å Habitatqualität 21 

Å Zustand der Population 22 

Å Beeinträchtigungen 23 

Bewertungsschemata für Arten des Anhangs II sind auf der Internetseite des Bundesamtes für Natur-24 

schutz veröffentlicht (https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html). 25 

Die Habitate von Arten werden mit einer Identifikationsnummer (Habitatflächen-ID) eindeutig gekenn-26 

zeichnet. Diese ID setzt sich aus dem Kürzel der Art (4 Stellen Gattung + 4 Stellen Art), der 3-stellige 27 

Landes Nr. des FFH-Gebietes und einer 3-stelligen lfd. Nr. zusammen.  28 

Beispiel für die Habitatfläche 1 der Vogel-Azurjungfer im FFH-Gebiet ĂWummsee und Twernseeñ: 29 

Coenorna015001. 30 

Bezieht sich ein Managementplan nur auf ein FFH-Gebiet, wird teilweise die verkürzte Identifikations-31 

nummer (ohne 3-stellige Landes Nr. des FFH-Gebietes) verwendet. Beispiel: Coenorna001. Diese Iden-32 

tifikationsnummer wird im Text, in den Tabellen und Anlagen und auf Karten verwendet.  33 

Als Habitate werden die charakteristischen Lebensstätten einer bestimmten Tier- oder Pflanzenart be-34 

zeichnet. Auch Teilhabitate (z. B. Bruthabitat, Nahrungshabitat, Überwinterungshabitat) werden, sofern 35 

erforderlich, im Text und auf den Karten dargestellt.  36 

In der folgenden Tabelle sind alle zum Referenzzeitpunkt (Spalte Standarddatenbogen) und zum Zeit-37 

punkt der Planerstellung (Spalte Kartierung) vorkommenden Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 38 

dargestellt. Der Referenzzeitpunkt ist der Zeitpunkt, an dem das FFH-Gebiet für diese Art an die EU 39 

gemeldet wurde. Wurde diese Meldung nachträglich korrigiert (Korrektur wissenschaftlicher Fehler), ist 40 

der Zeitpunkt dieser Korrektur der Referenzzeitpunkt. 41 

Nachfolgender Tabelle sind die vorkommenden Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie zu entnehmen. 42 
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Tabelle 17: Übersicht der im FFH -Gebiet Belziger Bach  vorkommenden Arten des Anhangs II der 1 
FFH-Richtlinie  2 

Bezeichnung der Art  Standard - 
datenbogen  
2025 

Ergebnis der Kartierung  
2023-2025 

Beurteilung  
2025 

Typ Kat EHG Typ Größe Min. Größe Max. Einh Kat H ha Pop EHG Iso GES 

Säugetiere (Mammalia)  

Fischotter 

(Lutra lutra) 

p P B p - - i P 189 A C C C 

Biber 

(Castor fiber) 

- - - - - - - - - - - - - 

Lurche (Amphibien ) 

Kammmolch  

(Triturus cristatus) 

p P C - - - - - - - C C - 

Rundmäuler (Cyclostomata)  

Bachneunauge  

(Lampetra planeri) 

p C C p - - p C 2,2 B B C B 

Libellen (Odonata)  

Große Moosjungfer 
(Leucorrhinia pectoralis) 

p C B r - 9 (27) p R 8,8 - B C B 

Standarddatenbogen: Angaben aus dem SDB zum Referenzzeitpunkt. Der Referenzzeitpunkt ist der Zeitpunkt an dem das FFH-3 
Gebiet für diese Art an die EU gemeldet wurde. Wurde diese Meldung nachträglich korrigiert (Korrektur wissenschaftlicher Fehler), 4 
ist der Zeitpunkt dieser Korrektur der Referenzzeitpunkt. 5 

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung (Rast- oder Schlafplatz), w = Überwinterung  6 

Kat: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden 7 

EHG: A = hervorragender Erhaltungsgrad, B = guter Erhaltungsgrad, C = durchschnittlicher od. beschränkter Erhaltungsgrad 8 

Größe Min/ Größe Max (vgl. Europäische Kommission 2011, S. 61): Populationsgröße   9 

Einh (Einheit): i = Einzeltier, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß 10 
den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal für Natura 2000; URL: http://cdr.eionet.europa.eu/help/na-11 
tura2000) 12 

H ha: Flächengröße des Habitats in ha innerhalb des FFH-Gebietes 13 

Pop: Populationsgröße und ïdichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu den Populationen im ganzen Land. A 14 
= 100 % Ó p > 15%, B = 15 % Ó p > 2 %, C = 2 % Ó p > 0 %, D = nicht signifikante Population. 15 

Iso: Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden Population im Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet der jewei-16 
ligen Art. A: Population (beinahe) isoliert, B: Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets, C: Population nicht 17 
isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets. 18 

GES: Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebietes für die Erhaltung der betreffenden Art. A: hervorragender Wert, B: guter Wert, 19 
C: signifikanter Wert (vgl. Europäische Kommission 2011) 20 

1.6.3.2 Fischotter ( Lutra lutra)  21 

Der Fischotter (Lutra lutra) ist eine semiaquatisch lebende Marderart, die alle vom Wasser beeinflussten 22 

Lebensräume besiedelt. Dabei nutzt er auch vom Menschen geschaffene Gewässer wie Talsperren, 23 

Teichanlagen oder breite Gräben als Lebensraum. Der Fischotter bevorzugt störungsarme, naturnahe 24 

Gewässerufer, deren Strukturvielfalt eine entscheidende Bedeutung zukommt. Optimal sind kleinräumig 25 

wechselnde Flach- und Steilufer, Unterspülungen, Kolke, Sand- und Kiesbänke, Altarme, Röhricht- und 26 

Schilfzonen, Hochstaudenfluren und Gehölzsäume. Wichtige Bestandteile dieser Lebensräume sind 27 

neben ausreichenden Möglichkeiten zur Nahrungssuche besonders störungsarme Ver-steck- und Wurf-28 

plätze, d.h. vom Menschen nicht genutzte Uferabschnitte. Die Reviere des Fischotters umfassen in Ab-29 

hängigkeit vom Nahrungsangebot zwischen 2 bis 20 km Uferstrecke (GÖRNER & HACKETHAL 1988), was 30 

ihn vor allem in dicht besiedelten und stark von Verkehrswegen durchschnittenen Landschaften anfällig 31 

gegenüber Verkehrsverlusten macht. Der Fischotter ist vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv und 32 
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lebt solitär. Die Ernährung ist abhängig vom Nahrungsangebot und ist jahreszeitlich bedingt. Der Fisch-1 

otter wird als Nahrungsopportunist bezeichnet, der das frisst, was er am leichtesten erbeuten kann. 2 

Dazu gehören Fische, Amphibien, Krebse, Muscheln, Vögel (auch Eier), Kleinsäuger und Insekten. 3 

Der Fischotter wird in der Roten Liste Brandenburgs (Stand 1992) in der Kategorie 1 (vom Aussterben 4 

bedroht) und in der Roten Liste Deutschlands (Stand 2021) in der Kategorie 3 (gefährdet) geführt. Die 5 

Art wird in den Anhängen II und IV der FFH-RL aufgelistet ist gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng 6 

geschützt. 7 

Datenrecherche 8 

Im Rahmen der Grundlagenerfassung zum FFH-Gebiet fand eine Recherche und Auswertung vorhan-9 

dener Daten statt. Dabei wurden Informationen der Naturschutzstation Zippelsförde berücksichtigt. 10 

Status der Art im FFH-Gebiet 11 

Für das Habitat für den Fischotter wird das gesamte FFH-Gebiet Belziger Bach ausgewiesen. Der Fisch-12 

otter nutzt das FFH-Gebiet vermutlich zur Nahrungssuche und als Transfergebiet. Reproduktionsnach-13 

weise sind nicht bekannt. 14 

In den benachbarten FFH-Gebieten ist der Fischotter ebenfalls maßgeblich. Das Habitat hat im Norden 15 

und Osten Anschluss an das Fischotterhabitat im FFH-Gebiet Plane Oberlauf (462) sowie Plane Unter-16 

lauf (770) und steht auch mit dem FFH-Gebiet Baitzer Bach (154) in Verbindung. Zwischen Belziger und 17 

Baitzer Bach und Plane Oberlauf liegt im Norden Grünland mit Grabensystemen wie z.B. die Belziger 18 

Landschaftswiesen mit guter Passierbarkeit für den Fischotter, der sich auf seinen Wanderungen zu-19 

meist an Gewässerläufen orientiert. Im Süden befindet sich Ackerlandschaft und das Waldgebiet Hei-20 

deberg mit geringer Passierbarkeit für den Fischotter.  21 

Zustand der Population 22 

Im Rahmen des Fischottermonitoring des LfU (Naturschutzstation Zippelsförde) bestehen im FFH-Ge-23 

biet am Belziger Bach zwei positive Kontrollpunkte nördlich von Schwanebeck bei der Einmündung 24 

eines Grabens in den Belziger Bach (N-33-134-A-d/3) und an der Ölschlägers Mühle bei der Überfüh-25 

rung der B 102 über den Springbach (N-33-134-C-a/1). An beiden Kontrollpunkten wurden in den Zeit-26 

räumen 2005-07 und 2015-17 Fischotter nachgewiesen. Im Zeitraum von 2005-07 bestand an diesen 27 

beiden Kontrollpunkten kein Nachweis des Fischotters. Die Bewertung des Populationszustandes wird 28 

gemäß der landesweiten Vorgabe mit A (hervorragend) vorgenommen. 29 

Habitatqualität 30 

Zur Beurteilung der Habitatqualität werden die Ergebnisse der ökologischen Zustandsbewertung des 31 

Belziger Bachs nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ausgewertet. Im Steckbrief für den im FFH-Gebiet 32 

größten Oberflächenwasserkörper Belziger Bach-170 (LFU 2023) wird der ökologische Zustand mit 33 

ĂmªÇigñ (Stufe 3) beurteilt. Demzufolge wird insgesamt die Habitatqualitªt mit C (mittel bis schlecht) 34 

bewertet.  35 

Bei den biologischen Qualitätskomponenten des Belziger Bachs ist die benthische Wirbellosenfauna 36 

als Ăgutñ eingestuft worden. Die Fischfauna, Phytobenthos und andere aquatische Flora wurden mit 37 

ĂmªÇigñ bewertet. Phytoplankton und Makrophyten wurden nicht klassifiziert.  38 

Für den Belziger Bach wurden die hydromorphologischen Qualitätskomponenten in Bezug auf die Mor-39 

phologie als Ăgutñ und den Wasserhaushalt als Ăsehr gutñ eingeschªtzt und die Durchgªngigkeit mit 40 

Ăschlechter als gutñ. Bei den chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskompo-41 

nenten wurden der Sauerstoffhaushalt, der Versauerungsgrad sowie die Stickstoff- und Phosphorver-42 

hªltnisse mit Ăgutñ bewertet. Der chemische Zustand wurde insgesamt mit Ănicht gutñ eingestuft.  43 
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Für die westlich gelegenen Zuläufe zum Belziger Bach wie Dallbach, Springbach und Lumpenbach lie-1 

gen keine Bewertungen nach WRRL vor. 2 

Beeinträchtigungen 3 

Im FFH-Gebiet wurde im Jahr 2014 in Bad Belzig an der B 246 auf Höhe des Teichs am Kurpark ein 4 

toter Fischotter gefunden mit unbekannter Todesursache. Ebenfalls aus dem Jahr 2014 besteht ca. 5 

100 m außerhalb des Gebietes an der B 246 verkehrsbedingt ein weiterer Totfund des Fischotters. Es 6 

erfolgt gutachterlich eine Einstufung mit B (mittel) f¿r das Kriterium ĂTotfundeñ. 7 

Abbildung 18: Wanderhindernisse für den Fischotter im FF H-Gebiet Belziger Bach  (Hoffmann,  Linge , 8 
 28.01.2025) 9 

 

Foto 1 : Brücke der B 102 über den Lumpenbach mit 
hohem Gefahrenpotential  

 

Foto 2 : Durchlass des Belziger Bachs unter der 
Lübnitzer Straße in Bad Belzig ohne Gefahrenpo-
tential  

Der Belziger Bach und seine Zuläufe werden von Brücken überspannt, von denen am 28.01.2025 sie-10 

ben relevante Brücken an der Bundesstraße B 102 und an Kreisstraßen auf ihre Passierbarkeit für den 11 

Fischotter untersucht wurden. Der Fischotter durchläuft eine Brücke nicht schwimmend, sondern nur 12 

auf begleitenden Uferstreifen (Bermen). Zudem müssen die Brücken in der Regel ein ausreichendes 13 

Lichtraumprofil aufweisen. Ist dies nicht vorhanden, steigt der Fischotter aus dem Gewässerlauf aus 14 

und quert den Weg oder die Straße auf dem Landweg. Ein hohes Gefahrenpotenzial weisen demnach 15 

Querungen mit hohem Verkehrsaufkommen ohne oder mit nur schmalen schrägen Bermen auf wie die 16 

Überführung der B 102 über den Lumpenbach (Abbildung 18, Foto 1). Wirtschaftswege ohne Bermen, 17 

die vor allem tagsüber von wenigen Fahrzeugen genutzt werden oder Fußgänger- oder andere Wege-18 

brücken haben nur ein geringes oder kein Gefahrenpotenzial. Dies gilt für den Durchlass unter der Lüb-19 

nitzer Straße in Bad Belzig (Abbildung 18, Foto 2).  20 

Brücken mit gut ausgebildeten Bermen wie die weit gespannte Brücke der B 102 über den Belziger 21 

Bach vor der Gabelung mit der B 246 (Abbildung 19, Foto 3), die Brücke der B 102 über den Lumpen-22 

bach (Abbildung 19, Foto 4), den Dallbach (Abbildung 19, Foto 5) oder der StraÇe ĂAm Bachñ in Schwa-23 

nebeck (Abbildung 19, Foto 6) gelten als positive Beispiele. 24 

 25 
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Abbildung 19: Beispiele für gut passierbare Brücken für den Fischotter im FF H-Gebiet Belziger Bach  1 
 (Hoffmann,  Linge , 21.01.2025) 2 

 
Foto 3 : Brücke der B 102 über den Belziger Bach 
vor der Gabelung mit der B246  

 
Foto 4: Brücke der B 102 über den Springbach an 
der Ölschlägersmühle  

 

Foto 5 : Brücke der B 102 über den Dallbach  

 
Foto 6: Brücke der StraÇe ĂAm Bachñ in Schwane-
beck  

 
Foto 7 : Brücke der Baitzer Straße über den Belziger 
Bach in Fredersdorf  

 

An der Brücke im Zuge der B 102 über den Lumpenbach wurden aktenkundig bisher noch keine toten 3 

Fischotter gefunden. Sie wird dennoch gutachterlich als hohes Gefahrenrisiko eingestuft. Die weiteren 4 

Bauwerke sind für den Fischotter kein oder kein relevantes Wanderhindernis. Die Gefährdung des 5 

Fischotters als maßgebliche Art wird wegen des schwer passierbaren Brückenbauwerks mit den zu 6 

schmalen schrägen Bermen an der stärker befahrenen Bundesstraße mit stark (Kategorie C) bewertet.  7 

Reusenfischerei ist im FFH-Gebiet nicht bekannt. Das Kriterium wird demnach nicht bewertet.  8 
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Tabelle 18: Erhaltungsgrade des Fischotters  (Lutra lutra ) im FFH-Gebiet Belziger Bach  1 

Tabelle 19: Bewertungskriterien und Erhaltungsgrad  des Fischotters (Lutra lutra)  im FFH-Gebiet Belzi-2 
ger Bach  auf der Ebene der einzelnen Vorkommen  3 

*: Fläche des gesamten Gebietes 4 
1: A = hervorragend; B: gut; C: mittel bis schlecht 5 
2: A = gering/keine; B: mittel; C: stark 6 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 7 

Im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) des FFH-Gebietes Bel-8 

ziger Bach wird der Erhaltungsgrad für den Fischotter mit mittel bis schlecht (EHG C) gemeldet (vgl. 9 

Kap. 1.7). Es sind Erhaltungsziele und -maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Lebensraumes 10 

des Fischotters zu formulieren. Für den Fischotter ist die Habitatqualität zu verbessern und die Beein-11 

trächtigungen sind zu vermindern. Dazu soll die Passierbarkeit der Straßenbrücke im Zuge der Bundes-12 

straße B 102 über den Lumpenbach mittel- bis langfristig verbessert werden durch die Verbreiterung 13 

der Bermen. Außerdem sollte dort ein Hinweisschild zur Fischotterquerung aufgestellt werden. 14 

Der Erhaltungszustand der Population des Fischotters wird in der kontinentalen biogeographischen Re-15 

gion nach BFN (2019) als ungünstig bis unzureichend (u1) eingeschätzt. Das Land Brandenburg weist 16 

dabei einen Anteil von 25 % an der kontinentalen Region des Bundes für diese Art auf und es bestehen 17 

eine besondere Verantwortung des Landes Brandenburg und ein erhöhter Handlungsbedarf für die Er-18 

haltung eines günstigen Erhaltungszustands dieser Art (LFU, 2016). 19 

  20 

Erhaltungsgrad  Anzahl der Habitate  Habitatfläche in ha  
Anteil Habitatfläche an  
Fläche FFH -Gebiet in %  

A: hervorragend - - - 

B: gut - - - 

C: mittel bis schlecht 1 189 100 

Summe 1 189  100 

Bewertungskriterien  

Habitat -ID 

Lutrlutr001  

Zustand der Population (landesweit)1 A 

landesweit  A 

Habitatqualität1 C 

Ergebnis der ökologischen Zustandsbewertung nach WRRL je Bundesland C 

Beeinträchtigungen2 C 

Totfunde (Auswertung aller bekannt gewordenen Totfunde innerhalb besetzter UTM-Q) B 

Anteil ottergerecht ausgebauter Kreuzungsbauwerke (bei vorhandener Datenlage, ansonsten 
Experteneinschätzung) 

C 

Reusenfischerei (Expertenvotum mit Begründung) - 

Gesamtbewertung1 C 

Habitat in ha* 189 



Managementplan für das FFH-Gebiet Belziger Bach  

 

66 Grundlagen  

 

1.6.3.1 Kammmolch (Triturus cristatus)  1 

Der Kammmolch wird in der 21. ErhZV für das FFH-Gebiet Belziger Bach als maßgebliche Art benannt. 2 

Der Kammmolch gilt als eine typische Offenlandart, die in den Niederungslandschaften von Fluss- und 3 

Bachauen vorkommt. Die von ihm genutzten Laichgewässer sind vielfältig ï das Spektrum reicht von 4 

Weihern und Teichen, über Abgrabungsgewässer bis hin zu nur zeitweise wasserführenden Pfützen 5 

oder Blänken. Stark besonnte Gewässer mit einem ausgeprägten Ufer- und Unterwasserbewuchs und 6 

ohne größere Faulschlammauflagen am Grund werden bevorzugt. Die Gewässer sollten möglichst 7 

fischfrei sein ï zumindest aber ohne künstlich erhöhten Fischbesatz. Als Landlebensräume nutzt der 8 

Kammmolch Laub- und Laubmischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdauf-9 

schlüsse und Wiesen in der Nähe der Laichgewässer. Unter allen heimischen Molcharten hat der 10 

Kammmolch die längste aquatische Phase, die von Ende Februar/März bis August/Mitte Oktober rei-11 

chen kann. Balz und Paarung finden von Ende März bis Juli statt. Die Jungmolche verlassen ab August 12 

das Gewässer, um an Land zu überwintern. Ausgewachsene Kammmolche wandern bereits nach der 13 

Fortpflanzungsphase ab und suchen ab August bis Oktober ihre Winterlebensräume an Land auf. Dabei 14 

werden maximale Wanderstrecken von über 1.000 m zurückgelegt. Einzelne Tiere können auch im Ge-15 

wässer überwintern. 16 

Status der Art im FFH-Gebiet 17 

Im Frühjahr und Sommer 2023 wurden im bzw. unmittelbar angrenzend zum FFH-Gebiet Belziger Bach 18 

für das Vorkommen von Kammmolchen geeignete Gewässer und Landlebensräume gesucht. Für eine 19 

genauere Untersuchung wurden drei Probeflächen mit sechs Probestellen ausgewählt. An vier Termi-20 

nen zwischen Mitte April und Mitte Juli wurden die folgenden Gewässer untersucht: 21 

- Zwei Teiche an der Obermühle (Lumpenbach); Biotope 3841NO0243; -0229. 22 

- ein Quellteich an der Burg Eisenhardt (3841SO0090) sowie die Burgwiesen, südwestlich Bad 23 

Belzig (3841SW0094) 24 

- Die Seedoche (3841NO0192) mit zwei Probestellen. 25 

An den Gewässern wurde gekeschert und es wurden wiederholt beleuchtete Molchreusen ausgelegt. 26 

Die Feuchtwiesen südwestlich Bad Belzig wurden visuell untersucht. Es wurden am 28. April, 21. Mai 27 

und 19. Juli 2023 an allen Probestellen jeweils zwei Molchreusen für eine Nacht in den Gewässern 28 

ausgelegt und am nächsten Tag eingeholt. Am 29. April, 22. Mai, 30. Mai und 20. Juli 2023 wurden die 29 

Gewässer zusätzlich mit Keschern untersucht. 30 

Population 31 

In dem Gewässer südlich der Obermühle am Lumpenbach (3841NO0243, an der Grenze zum FFH-32 

Gebiet) wurde der Kammmolch nachgewiesen. Das Vorkommen des Kammmolchs wurde durch den 33 

Fang eines Männchens am 29. April 2023 bestätigt. Die Reproduktion war nicht sicher zu belegen, ist 34 

aber trotz der wenigen Nachweise mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Die Untersuchungen 35 

an den Fischteichen an der Obermühle, an der Seedoche, am Quellteich südwestlich Bad Belzig sowie 36 

auf den Feuchtwiesen südwestlich Bad Belzig erbrachten keine Nachweise der Art.  37 

Gemäß Mitteilung der Naturwacht (2025) wurden am Amphibienschutzzaun am Mühlenweg folgende 38 

Fangzahlen der Art in den Jahren 2021-23 ermittelt: 2021: 5 Ind.; 2022: 3 Ind.; 2023: 3 Ind.. Das belegt 39 

die kontinuierliche Besiedlung, wenn auch mit geringen Individuenzahlen. Der Zustand Population 40 

wurde mit mittel bis schlecht (Kategorie C) beurteilt. 41 

Habitatqualität 42 

Bei dem Laichgewässer handelt es sich um einen naturnahen Teich mit einer Größe von 260 m², der 43 

durch spärlichen Gehölzbewuchs mit Erlen und Weiden relativ gering beschattet sind. In unmittelbarer 44 

Umgebung stockt ein naturnaher Laubwald und in nur 40 Entfernung befinden sich die Auenwälder am 45 
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Lumpenbach sowie grünlandbrachen und Frischwiesen. Die Teiche haben einen geringen Zu- und Ab-1 

fluss. Sie sind nicht frei zugänglich, da sie eingezäunt sind. Das Laichgewässer liegt ca. 40 m von der 2 

Grenze des FFH-Gebiets entfernt. Der umgebende Landlebensraum umfasst ca. 7,9 ha, davon befinden 3 

sich ca. 4,4 ha im FFH-Gebiet. Hier findet der Kammmolch geeigneten Auenwald mit Totholz und Grün-4 

landbrachen. Die Habitatqualität konnte mit mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet werden. 5 

Abbildung 20: Biotop 3841NO0243 (Kallasch 2023)  6 

 7 

Beeinträchtigungen 8 

Es ist ein deutlicher Nutzungsdruck auf den Lebensraum der Molchart erkennbar. Bereits die geringe 9 

verkehrliche Frequentierung des Mühlenweges zur Obermühle kann zu relevanten Verlusten führen, so 10 

dass die Bestände der Art erheblich beeinträchtigt werden. Zur Vermeidung von Individuenverlusten 11 

stellt der Verein Initiative für die Natur e. V. jedes Jahr einen Amphibienschutzzaun am Mühlenweg. Die 12 

Beeinträchtigungen wurden insgesamt mit stark (Kategorie C) bewertet. 13 

Innerhalb des FFH-Gebiets Belziger Bach gelangen keine Nachweise des Kammmolches. Das Vorkom-14 

men der Art ist durch den Nachweis in dem Teich südlich der Obermühle / Lumpenbach (3841NO0243) 15 

jedoch belegt, da zumindest geeignete Landlebensräume innerhalb der FFH-Gebietsgrenzen vorhan-16 

den sind. Es ist daher anzunehmen, dass bei einem Gewässermanagement im Sinne des Kammmolchs 17 

auch eine Reproduktion im FFH-Gebiet, an den Fischteichen der Obermühle möglich ist. Die Teiche an 18 

der Obermühle sind zurzeit mit Fischen besetzt, so dass eine langfristige Besiedlung durch Amphibien 19 

noch nicht wahrscheinlich ist. Erst durch die Reduktion des Fischbesatzes kann die Eignung als Amphi-20 

bienlaichgewässer hergestellt und erwartet werden.  21 

 Die Seedoche erscheint strukturell für eine Besiedlung mit Amphibien gut geeignet, jedoch ist wahr-22 

scheinlich der Wasserstand zumindest temporär unzureichend. Auch ist es möglich, dass landwirt-23 

schaftliche Einträge aus der unmittelbaren Umgebung den Amphibienvorkommen abträglich sind. Der 24 

Quellteich bei Bad Belzig ist stark verschattet und unterliegt einem touristischen Nutzungsdruck. Insge-25 

samt erscheint die Lebensraumvernetzung im gesamten FFH-Gebiet optimierungsfähig. 26 

Tabelle 20: Erhaltungsgrade des Kammmolches  (Triturus cristatus)  im FFH-Gebiet Belziger Bach  27 

Erhaltungsgrad  Anzahl der Habitate  Habitatfläche in ha  
Anteil Habitatfläche an  
Fläche FFH -Gebiet in %  

A: hervorragend - - - 

B: gut - - - 

C: mittel bis schlecht 1 4,4  2,3 
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() = Flächengröße außerhalb FFH-Gebiet 1 

Tabelle 21:  Erhaltungsgrade je Habitatfläche des Kammmolchs (Triturus cristatus)  im FFH-Gebiet Belzi-2 
ger Bach  3 

Bewertungskriterien  Bewertung einzelner Habitatflächen  

Habitat -ID 

Tritcris001 

Zustand der Population1 C 

Maximale Aktivitätsdichte je Fallennacht C 

Reproduktionsnachweis C 

Habitatqualität1 C 

Wasserlebensraum 

Anzahl und Größe der Gewässer C 

Ausdehnung der Flachwasserbereiche k.A. 

Deckung submerser und emerser Vegetation B 

Beschattung B 

Landlebensraum 

Struktur des an das Gewässer angrenzenden Landlebens-
raum  

A 

Entfernung des potentiellen Winterlebensraum vom Gewäs-
ser 

A 

Entfernung zum nächsten Vorkommen k.A. 

Beeinträchtigungen2 C 

Schad- und Nährstoffeinträge B 

Sukzession B 

Fischbestand und fischereiliche Nutzung A 

Fahrwege im Gewässerumfeld C 

Isolation durch landwirtschaftliche Flächen oder Bebauung B 

Weitere Beeinträchtigungen A 

Gesamtbewertung1 C 

Habitatgröße in ha 4,4 (gesamt 7,9 / Laichgewässer 0,03) 

1 A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht; 2 A = keine bis gering, B = mittel, C = stark 4 

() = Flächengröße außerhalb FFH-Gebiet 5 

Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 6 

Im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) für das FFH-Gebiet 7 

Belziger Bach ist der Kammmolch mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) gemeldet 8 

(vgl. Kap. 1.7). Es besteht Handlungsbedarf zur Formulierung von Erhaltungs- und 9 

Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung des Habitats bzw. zur Wiederherstellung eines Laichhabitats 10 

der Art im FFH-Gebiet. 11 

Der Erhaltungszustand der Population vom Kammmolch in der kontinentalen biogeografischen Region 12 

wird nach BFN (2019) als ungünstig bis unzureichend (U1) eingeschätzt. Das Land Brandenburg hat 13 

einen Anteil von 10 % der Population der kontinentalen Region und hat dementsprechend eine 14 

besondere Verantwortung. Es besteht für den Kammmolch ein erhöhter Handlungsbedarf im Land 15 

Brandenburg (LFU 2016). 16 

Erhaltungsgrad  Anzahl der Habitate  Habitatfläche in ha  
Anteil Habitatfläche an  
Fläche FFH -Gebiet in %  

(gesamt 7,9) 

(Laichgew. 0,03) 

Summe 1 4,4 2,3 
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1.6.3.2 Große Moosjungfer  (Leucorrhinia pectoralis ) 1 

Die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) ist eine typische Segellibelle der ganzjährig wasser-2 

führenden, tauchpflanzenreichen und wärmebegünstigten Kleingewässer. Nach MAUERSBERGER, PET-3 

ZOLD (2001) kennzeichnen folgende Parameter den Lebensraum: 4 

- permanent vorhandene Offenwasserfläche (mind. 5 m²) 5 

- besonnte Wasserflächen 6 

- feingliedrige submerse Vegetation direkt unter der Wasseroberfläche 7 

- Röhrichte, Totholz o.ä. als Schlupfsubstrat und Sitzwarte 8 

- windgeschützter Flugraum als Imaginalhabitat 9 

- Wasserkörper weitgehend fischfrei 10 

- starke Erwärmung des Wasserkörpers 11 

Status der Art im FFH-Gebiet 12 

Im Rahmen der durchgeführten Kartierung im Jahr 2025 konnte die Art Große Moosjungfer im FFH-13 

Gebiet Belziger Bach im Bereich der Seedoche nachgewiesen werden (SCHUBERT 2025).  14 

Population 15 

Es wurden insgesamt 27 Individuen (22 Männchen und 5 Weibchen) erfasst, die den Fortbestand der 16 

Art im FFH-Gebiet belegen. Exuvien wurden nicht aufgefunden. Das Kriterium Population wurde mit 17 

hervorragend (Kategorie A) bewertet. 18 

Habitatqualität 19 

Die Seedoche ist ein flaches ca. 7,1 ha großes reich strukturiertes Staugewässer (Biotop 3841NO0192), 20 

das besonnte Bereiche und Submersvegetation, darunter Hornkraut (Ceratophyllum spec.), Froschbiss 21 

(Hydrocharis morsus-ranae), Sumpfcalla (Calla palustris) aufweist. Nördlich grenzt ein ca. 1,7 ha großer 22 

Röhrichtbereich an (Biotop 3841NO0191), der Sitzwarten bietet. Die Besonnung sichert ausreichend 23 

warmes Wasser. Durch die Stauhaltung ist das Gewässer durchgehend wasserführend. Umgebend 24 

befinden sich Waldflächen, im Süden LRT 91E0*, nach Norden und Osten Laubholzforste und im 25 

Westen grenzt ein Kiefernforst an. An einem Uferbereich von ca. 100 m Länge grenzt eine Ackerfläche, 26 

die gemäß den Invekos-Antragsdaten 2025 ohne Produktion mit Selbstbegrünung gemeldet war. In 27 

diesem Bereich wirken aufgekommene Gehölze mit einer Breite von ca. 15 m als Puffer. Das LRT 28 

91E0*-Biotop (3841NO0194) wirkt als Puffer zur südlich liegenden Ackerfläche. Das Kriterium wurde 29 

mit gut (Kategorie B) eingestuft. 30 

Beeinträchtigungen 31 

Als Beeinträchtigungen wurden Fischschwärme genannt und eine Schildkröte. Bei den Fischen kann es 32 

sich um auf natürlichem Wege eingebrachte Brut handeln. Die Schildkröte, deren Art nicht genau zu 33 

bestimmen war, wurde wahrscheinlich ausgesetzt. Fische ab einer bestimmten Grüße und Schildkröten 34 

können Libellenlarven fressen. Von den bewirtschafteten Ackerflächen können Gefährdungen infolge 35 

von Düngung durch Nährstoffeintrag ausgehen. Das Kriterium wurde mit mittel (Kategorie B) beurteilt. 36 

Der Erhaltungsgrad der Großen Moosjungfer konnte mit gut (EHG B) ausgewiesen werden.  37 

Die nächsten bekannten Vorkommen befinden sich ca. 21 bzw. 35 km vom nächstgelegenen 38 

Reproduktionsgewªsser (NSG ĂZahrtñ bei Treuenbrietzen und NSG ĂNuthe-Nieplitz-Niederungñ westlich 39 

von Beelitz) entfernt.  40 

Tabelle 22: Erhaltungsgrad e derGroßen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis ) im FFH-Gebiet Belziger 41 
  Bach  42 
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 1 

Tabelle 23:  Erhaltungsgrade je Habitatfläche der Großen Moosjungfer  (Leucorrhinia pectoralis ) im FFH-2 
Gebiet Belziger Bach   3 

Bewertungskriterien  Bewertung einzelner Habitatflächen  

Habitat -ID 

Leucpect001 

Zustand der Population1 A 

a) Abundanz Exuvien / m Uferlänge  

(Summe von 2 Begehungen zur Exuviensuche) 

b) oder Exuvienjahressumme pro Gewässer 

c) oder Anzahl Imagines (maximale Anzahl am Gewässer) 

A 

Habitatqualität1 B 

Deckung der Submers- und Schwimmblattvegetation [%] B 

Besonnung der Wasserfläche B 

Dauer der Wasserführung A 

Umgebung: Anteil ungenutzter oder extensiv genutzter Flä-
che [%] (Bezugsraum: 100-m-Streifen um die Untersu-
chungsflächengrenze 

B 

Beeinträchtigungen2 B 

Eingriffe in den Wasserhaushalt der Larvalgewässer (z. B. 
durch Grundwasserabsenkung)  

(gutachterlich mit Begründung) 

A 

Nährstoffeintrag (anthropogen)  

(gutachterlich mit Begründung) 

B 

Fischbestand  

(gutachterlich mit Begründung) 

B 

Gesamtbewertung1 B 

Habitatgröße in ha 8,8 

1 A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht  4 
2 A = keine bis gering, B = mittel, C = stark 5 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler: 6 

Im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher 7 

Fehler) wird die Große Moosjungfer als maßgebliche Art mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) 8 

geführt. Es besteht ein Handlungsbedarf für die Festlegung von Erhaltungszielen und -maßnahmen zur 9 

Sicherung des Habitats dieser Art. 10 

Der Erhaltungszustand der Population der Großen Moosjungfer wird in der kontinentalen biogeographi-11 

schen Region nach BFN (2019) als ungünstig bis unzureichend (U1) eingeschätzt. Das Land Branden-12 

burg weist dabei einen Anteil von 25 % an der kontinentalen Region des Bundes für diese Art auf und 13 

es bestehen eine besondere Verantwortung des Landes Brandenburg und ein erhöhter Handlungsbe-14 

darf für die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands dieser Art (LFU, 2016). 15 

Erhaltungsgrad  Anzahl der Habitate  Habitatfläche in ha  
Anteil Habitatfläche an  
Fläche FFH -Gebiet in %  

A: hervorragend - - - 

B: gut 1 8,8 - 

C: mittel bis schlecht - - - 

Summe 1 8,8 8,8 
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1.6.3.1 Bachneunauge (Lampetra planeri)  1 

Das Bachneunauge kommt in der Forellen- und Äschenregion kleiner Flüsse (Oberläufe) und Bäche mit 2 

naturnaher Morphologie vor. Die Art ist auf eine Hydrodynamik und den Wechsel von sandig-kiesigem 3 

und feinsandig-schlammigem Substrat sowie durchgängig hoher Gewässergüte angewiesen. Das 4 

Bachneunauge ist in Brandenburg Leit- und Zielart für sensible Fließgewässer der Schutzwertstufe 2 5 

(Nonnenfließ = Schutzwertstufe 1, Schwärze = Schutzwertstufe 2). 6 

Status der Art im FFH-Gebiet  7 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen im Mai 2023 wurden entlang der beauftragten vier Pro-8 

bestrecken bzw. den untersuchten 6 Teilstrecken im FFH-Gebiet Belziger Bach flächendeckend Nach-9 

weise der besonders geschützten Art Bachneunauge erbracht, außer im Quellbereich (Burgwiesen). 10 

Neben dem Belziger Bach wurden auch zwei Teilstrecken im Unterlauf des Springbachs sowie zwei 11 

Stichprobenartige Befischungen der Teilfläche 2 des FFH-Gebietes im Quellgebiet des Belziger Baches 12 

erbracht. 13 

Das Fangergebnis entspricht einem natürlichen Altersaufbau mit allen entsprechend zu erwartenden 14 

Längen- und Altersklassen. Besonders bemerkenswert ist der Nachweis von sehr kleinen Querdern (2 15 

bis 5 cm), welche methodenbedingt meist nur schwer zu erfassen sind. 16 

Für die Probestrecke 1 im Belziger Bach südlich der Ortslage Bad Belzig (Poetensteig) wird der Zustand 17 

der Population aufgrund mindestens drei erfasster Längenklassen und einer sehr guten Bestandsgröße 18 

als insgesamt hervorragend (Kategorie A) bewertet. Die Habitatqualität muss als gut (Kategorie B) ein-19 

gestuft werden da gerade kiesige Laichplätze nur sporadisch vorkommen. Die Beeinträchtigungen wer-20 

den als mittel (Kategorie B) beurteilt da die ökologische Durchgängigkeit durch Biberdämme ober- und 21 

unterhalb beeinträchtigt wird und anthropogene Stoff- und Feinsedimenteinträge aus Bad Belzig (An-22 

wohner, Versiegelungen, Straßenwassereinleitungen) wahrscheinlich sind. Insgesamt wird der Erhal-23 

tungsgrad für das Bachneunaugenvorkommen unterhalb der Ortslage Bad Belzig als gut (EHG B) be-24 

wertet.  25 

Die Probestrecke 2.1 an der Straßenbrücke der Umgehungsstraße B 102 ist durch den unterhalb gele-26 

genen Biberdamm geprägt. Dieser führt zu einer massiven Feinsedimentakkumulation und zur Vermin-27 

derung der Strömung im Rückstaubereich. In Verbindung mit der Einleitung des Klärwerkes kommt es 28 

zu starken Wassertrübungen, zum Aufwuchs von Wasserpest und zu einer starken Beeinträchtigung 29 

des Selbstreinigungspotentials aufgrund des Aufstaus. Der Zustand der Bachneunaugenpopulation 30 

kann hier aufgrund der nachgewiesenen Längenklassen und Abundanz noch als gut (Kategorie B) be-31 

urteilt werden. Auch die Habitatqualität wird als gut (Kategorie B) bewertet, da sich zwar nicht im unmit-32 

telbaren Untersuchungsbereich jedoch stromauf erreichbare kleinräumige Laichhabitate befinden. 33 

Querderhabitate sind grundsätzlich ausreichend vorhanden. Die Beeinträchtigungen müssen aufgrund 34 

der beschriebenen Problematik (Biberdamm und Kläranlage) als stark (Kategorie C) beurteilt werden. 35 

Insgesamt ergibt sich auch hier noch ein guter Erhaltungsgrad (EHG B). 36 

Der Zustand der Population für den Bereich Unterlauf Springbach im Übergang zum Belziger Bach Höhe 37 

Soleeinleitungsstrecke (PS 2.2 und 2.3) wird aufgrund des Nachweises von Ănurñ 5 adulten Bachneun-38 

augen an gut geeigneten Kieslaichhabitaten im Unterlauf des Springbaches als gut (Kategorie B) be-39 

wertet. Die Habitatqualität kann als hervorragend (Kategorie A) eingestuft werden, da geeignete Kies-40 

laichplätze und Querderhabitate in enger Vernetzung stehen. Die Beeinträchtigungen werden aufgrund 41 

von Durchgängigkeitseinschränkungen im Springbach und im Belziger Bach und anthropogen beding-42 

ten Einleitungen sowie Feinsedimenteinträgen mit geringen Auswirkungen als mittel (Kategorie B) be-43 

wertet. Die Soleeinleitung hat aller Wahrscheinlichkeit nach keinen negativen Einfluss auf das Bach-44 
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neunauge. Dies zeigten regelmäßig durchgeführte Untersuchungen dahingehend. Es konnten alle Al-1 

tersklassen direkt unterhalb der Einleitung in den letzten Jahren nachgewiesen werden. Insgesamt 2 

ergibt sich auch hier ein guter Erhaltungsgrad (EHG B) für das Bachneunauge.  3 

Der Unterlauf des Belziger/Fredersdorfer Bachs unterhalb der Ortslage Fredersdorf wird von Feinsedi-4 

menten in der Sohle und regelmäßig (jährlich) durchgeführten Gewässerunterhaltungsmaßnahmen ge-5 

prägt. Geeignete Kieslaichplätze kommen nur noch sehr vereinzelt vor und werden auch durch die Un-6 

terhaltungsmaßnahmen zunehmend degradiert. Der Zustand der Population wird hier (PS 3 und PS 4) 7 

auf Grundlage Querderabundanzen und Längenklassen als hervorragend (Kategorie A) bewertet. Die 8 

Habitatqualität wird als gut (Kategorie B) bewertet da ausreichend geeignete Querderhabitate vorhan-9 

den sind und die kleinräumigen kiesigen Laichhabitate im naturnahen Abschnitt unterhalb Fredersdorf 10 

erreichbar sind. Die Beeinträchtigungen werden als stark (Kategorie C) beurteilt, da die jährlichen nicht 11 

artenschutzkonform durchgeführten Gewässerunterhaltungsmaßnahmen gerade zum Verlust von Kies-12 

laichhabitaten führen und auch eine große Wahrscheinlichkeit einer Querdertötung besteht. Insgesamt 13 

wird der Erhaltungsgrad im Unterlauf des Belziger Bachs noch als gut (EHG B) bewertet. 14 

Zusammengefasst wird der Erhaltungsgrad des Bachneunauges im FFH-Gebiet Belziger Bach als gut 15 

(EHG B) eingestuft. Dennoch kommt es durch Einleitungen (Kläranlage, Straßenwasser), Feinsediment-16 

einträge (versiegelte Siedlungsflächen, GU), Biberansiedlung (Verlust Kieslaichplätze, Einschränkung 17 

der ökologischen Durchgängigkeit) und durch jährlich, intensive, nicht artenschutzkonforme und ord-18 

nungsgemäße Gewässerunterhaltungsmaßnahmen (komplette Krautung, Totholzentnahmen, Sedi-19 

mententnahmen, Zerstörung Breiten- und Tiefenvarianz, Böschungsoffenlegung) zu teils starken Be-20 

einträchtigungen für den Bachneunaugenbestand im Belziger Bach. Diese gilt es abzustellen bzw. stark 21 

zu reduzieren. Nach Angaben von Gebietskennern muss der Bachneunaugenbestand im Belziger Bach 22 

früher deutlich größer als heute gewesen sein. So konnten aus den Erzählungen vor 40 bis 60 Jahren 23 

noch mehrere 100 adulte Bachneunaugen an geeigneten Kieslaichplätzen beobachtet werden 24 

In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die Erhaltungsgrade des Bachneunauges in Bezug auf die 25 

gesamte Habitatfläche sowie auf einzelne Bewertungskriterien dargestellt. 26 

Tabelle 24: Erhaltungsgrade des Bachneunauges (Lampetra planeri)  im FFH-Gebiet Belziger Bach  27 

Erhaltungsgrad  Anzahl der Habitate  Habitatfläche in ha  
Anteil Habitatfläche an  
Fläche FFH -Gebiet in %  

A: hervorragend - - - 

B: gut 4 3,7 1,9 

C: mittel bis schlecht - - - 

Summe 4 3,7 1,9 

 28 

Tabelle 25: Erhaltungsgrade der Habitatfläche des Bachneunauges (Lampetra planeri)  im FFH-Gebiet 29 
Belziger Bach  30 

Bewertungskriterien  Bewertung einzelner Habitatflächen  

Habitat -ID 

Lampplan  

001 

Lampplan 

002 

Lampplan 

003 

Lampplan  

004 

Zustand der Population1 A B B A 

Bestandsgröße/Abundanz Anzahl adulter Individuen - - B - 

Bestandsgröße/Abundanz Anzahl Querder A B A A 

Altersstruktur/Reproduktion A B A A 

Habitatqualität1 B B A B 
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Bewertungskriterien  Bewertung einzelner Habitatflächen  

Habitat -ID 

Lampplan  

001 

Lampplan 

002 

Lampplan 

003 

Lampplan  

004 

Strukturreiche kiesige, flache Abschnitte mit mittelstarker 

Strömung (Laichhabitate) und Flache Abschnitte mit sandi-

gem Substrat und mäßigem Detritusanteil (Aufwuchshabi-

tate) 

B B A B 

Beeinträchtigungen2 B C B C 

Anthropogene Stoff- und Feinsedimenteinträge B C B B 

Querverbaue und Durchlässe B B B B 

Gewässerausbau und Unterhaltungsmaßnahmen B A A C 

Weitere Beeinträchtigungen B A A A 

Gesamtbewertung1 B B B B 

Habitatgröße in ha 0,5 0,4 1,2 1,6 
1 A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht; 2 A = keine bis gering, B = mittel, C = stark;  1 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 2 

Im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) des FFH-Gebietes Bel-3 

ziger Bach ist das Bachneunauge mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) gemeldet. Es sind Erhal-4 

tungsziele- und maßnahmen zur Sicherung des Bestandes zu formulieren. 5 

Der Erhaltungszustand der Population des Bachneunauges in der kontinentalen biogeografischen Re-6 

gion wird nach BfN (2019) als günstig (FV) eingeschätzt. Brandenburg weist dabei einen Anteil von 5 % 7 

an der kontinentalen Region des Bundes für diese Art auf und es bestehen keine besondere Verant-8 

wortung Brandenburgs und kein erhöhter Handlungsbedarf (LFU, 2016). 9 

1.6.4 Arten der Anhänge IV und V der FFH -Richtlinie  10 

Die in der Bundesrepublik Deutschland vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind 11 

im Internethandbuch des Bundesamtes für Naturschutz dargestellt (vgl. https://ffh-anhang4.bfn.de/). Im 12 

Land Brandenburg kommen davon 59 Arten vor. Zahlreiche Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 13 

sind auch in Anlage II der FFH-Richtlinie aufgelistet. Die Beurteilung des Erhaltungszustandes der Arten 14 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie erfolgt nicht für die FFH-Gebietskulisse, sondern für das gesamte 15 

Verbreitungsgebiet. 16 

Arten für die bestimmten Regelungen bezüglich der Entnahme aus der Natur gelten, sind in Anlage V 17 

der FFH-Richtlinie aufgelistet. 18 

Eine Liste aller in Deutschland vorkommender Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie ist auf 19 

der Internetseite des Bundesamtes für Naturschutz veröffentlicht (vgl. www.bfn.de). 20 

Für Arten der Anhänge IV und V werden im Managementplan keine Maßnahmen geplant. Ausnahmen 21 

hiervon bilden die Arten, die gleichzeitig auch Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sind und Arten, 22 

die im Rahmen einzelner Managementpläne explizit mit beauftragt wurden. Bei der Planung von Maß-23 

nahmen für Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie muss vermieden wer-24 

den, dass Arten des Anhangs IV und V beeinträchtigt werden. Auf Grundlage vorhandener Daten wer-25 

den die im FFH-Gebiet Belziger Bach vorkommenden Arten der Anhänge IV und V in der folgenden 26 

Tabelle aufgelistet.  27 
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Tabelle 26  Vorkommen von Arten der Anhänge IV und V im FFH -Gebiet Belziger Bach  1 

Die Europäische Kommission hat den Schutz der Arten aus Anhang IV und V in den Artikeln 12 bis 16 2 

der FFH-Richtlinie geregelt. Für diese gilt gemäß Art. 12 und 13 FFH-Richtlinie ein strenger Schutz.  3 

Verbote für die genannten Tierarten: 4 

a) alle absichtlichen Formen des Fangens oder der Tötung von aus der Natur entnommenen 5 

Exemplaren dieser Art. 6 

b) jede absichtliche Störung dieser Art, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 7 

Überwinterungs-, und Wanderungszeit.  8 

c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur. 9 

d) jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte. 10 

1.7 Korrektur wissenschaftlicher Fehler  11 

Im SDB mit Stand von April 2009 waren die LRT Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation 12 

des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (LRT 3260), Trockene kalkreiche Sandrasen 13 

(LRT 6120*), Feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430), Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pra-14 

tensis, Sanguisorba officinalis) (LRT 6510) und Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 15 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (LRT 91E0*) als maßgeblich für das FFH-Gebiet Belziger 16 

Bach eingetragen. 17 

Im Rahmen der Kartierung zur FFH-Managementplanung in den Jahren 2019/20 (mit Korrekturen 2025) 18 

wurden die oben aufgeführten Lebensraumtypen bis auf der LRT Trockene kalkreiche Sandrasen (LRT 19 

6120*) im FFH-Gebiet Belziger Bach bestätigt. Zusätzlich zu den genannten Lebensraumtypen wurden 20 

im Jahr 2020 der LRT Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hyd-21 

rocharitions (LRT 3150), der LRT Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (LRT 9110) und der LRT 22 

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (LRT 23 

6410) im FFH-Gebiet erfasst.  24 

Art  

Anhang FFH -RL Vorkommen im Gebiet (Lage)  Bemerkung  

II IV V 

Säugetiere (Mammalia ) 

Biber (Castor fiber) x x  Besiedlungspuren nördlich von Bad Bel-
zig bis zur nördlichen Grenze des FFH-
Gebietes 

IFB, WOLF (2023) 

Fischotter (Lutra lutra) x x  Gesamtes FFH-Gebiet ALNUS (2025) 

Lurche (Amphibia ) 

Moorfrosch (Rana arvalis)  x  3841NO0163 3841NO0198 3841NO5011 Biotopkartierung KRAMER 2020 

Kammmolch 

(Triturus cristatus) 

x x  Fangzaun am Mühlenweg (Lumpenbach) 

2021: 5 Ind.; 2022: 3 Ind.; 2023: 3 Ind. 

Mittlg. Naturwacht 

Springfrosch 

(Rana dalmatina) 

 x  Fangzaun am Mühlenweg (Lumpenbach) 

2021: 0 Ind.; 2022: 0 Ind.; 2023: 119 Ind. 

Mittlg. Naturwacht 

Grasfrosch 

(Rana temporaria) 

  x Fangzaun am Mühlenweg (Lumpenbach) 

2021: 78 Ind.; 2022: 280 Ind.; 2023: 308 
Ind. 

Mittlg. Naturwacht 

Libellen  (Odonata ) 

Große Moosjungfer 

(Leucorrhinia pectoralis) 

x x  Seedoche Schubert (2025) 

https://www.deutschlands-natur.de/tierarten/amphibien-reptilien/grasfrosch/
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Der LRT 3260 wurde im vorliegenden SDB mit Festlegung vom 07.08.2025 mit der gleichen Flächen-1 

größe wie im SDB von 2009 festgelegt. Die Festlegung erfolgt anders als im SDB von 2009 für 1,8 ha 2 

mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) und für 1,2 ha mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad 3 

(EHG C). Derzeit befinden sich 1,8 ha des LRT 3260 bereits in einem guten Erhaltungsgrad, 0,5 ha 4 

befinden sich in einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad. Um die Festlegung im SDB zu erreichen, 5 

sind Wiederherstellungsmaßnahmen auf 0,7 ha für den LRT 3260 notwendig.  6 

Im Rahmen der Kartierung 2020 konnte der LRT 6120* im FFH-Gebiet Belziger Bach nicht erfasst wer-7 

den. Der LRT 6120* wird im vorliegenden SDB mit Festlegung vom 07.08.2025 nicht fortgeführt. Die 8 

Aufnahme des LRT wurde als wissenschaftlicher Fehler in der neuen Festlegung zum SDB korrigiert. 9 

Auch zum Zeitpunkt der Erstkartierung für das FFH-Gebiet Belziger Bach wurde der LRT im Gebiet 10 

nicht nachgewiesen. Es bestanden lediglich zwei Flächen mit Einzelnachweisen von LRT-kennzeich-11 

nenden Arten, dies ist für eine Zuordnung zum LRT 6120* nicht ausreichend.  12 

Der LRT 6140 wurde im Rahmen der Kartierung 2020 mit einer Flächengröße von insgesamt 2,8 ha mit 13 

einem überwiegend guten Erhaltungsgrad (EHG B) erfasst. Der LRT ist bereits in die 21. ErhZV für das 14 

FFH-Gebiet Belziger Bach aufgenommen worden. Der LRT 6410 wird dementsprechend im vorliegen-15 

den SDB mit Festlegung vom 07.08.2025 mit seiner aktuellen Flächengröße und entsprechendem Er-16 

haltungsgrad festgelegt.  17 

Der LRT 6430 wird im vorliegenden SDB mit Festlegung vom 07.08.2025 mit einer deutlich geringeren 18 

Flächengröße von 0,2 ha und einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) festgelegt. Bei der 19 

seinerzeit erfassten Fläche des LRT 6430 mit rund 0,6 ha handelt es sich um eine bereits sehr lange 20 

aufgelassene Grünlandfläche, auf der kein Feldblock mehr registriert ist. Die Biotopfläche befindet sich 21 

nicht fließgewässerbegleitend wie es für den LRT 6430 oftmals kennzeichnend ist. Die Grünlandfläche 22 

ist als ehemaliger Orchideenstandort geführt und soll als Feuchtwiese unter Beibehaltung des LRT-23 

Status ohne Aufnahme in den SDB gepflegt werden. Im SDB wird ein Teil der vorkommenden Begleit-24 

biotope des LRT 6430 mit insgesamt 0,2 ha fortgeführt. Die Flächengröße aus dem SDB von 2009 wird 25 

als wissenschaftlicher Fehler korrigiert.  26 

Im vorliegenden SDB mit Festlegung vom 07.08.2025 wurde die Flächengröße des LRT 6510 als wis-27 

senschaftlicher Fehler korrigiert. Die seinerzeit als LRT 6510 ausgewiesenen Flächen wurden falsch 28 

angesprochen bzw. eingestuft. Es handelt sich bei den angesprochenen Flächen um Ackerbrachen 29 

bzw. Feuchtwiesen, die damit nicht die Kriterien des LRT 6510 erfüllen.  30 

Die Ausdehnung des LRT 91E0* hat sich im Vergleich zur Meldung im SDB von 2009 stark vergrößert. 31 

Im vorliegenden SDB mit Festlegung vom 07.08.2025 wurde der LRT 91E0* fortgeführt mit 22,8 ha in 32 

einem hervorragenden (EHG A) und 25,0 in einem guten Erhaltungsgrad (EHG B).  33 

Die LRT 3150 und 9110 werden als nicht signifikant für das FFH-Gebiet Belziger Bach eingestuft. Sie 34 

sind nicht Bestandteil des SDB aus dem Jahr 2009 oder der 21. ErhZV für das FFH-Gebiet Belziger 35 

Bach. Mit Festlegung vom 07.08.2025 wurden die beiden Lebensraumtypen für das FFH-Gebiet Belzi-36 

ger Bach nicht in den SDB aufgenommen.  37 

Tabelle 27: Abstimmung wissenschaftlicher Fehler für die LRT im FFH -Gebiet Belziger Bach  38 

Code  21. ErhZV Festlegung zum SDB  

Datum: 07.08.2025 

LRT Fläche  EHG 

3260 x 3260 - A 

1,8 B 

1,2 C 

6120* - - - - 
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Code  21. ErhZV Festlegung zum SDB  

Datum: 07.08.2025 

LRT Fläche  EHG 

6410 

 

x 6410 2,7 B 

0,1 C 

6430 x 6430 0,2 C 

6510 x 6510 0,2 B 

91E0* x 91E0* 22,8 A 

25,0 B 

Im SDB mit Stand von 2009 waren als Arten nach Anhang II der FFH-RL für das FFH-Gebiet Belziger 1 

Bach der Fischotter (Lutra lutra) und das Bachneunauge (Lampetra planeri) festgesetzt. In der 21. Er-2 

hZV werden zusätzlich die Arten Kammmolch (Triturus cristatus) und die Große Moosjungfer (Leucor-3 

rhinia pectoralis) als maßgeblich für das FFH-Gebiet benannt. Im Rahmen der faunistischen Kartierun-4 

gen 2023-2025 wurden alle Arten im FFH-Gebiet bis auf den Kammmolch bestätigt. Die Arten Fischotter 5 

und Bachneunauge werden im vorliegenden SDB mit Festlegung vom 07.08.2025 mit ihren aktuellen 6 

Habitatgrößen und Erhaltungsgraden fortgeführt. Der Kammmolch und die Große Moosjungfer wurden 7 

in den SDB mit aufgenommen. Für die Wiederansiedlung des Kammmolches im FFH-Gebiet Belziger 8 

Bach sind Wiederherstellungsmaßnahmen notwendig.  9 

Tabelle 28:  Abstimmung wissenschaftlicher Fehler für Arten des Anhangs II der FFH -RL im FFH -Gebiet 10 
Belziger Bach  11 

 Festlegung zum SDB  

07.08.2025 

Code - Art  21. ErhZV 
Anzahl/  

Größenklassen  

EHG 

(A, B, C) 

Lutrlutr - Fischotter x p C 

Lampplan - Bachneunauge x c B 

Tritcris - Kammmolch x p C 

Leucpect ï Große Moosjungfer x p B 

p = vorhanden; c = häufig, große Population (common); r = selten, mittlere bis kleine Population (rare); v = sehr selten, sehr kleine 12 
Population, Einzelindividuen (very rare); 3 = 11-50 Individuen; EHG = Gesamtbeurteilung des Erhaltungsgrades, A = hervorra-13 
gend, B = gut; C = mittel bis schlecht 14 

1.8 Bedeutung der im FFH -Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen und 15 

Arten für das europäische Netz Natura 2000  16 

Im FFH-Gebiet Belziger Bach kommt der maßgebliche Gewässer-LRT 3260 Flüsse der planaren bis 17 

montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion vor. Für diesen 18 

LRT weist Brandenburg eine besondere Verantwortung auf. Es besteht ein erhöhter Handlungsbedarf. 19 

Der Erhaltungszustand des LRT wurde im Berichtszeitraum 2013-2018 sowohl in der kontinentalen Re-20 

gion in Deutschland, als auch in Europa, jeweils mit ungünstig bis unzureichend (U1) bewertet. 21 

Weiterhin wurde der maßgebliche LRT 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 22 

tonig-schluffigen Böden (Molinion-caeruleae) erfasst, für den Brandenburg eine besondere Verantwor-23 

tung aufweist und ein erhöhter Handlungsbedarf besteht. Im Berichtszeitraum 2013-2018 wurde der 24 

LRT für die kontinentale Region in Deutschland und in Europa mit ungünstig bis schlecht (U2) bewertet. 25 

Für die beiden maßgeblichen Offenland-LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus praten-26 

sis; Sanguisorba officinalis) und LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis 27 

alpinen Stufe besteht weder eine besondere Verantwortung Brandenburgs noch ein erhöhter Hand-28 

lungsbedarf. 29 
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Für den prioritären Wald-LRT 91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-1 

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) besteht weder eine besondere Verantwortung Brandenburgs 2 

noch ein erhöhter Handlungsbedarf. Der LRT 91E0* wurde in der kontinentalen Region in Deutschland 3 

und Europa jeweils der Kategorie U2 (ungünstig bis schlecht) zugeordnet. 4 

Im Gebiet kommen die Anhang II-Arten Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber), Kammmolch (Tritu-5 

rus cristatus), Bachneunauge (Lamperta planeri) und Große Moosjungfer (Leucorrinia pectoralis) vor. 6 

Für die kontinentale Region in Europa wurde der Erhaltungszustand von Fischotter und Kammmolch im 7 

Berichtzeitraum 2013-2018 als ungünstig bis unzureichend (U1) eingestuft. Die Erhaltungszustände Ar-8 

ten Biber, Bachneunauge und Große Moosjungfer wurden dagegen als günstig (Fv) eingestuft. Der 9 

Erhaltungszustand für Deutschland wurde bei den Arten Biber und Bachneunauge als günstig (Fv) be-10 

wertet; für die Arten Fischotter, Kammmolch und Große Moosjungfer hingegen als ungünstig (U1).  11 

Für die im FFH-Gebiet vorkommenden Arten des Anhangs II der FFH-RL Fischotter, Kammmolch und 12 

Große Moosjungfer hat das Land Brandenburg eine besondere Verantwortung und es besteht ein er-13 

höhter Handlungsbedarf zur Verbesserung des Erhaltungszustands ist gegeben. 14 

Das FFH-Gebiet ist nicht als Schwerpunktraum für die Maßnahmenumsetzung für Lebensraumtypen 15 

oder Arten des Anhangs I der FFH-RL in Brandenburg ausgewiesen (LFU 2016). 16 

Den folgenden Tabellen können weitere Informationen zu den im FFH-Gebiet vorkommenden maßgeb-17 

lichen Lebensraumtypen sowie Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie entnommen werden. 18 

Tabelle 29: Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH -Richtlinie im Netz Natura 2000  19 
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Bewertung kontinentale  
Region in Deutschland im Be-
richtszeitraum  
2013-2018 

Bewertung kontinentale Re-
gion in Europa im Berichts-
zeitraum  
2013-2018 
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3260 2,3 B X X - 1,7 FV FV U1 U1 U1 FV FV U1 U1 U1 

6410 2,8 B X X - 5,0 U1 U2 U1 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 

6430 0,8 C - - - - FV U1 U1 U1 U1 FV U1 XX U1 U1 

6510 0,2 B - - - 3,5 FV U2 U2 U2 U2 U1 U2 U2 U2 U2 

91E0* 48,7 B - - - 5,6 FV U1 U2 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 

Erhaltungsgrad im FFH-Gebiet: A = hervorragender Erhaltungsgrad, B = guter Erhaltungsgrad, C = durchschnittlicher oder ein-20 
geschränkter Erhaltungsgrad 21 

Bewertung in der kontinentalen Region: FV = günstig (favourable), U1 = ungünstig-unzureichend (unfavourable-inadequate), 22 
U2 = ungünstig-schlecht (unfavourable-bad), XX = unbekannt (unknown); Quelle: https://nature-art17.eionet.europa.eu/ar-23 
ticle17/ 24 

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/
https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/
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Tabelle 30: Arten des Anhangs II der FFH -Richtlinie im Netz Natura 2000  1 
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Bewertung kontinentale  
Region in Deutschland im  

Berichtszeitraum  
2013-2018 

Bewertung kontinentale Region  

Europas im  
Berichtszeitraum  
2013-2018 
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Bachneunauge 

(Lampetra planeri) 

3,7 B - - - - FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV 

Fischotter  
(Lutra lutra) 

189 C X X - - U1 U1 FV U1 U1 U1 U1 FV U1 U1 

Biber 

(Castor fiber) 

k.A. k.A.     
FV FV FV FV FV FV  FV  FV  FV  FV 

Kammmolch  

(Triturus cristatus) 

- C X X - - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 

Große Moosjungfer  

(Leucorrhinia pectoralis) 

- - X X - - FV U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 

Erhaltungsgrad im FFH-Gebiet: A: hervorragender Erhaltungsgrad, B: guter Erhaltungsgrad, C: durchschnittlicher oder 2 
eingeschränkter Erhaltungsgrad 3 
Bewertung in der kontinentalen Region: FV=günstig (favourable), U1=ungünstig-unzureichend (unfavourable-inadequate), 4 
U2=ungünstig-schlecht (unfavourable-bad), XX=unbekannt (unknown); Quelle: https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/ 5 

2 Ziele und Maßnahmen  6 

Zur Umsetzung der FFH-Richtlinie werden im Rahmen der Managementplanung Ziele für Lebensraum-7 

typen und Arten untersetzt und Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele formuliert. 8 

Das Erfordernis zur Festlegung von Maßnahmen ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie: 9 

ĂF¿r die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedsstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, 10 

die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne 11 

integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertrag-12 

licher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach An-13 

hang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesem Gebiet vorkommen.ñ 14 

Gemäß § 32 Abs. 5 BNatSchG können Bewirtschaftungspläne für Natura 2000-Gebiete selbständig 15 

oder als Bestandteil anderer Pläne aufgestellt werden. Im Land Brandenburg erfüllen die FFH-Manage-16 

mentpläne diese Funktion.  17 

Unabhängig von den Inhalten des FFH-Managementplanes gelten folgende rechtliche und administra-18 

tive Vorgaben:  19 

- Verschlechterungsverbot gemäß den allgemeinen Schutzvorschriften nach § 33 BNatSchG 20 

- Verbot der Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigungen geschützter Biotope 21 

nach § 30 BNatSchG (i. V. m. § 18 BbgNatSchAG) 22 

- Tötungs-/Zugriffsverbote wildlebender Tier- und Pflanzenarten nach § 44 BNatSchG 23 

- Schutz von Gewässerrandstreifen gemäß § 38 Abs. 4 WHG 24 

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/
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Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Ge-1 

biets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kön-2 

nen, sind unzulässig.  3 

Spezielle rechtliche und administrative Regelungen für bestimmte Lebensraumtypen und Arten in die-4 

sem FFH-Gebiet sind im Kapitel für den jeweiligen Lebensraumtyp, bzw. für die jeweilige Art dargestellt.  5 

Die Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie für die das FFH-Gebiet aus-6 

gewiesen wurde, sind in der 14. ErhZV benannt. In den folgenden Kapiteln werden für diese Lebens-7 

raumtypen und Arten Erhaltungsziele, Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele untersetzt und 8 

Maßnahmen zu deren Umsetzung formuliert.  9 

Der Begriff Erhaltungsziel ist im Bundesnaturschutzgesetz (§ 7, Abs. 1, Nr. 9) wie folgt definiert:  10 

ĂZiele, die im Hinblick auf die Erhaltung  oder Wiederherstellung  eines günstigen Erhaltungszustands 11 

eines natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in Anhang II der Richtlinie 12 

92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Art für ein 13 

Natura 2000-Gebiet festgelegt sind.ñ  14 

Zur Umsetzung dieser Erhaltungsziele werden Erhaltungsmaßnahmen geplant. Erhaltungsmaßnahmen 15 

beziehen sich auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Zustandes. Das Land Bran-16 

denburg ist zur Umsetzung von Maßnahmen verpflichtet, die darauf ausgerichtet sind einen günstigen 17 

Erhaltungszustand für die Lebensraumtypen und Arten, für die das FFH-Gebiet gemeldet wurde, zu 18 

erhalten oder so weit wie möglich wiederherzustellen.  19 

Die in den darauffolgenden Kapiteln dargestellten Entwicklungsziele gehen hinsichtlich ihrer Qualität 20 

oder Quantität bezogen auf die maßgeblichen Bestandteile eines FFH-Gebietes über die Erhaltungs-21 

ziele hinaus. Sie können sich entweder auf die gleichen Lebensraumtypen und Arten beziehen oder 22 

aber auf Lebensraumtypen und Arten mit sehr hohem Entwicklungspotential. Sie sind für die Umsetzung 23 

der rechtlichen Verpflichtung des Landes für die Wahrung und Herstellung eines günstigen Erhaltungs-24 

zustandes nicht erforderlich. Die ergänzenden Schutzziele beziehen sich auf weitere, naturschutzfach-25 

lich besonders bedeutsame Arten. 26 

Tabelle 31: Einordnung der unterschiedlichen Ziele  27 

Einordnung der unterschiedlichen Ziele  

Untersetzung der Erhaltungsziele in FFH -
Gebieten  

(vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG)  

Erhaltungsziele für die FFH -Gebiete sind in den je-
weiligen NSG - und Erhaltungszielverordnungen fest-

gelegt  

Entwicklungsziele und ergänzende 
Schutzziele in FFH -Gebieten  

 

Erhalt  der gemeldeten Vorkommen 

- Sicherung der Flächengröße eines Lebens-

raumtyps / einer Habitatgröße bzw. der Popula-

tionsgröße einer Art 

- Sicherung der Qualität der gemeldeten Vorkom-

men im günstigen Erhaltungsgrad (A und B)  

weitere Entwicklung  von Lebensraumtypen und Ar-

ten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie  

- Aufwertung des bereits günstigen Erhal-

tungsgrades zum Zeitpunkt der Gebietsmel-

dung auf vorhandenen Flächen und Habita-

ten  

(B zu A) 
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Einordnung der unterschiedlichen Ziele  

Untersetzung der Erhaltungsziele in FFH -
Gebieten  

(vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG)  

Erhaltungsziele für die FFH -Gebiete sind in den je-
weiligen NSG - und Erhaltungszielverordnungen fest-

gelegt  

Entwicklungsziele und ergänzende 
Schutzziele in FFH -Gebieten  

 

- Entwicklung zusätzlicher Flächen für Le-

bensraumtypen bzw. Habitate für Arten 

Wiederherstellung  der gemeldeten Vorkommen: 

- Aufwertung des Erhaltungsgrades C zu B von 

Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und 

II der FFH-Richtlinie mit einem ungünstigen Er-

haltungsgrad zum Zeitpunkt der Gebietsmel-

dung* 

- nach Verschlechterung des gebietsbezogenen 

Erhaltungsgrades oder Verringerung der Flä-

chengröße eines Lebensraumtyps / Habitats- 

bzw. Populationsgröße einer Art seit dem Zeit-

punkt der Gebietsmeldung 

Entwicklung  von Lebensraumtypen und Arten der 

Anhänge I und II der FFH-Richtlinie, die zum Zeit-

punkt der Gebietsmeldung nicht vorkamen oder nicht 

signifikant waren und für die das FFH-Gebiet ein ho-

hes Entwicklungspotential aufweist 

sonstige Schutzgegenstände  

- mit bundesweiter Bedeutung 

- mit landesweiter Bedeutung (z.B. gesetzlich 

geschützte Biotope, besonders geschützte 

Arten) 

- Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

* Sofern eine Aufwertung nicht oder nicht absehbar erreicht werden kann, sind die Flächen und Vorkommen im Zustand C zu 1 
erhalten. 2 

Die Planungsdaten einer Fläche sind mit einer Identifikationsnummer (P-Ident) eindeutig gekennzeich-3 

net. Der P-Ident setzt sich aus einer Verwaltungsnummer, der Nummer des TK10-Kartenblattes und 4 

einer 4-stelligen fortlaufenden Nr. zusammen, wenn Planungsgeometrie und Biotopgeometrie identisch 5 

sind. Ist die Planungsgeometrie durch Teilung einer Biotopgeometrie entstanden, erfolgt der Zusatz Ă[3-6 

stellige fortlaufende Nr.]ñ. Ist die Planungsgeometrie durch Zusammenlegung mehrerer Biotopgeomet-7 

rien entstanden, wird die 4-stellige fortlaufende Nr. durch Ă_MFP_ [3-stellige fortlaufende Nr.]ñ ersetzt. 8 

Beispiel 1: Planungsgeometrie und Biotopgeometrie sind identisch:  9 

DH18010-3749NO0025 10 

Beispiel 2: Planungsgeometrie ist durch Teilung einer Biotopgeometrie entstanden:  11 

DH18010-3749NO0025_001 12 

Beispiel 3: Planungsgeometrie ist durch Zusammenlegung mehrere Biotopgeometrien entstan-13 

den: 14 

DH18010-3749NO_MFP_001 15 

Diese Identifikationsnummer wird im Text, in den Tabellen und Anlagen verwendet. Teilweise wird die 16 

Identifikationsnummer verkürzt dargestellt, z.B., weil die Verwaltungsnummer und die Nr. des TK10-17 

Kartenblattes bei allen Datensªtzen identisch sind. In der Karte ĂMaÇnahmenñ wird die verk¿rzte Dar-18 

stellung verwendet und dort als ĂNr. der MaÇnahmenflªcheñ bezeichnet. 19 
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2.1 Grundsätzliche Ziele und Maßnahmen auf Gebietsebene  1 

Grundsätzliches Ziel für das FFH-Gebiet Belziger Bach ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszu-2 

standes (§ 7 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG) der im SDB gemeldeten maßgeblichen natürlichen Lebensraum-3 

typen sowie Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse. Die Zielformulierung und die 4 

Auswahl der Maßnahmen orientieren sich demnach an den ökologischen Erfordernissen für einen güns-5 

tigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Tier- und Pflanzen-6 

arten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG, die im Gebiet vorkommen. Im FFH-Gebiet Belziger 7 

Bach sind es die Lebensraumtypen 3260, 6410, 6430, 6510 und 91E0* des Anhangs I der FFH-Richtli-8 

nie sowie Fischotter, Bachneunauge, Kammmolch und Große Moosjungfer als Arten des Anhangs II 9 

der FFH-Richtlinie.  10 

Maßgeblich ist außerdem der PEP für den Naturpark Hoher Fläming, Teil Belziger Bach (IFÖN 2006) 11 

mit folgenden Entwicklungszielen für FFH-relevante Bereiche: 12 

Fließgewässer:  13 

- Schutz/Renaturierung der Quellbereiche, 14 

- Herstellung der Durchgängigkeit beeinträchtigten Bachabschnitte, 15 

- Ausweisung von unbewirtschafteten Gewässerrandstreifen entlang der Bäche,  16 

- Extensivierung der Gewässerunterhaltung, in naturnahen Bereichen Verzicht auf Gewäs-17 

serunterhaltung, 18 

Grünland:  19 

- Aufrechterhaltung der kleinflächigen Nutzung (räumlich und zeitlich gestaffelt; Beräumung 20 

des Mähgutes, Minimierung der Bodenverwundung durch bodenschonenden Technikein-21 

satz, 22 

- Von Großseggen dominierte Flächen: Nutzung nur in mehrjährigem Abstand, möglichst 23 

räumlich gestaffelt, 24 

- FFH-LRT 6510: zweischürige Mahd, keine Beweidung, 25 

Wälder:  26 

- Zurückdrängen von Robinienbeständen, 27 

- keine künstliche Verjüngung gesellschaftsfremder Baumarten, Nichtzulassen der natürli-28 

chen Verjüngung dieser Baumarten, 29 

- keine Nutzung von Erlenwäldern, 30 

- bei einigen stärker eutrophierten Erlenwäldern einzelstammweise Nutzung zulässig bei Be-31 

lassen von mind. 6 m³/ha Totholz, 32 

- Langfristiger Waldumbau von Kiefernforsten, Fichten-Lärchen-Beständen. 33 

Zudem sind die Ziele und Maßnahmen gemäß WRRL, Maßnahmenprogramm 3. Bewirtschaftungszyk-34 

lus 2022-27 zu berücksichtigen (LFU 2024):  35 

Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen:  36 
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- Ökologische Durchgängigkeit herstellen 1 

- Ausweisung eines Gewässerentwicklungskorridors /von Randstreifen und Flächenerwerb  2 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen  3 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Belziger Bach 4 

- Auenentwicklung 5 

- Erosionsschutz  6 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft 7 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen 8 

- Wasserrückhalt Belziger Bach 9 

- Wasserrückhalt im Einzugsgebiet 10 

- Naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies) 11 

- Initialgerinne für Neutrassierung anlegen 12 

- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun 13 

- Natürliche Strömungslenker einbauen (z. B. Totholzverklauselungen) 14 

- Standortuntypische Gehölze entfernen (z. B. Hybridpapeln, Eschenahorn) und zu naturnahem 15 

Ufergehölzstreifen umbauen; Belassen von Sichtschneisen für Großtrappen 16 

- Sekundäraue anlegen 17 

- sonstige Maßnahme zum Initiieren /Herstellung einer Auendynamik/-entwicklung Maßnahmen 18 

zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung 19 

- Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden  20 

- Nebengewässer (z. B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden 21 

- Nebengewässer (z. B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abflussgeschehen einbinden 22 

(perspektivisch im Falle einer Nutzungsaufgabe des Kuhstalls) 23 

- Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK  24 

- Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten ï Kläranlage Belzig 25 

Für den Abschnitt im NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ liegt eine Machbarkeitsstudie Belziger Land-26 

schaftswiesen vor (IHC 2020), die Maßnahmen für die Renaturierung des Belziger Baches im Abschnitt 27 

nördlich von Schwanebeck und den Bereich im NSG vorsieht. Diese Maßnahmen werden übernommen. 28 

Dazu gibt bereits Vorabstimmungen mit den Landnutzern. Im laufenden Flurbereinigungsverfahren sol-29 

len in den Gewässerentwicklungskorridore gelegene Flurstücke Dritter in das Eigentum des Landes 30 

Brandenburg durch wertgleichen Ausgleich überführt werden, um die Durchführung der Maßnahmen zu 31 

gewährleisten. 32 

Fischerei kann aus der Sicht von Natura 2000 weiterhin betrieben werden. Wo die Angelfischerei zu 33 

Störungen von Wasservögeln, Fischottern und Bibern führt, sind geeignete Maßnahmen, beispielweise 34 

Ruhezonen, mit den Fischern und Anglern festzulegen, die das Erreichen der Schutzziele gewährleis-35 

ten. Der bei den Kartierungen nachgewiesene Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus), eine invasive Art, 36 

ist durch regelmäßige Befischungen mittels Krebskörben zu entnehmen (W172).  37 

2.1.1 Grundsätzliche Ziele und Maßnahmen für den Wasserhaushalt und die Gewäs-38 

serunterhaltung  39 

Der Belziger Bach ist ein sommerkalter kiesgeprägter Tieflandbach, der nördlich von Bad Belzig bis 40 

Schwanebeck natürlich bis naturnah ausgeprägt ist mit naturnahen Fließgewässerzönosen und im Be-41 
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reich der Burgwiesen, der Altstadt Bad Belzig und der Mühlenstandorte bereits in historischer Zeit be-1 

gradigt und ausgebaut wurde. Die Nebenfließe Lumpenbach, Springbach und Dallbach wurden nicht 2 

klassifiziert.  3 

Durch ehemalige Mühlennutzung (Schwanebeck, Fredersdorf) ist die ökologische Durchgängigkeit (z. 4 

B. Sohlabstürze) nicht gegeben bzw. beeinträchtigt. Zudem wird durch Wasserentnahmen der Wasser-5 

abfluss eingeschränkt. Durch Gewässerausbau und intensive Gewässerunterhaltung im Unterlauf ist 6 

die Naturnähe stark beeinträchtigt. Aufgrund von Gräben wird Wasser aus dem Auenbereich beschleu-7 

nigt abgeführt. 8 

Diese Defizite sollen abgebaut werden. Mit Gewässerrandstreifen soll eine naturnahe eigendynamische 9 

Entwicklung der natürlichen Gewässer ermöglicht werden. In den Randstreifen ist unter Beachtung des 10 

Trappenschutzes ein standorttypischer Gehölzsaum für die Beschattung anzustreben. Altarme sollen 11 

wieder angeschlossen werden. Verwallungen sollen teilweise geschlitzt oder rückversetzt werden. Mit 12 

der Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit sollen die Habitate des Bachneunauges wieder ver-13 

bunden werden. Der Quellbereich des Belziger Baches soll renaturiert werden.  14 

Für den Wasserrückhalt in der Landschaft soll der Wasserabfluss über Stichgräben eingeschränkt wer-15 

den, um das Wasser länger in der Landschaft zu halten. Das Grabensystem soll geprüft werden. Mit 16 

einer wasserbaulichen Planung ist zu prüfen welche Gräben außerhalb der Belziger Landschaftswiesen 17 

teilverfüllt werden können oder wo Sohlschwellen zu setzen sind. 18 

Es werden ökologisch angepasste Unterhaltungsmaßnahmen vorgeschlagen. Die Maßnahmen für die 19 

natürlichen Gewässer sollen eher auf eine Gewässerentwicklung denn auf Entnahme von Vegetation 20 

und Sedimenten abzielen. Ökologisch angepasste Unterhaltungsmaßnahmen, die artenschutzfachliche 21 

Aspekte berücksichtigen und die naturnahe Entwicklung der natürlichen Gewässer fördern, wie Pendel-22 

mahd/Stromstrichmahd, Belassen von Sturzbäumen und Totholz und Unterlassen der Sohl- und Bö-23 

schungsmahd, wurden teilweise in den letzten Jahren bereits ausgeführt. In den Uferbereichen sollen 24 

sich Feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430) entwickeln. 25 

Ein grundlegendes Ziel im FFH-Gebiet Belziger Bach ist die Sicherung eines ausreichend hohen Was-26 

serdargebots im Bereich der wasserabhängigen Lebensraumtypen im Gebiet. Dies gilt vor allem für die 27 

im FFH-Gebiet maßgeblichen Lebensraumtypen 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Ve-28 

getation des Ranunculion fluitantis des Callitricho-Batrachion, 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 29 

Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae), 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der 30 

planaren und montanen bis alpinen Stufe und 91E0 *Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 31 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Ausreichend hohe Grundwasserstände sind für 32 

den Erhalt dieser Lebensraumtypen bzw. zur Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes notwen-33 

dig. Dies gilt ebenso für die im FFH-Gebiet lebenden maßgeblichen Tierarten des Anhangs II, die über-34 

wiegend auf Habitate mit hohen Grundwasserständen oder hohen bzw. dynamischen Wasserständen 35 

angewiesen sind. Um den durch den beschleunigten Klimawandel mit vor allem im Sommerhalbjahr zu 36 

erwartenden Wassermangel entgegenzuwirken, sollen daher die im oberirdischen Einzugsgebiet des 37 

Belziger Baches vorhandenen Nadelholzforste in laubholzreiche Bestände umgewandelt werden.  38 

Durch Waldumbau sollen naturferne Nadelholzforsten sollen zu Laub-Mischwäldern umgebaut werden. 39 

Bei Wäldern aus Nadelholzarten treten Verdunstungsverluste bei Niederschlägen durch die Abgabe von 40 

Feuchtigkeit an die Außenluft (Interzeption) und die Verdunstung von Wasser über die Nadeln (Trans-41 

piration) ganzjährig auf. Bei Laubholzarten dagegen wirken Niederschlagsverluste durch Transpiration 42 

und Interzeption als zehrende Faktoren fast nur während der Vegetationsperiode. Hinzu kommen die 43 

ungünstigeren Zustände unter Nadelholzbestockung (Rohhumus oder Vergrasung), die ebenfalls nega-44 

tive Effekte auf die Sickerwasserbildung haben (UBB UMWELTVORHABEN, 2017). Entsprechend ist die 45 

jährliche Sickerwasserbildung unter Nadelwäldern in der Regel um 20 % bis mehr als 50 % geringer als 46 
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unter Laubwald. Die Sickerwasserbildung für Laub- und Nadelholzbestände hängt auch vom Bestands-1 

alter und Bestockungsgrad ab. ANDERS ET AL. (1999 in UBB 2017) haben entsprechende Untersuchun-2 

gen für das Nordostdeutsche Tiefland vorgenommen und die Bedeutung der Sickerwasserbildung für 3 

den Landschaftswasserhaushalt hervorgehoben. Die wasserwirtschaftlichen Leistungen der Laub-4 

baumarten sind aufgrund von Kroneninterzeption und Stammabfluss verschieden einzustufen (MÜLLER 5 

2013). Die Buche schneidet insbesondere wegen des höheren Stammabflusses besser ab als die Eiche. 6 

Unter der Voraussetzung, dass die Kiefer stark entnommen wird, ist beim Voranbau unter Kiefer jedoch 7 

insgesamt eine positive Bilanz zu erwarten. Die natürliche potenzielle Vegetation ist:  8 

- Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald im Kompl. mit Pfeifengras-Stieleichen-Hainbuchenwald,  9 

- Schwarzerlen-Niederungswald im Komplex mit Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald,  10 

- Hainrispengras-Winterlinden-Hainbuchenwald, 11 

- Drahtschmielen-Eichenwald im Komplex mit Straußgras-Eichenwald. 12 

Für den Waldumbau ist ein Voranbau mit Laubholzarten, aber auch eine Übernahme der Naturverjün-13 

gung möglich. Die Entscheidung, wo welche Methode anzuwenden ist, soll flächenbezogen unter der 14 

Maßgabe der nachhaltigen Forstwirtschaft getroffen werden. 15 

Zur mittel- bis langfristigen Erhalts des Wasserdargebots im FFH-Gebiet Belziger Bach ist der Waldum-16 

bau der Kiefernforste in laubholzreiche Bestände (Erhöhung der Versickerungsrate) notwendig 17 

(W105/F86). Die Maßnahme F86 wird für insgesamt ca. 16,1 ha Nadelholzforste vorgeschlagen; das 18 

sind ca. 8,2 % der Gesamtfläche des FFH-Gebietes. Das Einzugsgebiet des Belziger Baches weist noch 19 

wesentlich mehr Nadelholzreinbestände auf, deren Umbau in Laub-Mischwälder für die Grundwasser-20 

neubildung und damit hinreichende Wasserführung des Belziger Baches nötig wären. In der folgenden 21 

Tabelle sind die Biotope der potenziellen Waldumbauflächen innerhalb des FFH-Gebiets aufgelistet. 22 

Die Verortung ist der Karte 6 (Biotoptypen) zu entnehmen. 23 

Tabelle 32: Potenzielle Waldumbauflächen im FFH -Gebiet Belziger Bach24 

P-Ident  

HF19012- 

Flächengröße  

In ha 

3841NO0120 1,0 

3841NO0129 2,4 

3841NO0135 0,04 

3841NO0136 0,5 

3841NO0138 0,04 

3841NO0145 1,2 

3841NO0149 0,6 

3841NO0170 0,3 

3841NO0182 0,5 

3841NO0186 4,0 

3841NO0190 2,2 

P-Ident  

HF19012- 

Flächengröße  

In ha 

3841NO0209 0,1 

3841NO0211 0,7 

3841NO0249 0,3 

3841NO0254 0,2 

3841NO0338 0,2 

3841NO0462 0,1 

3841NO0473 0,02 

3841NO5000 0,1 

3841NO5001 0,1 

3841NO0200 1,1 

3841NO0201 0,4 

25 

Der Anlieger- und Gemeingebrauch sowie bestehende Wasserrechte sollen geprüft werden. In der Zeit 26 

von März bis September sollen keine Wasserentnahmen erfolgen (W144). Bei Wassereinleitungen ist 27 

sicherzustellen, dass der Nährstoff- und der Feinsedimentgehalt sowie die Sole (Steintherme) auf ein 28 

naturverträgliches Maß reduziert sind. 29 

Für alle Stauanlagen hat die zuständige Wasserbehörde die Anordnungen zur Wiederherstellung der 30 

Durchgängigkeit des Belziger Baches zu treffen (§ 34 Absatz 2 WHG).  31 
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2.2 Ziele und Maßnahmen für Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH -Richt-1 

linie  2 

Nachfolgend werden die konkreten Erhaltungsziele und erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen sowie 3 

ggf. Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für LRT im FFH-Gebiet Belziger Bach aufgeführt.  4 

2.2.1 Ziele und Maßnahmen für Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 5 

Magnopotamions  oder Hydrocharitions  (LRT 3150) 6 

Die beiden LRT 3150 im FFH-Gebiet (Teil eines gemeinsamen Teiches) weisen beide einen guten 7 

Erhaltungsgrad (EHG B) auf. Der LRT 3150 ist für das Gebiet nicht maßgeblich. Im Rahmen der FFH-8 

Managementplanung werden keine Maßnahmen für den Lebensraumtyp 3150 vorgesehen. 9 

2.2.2 Ziele und Maßnahmen für Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegeta-10 

tion des Ranunculion fluitantis  und des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) 11 

Der LRT 3260 ist im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand nach Abstimmung 12 

wissenschaftlicher Fehler) mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) auf einer Fläche von 1,8 ha und 13 

mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) auf einer Fläche von 1,2 ha gemeldet.  14 

Der LRT 3260 wurde 2019/20 mit 12 Linienbiotopen auf insgesamt 2,3 ha erfasst. Davon wurden neun 15 

Linienbiotope auf 1,8 ha mit einem guten Erhaltungsgrad bewertet (EHG B) sowie drei Linienbiotope mit 16 

insgesamt 0,5 ha mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C). Zudem wurden elf 17 

Linienbiotope mit insgesamt 1,7 ha als Entwicklungsflächen des LRT 3260 ausgewiesen. 18 

Die notwendige Formulierung von Erhaltungszielen strebt den Erhalt der erfassten Flächengröße und 19 

Erhaltungsgrad sowie die Wiederherstellung von 0,7 ha des LRT 3260 an. Zum Erreichen dieses Zieles 20 

sind u.a. Erhaltungsmaßnahmen zum Erhalt der lebensraumtypischen Habitatstrukturen sowie 21 

Wiederherstellungsmaßnahmen für eine naturnahe Hydromorphologie, Auenentwicklung und der 22 

ökologischen Durchgängigkeit der Fließgewässer im FFH-Gebiet notwendig. Für weitere LRT 3260-23 

Entwicklungsflächen werden Entwicklungsmaßnahmen geplant. 24 

Folgende Grundsätze für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung 25 

des LRT 3260 sind zu berücksichtigen (LFU 2025): 26 

- Schutz und Erhaltung der Fließgewässer in ihrer Hydrologie, Trophie und in ihrem naturnah 27 

mäandrierenden Verlauf mit unbefestigten Ufern und differenzierten Strömungs- und Sediment-28 

verhältnissen, 29 

- Renaturierung begradigter und verbauter Fließgewässer und Fließgewässerabschnitte in An-30 

lehnung an ihren ursprünglichen natürlichen Verlauf, sofern möglich, 31 

- Beseitigung wasserbautechnischer Anlagen zur Stauhaltung (Querbauwerke inkl. Energiege-32 

winnungsanlagen) oder Schaffung von Umgehungsgerinnen), 33 

- Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit von Verkehrstrassenquerungen, 34 

- Gewässerunterhaltung bestenfalls unterlassen bzw. auf das absolut notwendige Maß beschrän-35 

ken (beobachtende Gewässerunterhaltung),  36 

- Verzicht von Grundräumung, Sohlkrautung und Sedimententnahme, Ufermahd frühestens im 37 

August, 38 

- Vermeidung der dauerhaften Ablagerung von Krautungsgut in Ufernähe, 39 

- Belassen oder ggf. Einbringen von gewässermorphologisch wirksamen und als Habitatele-40 

mente wichtige Strukturen (Steine, Totholz), 41 

- Anlegen von Uferrandstreifen mit auentypischen Gehölzen, Staudenfluren oder extensives 42 
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Dauergrünland sowie zusätzliche Pufferzonen ohne Dünger- und Biozidanwendung, 1 

- Wiedervernässung der Aue durch Schließung und Rückbau von Gräben und Dränagen sowie 2 

Rückbau von Uferbefestigungen und Abflachung von Uferwällen, 3 

- Wasserrückhalt und Waldumbau, 4 

- weitere Nährstoffreduzierungsmaßnahmen im Einzugsgebiet (siehe Maßnahmenprogramm 5 

WRRL); 6 

- Fischereiliche Nutzung an ökologische Erfordernisse anpassen, 7 

- Maßnahmen gegen die Ausbreitung von invasiven Neophyten, 8 

- bei starken Schäden der Wasser- und Ufervegetation ggf. Einschränkung des Bootsbetriebes. 9 

In folgender Tabelle sind die Ziele für den LRT 3260 mit den zugehörigen Flächenanteilen dargestellt. 10 

Tabelle 33: Ziele für Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  11 
und des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) im FFH -Gebiet Belziger Bach  12 

Erhaltungsgrad  Referenzzeit-
punkt 1) 

2025 
 

Fläche in ha 

aktueller Zu-
stand  

2020 
 

Fläche in ha 

angestrebte Ziele für den LRT 3260 bis 2030  

Erhalt bzw.  
Wiederherstellung  
des Zustandes  

Erhaltungsziel für 
den LRT in ha  

Entwicklungsziel und 
ergänzendes Schutz-
ziel in ha  

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

gut (B) 1,8 1,8 Erhalt des Zustandes 1,8 - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

mittel bis schlecht (C) 1,2 0,5 Erhalt des Zustandes 0,5 - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

0,7 3,4 

Summe:  3,0 2,3  3,0 3,4 

angestrebte LRT -Fläche in ha:  6,8 

1) Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde, ist der Zeitpunkt 13 
der Korrektur der Referenzzeitpunkt. 14 

2.2.2.1 Erhaltungsziele  und Erhaltungsmaßnahmen für Flüsse der planaren bis montanen 15 

Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho -Batrachion (LRT 16 

3260) 17 

Es sind 2,3 ha des LRT 3260 zu erhalten und 0,7 ha des LRT 3260 sind wiederherzustellen. Zum Erhalt 18 

des LRT 3260 ist eine natürliche ungestörte Entwicklung der Abschnitte, die sich in einem guten Erhal-19 

tungsgrad befinden zu gewährleisten und es sind Maßnahmen zur Wiederherstellung von LRT 3260-20 

Flächen für weitere Biotope auszuweisen.  21 

In die FFH-Maßnahmenplanung sind die Maßnahmen aus dem GEK (BIOTA 2016) und der Machbar-22 

keitsstudie für die (IHC 2020) eingeflossen. 23 

Im GEK (BIOTA 2016) wird der gesamte Bachlauf als Belziger Bach benannt. Lokal wird der Bach jedoch 24 

ab Schwanebeck bis zur Mündung in die Plane als Fredersdorfer Bach bezeichnet.  25 

Im Belziger/Fredersdorfer Bach, im Lumpenbach, im Springbach und im Dallbach soll möglichst keine 26 

bzw. nur eine beobachtende Gewässerunterhaltung erfolgen (W53), so wie sie in großen Abschnitten 27 

des Belziger Baches bis Fredersdorf und in den kleineren Bächen im FFH-Gebiet bereits durchgeführt 28 
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wird. Im Bereich des NSG Belziger Landschaftswiesen ist der Fredersdorfer Bach jedoch durch regel-1 

mäßige Unterhaltung stark eingetieft und begradigt. Die Krautung und die Böschungsmahd sollen auf 2 

ein unbedingt notwendiges Maß reduziert werden. Sind Gewässerunterhaltungsmaßnahmen unabding-3 

bar, sind die Anforderungen des Artenschutzes, insbesondere für Bachneunaugen und andere beson-4 

ders oder streng geschützte Arten zu berücksichtigen (siehe dazu auch Kap. 2.4.1 und 2). Auf eine 5 

Grundräumung ist generell zu verzichten (W60). Mit dem Belassen von Totholz (W54) oder dem Ein-6 

bringen von Störelementen (W44) wird die Strukturvielfalt der Bache erhöht. Uferverbaue sollen zurück-7 

gebaut werden (W41) und eine eigendynamische Entwicklung zulassen.  8 

Durch Gewässerrandstreifen (W26), die möglichst nicht bewirtschaftet sein sollen, soll ein Entwicklungs-9 

korridor für eine eigendynamische Entwicklung der Gewässer entsprechend des Gewässertyps ge-10 

schaffen werden. Dazu gehören u.a. ein gewundener bis mäandrierender Verlauf, Prall- und Gleithänge, 11 

Uferabbrüche, Totholz, Sturzbäume, Kiesbänke sowie eine möglichst permanente Wasserführung. 12 

Durch eigendynamische Prozesse im Rahmen eines Entwicklungskorridors sollen angrenzende Nut-13 

zungen nicht beeinträchtigt werden. Bis Fredersdorf wird der Bach in großen Abschnitten bereits von 14 

gewässertypischer Vegetation (LRT 91E0* und in Teilbereichen LRT 6430) begleitet. Diese Säume die-15 

nen auch als Pufferstreifen für das Gewässer.  16 

In Nadelholzforsten soll ein gewässertypischer Gehölzsaum durch Entnahme von Nadelgehölzen und 17 

Förderung der typischen Ufergehölze (Erlen, Weiden) erfolgen (F62/F98). Die ufernahen Bereiche (5-18 

10 m sollen nicht bewirtschaftet werden. 19 

Der Fredersdorfer Bach im Bereich des NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ wurde in seinem natürlichen 20 

Verlauf so stark beeinträchtigt, dass hier umfangreiche Maßnahmen geplant werden. Aus der Machbar-21 

keitsstudie wurden die dazugehörenden Maßnahmen (W26; W137; W44; W48; W30; W54) übernom-22 

men. Für diesen Bereich wurde bereits ein Flurneuordnungsverfahren für die Neuordnung der landwirt-23 

schaftlichen Flächen eingeleitet. 24 

Abschnittsweise sollen Gehölze gepflanzt werden (W48). Dabei sind in den Belziger Landschaftswiesen 25 

die Sichtschneisen für die Großtrappe freizuhalten bzw. sind diese nur mit niedrig wachsenden Gehölze 26 

zu bepflanzen. Durch Auszäunen sollen gefährdete Uferbereiche vor Trittbelastung und Nährstoffein-27 

trägen geschützt werden (O125). Nichtstandortgerechte bzw. nicht heimische Hybridpappeln sollen 28 

durch standortgerechte Gehölze ersetzt werden (W30).  29 

Durch Mühlen, Staubauwerke, Sohlabsturze und Rohrdurchlasse oder defekte Raue Rampen oder 30 

Sohlgleiten ist die ökologische Durchgängigkeit nicht überall gegeben. Für deren Rückbau oder Umbau 31 

(W51; W124; W154) bzw. die Herstellung einer Fischaufstiegshilfe (W52 ï siehe Kap. 2.3.2) sind was-32 

serbauliche Planungen erforderlich.  33 

Ungereinigte Einleitungen sollen nicht in die natürlichen Gewässer gelangen (W21). Insbesondere Ein-34 

leitungen von Straßen und Einleitungen von Sole aus der Therme müssen vorab gereinigt werden, um 35 

keine Nährstoffe, Schadstoffe oder Sedimente einzubringen.  36 

Wasserentnahmen, vor allem in der niederschlagsarmen Sommerzeit, beeinträchtigen die hydrologi-37 

sche Situation der Fließe zusätzlich zur klimatisch veränderten Wasserverfügbarkeit mit langen Dürre-38 

phasen letzten Jahre. Die Grundwasserstände sinken auf den Hochflächen seit Jahrzehnten, in den 39 

Niederungen sehr verstärkt in den Dürreperioden. Wasserentnahmen tragen zu einer Zuspitzung der 40 

angespannten Lage bei und sollen geprüft werden. Wasserentnahmen in den Monaten März bis Sep-41 

tember sollen unterbleiben (W144). Bestehende Wasserrechte sollen geprüft werden (siehe Kap. 2.1.1). 42 

Für das Tierheim am Springbach sollen Maßnahmen für eine Amphibiendurchlässigkeit des Zaunes 43 

geprüft werden. 44 
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Tabelle 34: Erhaltungsmaßnahmen für Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-1 
nunculion fluitantis  und des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) im FFH -Gebiet Belziger  Bach  2 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

W26 Schaffung von Gewässerrandstreifen an Fließ- 
und Standgewässern (umliegende Agrarflächen) 

- 2 3841NO0122; -0094 

W53 Unterlassen bzw. Einschränken von Maßnahmen 
der Gewässerunterhaltung  

2,3 12 3841NO0266; -0272; -0253; -0108; -0094;  

-0266; -0213; -0160; -5007; -7007; -1039;  

-0122 

W54 Belassen von Sturzbäumen / Totholz - 12 3841NO0266; -0272; -0253; -0108; -0094;  

-0266; -0213; -0160; -5007; -7007; -1039;  

-0122 

W51 Ersatz eines Sohlabsturzes durch eine Sohlgleite - 2 3841NO5007; -1039 

W154 Durchlass rückbauen oder umgestalten - 2 3841NO0094; -0213 

F62/F98 Förderung natürlicher Gehölzsäume an Fließ- 
und Standgewässern durch Entnahme gesell-
schaftsfremder Gehölze / Zulassen der natürli-
chen Sukzession mit ggf. ersteinrichtender Maß-
nahme 

- 3 3841NO0094; -5007; -0122 

W41 Beseitigung der Uferbefestigung - 4 3841NO0160; -0094 

W124 Reparatur von rauen Rampen und Sohlgleiten - 2 3841NO5007; -1039 

W21 Einstellen der Einleitung von Oberflächenwasser 
(Keine Einleitung von ungereinigtem Wasser) 

- 4 3841NO0160; -5007; -7007; -1039 

O125 Auszäunen von Biotop- und Habitatflächen (an 
Gewässer angrenzende Weideflächen) 

- 1 3841NO0094 

W144 Wasserentnahmen einschränken oder einstellen 
(keine Wasserentnahmen zwischen März und 
September) 

- - - 

- Prüfen der Wasserrechte  - - - 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung eines Zustandes 

W26 Schaffung von Gewässerrandstreifen an Fließ- 
und Standgewässern (umliegende Agrarflächen) 

- 2 3741SO0151; -0153 

 

W137 Neuprofilierung des Fließgewässerabschnittes 
zur Förderung naturnaher Strukturen 

0,7 2 3741SO0151; -0153 

 

W53 Unterlassen bzw. Einschränken von Maßnahmen 
der Gewässerunterhaltung  

0,7 2 3741SO0151; -0153 

 

W44 Einbringen von Störelementen (z.B. Stubben und 
Totholz) 

- 2 -3741SO0151; -0153 

 

W48 Gehölzpflanzung an Fließgewässern (punktuell, 
gruppenweise) im Bereich für Sichtschneisen für 
die Großtrappe (Biotope -0052; -0198) nur nied-
rig wachsende Gehölze verwenden wie Grau-
Weide ï Salix cinerea, Korb-Weide ï Salix vimi-
nalis 

- 2 3741SO0151; -0153 

 

W54 Belassen von Sturzbäumen / Totholz - 2 3741SO0151; -0153 

W30 Partielles Entfernen der Gehölze (Hybrid-Pap-
peln) 

- 2 3741SO0151; -0153 
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2.2.2.1 Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen  für Flüsse der plana-1 

ren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  und des Callitricho -2 

Batrachion  (LRT 3260) 3 

Für 1,0 ha LRT 3260-Entwicklungsflächen werden Entwicklungsmaßnahmen geplant. Für weitere 4 

2,4 ha Fließgewässerbiotope, die im Zusammenhang mit den LRT 3260-Biotopen im FFH-Gebiet Bel-5 

ziger Bach stehen, aber nicht als LRT 3260-Entwicklungsflächen ausgewiesen wurden, werden eben-6 

falls Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. Dies sind folgende Biotope:  7 

- -0130; -0131; -0137 (Biotope im westlichen Abschnitt des Dallbaches) 8 

- -0093 (Abschnitt des Fredersdorfer Baches in Schwanebeck) 9 

- -0909 (Hochwasserentlastungsgraben bzw. Umfluter nördlich zwischen Schwanebeck und Fre-10 

dersdorf, außerhalb des FFH-Gebietes) 11 

In stark ausgebauten und/oder eingetiefte Abschnitten, insbesondere in den Belziger Landschaftswie-12 

sen sollen die Voraussetzungen für eine naturnahe Entwicklung hergestellt werden. Es sollen Gewäs-13 

serentwicklungskorridore in verschiedenen Breiten gemäß der Machbarkeitsstudie (IHC 2020) einge-14 

richtet werden, in denen sich der Bach eigendynamisch entwickeln kann. Zu den einrichtenden Maß-15 

nahmen in den Gewässerentwicklungskorridoren gehören eine Neuprofilierung von Gewässerabschnit-16 

ten (W137) mit dem Einbau von Mäandern, die Beseitigung oder Rückverlagerung von Uferverwallun-17 

gen (W7; W11), der Einbau von Strukturelementen (W44) sowie Gehölzpflanzungen (W48). Dabei sind 18 

die Sichtschneisen für die Großtrappe zu beachten. In diesen Bereichen sind niedrigere Gehölze zu 19 

verwenden.  20 

Für alle Gewässerbiotope soll die eigendynamische Entwicklung angestrebt werden. In weiteren Ab-21 

schnitten der Bäche wird ein ungenutzter Gewässerrandstreifen von etwa 5 m Breite vorgesehen (W26). 22 

Alternativ kann im Bereich von angrenzenden Ackerflächen ein Ackerrandstreifen (O70) eingerichtet 23 

werden. Im Bereich von den die Gewässer angrenzenden Forsten wird ein natürlicher Gehölzsaum 24 

angestrebt ï Nadelholz soll möglichst entnommen werden und standortgerechte Gehölzarten sollen 25 

gefördert werden (F62/F98). In den ufernahen Bereichen soll nach den ersteinrichtenden Maßnahmen 26 

(Entnahme Nadelholz) möglichst keine forstliche Bewirtschaftung erfolgen.  27 

Im Bereich von Mähweiden soll bei einer Beweidung der Uferbereich, etwa in der Breite eines Gewäs-28 

serrandstreifens (5 m ab Böschungsoberkante) ausgezäunt werden, um die Uferbereiche vor Viehtritt 29 

und Nährstoffeintrag zu schützen (O125).  30 

Am Lumpenbach sind Uferbefestigungen vorhanden. Es soll geprüft werden, ob diese weiterhin erfor-31 

derlich sind, oder ob sie zurückgebaut werden können (W41). Im Bereich der Burgwiesen soll nach 32 

Prüfung der Erforderlichkeit eine kleine Brücke über den Belziger Bach zurückgebaut werden. Ein wei-33 

terer Durchlass soll ökologisch durchgängig für gestaltet werden (W154), insbesondere für Makro-34 

zoobenthos. Es ist eine natürliche Gewässersohle herzurichten. 35 

Die Gewässerunterhaltung soll im Bereich der natürlichen Gewässer nur extensiv erfolgen und eher 36 

beobachtenden Charakter haben. Im Bereich der Belziger Landschaftswiesen ist der Bach jedoch stark 37 

eingetieft und begradigt. Hier soll die Unterhaltung extensiviert werden (W53). Sturzbäume und Totholz 38 

sollen als Strukturelemente möglichst im Bach belassen werden (W54). Es dient vielen Arten der Ge-39 

wässerfauna als Lebensraum und Lebensgrundlage. Durch die entstehenden Turbulenzen wird das 40 

Wasser mit Sauerstoff angereichert, was die Selbstreinigungsleistung des Gewässers unterstützt. Wenn 41 

eine Unterhaltungsmaßnahme unabdingbar ist, soll die Anforderungen des Artenschutzes, insbeson-42 

dere für Bachneunaugen berücksichtigt werden (siehe dazu Kap. 2.4.2). Nicht standortgerechte Hybrid-43 

Pappeln im Uferbereich sollten sukzessive entnommen werden (W30) und standortgerechte Arten wie 44 

Erlen gefördert werden.  45 
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Mähgut soll nicht in der Nähe des Gewässers gelagert werden (W131), denn es besteht die Gefahr von 1 

Nährstoffeinträgen ins Gewässer.  2 

Tabelle 35: Entwicklungsmaßnahmen für Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 3 
Ranunculion fluitantis  und des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) im FFH -Gebiet Belziger  4 
Bach  5 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

W26 Schaffung von Gewässerrandstreifen an Fließ- und 
Standgewässern (umliegende Agrarflächen) 

- 8 

 

3841NO0091; -0047; -0048; -0049; -0052; 

3742SW0198; 3841SW0035;  

3841SO0076 

Alternativ zu W26: 

O70 Anlage eines Ackerrandstreifens - 1 3841NO0131 

W137 Neuprofilierung des Fließgewässerabschittes zur 
Förderung naturnaher Strukturen 

- 7 -3841NO0091; -0047; -0048; -0049; -0052; 

-0093; 3742SW0198;  

W53 Unterlassen bzw. Einschränken von Maßnahmen 
der Gewässerunterhaltung  

- 13 

 

3841NO0091; -0047; -0048; -0049; -0052; 

3742SW0198; -0035;  

3841SO0076; 3841NO0093; -0909; -0130;  

-0131; -0137 

W44 Einbringen von Störelementen (z.B. Stubben und 
Totholz) 

- 7 3841NO0091; -0047; -0048; -0049; -0052; 

3742SW0198; 3841SO0076; 

W48 Gehölzpflanzung an Gewässern (punktuell, grup-
penweise) 

- 4 3841NO0091; -0047; -0131; 3841SO0076  

W48 Gehölzpflanzung an Fließgewässern (punktuell, 
gruppenweise) im Bereich für Sichtschneisen für 
die Großtrappe (Biotope -0052; -0198) nur niedrig 
wachsende Gehölze verwenden wie Grau-Weide ï 
Salix cinerea, Korb-Weide ï Salix viminalis 

- 7 3841NO0048; -0049; -0052; -0130; -0131;  

-0137; 3742SW0198 

W54 Belassen von Sturzbäumen / Totholz - 5 3841NO0052; -0232; 3742SW0198; -0035; 

3841NO0909  

W30 Partielles Entfernen der Gehölze (Hybrid-Pappeln) - 3 3841NO0048; -0052; 3742SW0198 

W11 Rückverlagerung von Uferdämmen und Deichen - 2 3841NO0052; 3742SW0198 

W7 Beseitigung von Uferwällen oder -dämmen - 4 3841NO0048; -0049; -0052;  

3742SW0198 

W131 Schnitt- und Räumgut aus der Gewässerunterhal-
tung nicht in der Nähe des Gewässers lagern 

- 2 3841NO0093; -0909 

O125 Auszäunen von Biotop- und Habitatflächen - 1 3841NO0909 

F62/F98 Förderung natürlicher Gehölzsäume an Fließ- und 
Standgewässern durch Entnahme gesellschafts-
fremder Gehölze / Zulassen der natürlichen Suk-
zession mit ggf. ersteinrichtender Maßnahme 

- 3 3841NO0130; -0131; -0137 

W41 Rückbau von Uferbefestigungen - 1 3841NO0232 

W154 Durchlass rückbauen oder umgestalten  - 1 3841SO0076 

- Rückbau einer kleinen Brücke über den Belziger 
Bach im Bereich Burgwiesen 

- 1 3841SW0035 
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2.2.3 Ziele und Maßnahmen für Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 1 

und tonig -schluffigen Böden (Molinion caeruleae)  (LRT 6410) 2 

Der LRT 6410 ist im Standarddatenbogen (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) des 3 

FFH-Gebietes Belziger Bach mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) auf 2,7 ha und einem mittel bis 4 

schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) und einer Flächengröße von 0,1 ha gemeldet (vgl. Kap. 1.7).  5 

Für die Erhaltung des LRT 6410 sind folgende grundsätzliche Voraussetzungen für die langfristige Etab-6 

lierung eines günstigen Erhaltungsgrades sicherzustellen, die leitgebend für die in den folgenden Kapi-7 

teln beschriebenen Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind (LFU 2025): 8 

- Erhaltung oder Wiederherstellung eines hohen Grundwasserstands (Wasser im Jahresablauf 9 

zumindest periodisch in Flur);  10 

- in Abhängigkeit von Grundwasserflurabstand, Eutrophierungsgrad und Biomasseaufwuchs ein- 11 

bis zweimalige Mahd unter Berücksichtigung der biologischen Entwicklungszyklen gefährdeter 12 

und seltener Arten;  13 

- bei hohem Biomasseaufwuchs durch Eutrophierung oder nach längeren Brachephasen sind zur 14 

Wiederherstellung eines guten Erhaltungsgrades zwei Mahdtermine zur Zurückdrängung kon-15 

kurrenzstarker Arten (z. B. Schilf, Großseggen, Hochstauden) erforderlich. Dabei sollte die erste 16 

Mahd bereits zwischen Ende Mai und Juni erfolgen, um einen maximalen Nährstoffentzug zu 17 

ermöglichen (je nach Vegetationsentwicklung jahrweise auch deutlich früher!). Eine zweite 18 

Mahd kann zwischen Mitte August und Ende September in Abhängigkeit der erfolgten Samen-19 

reife vorhandener Zielpflanzenarten erfolgen, zwischen beiden Schnitten sollten mindestens 8 20 

bis 10 Wochen liegen. Erst nach ausreichender Aushagerung des Standorts kann die Pflege 21 

auch jahrweise auf eine einmalige Mahd im Spätsommer/Herbst (September/Oktober) reduziert 22 

werden. Eine alljährliche, ausschließliche späte Streumahd ist v. a. für Vorkommen kleinwüch-23 

siger und/oder konkurrenzschwacher Pflanzenarten (z. B. Orchideen-Arten, Gewöhnliche Nat-24 

ternzunge (Ophioglossum vulgatum), Sumpf-Kreuzblume (Polygala amarella) u.a.) ungünstig. 25 

Ggf. kann auch eine frühe Vorbeweidung mit geeigneten Tierrassen eine Förderung konkur-26 

renzschwacher Pflanzenarten durchgeführt werden.  27 

- Günstig ist bei gutem Pflegezustand auch eine mosaikartige und dann auch nicht zwingend 28 

alljährliche Mahd auf Teilflächen zu einem früheren Zeitpunkt. Ggf. ist auch kontrolliertes Bren-29 

nen zum Nährstoffentzug sowie zur Eindämmung von Gehölzaufwuchs außerhalb von Moorflä-30 

chen möglich. Auf vorentwässerten Standorten können außerdem Entbuschungen notwendig 31 

sein (nur erfolgversprechend bei anschließend regelmäßiger Mahd als Biotopmanagement).  32 
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Tabelle 36:  Ziele für Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig -schluffigen Böden 1 
(Molinion caeruleae)  (LRT 6410) im FFH-Gebiet Belziger  Bach  2 

Erhaltungsgrad  Referenzzeit -
punkt 1)  

2025 
Fläche in ha 

aktueller Zu-
stand  

2020 
Fläche in ha 

angestrebte Ziele für den LRT 64 10 bis 2030  

Erhalt bzw.  
Wiederherstellung  
des Zustandes  

Erhaltungsziel für 
den LRT in ha  

Entwicklungsziel 
und ergänzendes 
Schutzziel in ha  

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

gut (B) 2,7 2,7 Erhalt des Zustandes 2,7 - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

mittel bis schlecht (C) 0,1 0,1 Erhalt des Zustandes 0,1 - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

Summe:  2,8 2,8  2,8 - 

angestrebte LRT -Fläche in ha:  2,8 

1) Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde, ist der Zeitpunkt der 3 
Korrektur der Referenzzeitpunkt. 4 

2.2.3.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Bo-5 

den, torfigen und tonig schluffigen Böden (Molinia caeruleae) (LRT 6410) 6 

Die Biotope des LRT 6410 befinden sich bereits in der Pflege im Rahmen des Vertragsnaturschutzes. 7 

Die Pflege wird fachlich durch ein regelmäßiges Monitoring begleitet. Nach den hohen Deckungsgraden 8 

von Großseggen und teilweise hochwüchsigen Süßgräsern (Obergräser) sowie des Befundes im Moni-9 

toring-Bericht (GALL 2023) scheint es notwendig, alle Flächen des LRT 6410 im FFH-Gebiet zweischü-10 

rig zu mähen, um eine Aushagerung zu erreichen. Zwischen der ersten und der zweiten Mahd sollen 11 

ca. 10 Wochen liegen. Später kann auch eine einschürige Mahd ausreichend sein. Auf einer Teilfläche 12 

des Biotops -0047 soll derzeit eine einschürige Mahd ab Mitte Juli erfolgen (O128). Es soll keine Dün-13 

gung der Biotope erfolgen (O41). 14 

Tabelle 37:  Erhaltungsmaßnahmen für Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig 15 
schluffigen Böden (Molinia caeruleae)  (LRT 6410) im FFH -Gebiet Belziger Bach  16 

Code Maßnahme  ha Anzahl Flä-
chen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes: 

O114 Mahd (1-2 x/Jahr)  2,8 5 3841SW0038, -0047; -0049; -0079; -0153 

O118 Beräumen des Mähgutes / kein Mulchen  2,8 5 3841SW0038, -0047; -0049; -0079; -0153 

O41 Keine Düngung 2,8 5 3841SW0038, -0047; -0049; -0079; -0153 

O128 Erste Nutzung ab 16.07.  - 1 3841SW0047 (nördl. Bereich) 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung des Zustandes: 

- - - - - 

 17 
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2.2.3.2 Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen  für Pfeifengraswiesen 1 

auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig schluffigen Böden (Molinia caeruleae)  (LRT 2 

6410) 3 

Für die LRT 6410-Entwicklungsflächen (5,0 ha) werden keine Entwicklungsziele und -maßnahmen ge-4 

plant. 5 

2.2.4 Ziele und Maßnahmen für Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und monta-6 

nen bis alpinen Stufe (LRT 6430)  7 

Der LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe ist im Stan-8 

darddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 9 

2025) mit einer Flächengröße von 0,2 ha und einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) ge-10 

meldet (vgl. Kap. 1.7).  11 

Im Jahr 2020 wurde der LRT 6430 auf einer Fläche von 0,6 ha im EHG C kartiert und als Begleitbiotop 12 

in vier Biotopen mit einem EHG C und in einem Begleitbiotop mit einem EHG B. Die Flächenanteile 13 

waren bei vier Biotopen nicht ausgewiesen. 14 

Ziel ist die Erhaltung des LRT 6430 auf insgesamt 0,2 ha in einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad 15 

(EHG C). Es wird angestrebt, diese Biotope auf den besonnten nicht genutzten Gewässerrandstreifen 16 

zu entwickeln. Zum Erreichen dieses Zieles sind neben Maßnahmen zur Erhaltung des Wasserstandes 17 

im FFH-Gebiet auch Maßnahmen zur Einrichtung von ungenutzten Gewässerrandstreifen und die Ex-18 

tensivierung der Gewässerunterhaltung sowie teilweise wiederkehrende Pflegemaßnahmen notwendig. 19 

Folgende Grundsätze für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen zum Erhalt des LRT 6430 mit ei-20 

nem guten Erhaltungsgrad (EHG B) sind zu berücksichtigen (LFU 2025): 21 

- Erhaltung oder Wiederherstellung der erforderlichen Standortfaktorenkomplexe wie Wasser-22 

standsdynamik, Feuchtstufe und Nährstoffregime, 23 

- zur Vermeidung von Nährstoffeinträgen aus angrenzenden landwirtschaftlich intensiv genutzten 24 

Flächen sind in Randbereichen der Vorkommen düngerfrei bewirtschaftete Grünlandstreifen 25 

einzurichten, 26 

- Wiedervernässung von Feuchtgebieten im Einzugsbereich, 27 

- Feuchte Hochstaudenfluren unterliegend in der Regel keiner regelmäßigen Nutzung durch 28 

Mahd oder Beweidung. Feuchte Hochstaudenfluren an Gräben, an Rändern von Gehölzen oder 29 

an weiteren Nutzungsgrenzen sind aber kulturbedingt. Bei Nutzungsaufgabe würden sie auf 30 

lange Sicht einer Gehölzsukzession weichen. An derartigen Standorten ist zur Erhaltung der 31 

Hochstaudenfluren eine sporadische Nutzung bzw. angepasste Pflege notwendig. Die Gewäs-32 

serunterhaltung ist hier entsprechend anzupassen, 33 

- nach Maßgabe Zurückdrängen von Gehölzbeständen durch Entbuschung. 34 

In folgender Tabelle sind die Ziele für den LRT 6430 mit den zugehörigen Flächenanteilen dargestellt.  35 



 Managementplan für das FFH-Gebiet Belziger Bach 

 

Ziele und Maßnahmen 94 

 

Tabelle 38:  Ziele für Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 1 
(LRT 6430) im FFH-Gebiet Belziger  Bach  2 

Erhaltungsgrad  Referenzzeit -
punkt 1)  

2025 
Fläche in ha 

aktueller Zu-
stand  

2020 
Fläche in ha 

angestrebte Ziele für den LRT 6430 bis 2030  

Erhalt bzw.  
Wiederherstellung  
des Zustandes  

Erhaltungsziel für 
den LRT in ha  

Entwicklungsziel und 
ergänzendes Schutz-
ziel in ha  

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

gut (B) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

mittel bis schlecht (C) 0,2 0,6 Erhalt des Zustandes 0,2 0,6 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

Summe:  0,2 0,6  0,2 0,6 

angestrebte LRT -Fläche in ha:  0,8 

1) Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde, ist der Zeitpunkt der 3 
Korrektur der Referenzzeitpunkt. 4 

2.2.4.1 Erhalt ungsziel e und E rhalt ungsmaßnahmen für Feuchte Hochstaudenfluren der plana-5 

ren und montanen bis alpinen  Stufe (LRT 6430)  6 

Zur Erhaltung von 0,2 ha des LRT 6430 in einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) werden 7 

Erhaltungsmaßnahmen im FFH-Gebiet geplant.  8 

Für die Entwicklung von Feuchten Hochstaudenfluren müssen die gewässerbegleitenden Flächen eine 9 

Hydrodynamik mit zeitweiser Überstauung aufweisen. Zudem sollen die Flächen besonnt und ohne 10 

Nährstoffeinträge sein und die Flächen sollen nicht jährlich bewirtschaftet werden. 11 

Die bestehenden Begleitbiotope 3841NO0262 und 3841SW0041 am Belziger Bach sollen erhalten wer-12 

den. Die Flächen sollen höchstens alle 3-5 Jahre (W130) bzw. abschnitts-/ seitenweise gemäht werden 13 

(W53). Ein Teil des Bestandes soll jeweils stehen bleiben. Das Mähgut soll nicht in der Nähe des Ge-14 

wässers gelagert werden (W131). Es kann eine Flächenkompostierung auf benachbarten Ackerflächen 15 

geprüft werden. 16 

Die für die Erhaltung und Entwicklung des LRT 3260 geplanten Maßnahmen kommen ebenfalls dem 17 

LRT 6430 zugute. Durch die Einrichtung eines Gewässerentwicklungsstreifens (W26), teilweise mit Er-18 

höhung der Gewässersohle (W125) und der Förderung von naturnahen Strukturen durch Gewässerent-19 

wicklungsmaßnahmen (W26; W44; W41) mit gleichzeitiger Extensivierung der Unterhaltung (W53) wer-20 

den die Voraussetzungen für diese Entwicklung geschaffen. Eine nicht zu vermeidende Gewässerun-21 

terhaltung soll sich an den Artenschutzaspekten (Lebensraum Bachneunauge) orientieren (W55; W56). 22 

Grundräumungen (W60) sollen nicht erfolgen.  23 

Die Maßnahmen werden zudem durch die Sicherung des Wasserdargebots durch Reduzierung der 24 

Wasserentnahmen mindestens in der Zeit von März bis September (W144) unterstützt (siehe Kap. 25 

2.1.1). 26 

Für die Begleit-LRT 6430-Flächen in den Biotopen 3841NO0139; -0143 und -0150, die nicht gewässer-27 

begleitend sind, werden keine Maßnahmen ausgewiesen.  28 
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Tabelle 39:  Erhaltung smaßnahmen für Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpi-1 
nen Stufe (LRT 6430) im FFH -Gebiet Belziger Bach  2 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes: 

W53 Unterlassen bzw. Einschränken von Maßnahmen der 
Gewässerunterhaltung (falls erforderlich, dann nur 
einseitige oder abschnittsweise Mahd der Sohle bzw. 
der Böschung) 

- 2 3841SW0041bb1) (am LRT 3260-Biotop -
0035) 

3841NO0262bb (am LRT 3260-Biotop -0266) 

W130 Mahd an Gewässer-/ Grabenufern nur in mehrjähri-
gen Abständen (alle 3-5 Jahre)  

- 2 3841SW0041bb1) (am LRT 3260-Biotop -
0035) 

3841NO0262bb (am LRT 3260-Biotop -0266) 

W131 Schnittgut bzw. Räumgut aus der Gewässerunter-
haltung nicht in der Nähe des Gewässers lagern 

- 2 3841SW0041bb1) (am LRT 3260-Biotop -
0035) 

3841NO0262bb (am LRT 3260-Biotop -0266) 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung des Zustandes 

- - - - - 

2.2.4.2 Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen  für Feuchte Hochstau-3 

denfluren der planaren und montanen bis alpinen  Stufe (LRT 6430)  4 

Die Fläche 3841SO0040 ist eine seit längerem brach liegende feuchte Grünlandfläche, die sich nicht in 5 

unmittelbarer Nähe zum Bach befindet. Hier soll eine Pflege (Mahd alle 3-5 Jahre ï O114 mit Beräu-6 

mung des Mähgutes ï O118) im Rahmen des Vertragsnaturschutzes zur Offenhaltung der Fläche er-7 

folgen. Es ist zudem zu prüfen, ob die vorhandenen Gräben noch Wasser abführen ï teilweise sind sie 8 

verfallen. Bei Bedarf sollen Gräben verschlossen werden (W1) oder durch den Einbau von Sohlschwel-9 

len (W140) ein Trockenfallen des Biotops verhindert werden. Es ist eine Wasserstandsdynamik anzu-10 

streben. 11 

Tabelle 40:  Entwicklungsziele und Entwicklungs maßnahmen für Feuchte Hochstaudenfluren der plana-12 
ren und montanen bis alpinen Stufe (LRT 6430) im FFH -Gebiet Belziger Bach  13 

Code Maßnahme  ha Anzahl Flä-
chen  

Flächen -ID 

O114 Mahd (alle 3-5 Jahre) 0,6 1 3841SO0040 

O118 Beräumung des Mähgutes / kein Mulchen 0,6 1 3841SO0040 

W1 Verfüllen eines Grabens oder einer Rohrleitung - 1 3841SO0040 

W140 Setzen einer Sohlschwelle - 1 3841SO0040 

2.2.5 Ziele und Maßnahmen für Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 14 

Sanguisorba officinalis)  (LRT 6510)  15 

Der LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen ist im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger 16 

Bach (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher Fehler 2025) mit einer Flächengröße von 0,2 ha und 17 

einem guten Erhaltungsgrad gemeldet (vgl. Kap. 1.7).  18 

Folgende Grundsätze für Erhaltungsmaßnahmen zum Erhalt des LRT 6510 mit einem EHG B sind zu 19 

berücksichtigen (LFU 2025): 20 

- Erhaltung der Vegetation durch Fortsetzung der traditionellen Nutzung als dauerhaft zweischü-21 

rige Mähwiese,  22 
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- Anpassung der Nutzung an jeweilige Standortbedingungen ohne oder mit geringer Düngung 1 

(Stickstoff),  2 

- erster Schnitt auch vor dem 15. Juni möglich, v.a. dann, wenn Aushagerung erwünscht/erfor-3 

derlich ist; ggf. extensive Nachbeweidung statt 2. Schnitt oder ergänzend möglich, 4 

- nach Maßgabe Gehölzbeseitigung durch Entbuschung. 5 

In folgender Tabelle sind die Ziele für den LRT 6510 mit den zugehörigen Flächenanteilen dargestellt.  6 

Tabelle 41:  Ziele für Magere Flachland -Mähwiesen ( Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis ) (LRT 7 
6510) im FFH-Gebiet Belziger Bach  8 

1) Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde, ist der Zeitpunkt der 9 
Korrektur der Referenzzeitpunkt. 10 

2.2.5.1 Erhaltungsziele  und Erhaltungsmaßnahmen für Magere Flachland -Mähwiesen (Alope-11 

curus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (LRT 6510) 12 

Für die Erhaltung und weitere Entwicklung des LRT 6510 im FFH-Gebiet werden Erhaltungsmaßnah-13 

men für das aktuell vorhandene LRT 6510-Biotop 3841NO0252 geplant. 14 

Aktuell erfolgt eine Pflege auf dem südlichen Teilbereich des Biotops im Rahmen des Vertragsnatur-15 

schutzes (einschürige maschinelle Mahd). Für die Erhaltung der Mageren Flachland-Mähwiesen soll die 16 

Pflege fortgeführt und auf den nördlichen Teilbereich und einen kleinen Bereich südlich ausgedehnt und 17 

bei Bedarf intensiviert werden. Es soll eine ein- bis zweimalige Mahd (O114) mit Beräumung des Mähgu-18 

tes (O118) erfolgen. Der zweite Schnitt soll frühestens 8-10 Wochen nach dem ersten Schnitt erfolgen. 19 

Eine Stickstoff-Düngung soll nicht erfolgen (O42), um die Flächen nicht mit Nährstoffen anzureichern. 20 

Es wird ein Monitoring empfohlen, um die Pflege bei Bedarf anzupassen. 21 

Tabelle 42: Erhaltungsmaßnahmen für Magere Flachland -Mähwiesen ( Alopecurus pratensis , San-22 
guisorba officinalis ) (LRT 6510) im FFH -Gebiet Belziger Bach  23 

Erhaltungsgrad  Referenzzeit -
punkt 1)  

2025 

 
Fläche in ha 

aktueller Zu-
stand  

2020 

 
Fläche in ha 

angestrebte Ziele für den LRT 6510 bis 2030  

Erhalt bzw.  
Wiederherstellung  
des Zustandes  

Erhaltungsziel für 
den LRT in ha  

Entwicklungsziel 
und ergänzendes 
Schutzziel in ha  

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes -  

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

gut (B) 0,2 0,2 Erhalt des Zustandes 0,2 - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

mittel bis schlecht (C) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- 0,6 

Summe:  0,2 0,2  0,2 0,6 

angestrebte LRT -Fläche in ha:  0,8 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

O114 Ein- bis zweischürige Mahd  0,2 1 3841NO0252 

O118 Beräumung des Mahdgutes/Kein Mulchen 0,2 1 3841NO0252 

O42 Keine Stickstoff-Düngung  0,2 1 3841NO0252 
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2.2.5.2 Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen  für Magere Flachland -1 

Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (LRT 6510) 2 

Für die Entwicklung der LRT 6510-Entwicklungsfläche 3841NO0126 werden Entwicklungsmaßnahmen 3 

geplant. 4 

Aus den Altdaten ist ersichtlich, dass sich auf der aktuell als Acker genutzten Fläche (Nutzung mit 5 

Ackergras) ein LRT 6510-Biotop befand. Das Biotop wurde als LRT 6510-Entwicklungsfläche kartiert 6 

und hat demnach ein Entwicklungspotenzial. Das Ackergras soll umgebrochen und durch Mahdgutüber-7 

tragung oder Einsaat von Regiosaatgut eine Frischwiese entwickelt werden (O111). Für die Mahdgut-8 

spende würde sich z. B. die LRT 6510-Fläche 3841NO0252 in der Grunddoche (ca. 3,6 km entfernt) 9 

eignen. Wenn Regiosaatgut verwendet werden soll, ist auf die Herkunft zu achten: Ursprungsgebiet 4. 10 

Die Entwicklung soll fachlich begleitet werden. 11 

Nach der Anlage ist die Fläche jährlich je nach Aufwuchs ein- bis zweischürig zu mähen (O114). Das 12 

Mähgut soll abtransportiert werden (O118). Es soll keine Stickstoff-Düngung erfolgen (O42). Entlang 13 

des Dallbachs soll ab Böschung ein ungenutzter Randstreifen mit einer Breite von 5 m eingerichtet 14 

werden (W26, siehe Kap. 2.2.2.1). So werden die ufernahen Bereiche des Dallbachs vor Verdichtung 15 

geschützt und der Pufferstreifen schützt das Gewässer vor Nährstoffeinträgen. 16 

Tabelle 43:  Entwickl ungsmaßnahmen für Magere Flachland -Mähwiesen ( Alopecurus pratensis , San-17 
guisorba officinalis ) (LRT 6510) im FFH-Gebiet Belziger Bach  18 

2.2.6 Ziele und Maßnahmen fü r Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-19 

wald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli ) (LRT 9160) 20 

Der LRT 9160 ist in der 21. ErhZV für das FFH-Gebiet Belziger Bach nicht aufgeführt. Im FFH-Gebiet 21 

wurden im Rahmen der Kartierung 2019/20 lediglich Entwicklungsflächen für den LRT 9160 22 

ausgewiesen. Der LRT ist für das Gebiet nicht maßgeblich. Im Rahmen der Managementplanung 23 

werden für den Lebensraumtyp keine Maßnahmen vorgesehen.  24 

2.2.7 Ziele und Maßnahmen für Auenwälder mit Alnus glutinosa  und Fraxinus excel-25 

sior  (Alno -Padion, Alnion incanae, Salicion albae ) (LRT 91E0*) 26 

Der LRT 91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 27 

Salicion albae) ist im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand nach Korrektur 28 

wissenschaftlicher Fehler 2025) mit einer Flächengröße von 22,8 ha in einem hervorragenden Erhal-29 

tungsgrad (EHG A) und 25 ha in einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) gemeldet (vgl. Kap. 1.7).  30 

Folgende ökologische Erfordernisse sind für einen günstigen Erhaltungsgrad erforderlich (LFU 2025): 31 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung des Zustandes 

- - - - - 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

O111 Nachsaat nur mit Regiosaatgut-Mischung 0,6 1 3841NO0126 

O114 Ein- bis zweischürige Mahd  0,6 1 3841NO0126 

O118 Beräumung des Mähgutes/Kein Mulchen 0,6 1 3841NO0126 

O42 Keine Stickstoff-Düngung  0,6 1 3841NO0126 
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- Naturnahe Baumbestände und Wälder an unverbauten Fließgewässern mit naturraumtypi-1 

schem, wenig reguliertem Wasserhaushalt, in Fließgewässerauen und in Arealen mit ausstrei-2 

chenden Quellhorizonten bzw. mit einem natürlich-dynamischen hydrologischen Regime;  3 

- forstliche Bewirtschaftung unter Erhalt und der Förderung der natürlichen Baumartenzusam-4 

mensetzung, insbesondere der Hauptbaumarten;  5 

- hoher Anteil an alten Bäumen und Totholz (liegend, stehend), in Weichholzauen der Flusstäler 6 

ohne forstliche Nutzung;  7 

- Naturverjüngung der charakteristischen Baum- und Straucharten;  8 

- typisch ausgeprägte Kraut- und Strauchschicht mit geringem Anteil von Störzeigern.  9 

Für den Erhalt des LRT 91E0* im günstigen Zustand (EHG B) gelten folgende Grundsätze für Erhal-10 

tungs- und Entwicklungsmaßnahmen (LFU 2025): 11 

- Erhaltung oder Wiederherstellung naturraumtypischer Grundwasserstände, der natürlichen 12 

Quelltätigkeit und Überflutungsdynamik;  13 

- Erhalt oder Entwicklung strukturreicher Bestände (möglichst mit hohen Anteilen von Alters- und 14 

Zerfallsphase) bzw. von Beständen, in denen ein fließender Generationsübergang verschiede-15 

ner Altersstadien vorhanden ist;  16 

- behutsame, einzelstamm- oder gruppenweise Entnahme i. d. R. außerhalb der Vegetationspe-17 

riode und v. a. auf sehr nassen Standorten nur bei gefrorenem Boden zur Vermeidung von 18 

Bodenschäden/Gleisbildungen;  19 

- Förderung der standorttypischen Gehölzarten durch Begünstigung von Naturverjüngung (Re-20 

duzierung des Schalenwildbestandes, Ausschluss von Beweidung, Entnahme von Fremdholz-21 

arten) und  22 

- Erhaltung von Alt- und Totholz in den Beständen. In Weichholzbeständen ggf. aktive Verjün-23 

gungsmaßnahmen (inkl. temporäre Schaffung von Rohbodenstandorten). 24 

Der folgenden Tabelle sind die Ziele für den LRT 91E0* mit den dazugehörigen Flächenanteilen zu 25 

entnehmen. 26 

Tabelle 44:  Ziele für Auenwälder mit Alnus glutinosa  und Fraxinus excelsior  (Alno -Padion, Alnion in-27 
canae, Salicion albae ) (LRT 91E0*) im FFH -Gebiet Belziger Bach  28 

Erhaltungsgrad  Referenzzeit -
punkt 1)  

2025 

 

Fläche in ha 

aktueller Zu-
stand  

2020 
 

Fläche in ha 

angestrebte Ziele für den LRT 91E0* bis 2030  

Erhalt bzw.  
Wiederherstellung  
des Zustandes  

Erhaltungsziel für 
den LRT in ha  

Entwicklungsziel 
und ergänzendes 
Schutzziel in ha  

hervorragend (A) 22,8 22,8 Erhalt des Zustandes 22,8 - 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- - 

gut (B) 25,0 25,0 Erhalt des Zustandes 25,0 - 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- - 

mittel bis schlecht 
(C) 

- 0,9 Erhalt des Zustandes 
 

0,9 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- 5,6 

Summe  47,8 48,7  47,8 6,5 

angestrebte LRT -Fläche in ha:  54,3 
1) Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet wurde, ist der Zeitpunkt der 29 

Korrektur der Referenzzeitpunkt. 30 

2.2.7.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für Auen -Wälder mit Alnus glutinosa  und 31 

Fraxinus excelsior (Alno -Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  (LRT 91E0*) 32 

In den LRT 91E0*-Biotopflächen sollen möglichst keine forstliche Bewirtschaftung und sonstigen 33 

Pflegemaßnahmen erfolgen (F121), um eine Naturwalddynamik zu gewährleisten. Die Maßnahme hat 34 
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das Ziel die Strukturvielfalt und Biodiversität in den Beständen zu erhalten und zu fördern. Auf Biotopen, 1 

in denen Defizite vorhanden sind, sollen zunächst ersteinrichtende Maßnahmen erfolgen bevor die 2 

Flächen der natürlichen Sukzession überlassen werden (F98). Dazu gehört z.B. die Entnahme 3 

gesellschaftsfremder Baumarten (F31) und die Entnahme von invasiven Arten. Die vorhandenen 4 

Bestände des krautigen Neophyten Wunder-Lauch (Allium paradoxum) sind kurzfristig aus der 5 

Krautschicht insbesondere im Uferbereich zu entnehmen (W148).  6 

Eine Nutzung der LRT 91E0*-Biotopflächen ist generell nicht ausgeschlossen. Diese Nutzung hat 7 

lebensraumschonend entsprechend den Vorgaben der "Hinweise zur Beurteilung der Erheblichkeit von 8 

Beeinträchtigungen durch forstliche Bewirtschaftungsmaßnahmen in gesetzlich geschützten Biotopen 9 

und FFH-Lebensraumtypen" (MLUK 2022) zu erfolgen. Bei wirtschaftlicher Nutzung oder Entnahme von 10 

Bäumen sollen die empfindlichen hydromorphen Böden geschont werden. Um Bodenverdichtungen zu 11 

vermeiden, die bei den empfindlichen Böden zu irreversiblen Schäden führen können, soll eine 12 

Befahrung nur bei gefrorenem Boden erfolgen und für die Ernte und Holzbergung soll die Technik 13 

entsprechend gewählt werden (z. B. motormanuelles Fällen, Seiltechnik) (F112). Die Habitatstrukturen 14 

sind dabei zu entwickeln und zu fördern (FK01). Die Kombimaßnahme FK01 beinhaltet das Belassen 15 

von Altbäumen und Überhältern (F41), die Erhaltung von Horst- und Höhlenbäumen (F44), das 16 

Belassen und Mehrung von stehendem und liegendem Totholz (F102), das Belassen von aufgestellten 17 

Wurzeltellern (F47) sowie das Belassen von Sonderstrukturen und Mikrohabitaten (F90). Zum Schutz 18 

der tierischen Arten, die den Lebensraum Erlen- und Eschenwald nutzen, wird eine jahreszeitliche 19 

Beschränkung der Bewirtschaftung auf die Monate Oktober bis Ende Februar empfohlen (F122). 20 

Selektive Pflegemaßnahmen, die ausschließlich im belaubten Zustand erfolgen müssen, sollen 21 

frühestens ab September erfolgen. 22 

Das Schalenwild ist so zu bejagen, dass sich die Populationen in einem ausgewogenen Verhältnis zu 23 

seinen natürlichen Lebensgrundlagen befinden (J1). Dieses Verhältnis ist erreicht, wenn sich die Baum- 24 

und Straucharten des LRT 91E0* Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Faulbaum (Frangula alnus), Gemeine 25 

Esche (Fraxinus excelsior), Gemeine Traubenkirsche (Prunus padus), Flatterulme (Ulmus laevis), 26 

Schneeball (Viburnum opulus) ohne Wildschutzzäune natürlich verjüngen können. 27 

Es ist zu empfehlen, dass jede forstliche Maßnahme in einem LRT zuvor mit der unteren Naturschutz-28 

behörde abgestimmt wird, damit sichergestellt ist, dass die maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebie-29 

tes nicht erheblich beeinträchtigt werden. 30 

Um einen ausreichend hohen Grundwasserstand und die Erhaltung des grundwasserabhängigen 31 

Lebensraumtypen im FFH-Gebiet zu gewährleisten, soll in den wasserabführenden künstlichen Gräben 32 

im unmittelbaren Einzugsbereich von 11 Waldflächen der Einbau von einer oder mehrerer 33 

Sohlschwellen geprüft werden (W140). Ist die Zubringung von Erdstoff für die avisierten Sohlschwellen 34 

aufgrund schlechter Befahrbarkeit nicht möglich, ist die Entnahme des Erdstoffes auf unmittelbar 35 

benachbarten Flächen durch Flachabtorfung oder der Einbau der Einbau von Weidensetzhölzern zu 36 

prüfen. Äquivalent zum Setzen von Sohlschwellen kann auch das Verschließen bzw. Verplomben von 37 

einzelnen Gräben (W1) geprüft werden.  38 

Tabelle 45:  Erhaltungsmaßnahmen für Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus  excelsior (Alno -39 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  (LRT 91E0*) im FFH-Gebiet Belziger Bach  40 

Code  Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

F98 Zulassen der natürlichen Sukzession mit 
ggf. ersteinrichtenden Maßnahmen 

12,8 7 3841NO0110; -0113; -0167; -0172; -0178; -0216; -0231 

F121 Keine forstliche Bewirtschaftung und 
sonstige Pflegemaßnahmen 

34,6 10 3841NO0121; -0194; -0198; -0278; -5011;  

3841SW0042; -5001; 3841SO0074; -5001; -0047 
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Code  Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumar-
ten (Hybrid-Pappeln, Grau-Erle, Robi-
nien, Schwarzer Holunder, Mahonie)  

9,4 5 3841NO0110; -0113; -0167; -0172; -0178 

W148 Maßnahmen zur Eindämmung von Neo-
phyten an Gewässern 

5,3 2 3841NO0278; -5011 

W140 Setzen von Sohlschwellen - 11 3841NO0110; -0113; -0167; -0216; -0231; -0121; -0194; 
-0198; -0278; -5011; 3841SO0047 

J1 Reduktion der Schalenwilddichte 47,2 17 3841NO0110; -0113; -0167; -0172; -0178;  

-0216; -0231; -0121; -0194; -0198; -0278; -5011;  

3841SW0042; -5001; 3841SO0074; -5001; -0047 

F112 Befahrung hydromorpher Böden nur bei 
Frost und Böden mit einem hohen Anteil 
an feinkörnigem Substrat nur in Trocken-
perioden oder bei Frost 

12,8 7 3841NO0110; -0113; --0167; -0172; -0178;  

-0216; -0231 

F122 Jahreszeitliche Beschränkung der Nut-
zung (Anfang Oktober bis Ende Februar) 

12,8 7 3841NO0110; -0113; -0167; -0172; -0178;  

-0216; -0231 

Alternativ zu F98 / F121: 

FK01 Erhaltung und Entwicklung von Habi-
tatstrukturen 

47,2 17 3841NO0110; -0113; -0167; -0172; -0178; -0216; -0231;  
-0121; -0194; -0198; -0278; -5001; 

3841SW0042; -5001;  

3841SO0074; -5001; -0047 

F112 Befahrung hydromorpher Böden nur bei 
Frost und Böden mit einem hohen Anteil 
an feinkörnigem Substrat nur in Trocken-
perioden oder bei Frost 

34,4 10 3841NO0121; -0194; -0198; -0278; -5011;  

3841SW0042; -5001;   

3841SO0074; -5001; -0047 

F122 Jahreszeitliche Beschränkung der Nut-
zung (Anfang Oktober bis Ende Februar) 

34,4 10 3841NO0121; -0194; -0198; -0278; -5011;  

3841SW0042; -5001;  

3841SO0074; -5001; -0047 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung eines Zustandes 

- - - - - 

2.2.7.2 Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen  für Auen -Wälder mit 1 

Alnus glutinosa  und Fraxinus excelsior (Alno -Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  2 

(LRT 91E0*) 3 

Für die beiden Biotopflächen des LRT 91E0, die sich in einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad 4 

befinden werden Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen. 5 

In den beiden LRT 91E0*-Biotopflächen sollen möglichst keine forstliche Bewirtschaftung und sonstige 6 

Pflegemaßnahmen erfolgen (F121), um eine Naturwalddynamik zu gewährleisten. Die Maßnahme hat 7 

das Ziel die Strukturvielfalt und Biodiversität in den Beständen zu erhalten und zu fördern. Auf dem 8 

Biotop -0146 sollen zunächst ersteinrichtende Maßnahmen erfolgen bevor die Flächen der natürlichen 9 

Sukzession überlassen werden (F98). Dazu gehört z.B. die Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten 10 

(F31).  11 

Eine Nutzung der LRT 91E0*-Biotopflächen ist generell nicht ausgeschlossen. Diese Nutzung hat 12 

lebensraumschonend entsprechend den Vorgaben der "Hinweise zur Beurteilung der Erheblichkeit von 13 

Beeinträchtigungen durch forstliche Bewirtschaftungsmaßnahmen in gesetzlich geschützten Biotopen 14 

und FFH-Lebensraumtypen" (MLUK 2022) zu erfolgen. Bei wirtschaftlicher Nutzung oder Entnahme von 15 

Bäumen sollen die empfindlichen hydromorphen Böden geschont werden. Um Bodenverdichtungen zu 16 

vermeiden, die bei den empfindlichen Böden zu irreversiblen Schäden führen können, soll eine 17 
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Befahrung nur bei gefrorenem Boden erfolgen und für die Ernte soll die Technik entsprechend gewählt 1 

werden (z.B. Seiltechnik) (F112). Die Habitatstrukturen sind dabei zu entwickeln und zu fördern (FK01). 2 

Die Kombimaßnahme FK01 beinhaltet das Belassen von Altbäumen und Überhältern (F41), die 3 

Erhaltung von Horst- und Höhlenbäumen (F44), das Belassen und Mehrung von stehendem und 4 

liegendem Totholz (F102), das Belassen von aufgestellten Wurzeltellern (F47) sowie das Belassen von 5 

Sonderstrukturen und Mikrohabitaten (F90). Zum Schutz der tierischen Arten, die den Lebensraum 6 

Erlen- und Eschenwald nutzen, wird eine jahreszeitliche Beschränkung der Bewirtschaftung auf die 7 

Monate Oktober bis Ende Februar empfohlen (F122). Selektive Pflegemaßnahmen, die ausschließlich 8 

im belaubten Zustand erfolgen müssen, sollen frühestens ab September erfolgen. 9 

Das Schalenwild ist so zu bejagen, dass sich die Populationen in einem ausgewogenen Verhältnis zu 10 

seinen natürlichen Lebensgrundlagen befinden (J1). Dieses Verhältnis ist erreicht, wenn sich die Baum- 11 

und Straucharten des LRT 91E0* Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Faulbaum (Frangula alnus), Gemeine 12 

Esche (Fraxinus excelsior), Gemeine Traubenkirsche (Prunus padus), Flatterulme (Ulmus laevis), 13 

Schneeball (Viburnum opulus) ohne Wildschutzzäune natürlich verjüngen können. 14 

Es ist zu empfehlen, dass jede forstliche Maßnahme in einem LRT zuvor mit der unteren Naturschutz-15 

behörde abgestimmt wird, damit sichergestellt ist, dass die maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebie-16 

tes nicht erheblich beeinträchtigt werden. 17 

Um einen ausreichend hohen Grundwasserstand und die Sicherung des grundwasserabhängigen Le-18 

bensraumtypen im FFH-Gebiet zu gewährleisten, soll in den wasserabführenden künstlichen Gräben 19 

im unmittelbaren Einzugsbereich der Waldfläche -0034 das Verschließen bzw. Verplomben von einzel-20 

nen Gräben (W1) geprüft werden.  21 

Im Bereich von angrenzenden Ackerflächen wird für die Biotopflächen 3841NO0194; -0198, -0216,  22 

-0231, -0167 und -0172 angeregt einen Ackerrandstreifen mit einer Breite von 10 m einzurichten, um 23 

Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in die geschützten Biotope zu vermeiden (O70). 24 

Auf der Biotopfläche -0121 sollen auf den angrenzenden Grünlandflächen Altgrasstreifen (O50) mit ei-25 

ner Breite von 10 m eingerichtet werden. Bei einer Beweidung soll das LRT 91E0*-Biotop ausgezäunt 26 

werden (O125). 27 

Tabelle 46:  Entwicklungs maßnahmen für Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus  excelsior (Alno -28 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  (LRT 91E0*) im FFH-Gebiet Belziger Bach  29 

Code Maßnahme  ha Anzahl  

Flächen  

Flächen -ID 

F121 Keine forstliche Bewirtschaftung und sonstige Pflegemaßnah-
men 

0,3 1 3841SW0034 

F98 Zulassen der natürlichen Sukzession mit ggf. ersteinrichten-
den Maßnahmen 

0,6 1 3841NO0146 

F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten 0,6 1 3841NO0146 

J1 Reduktion der Schalenwilddichte 0,9 2 3841NO0146; 3841SW0034 

F112 Befahrung hydromorpher Böden nur bei Frost und Böden mit 
einem hohen Anteil an feinkörnigem Substrat nur in Trocken-
perioden oder bei Frost 

0.6 1 3841NO0146 

F122 Jahreszeitliche Beschränkung der Nutzung (Anfang Septem-
ber bis Ende Februar) 

0,6 1 3841NO0146 

O50 Anlage von Randstreifen und -flächen - 

 

1 auf an das Biotop 3841NO0121 
angrenzenden Agrarflächen 

O70 Anlage eines Ackerrandstreifens - 6 Auf an die Biotope 3841NO0194; 
-0198, -0216,  

-0231, -0167, -0172 angrenzen-
den Agrarflächen 
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Code Maßnahme  ha Anzahl  

Flächen  

Flächen -ID 

O125 Auszäunen von Biotop- und Habitatflächen (umliegende Ag-
rarflächen) 

- 1 Auf an das Biotop 3841NO0121 
angrenzenden Agrarflächen 

W1 Verfüllen eines Grabens oder einer Rohrleitung - 1 3841SW0034 

Alternativ zu F98 

FK01 Erhaltung und Entwicklung von Habitatstrukturen (Kombinati-
onsmaßnahme F41; F44; F102; F47; F90) 

0,9 2 3841NO0146; 3841SW0034 

F112 Befahrung hydromorpher Böden nur bei Frost und Böden mit 
einem hohen Anteil an feinkörnigem Substrat nur in Trocken-
perioden oder bei Frost 

0,3 1 3841SW0034 

F122 Jahreszeitliche Beschränkung der Nutzung (Anfang Septem-
ber bis Ende Februar) 

0,3 1 3841SW0034 

2.3 Ziele und Maßnahmen für Arten des Anhangs II der FFH -Richtlinie  1 

In den nachstehenden Kapiteln werden die Maßnahmen für die maßgeblichen Arten (Anhang II FFH-2 

RL) für das FFH-Gebiet Belziger Bach vorgestellt. 3 

2.3.1 Ziele und Maßnahmen für den Fischotter (Lutra lutra)  4 

Im Standarddatenbogen (Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher Fehler 2025) für das FFH-Gebiet 5 

Belziger Bach ist der Fischotter (Lutra lutra) mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) 6 

ausgewiesen (vgl. Kap. 1.7). Die Art ist für das FFH-Gebiet maßgeblich. Wesentliches Ziel ist die Erhal-7 

tung des Habitats mit langfristiger Überführung in einen guten Erhaltungsgrad (EHG B).  8 

Es sind dabei folgende Voraussetzungen für die Überführung des Habitats in einen günstigen Zustand 9 

sicherzustellen (NuL 2002): 10 

- Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes durch erhöhte Wasserzurückhaltung; 11 

- Renaturierung zerstörter Feuchtgebiete und naturfern verbauter und ausgebauter Gewässer 12 

einschließlich ihres Verlaufs und der Uferstrukturen; 13 

- Erhaltung und Ausbau der Gewässervernetzung sowie Schaffung nutzungsfreier Gewässer-14 

randstreifen; 15 

- Abbau der individuellen Gefährdung durch Entschärfung von Gefahrenpunkten an Kreuzungs-16 

bauwerken Gewässer/Verkehrstrasse; 17 

- Minderung des Reusentodes sowie Schaffung von gefahrlosen Durchwanderungsmöglichkei-18 

ten an Gewässern in Siedlungsräumen; 19 

- Schaffung ausreichend großer Ruhezonen in touristisch und wassersportlich intensiv genutzten 20 

Uferbereichen. 21 

Der folgenden Tabelle sind die Ziele für den Fischotter mit der zugehörigen Habitatgröße zu entnehmen. 22 

Tabelle 47:  Ziele für Vorkommen des Fischotters (Lutra lutra) im FFH-Gebiet Belziger Bach  23 

Erhaltungsgrad  Referenzzeit -
punkt 1)  

 

2025 

aktueller Zu-
stand  

 

2023 

angestrebte Ziele für den Fischotter bis 2030  

Erhalt bzw.  
Wiederherstellung  
des Zustandes  

Erhaltungsziel  Entwicklungsziel 
und ergänzendes 
Schutzziel  

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 
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Erhaltungsgrad  Referenzzeit -
punkt 1)  

 

2025 

aktueller Zu-
stand  

 

2023 

angestrebte Ziele für den Fischotter bis 2030  

Erhalt bzw.  
Wiederherstellung  
des Zustandes  

Erhaltungsziel  Entwicklungsziel 
und ergänzendes 
Schutzziel  

gut (B) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

mittel bis schlecht (C) P: p 

H: 189 

P: p 

H: 189 

Erhalt des Zustandes P: p 

H: 189 

- 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

Summe P: p 

H: 189 

P: p 

H: 189 

 P: p 

H: 189 

- 

angestrebte Populationsgröße (P):  

angestrebte Habitatgröße (H):  

P: p 

H: 189 

2.3.1.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den Fischotter (Lutra lutra)  1 

Der Erhaltungsgrad des Fischotters im FFH-Gebiet Belziger Bach wurde mit mittel bis schlecht (EHG 2 

C) bewertet. Der Fischotter nutzt das Gebiet vermutlich vor allem als Nahrungs- und Transfergebiet. 3 

Die zukünftige Gewässerunterhaltung im FFH-Gebiet Belziger Bach und Nebenfließe soll weiterhin nur 4 

extensiv erfolgen (W53). Sturzbäume und Totholz sollen nach Möglichkeit belassen werden (W54) 5 

(siehe Ziele und Maßnahmen für den LRT 3260). Eine naturnahe Entwicklung der Fließgewässer inner-6 

halb des FFH-Gebietes Belziger Bach wirkt sich auch positiv auf den Lebensraum des Fischotters und 7 

die Qualität seines Habitats aus.  8 

Zur Sicherung der Art Fischotter im FFH-Gebiet Belziger Bach soll die Brücke im Zuge der B 102 am 9 

Lumpenbach fischottergerecht umgestaltet werden (B8). Um das Wanderhindernis für den Fischotter 10 

zu beseitigen, soll wenigstens eine Seite der Bermen verbreitert oder so ertüchtigt werden, dass der 11 

Fischotter sie gut nutzen kann. Bis dahin sollte ein Hinweis auf eine Gefahrenstelle (E96, Otterquerung) 12 

in beiden Fahrtrichtungen vor der Bachquerung angebracht werden. 13 

Entlang des Belziger Bachs und seiner Nebenfließe (Spring-, Dall- und Lumpenbach) sollen ungenutzte 14 

Gewässerrandstreifen beidseits eingerichtet werden (W26). Im Bereich von angrenzenden Acker- und 15 

Grünlandflächen wird die Anlage von Ackerrandstreifen (O70) oder Altgrasstreifen (O50) angestrebt. 16 

Ausreichend breite und beruhigte Gewässerrandstreifen dienen dem Fischotter als Versteck- und Ru-17 

heraum, Wanderkorridor sowie als Nahrungsgrundlage. Als optimale Breite sind 10 m angesehen.  18 

Tabelle 48:  Erhaltungsmaßnahmen für das Habitat des Fischotters (Lutra lutra)  im FFH-Gebiet Belziger 19 
Bach  20 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

W53 Unterlassen bzw. Einschränken der Maßnahmen der Gewässerunterhal-
tung 

- - Siehe LRT 3260 

W54 Belassen von Sturzbäumen / Totholz - - Siehe LRT 3260 

B8 Sicherung oder Bau von Biber- und Otterpassagen an Verkehrswegen  - 1 3841NO0213 

E96 Kennzeichnung sensibler Bereiche  - 1 3841NO0213 

W26 Schaffung von Gewässerrandstreifen an Fließ- und Standgewässern  - - Siehe LRT 3260 



 Managementplan für das FFH-Gebiet Belziger Bach 

 

Ziele und Maßnahmen 104 

 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flächen  

Flächen -ID 

O70 Anlage eines Ackerrandstreifens - - Siehe LRT 3260 

O50 Anlage von Randstreifen- und Flächen - - Siehe LRT 3260 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung des Zustandes 

- - - - - 

2.3.1.2 Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen  für den Fischotter 1 

(Lutra lutra)  2 

Im FFH-Gebiet Belziger Bach werden keine Entwicklungsziele und -maßnahmen für den Fischotter ge-3 

plant. 4 

2.3.2 Ziele und Maßnahmen für das Bachneunauge (Lampetra planeri ) 5 

Im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand nach Korrektur wissenschaftlicher 6 

Fehler) ist das Bachneunauge mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) gemeldet (vgl. Kap. 1.7). We-7 

sentliches Ziel sind die Erhaltung des Habitats und eines guten Erhaltungsgrades (EHG B). Die Art ist 8 

für das FFH-Gebiet Belziger Bach maßgeblich. 9 

Das Bachneunauge besiedelt den Belziger Bach nördlich der Ortslage Bad Belzig bis zur Mündung in 10 

die Plane und jeweils den Unterlauf des Lumpenbaches und des Springbaches. Es sind folgende Vo-11 

raussetzungen für den Erhalt des Habitats in einem günstigen Zustand sicherzustellen (LFU 2002): 12 

- Erhaltung aller derzeit besiedelten Habitate und der potentiell als Lebensraum geeigneten Fließ-13 

gewässerabschnitte in naturnahem Zustand in Bezug auf Gewässermorphologie, Hydrodyna-14 

mik und Gewässergüte durch geeignete Schutzmaßnahmen, 15 

- Rückführung der in ihrem Oberlauf durch Gewässerbaumaßnahmen stark veränderten Fließ-16 

gewässerabschnitte in einen naturnahen Zustand; 17 

- Verringerung der Belastung und Eutrophierung von Fließgewässersystemen, insbesondere ih-18 

rer Quellregionen und Oberläufe; 19 

- Zugriffsschutz über Vorschriften des besonderen Artenschutzes und ganzjährige Schonzeit. 20 

Der folgenden Tabelle sind die Ziele für das Bachneunauge mit der zugehörigen Habitat- und Populati-21 

onsgröße zu entnehmen. 22 

Tabelle 49: Ziele für Vorkommen des Bachneunauges (Lampet ra planeri)  im FFH-Gebiet Belziger Bach  23 

Erhaltungs-
grad  

Referenzzeit -
punkt 1)  

 

2025 

aktueller Zu-
stand  

 

2023 

angestrebte Ziele für das Bachneunauge bis 2030  

Erhalt bzw. Wieder-
herstellung des Zu-
standes  

Erhaltungsziel  Entwicklungsziel 
und ergänzendes 
Schutzziel  

hervorra-
gend (A) 

- - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

gut (B) P: 1.001-10.000 

H: 3,7 

P: 1.001-10.000 

H: 3,7 

Erhalt des Zustandes P: 1.001-10.000 

H: 3,7 

- 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

mittel bis 
schlecht (C) 

- - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung des 
Zustandes 

- - 

Summe P: 1.001-10.000 

H: 3,7 

P: 1.001-10.000 

H: 3,7  

 P: 1.001-10.000 

H: 3,7 

- 

angestrebte Populationsgröße (P):  

angestrebte Habitatgröße (H in ha):  

P: 1.001-10.000 

H: 3,7 
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1) Angabe aus Standarddatenbogen zum Zeitpunkt der Meldung unter Berücksichtigung der Korrektur wissenschaftlicher Fehler 1 
der Meldung 2 

2.3.2.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für das Bachneunauge (Lamperta planeri)  3 

Für das Bachneuauge wurden insgesamt vier Habitate entsprechend der Befischungsstrecken im FFH-4 

Gebiet Belziger Bach ausgewiesen. Die ausgewiesenen Habitate umfassen den Gewässerlauf des Bel-5 

ziger Baches nördlich der Ortslage Bad Belzig bis südlich der B 102 (Lampplan001, Fluss-km 13,8 ï 6 

11,5), südlich B 102 bis Einmündung Lumpenbach (Lampplan002, Fluss-km 11,5 ï 10,43), Einmündung 7 

Lumpenbach bis Fredersdorf mit den Unterläufen Lumpenbach und Springbach (Lampplan003, Fluss-8 

km 10,43 ï 6,3) und von Fredersdorf bis zur Mündung in die Plane (Lampplan004, Fluss-km 6,3 ï 0). 9 

Alle vier Habitate befinden sich in einem guten Erhaltungsgrad (EHG B). Dieser Erhaltungsgrad soll 10 

bewahrt werden und Beeinträchtigungen sind abzustellen. 11 

In großen Abschnitten des Belziger Baches bestehender natürliche und naturnaher Strukturen wie Mä-12 

ander, Totholz, Wurzeln, natürliche Pool-Riffle, Sequenzen mit detritushaltigen Feinsedimentakkumula-13 

tionen und kleinräumigen Kieshabitaten. Dennoch führt die fehlende ökologische Durchgängigkeit in-14 

nerhalb des FFH-Gebietes (Mühle Fredersdorf, Verrohrung und illegal errichteter Sohlabsturz Mühle 15 

Schwanebeck) sowie im Springbach (Ölschlägers Mühle, Springbachmühle) dazu, dass eine freie auf- 16 

und abwärts gerichtete Wanderung von Fischen verhindert wird. Diese Wanderhindernisse sollen so 17 

umgestaltet werden, dass sie für die schwimmschwachen Bachneunaugen passierbar sind (W49; W51; 18 

W52; W124; W154). 19 

In großen Abschnitten des Belziger Baches und der Nebenbäche finden keine beeinträchtigenden Ge-20 

wªsserunterhaltungsmaÇnahmen statt. ĂDies resultiert aus dem sich überwiegend im Erlenbruch befin-21 

denden natürlichen Gewässerverlauf, welcher keine Unterhaltungsmaßnahmen möglich und nötig 22 

macht. Ausnahmen bilden die Ausbaggerungen im Bereich Schwanebeck oberhalb der Wehranlage des 23 

Hochwasserentlasters und der Abschnitt des Fredersdorfer Baches unterhalb von Fredersdorf bis zum 24 

Mündungsbereich. Vor allem dort fanden in der Vergangenheit nicht artenschutzkonforme und gewäs-25 

serbeeinträchtigende Gewässerunterhaltungsmaßnahmen statt. So wurde das Gewässerprofil jährlich 26 

komplett gekrautet und mit nicht vermeidbaren Sedimententnahmen kam es infolgedessen zu einer zu-27 

sätzlichen sukzessiven Eintiefung und Aufweitung des Gewässerprofils. Gerade durch diese Sediment-28 

entnahmen besteht auch immer die Gefahr, dass die im Sediment lebenden Bachneunaugenquerder 29 

regelmäßig mit entnommen werden.ñ (IFB, WOLF 2024). Die Erforderlichkeit der Sedimententnahmen ist 30 

zu prüfen. Ist eine Sedimententnahme unvermeidbar, sind die Bachneunaugenquerder vorher durch 31 

fachkundige Personen abzufischen und in geeignete Gewässer umzusetzen (W167). Zum Umsiedlung 32 

eignen sich die Teiche an der Kleesenmühle (Biotop -0229) und die Teiche an der Reha-Klinik (Biotope 33 

-5005; -1037). Adulte Bachneunaugen können im gesamten Springbach (Biotope -0160; -5007; -1039) 34 

angesiedelt werden.  35 

Für eine gute Habitatqualität soll sich das Fließgewässer naturnah mit Mäandern und diversen Sohl-36 

strukturen entwickeln. Um diesen Zustand entwickeln bzw. zu erhalten, soll die Gewässerunterhaltung 37 

im FFH-Gebiet weiter extensiviert werden. Für die natürlichen Fließe soll lediglich eine beobachtende 38 

Gewässerunterhaltung angestrebt werden (W53). Bei nicht zu vermeidenden Unterhaltungsmaßnah-39 

men sind stets die Anforderungen des Bachneunauges an den Lebensraum zu berücksichtigen. Krau-40 

tungen und Böschungsmahd sollen, wenn überhaupt erforderlich, nur abschnittsweise und/oder als 41 

Pendelmahd oder Stromstrichmahd erfolgen (W55; W56). Auch ein Aussetzen der Unterhaltung bzw. 42 

ein mehrjähriger Abstand ist eine Extensivierung. Bei Krautungen soll ein deutlicher Abstand von der 43 

Sohle von mindestens 10 cm eingehalten werden. Auch die Böschungsmahd soll so erfolgen, dass der 44 

Boden nicht unbedeckt ist und die Gefahr des Einspülens in das Gewässer besteht. Auf Grundräumun-45 

gen ist generell zu verzichten (W60). Das Räumgut soll nach Querdern abgesucht werden und die ge-46 

fundenen Tiere wieder eingesetzt werden. Das Räumgut soll möglichst nicht in unmittelbarer Nähe zum 47 
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Gewässer gelagert werden. Derzeit erprobt der WBV Plane-Buckau eine Verwertung des Mähgutes in 1 

einer Biogasanlage.  2 

Da kiesige Laichhabitate fehlen, sollen an geeigneten strömungsreichen Abschnitten Laichkissen ein-3 

gebracht werden (W46). Nähere Erläuterungen dazu sind den Maßnahmenblättern zu entnehmen. 4 

Natürlich anfallende Störelemente, wie Sturzbäume und Totholz, sollen zur Erhöhung der Strukturvielfalt 5 

als wichtige Habitatelemente belassen werden (W54). Dort, wo derzeit keine Gehölze im Randbereich 6 

wachsen, können Strukturelemente wie Totholz, Stubben etc. eingebaut werden (W44).  7 

Im FFH-Gebiet Belziger Bach soll den Beeinträchtigungen durch zunehmende klimatisch bedingte Was-8 

serdefizite mit Waldumbau von Nadelholzforsten zu Laub-Mischwäldern (F86/W105) und mit Förderung 9 

natürlicher Gehölzsäume an Fließgewässern (W48; F62; W30) entgegengewirkt werden. Die vorhan-10 

denen Wasserrechte sollen geprüft werden. Wasserentnahmen aus den Oberflächengewässern sollen 11 

generell nicht in der Zeit von März bis September erfolgen. 12 

Um die Entwicklung des invasiven Signalkrebses (Pacifastacus leniusculus) im FFH-Gebiet Belziger 13 

Bach verfolgen zu können und um seine rasante Ausbreitung zumindest etwas einzudämmen, sollen 14 

regelmäßige Befischungen und Entnahmen mit Krebskörben stattfinden (W172). Inwieweit Signalkrebse 15 

auch einen Einfluss auf das Bachneunauge, z.B. durch Prädation von Eiern haben, ist nicht geklärt. 16 

Fakt ist, dass es sich um eine nichtheimische, ausgesetzte invasive Art der Unionsliste handelt für die 17 

nach der EU-VO 1143/2014 (Management-) Maßnahmen zur Bekämpfung / Regulierung und Überwa-18 

chung umgesetzt werden müssen. 19 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Erhaltungsmaßnahmen für die Habitate des Bachneunauges dar-20 

gestellt.  21 

Tabelle 50: Erhaltungsmaßnahmen für die Habitate des Bachneunauges ( Lamperta planeri)  im FFH-Ge-22 
biet Belziger  Bach  23 

Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flä-
chen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhaltung des Zustandes 

W51 Ersatz eines Sohlabsturzes durch eine Sohl-
gleite 

- 3 3841NO0076; -5007; -1039 

W53 Unterlassen bzw. Einschränken der Maßnah-
men der Gewässerunterhaltung 

3,7 22 3841NO0266; -0272; -0253; -0108; -0094;  

-0266; -0213; -0160; -5007; -7007; -1039;  

-0122; 

3741SO0151; -0153 

3841NO0091; -0047; -0048; -0049; -0052; 

3742SW0198;  

3841NO0093; -0909 

W54 Belassen von Sturzbäumen/Totholz - 7 3741SO0151; -0153; 3841NO0052; -0232;  

-0909; 3742SW0198; -0035 

W55 Böschungsmahd unter Berücksichtigung von 
Artenschutzaspekten (aufkommende Uferge-
hölze belassen) 

3,7 22 3841NO0266; -0272; -0253; -0108; -0094;  

-0266; -0213; -0160; -5007; -7007; -1039;  

-0122; 

3741SO0151; -0153 

3841NO0091; -0047; -0048; -0049; -0052; 

3742SW0198;  

3841NO0093; -0909 

W59 Keine Krautung 1,3 4 3841NO0052; -0153 

3841SW0198; 3841SO0151 

 

W60 Keine Grundräumung 1,7 8 3741SO0151; -0153 

3841NO0091; -0047; -0048; -0049; -0052; 

3742SW0198 

W46 Einbringen von natürlicherweise vorkommen-
den Substrate (Kiesbetten) 

- 14 3841SW0035; 3841SO0076;  

3841NO0272; -0094; -0909; -0091; -0047;  
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Code Maßnahme  ha Anzahl 
Flä-
chen  

Flächen -ID 

-0048; -0049; -0052; -0108 

3741SO0151; -0153 

3742SW0198 

W124 Reparatur von defekten Rauen Rampen und 
Sohlgleiten  

- 3 3841NO5007; -7007 

3841NO0100 

W154 Durchlass rückbauen oder umgestalten - 4 3841NO0909; -0094; -0213 

3841NO0100 

W113 Aufgabe eines Staus - 1 3841NO0100 

W123 Setzen von Sohlgleiten / rauen Rampen - 1 3841NO0100 

W52 Einbau einer Fischaufstiegshilfe - 1 3841NO0093 

W167 Initialbesatz mit gewässertypischen Fischar-
ten 

- 3 Mögliche Besatzgewässer: 

3841NO0229; -5005; -1037 

3841NO0160; -5007; -1039 

W172 Entnahme von Fisch-Neozoen 3,7 22 3841NO0266; -0272; -0253; -0108; -0094;  

-0266; -0213; -0160; -5007; -7007; -1039;  

-0122; 

3741SO0151; -0153 

3841NO0091; -0047; -0048; -0049; -0052; 

3742SW0198;  

3841NO0093; -0909 

- Prüfung der bestehenden Wasserrechte -  Für das gesamte FFH-Gebiet Belziger Bach 

- Keine Wasserentnahme von März bis Sep-
tember 

-  Für das gesamte FFH-Gebiet Belziger Bach 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung des Zustandes 

- - - - - 

2.3.2.1 Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen  für das Bachneunauge 1 

(Lamperta planeri)  2 

Für das Bachneuauge werden keine Entwicklungsziele und -maßnahmen geplant. 3 

2.3.3 Ziele und Maßnahmen für den Kammmolch (Triturus cristatus)  4 

Im Standarddatenbogen (Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher Fehler 2025) für das FFH-Gebiet 5 

Belziger Bach ist der Kammmolch (Triturus cristatus) mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad 6 

(EHG C) ausgewiesen (vgl. Kap. 1.7). Die Art ist für das FFH-Gebiet maßgeblich. Im Rahmen der Kar-7 

tierung erfolgte ein Nachweis des Kammmolches außerhalb des FFH-Gebietes Belziger Bach, jedoch 8 

in einem Kleingewässer in unmittelbarer Nähe des FFH-Gebietes (Entfernung ca. 40 m). Der Kamm-9 

molch wurde zudem in den Jahren 2021-2023 regelmäßig im Zuge der Amphibienwanderung am Am-10 

phibienzaun am Mühlenweg nachgewiesen und es ist davon auszugehen, dass der Kammmolch das 11 

FFH-Gebiet mit seinen Auenwäldern als Teillebensraum nutzt. Wesentliches Ziel sind der Erhalt des 12 

Laichgewässers außerhalb des FFH-Gebietes, der Erhalt der Auenwälder und die Ertüchtigung von 13 

Kleingewässern im FFH-Gebiet zu Laichhabitaten sowie die langfristige Überführung der Art in einen 14 

guten Erhaltungsgrad.  15 

Folgende Behandlungsgrundsätze hinsichtlich der langfristigen Etablierung eines guten Zustandes des 16 

Kammmolches sind im FFH-Gebiet Belziger Bach zu beachten: 17 

- Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes durch Wasserrückhaltung und Pegelanhe-18 

bung 19 

- Erhaltung und Wiederherstellung unzerschnittener Gewässerverbundsysteme und von Kleinge-20 

wässern aller Art 21 
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- Erhaltung und Schaffung von relevanten Elementen wie Säume, Heckenzüge, Versteckmög-1 

lichkeiten (Holz-, Steinhaufen) als Sommer-/Winterquartiere und als Trittsteine bzw. Wander-2 

korridore zur Vernetzung wichtiger Landlebensräume, 3 

- Minderung der Nährstoffdrift in Gewässern und Feuchtgebieten, 4 

- Verzicht auf Düngung und intensivem Weidebetrieb im Umfeld der Gewässer-Anlage extensiv 5 

genutzter Grünlandstreifen als Pufferzonen, 6 

- Umwandlung von Ackerland in extensiv genutztes Grünland auf Schlägen mit hoher Gewässer-7 

dichte, 8 

- Unterstützende Pflegemaßnahmen an Laichgewässern, 9 

- Schaffung stationärer und Einsatz mobiler Schutzanlagen an Verkehrswegen. 10 

Der folgenden Tabelle sind die Ziele für den Kammmolch mit der zugehörigen Habitat- und Populati-11 

onsgröße zu entnehmen. 12 

Tabelle 51: Ziele für Vorkommen des Kammmolch es (Triturus cristatus ) im FFH-Gebiet Belziger Bach  13 

Erhaltungsgrad  Referenzzeit -
punkt 1)  

 

2025 

aktueller Zu-
stand  

 

2023 

angestrebte Ziele für den Kammmolch bis 2030  

Erhalt bzw. Wieder-
herstellung  des Zu-
standes  

Erhaltungsziel  Entwicklungsziel 
und ergänzendes 
Schutzziel  

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- - 

gut (B)  - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- - 

mittel bis schlecht 
(C) 

P: p 

H: k.A. 

P: 1 

H: 4,4 

Erhalt des Zustandes P: p 

H: 4,4 

- 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- - 

Summe  P: p 

H: k.A. 

P: 1 

H: 4,4 

 P: p 

H: 4,4 

- 

angestrebte Populationsgröße (P):  

angestrebte Habitatgröße (H in ha):  

P: p 

H: 4,4 

1) Angabe aus Standarddatenbogen zum Zeitpunkt der Meldung unter Berücksichtigung der Korrektur wissenschaftlicher Fehler 14 
der Meldung; Populationsgröße: 1 = 1-5 Ind. 15 

2.3.3.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für den Kammmolch  (Triturus cristatus)  16 

Der Teich südlich des Lumpenbaches, außerhalb des FFH-Gebietes, in dem der Kammmolch im Jahr 17 

2023 nachgewiesen wurde, soll als Laichgewässer für die Art erhalten werden. 18 

Dafür ist für eine wenigstens teilweise Besonnung zu sorgen, in dem bei Bedarf Gehölze am Ufer teil-19 

weise entnommen werden (W30). Die Besonnung ist die Voraussetzung für das Wachstum von Sub-20 

mersvegetation, die für die Vermehrung eine entscheidende Rolle spielt, weil die Weibchen die Eier in 21 

die Blätter von Unterwasserpflanzen einwickeln um diese vor Fressfeinden zu schützen. Es ist zu si-22 

chern, dass der Teich nicht verlandet - zumindest ein Bereich sollte bis mindestens Mitte September, 23 

wenn die Metamorphose beendet ist, Wasser führen. Dafür soll der Teich bei Bedarf teilweise vertieft 24 

bzw. entschlammt werden (W83). 25 

Auf einen Besatz der Gewässer mit Fischen ist zu verzichten (W70). Davon ausgenommen sind adulte 26 

Bachneunaugen und Bachneunaugenquerder. Sie stellen für die Larven von Kammmolchen keine Ge-27 

fahr dar. 28 

Die Amphibienschutzmaßnahmen mit temporär errichteten Schutzzäunen am Mühlenweg sollen weiter-29 

geführt werden (B6). Mittelfristig soll die ökologische Durchgängigkeit im Zuge der Errichtung eines 30 
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neuen Durchlasses des Lumpenbaches im Zuge des Mühlenweges hergestellt werden. Es soll geprüft 1 

werden, ob auch eine dauerhafte Amphibienleiteinrichtung (B7) in Verbindung mit einer neu zu errich-2 

tenden Querung des Lumpenbaches im Zuge des Mühlenweges hergestellt werden kann (W154, siehe 3 

auch LRT 3260 Lumpenbach).  4 

Die Auenwälder als wesentlicher Teil des Landlebensraumes sollen erhalten und weiter entwickelt wer-5 

den (siehe Kap. 2.2.7). Die dem LRT 91E0* zugeordneten Maßnahmen Kombi-Maßnahme FK01 mit 6 

der Maßnahme F102 (Belassen und Mehren von vor allem liegendem Totholz) sowie der Maßnahme 7 

F31 (Entnahme gesellschaftsfremder Arten) kommen ebenso dem Kammmolch zugute.  8 

Tabelle 52:  Erhaltungsmaßnahmen für das Habitat des Kammmolchs (Triturus cristatus)  im FFH-Gebiet 9 
Belziger Bach  10 

Code Maßnahme  ha Anzahl Flächen  Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhalt eines Zustandes 

W83 Renaturierung von Kleingewässern 0,03 1 3841NO0243 

W30 Partielles Entfernen der Gehölze  k.A. 1 3841NO0243 

W70 Kein Besatz mit Fischen 0,03 1 3841NO0243 

B6 Anlage eines Amphibienschutzzaunes - 1 Biotop 3841NO0213 im Zuge 
des Mühlenweges 

B7 Anlage einer Amphibienleitanlage  - 1 Biotop 3841NO0213 im Zuge 
des Mühlenweges 

W154 Durchlass rückbauen oder umgestalten - 1 Biotop 3841NO0213 im Zuge 
des Mühlenweges 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung eines Zustandes 

- - - - - 

2.3.3.2 Entwicklungsziele und Entwicklungsmaßnahmen für den Kammmolch (Triturus crista-11 

tus)  12 

Für die Absicherung von ausreichend geeigneten Laichgewässern sollte in unmittelbarer Nähe (Abstand 13 

< 1.000 m) zum Gewässer mit Nachweis des Kammmolches ein zweites Laichgewässer für die Art 14 

ertüchtigt werden. Im FFH-Gebiet weisen die privaten Teiche an der Kleesenmühle eine potenzielle 15 

Eignung als Laichgewässer für die Art auf. Allerdings sind die Teiche mit Fischen besetzt. Dies entwertet 16 

den Lebensraum, da die Fische zugleich Prädatoren für Amphibien sein können. Aktuell ist nicht klar, 17 

wie viele Fische in den Teichen leben und ob Maßnahmen zur Reduktion des Fischbesatzes erforderlich 18 

sind. Zumindest sollte auf einen Fischbesatz (außer Bachneunaugen) verzichtet werden (W70). Für die 19 

Ertüchtigung als Laichgewässer sollte zumindest ein Teil des Ufers amphibienfreundlich abgeflacht und 20 

Flachwasserbereich etabliert werden (W86). Sollte der Teich abgelassen werden, ist dies nur von Ende 21 

Oktober bis Ende Februar möglich ohne Amphibien zu beeinträchtigen. 22 

Tabelle 53:  Entwicklung smaßnahmen für das Habitat des Kammmolchs (Triturus cristatus)  im FFH-Ge-23 
biet Belziger Bach  24 

Code Maßnahme  ha Anzahl Flächen  Flächen -ID 

W70 Kein Fischbesatz 1,2 1 3841NO0229 

W86 Abflachung von Gewässerkanten / Anlage 
Flachwasserbereiche 

1,2 

 

1 3841NO0229 
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2.3.4 Ziele und Maßnahmen für die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis ) 1 

Im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Belziger Bach (Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher 2 

Fehler) ist die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) 3 

ausgewiesen (vgl. Kap. 1.7). Im Rahmen der Kartierung erfolgten Nachweise an der Seedoche. Die Art 4 

ist für das FFH-Gebiet maßgeblich. Wesentliches Ziel sind die Erhaltung des Habitats und die Sicherung 5 

des guten Erhaltungsgrades. 6 

Folgende Behandlungsgrundsätze hinsichtlich der langfristigen Etablierung eines guten Erhaltungsgra-7 

des der Art sind im FFH-Gebiet Belziger Bach zu beachten (LFU 2002):  8 

- Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (Wasserrückhaltung in den Wassereinzugs-9 

gebieten); 10 

- Erhaltung aller Fortpflanzungs- und Entwicklungsgewässer sowie der potentiell als Lebensraum 11 

geeigneten Gewässer in den besiedelten Regionen in ihrer Hydrologie, Trophie, Wassergüte 12 

und Gewässerstruktur, in einem insgesamt sehr naturnahen unbeeinträchtigten Milieu;  13 

- Minimierung der Larvenprädation durch Fische, wo künstlicher Besatz;  14 

- Entwicklung derzeit übereutrophierter und als Larvenlebensraum nicht geeigneter Stillgewässer 15 

durch Renaturierung (Nährstoffentzug). 16 

Der folgenden Tabelle sind die Ziele für die Große Moosjungfer mit der zugehörigen Habitat- und Po-17 

pulationsgröße zu entnehmen. 18 

Tabelle 54: Ziele für Vorkommen der Großen Moosjungfer  (Leucorrhinia pe ctoralis ) im FFH-Gebiet Belzi-19 
ger Bach  20 

Erhaltungsgrad  Referenzzeit -
punkt 1)  

 

2025 

aktueller Zu-
stand  

 

2025 

angestrebte Ziele für die Große Moosjungfer  bis 2030  

Erhalt bzw. Wieder-
herstellung  des Zu-
standes  

Erhaltungsziel  Entwicklungsziel 
und ergänzendes 
Schutzziel  

hervorragend (A) - - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- - 

gut (B) P: p 

H: 8,8 

P: 3 

H: 8,8 

Erhalt des Zustandes P: p 

H: 8,8 

- 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- - 

mittel bis schlecht 
(C) 

- - Erhalt des Zustandes - - 

Wiederherstellung 
des Zustandes 

- - 

Summe  P: p 

H: 8,8 

P: 3 

H: 8,8 

 P: p 

H: 8,8 

- 

angestrebte Populationsgröße (P):  

angestrebte Habitatgröße (H in ha): 

P: p 

H: 8,8 

1) Angabe aus Standarddatenbogen zum Zeitpunkt der Meldung unter Berücksichtigung der Korrektur wissenschaftlicher Fehler 21 
der Meldung 22 

2.3.4.1 Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen für die Große Moosjungfer (Leucorrhinia 23 

pectoralis)  24 

Für die Große Moosjungfer wurde ein Habitat (Seedoche) mit 8,8 ha im guten Erhaltungsrad (EHG B) 25 

im FFH-Gebiet Belziger Bach ausgewiesen. Das Habitat ist zu erhalten und weiter zu entwickeln. Auf-26 

grund der großen Entfernung zu den nächsten Habitaten sollen weitere geeignete Kleingewässer als 27 

Habitate entwickelt werden.  28 

In der Seedoche ist mit geeigneten Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass der Wasserstand dauerhaft 29 

erhalten bleibt (W105). Das Stauwehr an der Seedoche soll ertüchtigt und gegen Manipulation Unbe-30 

fugter gesichert werden (W142). Alternativ kann ein Umbau erfolgen und eine Sohlschwelle gesetzt 31 
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werden (W140). Um eine ausreichende Besonnung zu gewährleisten kann bei Bedarf die teilweise Ent-1 

fernung von Gehölzen erforderlich werden (W30). Das Gewässer wird derzeit nicht fischereilich genutzt 2 

und soll auch zukünftig ungenutzt bleiben, um das Habitat nicht zu gefährden. 3 

Für die Sicherung die Entwicklung der lokalen Population ist ein regelmäßiges Monitoring zu empfehlen. 4 

Tabelle 55:  Erhaltungsmaßnahmen für das Habitat der Großen Moosjungfer  (Leucorrhinia pectoralis ) im 5 
FFH-Gebiet Belziger Bach  6 

Code Maßnahme  ha Anzahl Flä-
chen  

Flächen -ID 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Erhalt eines Zustandes 

W105 Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserstands an 
Gewässern 

k.A. 2 3841NO0191; -0192 

W142 Erneuerung eines Stauwehrs k.A. 1 3841NO0194 

Alternativ zu W142: 

W140 Setzen einer Sohlschwelle k.A. 1 3841NO0194 

W30 Partielles Entfernen der Gehölze (bei Bedarf) k.A. 1 3841NO0192 

Maßnahmen zur Umsetzung des Erhaltungsziels: Wiederherstellung eines Zustandes 

- - - - - 

2.3.4.2 Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen  für die Große Moos-7 

jungfer  (Leucorrhinia pectoralis)   8 

Aufgrund der großen Entfernung zu den nächsten bekannten Habitaten soll in näherer Umgebung ein 9 

weiteres geeignetes Kleingewässer als Habitat für die Große Moosjungfer entwickelt werden. Es wird 10 

vorgeschlagen, einen Teilbereich der ehemaligen Torfstiche in den Belziger Landschaftswiesen (ca. 11 

6,5 km entfernt, außerhalb des FFH-Gebietes Belziger Bach) als Libellenhabitat zu ertüchtigen (W83). 12 

Dabei sind die Anforderungen der Großen Moosjungfer an den Lebensraum zugrunde zu legen (siehe 13 

Kap. 2.3.4).  14 

Tabelle 56:  Entwicklungs maßnahmen für das Habitat der Großen Moosjungfer  (Leucorrhinia pectoralis ) 15 
im FFH-Gebiet Belziger Bach  16 

Code Maßnahme  ha Anzahl  

Flächen  

Flächen -ID 

W83 Renaturierung eines Kleingewässers k.A. k.A. Ehemalige Torfstiche am Großen Kanal 
(außerhalb des FFH-Gebietes Belziiger 
Bach) 

2.4 Ergänzende Schutzziele und Maßnah men für weitere naturschutzfach lich 17 

besonders bedeutsame Arten  18 

2.4.1 Enzwicklungsziele und ergänzende Schutzziele und Maßnahmen für den 19 

Bergmolch (Ichthyosaura alpestris)  20 

Der Bergmolch ist im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet nicht verzeichnet.  21 

Die Art gehört zu den seltensten Amphibienarten in Brandenburg und hat im Hohen Fläming ihren Ver-22 

breitungsschwerpunkt. Der Bergmolch wurde bei den Kartierungen des Kammmolches 2023 in einem 23 

Kleingewässer am Lumpenbach (Biotop 3841NO0243) erfasst (BUBO 2025). Es wurden ein Männchen 24 

und ein Weibchen gefunden. Die Art wurde auch im Zuge eines Amphibienschutzzaunes am Mühlen-25 

weg nachgewiesen: 2021: 5 Ind.; 2022: 3 Ind.; 2023: 58 Ind. Das Gewässer befindet sich außerhalb des 26 
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FFH-Gebietes, jedoch in unmittelbarer Nähe, ca. 20 m vom FFH-Gebiet entfernt. Das FFH-Gebiet Bel-1 

ziger Bach ist Teil des Lebensraums. 2 

Die Arten Kammmolch und Bergmolch haben ähnliche Ansprüche an den Lebensraum, allerdings ist 3 

eine Submersvegetation für den Bergmolch nicht essenziell.  4 

Für das Habitat des Kammmolchs wurden bereits Erhaltungsmaßnahmen für den Kammmolch ausge-5 

wiesen (siehe Kap. 2.3.3), die auch dem Bergmolch zugutekommen.  6 

2.5 Lösung naturschutzfachlicher Zielkonflikte  7 

Allgemein gilt, dass die Maßnahmen so zu planen sind, dass die Erhaltungsziele für maßgebliche LRT 8 

und Arten der Anhänge I und II FFH-RL erreicht werden. Die Planung ist nach Möglichkeit so durchzu-9 

führen, dass Zielkonflikte insbesondere zu folgenden Themen vermieden werden: 10 

- Arten des Anhangs IV FFH-RL 11 

- Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 12 

- Arten mit internationaler Verantwortung Brandenburgs 13 

- Arten und Lebensräume mit nationaler Verantwortung Brandenburgs 14 

- gesetzlich geschützte Biotope 15 

Bachauen sind dynamische Ökosysteme und an natürliche Störungen (z. B. Hoch- und Niedrigwasser, 16 

Laufverlagerung) angepasst. Mit der Besiedlung des FFH-Gebietes durch den Biber (Castor fiber) sind 17 

in den letzten Jahren naturschutzfachliche Veränderungen der maßgeblichen LRT 3260; 91E0* und der 18 

Habitate der maßgeblichen Art Bachneunauge entstanden. Die durch den Biber errichteten Dämme 19 

stauen Wasser in den Fließgewässern an. Damit wird die Fließeigenschaft beeinflusst. Einhergehend 20 

sind Sauerstoffmangel, ausbleibender Sedimenttransport, Verschlammung von kiesigen Sohlsubstraten 21 

und Überstauungen. Bei andauernder Überstauung sterben auch Erlen ab. Andererseits schafft der 22 

Biber neue Feuchtlebensräume mit der nachfolgenden Besiedlung mit weiteren wertvollen Arten. Die 23 

Biberdämme stellen jedoch kein unüberwindbares Wanderhindernis für Bauchneunaugen dar. Die 24 

durch den Biber verursachten naturschutzfachlichen Beeinträchtigungen sollten generell toleriert wer-25 

den. Für den Erhalt der Bachneunaugenhabitate soll durch die Naturschutzbehörde einzelfallweise ent-26 

schieden werden ggf. einen Damm zurückzunehmen oder zu drainieren. 27 

2.6 Ergebnis der Erörterung der Ziele und der Abstimmung von Maßnah-28 

men 29 

Die 1. regionale Arbeitsgruppe fand am 22.06.2023 statt. Es wurden die Ergebnisse der Lebensraum-30 

typen- und Biotopkartierung sowie erste Maßnahmenvorschläge vorgestellt.  31 

Die 2. regionale Arbeitsgruppe traf sich am 23.07.2025 am Vormittag für den südlichen Bereich bis 32 

Fredersdorf. Es nahmen insgesamt 13 Teilnehmer (Behörden, Nutzer und Akteure) teil. 33 

Für den nördlichen Bereich in den Belziger Landschaftswiesen fand eine 2. regionale Arbeitsgruppe am 34 

Nachmittag des 23.07.2025 statt, in der auch der Abschnitt der Plane in den Belziger Landschaftswiesen 35 

betrachtet wurde. Es nahmen 17 Personen teil (Behörden, Nutzer und Akteure). Im Rahmen dieser 36 

Veranstaltungen wurden Ergebnisse der faunistischen Kartierungen und der Entwurf der Maßnahmen-37 

planung vorgestellt.  38 

In der Diskussion wurde herausgestellt, dass die Umsetzung der vorgeschlagenen FFH-Maßnahmen 39 

im Einvernehmen mit den Nutzern und Eigentümern erfolgen wird. Es wurde die Befürchtung geäußert, 40 
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dass mit der Umsetzung von FFH-Maßnahmen angrenzende landwirtschaftliche Flächen vernässt wer-1 

den könnten. Die Möglichkeit der Vernässung von angrenzenden Nutzflächen wurde im Rahmen der 2 

Machbarkeitsstudie für die Belziger Landschaftswiesen zur Erfüllung der Ziele der WRRL (IHC 2020, 3 

siehe Kap. 1.3, Tabelle 1) geprüft. Dort, wo eine Gefährdung erkannt wurde, wurden neu zu errichtende 4 

Verwallungen vorgesehen, um diese Flächen zu schützen. Für die Umsetzung der Maßnahmen aus der 5 

Machbarkeitsstudie sind konkretisierende hydrologische Planungen notwendig. Die hochwasserrechtli-6 

che Sicherheit muss im Planfeststellungsbeschluss, der für die Maßnahmenumsetzung notwendig ist, 7 

nachgewiesen werden. Es wurde gefragt, wie die Maßnahmen finanziert werden. Dafür stehen Förder-8 

Richtlinien zur Verfügung, für die ein Antrag gestellt werden muss. Diese Richtlinien haben eine be-9 

grenzte Laufzeit.  10 

Es gab Hinweise auf das Vorkommen des Bibers und was zu tun ist, wenn durch seine Tätigkeit an-11 

grenzende Nutzflächen beeinträchtigt werden. Dies wurde von der zuständigen Naturschutzbehörde 12 

beantwortet: es ist immer eine Einzelfallentscheidung notwendig, da der Biber gemäß Bundesnatur-13 

schutzgesetz streng geschützt ist. Es gab einen Hinweis auf den Neophyt Wunder-Lauch (Allium para-14 

doxum), der entlang der Fließgewässer in den letzten Jahren eingewandert ist. Hier sollen zeitnah Maß-15 

nahmen zur Entnahme und Zurückdrängung getroffen werden.  16 
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3 Umsetzungskonzeption für Erhaltungsmaßnahmen  1 

Im Folgenden werden die Erhaltungsmaßnahmen der für das FFH-Gebiet signifikant eingestuften LRT 2 

des Anhangs I der FFH-RL und Arten des Anhangs II der FFH-RL zusammenfassend dargestellt.  3 

Zu den laufenden und dauerhaften Erhaltungsmaßnahmen zählen alle wiederkehrenden 4 

Landnutzungen oder Maßnahmen der Landschaftspflege, die für den Erhalt des jeweiligen LRT 5 

erforderlich sind. 6 

Weiterhin gibt es einmalige Maßnahmen (investive Maßnahmen). Bei den einmaligen bzw. übergangs-7 

weisen Erhaltungsmaßnahmen werden drei Kategorien unterschieden: 8 

¶ Kurzfristige Erhaltungsmaßnahmen: Umsetzungsbeginn im laufenden oder folgenden Jahr, weil 9 

sonst ein Verlust oder eine erhebliche Schädigung der LRT-Fläche droht 10 

¶ Mittelfristige Erhaltungsmaßnahmen: Umsetzung nach 3 Jahren, spätestens jedoch nach 10 11 

Jahren 12 

¶ Langfristige Erhaltungsmaßnahmen: Beginn der Umsetzung nach mehr als 10 Jahren 13 

Um die Bedeutung einer Maßnahme für die Zielerreichung (FFH) zu kennzeichnen, wird jeder 14 

MaÇnahme eine Nummer von 1 bis x zugeordnet. Die Ă1ñ hat die hºchste Prioritªt. Hºchste Prioritªt 15 

haben Maßnahmen zur Erreichung der Erhaltungsziele für maßgebliche LRT im FFH-Gebiet. 16 

3.1 Dauerhafte Erhaltungsmaßnahmen  17 

In der folgenden Tabelle sind alle Maßnahmen für Lebensraumtypen und Arten aufgeführt, die dauerhaft 18 

umzusetzen sind. Hierzu zählen alle wiederkehrenden Landnutzungen oder Maßnahmen der Land-19 

schaftspflege, die für den Erhalt der LRT und Arten im Gebiet erforderlich sind. Im FFH-Gebiet Belziger 20 

Bach werden als dauerhafte Erhaltungsmaßnahmen für die Gewässer und das Bachneunauge vorran-21 

gig Maßnahmen zur Sicherung eines ausreichend hohen Wasserstandes und zur Etablierung einer na-22 

turnahen Fließgewässerdynamik vorgesehen. Zur Etablierung und Sicherung von Offenland-LRT wer-23 

den Pflegemaßnahmen wie die Mahd und die Beseitigung von Gehölzen vorgesehen. Auf den Flächen 24 

der Wald-LRT verfolgen die Maßnahmen die Förderung und Sicherung der lebensraumtypischen Baum-25 

artenzusammensetzung sowie das Zulassen der natürlichen Sukzession und Anreicherung von Habi-26 

tatstrukturen, bei frühzeitiger Entnahme von gesellschaftsfremden Baumarten. 27 

In der folgenden Tabelle sind die Maßnahmen aufgeführt, die im FFH-Gebiet Belziger Bach dauerhaft 28 

umzusetzen sind. 29 

 30 

 31 

 32 
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Tabelle 57:  Dauerhafte Erhaltungsmaßnahmen im FFH -Gebiet Belziger Bach  1 

Prio  LRT/ Art  FFH-Er-
hal-
tungs-
maßn. 

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Kon-
sultation  

Bemerkung  Flächen -ID 

1 3260 

Bachneun-
auge; Fisch-
otter 

E/W W53 Unterlassen bzw. Einschränken von Maßnah-
men der Gewässerunterhaltung 

3,0 jährlich (dauer-
haft) 

Gewässerunterhaltungs-
plan 

offen E 

 

 

 

 

W 

3841NO0266; -0272; -0253; -
0108; -0094;  

-0266; -0213; -0160; -5007; -
7007; -1039;  

-0122 
 

3741SO0151; -0153 

 

1 3260; Bach-
neunauge; 
Fischotter 

E/W W54 Belassen von Sturzbäumen und Totholz - jährlich (dauer-
haft) 

Gewässerunterhaltungs-
plan 

offen E 

 

 

 

 

W 

3841NO0266; -0272; -0253; -
0108; -0094;  

-0266; -0213; -0160; -5007; -
7007; -1039;  

-0122 
 

3741SO0151; -0153 

 

1 3260 E F62/F98 Förderung natürlicher Gehölzsäume an Fließ- 
und Standgewässern durch Entnahme gesell-
schaftsfremder Gehölze / Zulassen der natür-
lichen Sukzession mit ggf. ersteinrichtender 
Maßnahme 

- jährlich (dauer-
haft) 

Gewässerunterhaltungs-
plan 

offen E 

 

 

3841NO0094; -5007; -0122 
 
 

1 3260 W W44 Einbringen von Störelementen (z.B. Stubben 
und Totholz) 

- jährlich Gewässerunterhaltungs-
plan 

offen - -3741SO0151; -0153 

 

1 3260 E W21 Einstellen der Einleitung von Oberflächen-
wasser (Keine Einleitung von ungereinigtem 
Wasser) 

- jährlich (dauer-
haft) 

Vollzug § 65 BbgWG i. V.  

mit § 57 WHG durch uWB 

offen  3841NO0160; -5007; -7007; -
1039 

1 3260 E O125 Auszäunen von Biotop- und Habitatflächen 
(an Gewässer angrenzende Weideflächen) 

- jährlich (dauer-
haft) 

 offen  3841NO0094 

1 3260 E W144 Wasserentnahmen einschränken oder ein-
stellen (keine Wasserentnahmen zwischen 
März und September) 

- jährlich (dauer-
haft) 

§ 44 Nr. 3 BbgWG  offen - - 
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Prio  LRT/ Art  FFH-Er-
hal-
tungs-
maßn. 

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Kon-
sultation  

Bemerkung  Flächen -ID 

1 6410 E O114 Mahd (1-2 x/Jahr) 2,8 jährlich Vertragsnaturschutz offen - 3841SW0038, -0047; -0049;  
-0079; -0153 

1 6410 E O118 Beräumung des Mahdgutes 2,8 jährlich Vertragsnaturschutz offen - 3841SW0038, -0047; -0049;  
-0079; -0153 

1 6410 E O128 Erste Nutzung ab 16.07. - jährlich Vertragsnaturschutz offen - 3841SW0047 (nördl. Bereich) 

1 6410 E O41 Keine Düngung  2,8 jährlich Vertragsnaturschutz offen - 3841SW0038, -0047; -0049;  

-0079; -0153 

1 6430 E W53 Unterlassen bzw. Einschränken von Maßnah-
men der Gewässerunterhaltung (falls erfor-
derlich, dann nur einseitige oder abschnitts-
weise Mahd der Sohle bzw. der Böschung) 

- jährlich Gewässerunterhaltungs-
plan 

offen - 3841SW0041bb  

(am LRT 3260-Biotop -0035) 

3841NO0262bb  
(am LRT 3260-Biotop -0266) 

1 6430 E W130 Mahd an Gewässer-/ Grabenufern nur in 
mehrjährigen Abständen (alle 3-5 Jahre)  

- jährlich Gewässerunterhaltungs-
plan 

offen - 3841SW0041bb  

(am LRT 3260-Biotop -0035) 

3841NO0262bb  
(am LRT 3260-Biotop -0266 

1 6430 E W131 Schnittgut bzw. Räumgut aus der Gewäs-
serunterhaltung nicht in der Nähe des Ge-
wässers lagern 

- jährlich Gewässerunterhaltungs-
plan 

offen - 3841SW0041bb  

(am LRT 3260-Biotop -0035) 

3841NO0262bb  
(am LRT 3260-Biotop -0266 

1 6510 E O114 Mahd (2x/Jahr) 0,2 jährlich Vertragsnaturschutz offen - 3841NO0252 

1 6510 E O118 Beräumung des Mahdgutes  0,2 jährlich Vertragsnaturschutz offen - 3841NO0252 

1 6510 E O43 Keine Stickstoff-Düngung 0,2 Jährlich 

(dauerhaft) 

Vertragsnaturschutz offen  3841NO0252 

1 91E0* E F121 Keine forstliche Bewirtschaftung und sonstige 
Pflegemaßnahmen 

34,6 jährlich - offen - 3841NO0121; -0194; -0198;  

-0278; -5011;  

3841SW0042; -5001;  

3841SO0074; -5001; -0047 
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Prio  LRT/ Art  FFH-Er-
hal-
tungs-
maßn. 

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Kon-
sultation  

Bemerkung  Flächen -ID 

1 91E0* E F98 Zulassen der natürlichen Sukzession mit ggf. 
ersteinrichtenden Maßnahmen 

12,8 jährlich - offen - 3841NO0110; -0113; -0167;  

-0172; -0178;  

-0216; -0231 

1 91E0* E F31 Entnahme gesellschaftsfremder Baumarten 9,4 bei Bedarf - offen - 3841NO0110; -0113; -0167;  

-0172; -0178;  

1 91E0* E W148 Maßnahmen zur Eindämmung von Neophy-
ten an Gewässern 

5,3 bei Bedarf Gewässerunterhaltungs-
plan; Vertragsnaturschutz 

offen - 3841NO0278; -5011 

1 91E0* E FK01 Erhaltung und Entwicklung von Habitatstruk-
turen 

47,2 jährlich - offen Alternativ zu 
F121/F98 

3841NO0110; -0113; -0167;  

-0172; -0178; -0216; -0231;  

-0121; -0194; -0198;  

-0278; -5011; 

3841SW0042; -5001;  

3841SO0074; -5001; -0047 

1 91E0* E F112 Befahrung hydromorpher Böden nur bei 
Frost, und Böden mit einem hohen Anteil an 
feinkörnigem Substrat nur in Trockenperio-
den oder bei Frost 

47,2 jährlich - offen Alternativ zu 
F121/F98 

3841NO0110; -0113; -0167;    

-0172; -0178;  

-0216; -0231; -0121;     

-0194; -0198;  

-0278; -5011; 

3841SW0042; -5001;  

3841SO0074; -5001; -0047 

1 91E0* E F122 Jahreszeitliche Beschränkung der Nutzung 
(Monate, in denen die Bäume unbelaubt sind, 
i.d.R. Anfang September bis Ende Februar) 

 

 

 

47,2 jährlich - offen Alternativ zu 
F121/F98 

3841NO0110; -0113; -0167;   

-0172; -0178;  

-0216; -0231; -0121;    

-0194; -0198;  

-0278; -5011; 

3841SW0042; -5001;  

3841SO0074; -5001; -0047 
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Prio  LRT/ Art  FFH-Er-
hal-
tungs-
maßn. 

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Kon-
sultation  

Bemerkung  Flächen -ID 

1 91E0* E J1 Reduktion der Schalenwilddichte 47,2 jährlich Abschussplanung offen - 3841NO0110; -0113; -0167;    

-0172; -0178;  

-0216; -0231;  -0121; -0194;  

-0198; -0278; -5011; 

3841SW0042; -5001;  

3841SO0074; -5001; -0047 

1 Kammmolch E W70 Kein Fischbesatz (und Abfischen) 0,03 Jährlich (dau-
erhaft) 

- offen - 3841NO0243 

3841NO0229 

1 Kammmolch E B6 Anlage eines Amphibienschutzzaunes 

 

- Jährlich - offen - Biotop 3841NO0213 im Zuge 
des Mühlenweges 

3.1 Einmalige Erhaltungsmaßnahmen ï investive Maßnahmen  1 

Bei den einmaligen Erhaltungsmaßnahmen handelt sich überwiegend um Biotop- oder HabitatinstandsetzungsmaÇnahmen (ĂErsteinrichtungsmaÇnahmenñ), die der 2 

Beseitigung von Defiziten dienen und in der Regel einmalig umgesetzt und dann gegebenenfalls von den dauerhaften Nutzungen oder Pflegemaßnahmen abgelöst/ 3 

übernommen werden. 4 

3.1.1 Kurzfristige Umsetzung der Maßnahmen  5 

Im FFH-Gebiet Belziger Bach werden einmalige Maßnahmen, die kurzfristig umzusetzen sind für, Fließgewässer-; Offenland-; und Wald-LRT geplant. Für den Fisch-6 

otter wird zudem die Kennzeichnung von sensiblen Bereichen (Querungsbereiche) vorgesehen. 7 

In der folgenden Tabelle sind investive Maßnahmen aufgeführt mit deren Umsetzung kurzfristig zu beginnen ist. 8 
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Tabelle 58: Kurzfristige Erhaltungsmaßnahmen im FFH -Gebiet Belziger Bach  1 

3.1.1 Mittelfristige Umsetzung der Maßnahmen  2 

Als investive, mittelfristig umzusetzende Erhaltungsmaßnahmen, werden im FFH-Gebiet Belziger Bach u.a. das Setzten von Sohlschwellen sowie die Schaffung von 3 

Gewässerrandstreifen an Fließ- und Standgewässern geplant.  4 

Tabelle 59: Mittelfristige Erhaltungsmaßnahmen im FFH -Gebiet Belziger Bach  5 

Prio  LRT/Art  FFH-Erhal-
tungsmaßn.  

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Konsultation  Bemerkung  Flächen -ID 

1 Fischotter E E96 Kennzeichnung sensibler Berei-
che  

- einmalig - offen - 3841NO0213 

Prio  LRT/Art  FFH-Er-
hal-
tungs-
maßn. 

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Konsultation  Bemerkung  Flächen -ID 

1 3260 E/W W26 Schaffung von Gewässerrand-
streifen an Fließ- und Standge-
wässern 

- einmalig - offen - 3841NO0122; -0094; 
3741SO0151; -0153 

 

1 3260 E W51 Ersatz eines Sohlabsturzes 
durch eine Sohlgleite 

- einmalig - offen - 3841NO5007; -1039 

1 3260 E W154 Durchlass rückbauen oder um-
gestalten 

- einmalig - offen - 3841NO0094; -0213 

1 3260 E W41 Beseitigung der Uferbefestigung - einmalig - offen - 3841NO0160; -0094 

1 3260 E W124 Reparatur von rauen Rampen 
und Sohlgleiten 

- einmalig - offen - 3841NO5007; -1039 

1 3260 W W137 Neuprofilierung des Fließgewäs-
serabschittes zur Förderung na-
turnaher Strukturen 

- einmalig - offen - 3741SO0151; -0153 

 

1 3260 W W30 Partielles Entfernen der Gehölze 
(Hybrid-Pappeln) 

- einmalig - offen - 3741SO0151; -0153 
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3.1.1 Langfristige Umsetzung der Maßnahmen  1 

In der folgenden Tabelle sind investive Maßnahmen aufgeführt mit deren Umsetzung langfristig zu beginnen ist. 2 

Als investive langfristige Erhaltungsmaßnahme wird im FFH-Gebiet Belziger Bach für den Fischotter im Zuge von Straßensanierungen der Bau von fischottergerechten 3 

Querbauwerken und die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Bachneunaugen und Amphibien avisiert. 4 

Tabelle 60: Langfristige  Erhaltungsmaßnahmen im FFH -Gebiet Belziger Bach  5 

Prio  LRT/Art  FFH-Er-
hal-
tungs-
maßn. 

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Konsultation  Bemerkung  Flächen -ID 

1 3260 W W48 Gehölzpflanzung an Fließgewäs-
sern (punktuell, gruppenweise) 
im Bereich für Sichtschneisen für 
die Großtrappe (Biotope -0052; -
0198) nur niedrig wachsende 
Gehölze verwenden wie Grau-
Weide ï Salix cinerea, Korb-
Weide ï Salix viminalis 

- einmalig - offen - 3741SO0151; -0153 

 

1 91E0* E W140 Setzen von Sohlschwellen - einmalig - offen - 3841NO0110; -0113;   

-0167; -0216; -0231;  

-0121; -0194; -0198;  

-0278; -5001;  

3841SO0047 

1 Kammmolch E W83 Renaturierung von Kleingewäs-
sern 

0,03 einmalig - offen - 3841NO0243 

1 Kammmolch E W30 Partielles Entfernen der Gehölze  k.A. einmalig - offen - 3841NO0243 

 

Prio  LRT/Art  FFH-Erhal-
tungsmaßn.  

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Konsultation  Bemerkung  Flächen -ID 

1 Fischotter E B8 Sicherung oder Bau von Biber- 
und Otterpassagen an Verkehrs-
wegen 

- einmalig - offen - 3841NO0213 
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  1 

Prio  LRT/Art  FFH-Erhal-
tungsmaßn.  

Code 
Maßn. 

Maßnahme  ha Maßnahmen - 
häufigkeit  

mögliches  
Umsetzungsinstrument  

Ergebnis Konsultation  Bemerkung  Flächen -ID 

1 Kammmolch E B7 Anlage einer Amphibienleitan-
lage  

- einmalig - offen - 39841NO0213 im 
Zuge des Mühlenwe-
ges 

1 Kammmolch E W154 Durchlass rückbauen oder um-
gestalten 

- einmalig - offen - 3841NO0213 im Zuge 
des Mühlenweges 
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4 Literaturverzeichnis, Datengrundlagen  

4.1 Rechtsgrundlagen  

Die FFH-Managementplanung im Land Brandenburg basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen in 

der jeweils geltenden Fassung: 

- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 

Naturschutzausführungsgesetz ï BbgNatSchAG) vom 21. Jan. 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 03]), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 17]) 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 

29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 

23.10.2024 (BGBl. 2024 I, Nr. 323) 

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz ï WHG) vom 31. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 

2023 (BGBl. I Nr. 409) 

- Gesetz zum Schutz von Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz ï PflSchG) vom 6. Februar 

2012 (BGBl. I S. 148, 1281), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. De-

zember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert worden ist  

- Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz-Anwendungs-

verordnung) vom 10. November 1992 (BGBl. I S. 1887), die zuletzt durch Artikel 3 der Verord-

nung vom 24. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 216) geändert worden ist 

- Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) (ABl. L 20 vom 

26.1.2010, S. 7ï25), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2019/1010 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 (ABl. L 170 vom 25.6.2019, S. 115ï127) 

- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie - FFH-RL) 

(ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7-50), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des Ra-

tes vom 13. Mai 2013 (Abl. L 158, vom 10.06.2013, S193-229) 

- Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 

Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1ï73) 

- Verordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden (Naturschutzzuständigkeitsver-

ordnung - NatSchZustV) vom 27. Mai 2013 (GVBl. II/13, [Nr. 43]), zuletzt geändert durch Ver-

ordnung vom 23. Oktober 2024 (GVBl. II/24, [Nr. 92]) 

- Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung 

- BArtSchV) vom 16.02.2005 (BGBI. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-

setzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. I S. 95)  

- Einundzwanzigste Verordnung zur Festsetzung von Erhaltungszielen und Gebietsabgrenzun-

gen für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (21. Erhaltungszielverordnung - 21. Er-

hZV) vom 18. Juni 2018 (GVBl. II/18, [Nr. 41]) 

https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/GVBl_II_92_2024.pdf
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- Verordnung ¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHoher Flªming - Belziger Landschaftswiesenñ 

vom 17. Oktober 1997 (GVBl. II/97, [Nr. 32], S.826) zuletzt geändert durch Artikel 8 der Ver-

ordnung vom 29. Januar 2014 (GVBl. II/14, [Nr. 05])  

- Verordnung ¿ber das Naturschutzgebiet ĂBelziger Landschaftswiesenñ vom 24. Mai 2005 

(GVBl. II/05, [Nr. 13], S.245) geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 4. November 2019 

(GVBl. II/19, [Nr. 91], S.10) 
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5 Glossar  

Erläuterungen zu Fachbegriffen aus dem Bereich Natura 2000 

Anhänge der FFH -Richtlinie  

Zur FFH-Richtlinie gehören folgende sechs Anhänge: 

- Anhang I:  Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung 

besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 

- Anhang II : Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung 

besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 

- Anhang III:  Kriterien zur Auswahl der Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung bestimmt und als besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden könnten. 

- Anhang IV:  Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse. 

- Anhang V:  Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus 

der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können. 

- Anhang VI:  Verbotene Methoden und Mittel des Fangs, der Tötung und Beförderung 

Arten (prioritär)  

- Siehe Ÿ prioritªre Arten 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse (Art. 1 g) FFH -Richtlinie)  

ĂArten, die in dem in Artikel 2 bezeichneten Gebiet 

- bedroht sind, außer denjenigen, deren natürliche Verbreitung sich nur auf Randzonen des vor-

genannten Gebietes erstreckt und die weder bedroht noch im Gebiet der westlichen Paläarktis 

potentiell bedroht sind, oder 

- potentiell bedroht sind, d.h. deren baldiger Übergang in die Kategorie der bedrohten Arten als 

wahrscheinlich betrachtet wird, falls die ursächlichen Faktoren der Bedrohung fortdauern, oder  

- selten sind, d. h., deren Populationen klein und, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar be-

droht oder potentiell bedroht sind. Diese Arten kommen entweder in begrenzten geographi-

schen Regionen oder in einem größeren Gebiet vereinzelt vor, oder 

- endemisch sind und infolge der besonderen Merkmale ihres Habitats und/ oder der potentiel-

len Auswirkungen ihrer Nutzung auf ihren Erhaltungszustand besondere Beachtung erfordern. 

Diese Arten sind in Anhang II und/ oder Anhang IV oder Anhang V aufgeführt bzw. können dort aufge-

f¿hrt werden.ñ 

Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen)  

Maßnahmen i.S.d. § 15 Abs. 2 BNatSchG zum Ausgleich und Ersatz unvermeidbarer Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft.  
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Berichtspflicht (Art. 17 FFH -RL) 

Bericht über die Durchführung der im Rahmen dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen. Dieser 

Bericht enthält insbesondere Informationen über die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Erhaltungsmaß-

nahmen sowie die Bewertung der Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Erhaltungszustand der 

Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des Anhangs II sowie die wichtigsten Ergebnisse der 

in Artikel 11 genannten Überwachung. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet alle sechs Jahre einen Be-

richt zu erstellen. 

Besondere Schutzgebiete (Art. 1 l) FFH -RL) 

Ein von den Mitgliedstaaten durch eine Rechts- oder Verwaltungsvorschrift und /oder eine vertragliche 

Vereinbarung als ein von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesenes Gebiet, in dem die Maßnah-

men, die zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen 

Lebensräume und/ oder Populationen der Arten, für die das Gebiet bestimmt ist, erforderlich sind, 

durchgef¿hrt werden.ñ  

Biogeographische Region  

Die biogeographischen Regionen der Europäischen Union werden im Rahmen des europäischen Na-

turschutzes zur Einordnung der Natura 2000-Gebiete verwendet. Sie bilden eine Basis zur Beurteilung 

der Schutzwürdigkeit eines Gebietes. Europa wurde in folgende biogeographische Regionen einge-

teilt: 

- Alpine Region 

- Atlantische Region 

- Schwarzmeerregion 

- Boreale Region 

- Kontinentale Region 

- Makronesische Region 

- Mediterrane Region 

- Pannonische Region 

- Steppenregion 

- Anatolische Region 

- Arktische Region 

Das Land Brandenburg gehört zur kontinentalen Region. 

Biotoptypen -/LRT-Kartierung (BBK)  

Kartierungsmethode zur Erfassung und Bewertung von Biotopen und Lebensraumtypen im Land 

Brandenburg. Siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/biotopkartierung/  

Entwicklungsmaßnahmen und ergänzende Schutzmaßnahmen  

Maßnahmen für Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie, die nicht zu Er-

haltungsmaßnahmen zählen und zur Umsetzung von Entwicklungszielen und ergänzenden Schutzzie-

len dienen, bzw. Maßnahmen für weitere naturschutzfachlich besonders bedeutsame Arten. 
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Entwicklungsziele und ergänzende Schutzziele  

Entwicklungsziele gehen hinsichtlich ihrer Qualität oder Quantität bezogen auf die maßgeblichen Be-

standteile eines FFH-Gebietes über die Erhaltungsziele hinaus. Sie können sich entweder auf die glei-

chen Lebensraumtypen und Arten beziehen oder aber auf Lebensraumtypen und Arten mit sehr ho-

hem Entwicklungspotential. Sie sind für die Umsetzung der rechtlichen Verpflichtung des Landes für 

die Wahrung und Herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht erforderlich. Die ergänzen-

den Schutzziele beziehen sich auf weitere naturschutzfachlich besonders bedeutsame Arten. 

Erhaltungsgrad  

Zustand von Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie auf der Ebene von 

FFH-Gebieten und/ oder einzelner Vorkommen im Gebiet. 

Erhaltung/ Erhaltungsmaßnahme (Art. 1 a) FFH -RL) 

ĂErhaltung: alle MaÇnahmen, die erforderlich sind, um die nat¿rlichen Lebensrªume und die Populatio-

nen wildlebender Tier- und Pflanzenarten in einem günstigen Erhaltungszustand im Sinne des Buch-

staben e) oder i) zu erhalten oder diesen wiederherzustellen.ñ Eine Erhaltungsmaßnahme für einen 

Lebensraumtyp des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie in einem FFH-Gebiet 

kann auf den aktuellen Zustand einer konkreten Maßnahmenfläche bezogen, die Erhaltung oder Ver-

änderung des Zustandes dieser Flªche bedeuten. Das Wort ĂErhaltungñ bezieht sich in diesem Zu-

sammenhang auf den Erhaltungszustand des Lebensraumtyps und/oder der Art im gesamten FFH-

Gebiet und nicht auf den Zustand der einzelnen Maßnahmenfläche. 

Erhaltungsziel (§ 7 (1) Punkt 9. BNatSchG)  

ĂZiele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines g¿nstigen Erhaltungszustandes 

eines natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer im Anhang II der Richtlinie 

92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Art für 

ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind.ñ 

Erhaltungszustand  

Zustand der Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie auf Ebene der Bun-

desländer, der Mitgliedsstaaten und der biogeographischen Regionen. 

Fauna-Flora -Habitat -Richtlinie (FFH -RL) 

Naturschutzrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 92/43/EWG) zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

FFH-Gebiet  

Besondere Schutzgebiete gemäß FFH-Richtlinie. 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung haben sind nach § 30 Bundesnatur-

schutz-gesetz in Verbindung mit § 18 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz gesetzlich 

geschützt.  

Liste der gesetzlich geschützten Biotope: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/bio-

topschutz/kartieranleitung-und-methodik/  

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/kartieranleitung-und-methodik/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/kartieranleitung-und-methodik/
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Biotopschutzverordnung: https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212203 

Günstiger Erhaltungszustand (§ 7 (1) Punkt 10. BNatSchG)  

Zustand im Sinne von Artikel 1 Buchstabe e und i der Richtlinie 92/43/EWG und von Artikel 2 Nummer 

4 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABI. L 143 vom 30.04.2004, S. 

56), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/31/EG (ABI. L 140 vom 5.6.2009, S. 114) geändert worden 

ist. 

Art. 1 Buchstabe e) 

- ĂDer Erhaltungszustand eines nat¿rlichen Lebensraums wird als Ăg¿nstigñ erachtet, wenn 

- sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, be-

ständig sind oder sich ausdehnen und 

- die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen be-

stehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen werden und 

- der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstabens i) güns-

tig ist.ñ 

Art. 1 Buchstabe i) 

 ĂDer Erhaltungszustand wird als Ăg¿nstigñ betrachtet, wenn 

- aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein 

lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfris-

tig weiterhin bilden wird, und 

- das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermut-

lich abnehmen wird und 

- ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein 

wird, um langfristig ein ¦berleben der Populationen dieser Art zu sichern.ñ 

Habitat einer Art (Art. 1 f) FFH -RL) 

Durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmter Lebensraum, in dem diese Art in ei-

nem der Stadien ihres Lebenskreislaufs vorkommt. 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen  

Kohärenzsicherungsmaßnahmen sind im Rahmen der Zulassung eines Projektes nach § 34 Abs. 3 

BNatSchG festgelegte Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen Netzes 

Natura 2000. Über die getroffenen Maßnahmen müssen die Mitgliedstaaten die Europäische Kommis-

sion unterrichten. 

Kompensationsmaßnahmen  

Siehe Ÿ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212203
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Lebensraumtyp/Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 

(Art. 1 c) FFH -RL) 

Diejenigen Lebensräume, die in dem in Artikel 2 erwähnten Gebiet 

- im Bereich ihres natürlichen Vorkommens vom Verschwinden bedroht sind 

oder 

- infolge ihres Rückgangs oder aufgrund ihres an sich schon begrenzten Vorkommens ein ge-

ringes natürliches Verbreitungsgebiet haben 

oder 

- typische Merkmale einer oder mehrerer der folgenden fünf biogeographischen Regionen auf-

weisen: alpine, atlantische, kontinentale, makronesische und mediterrane. 

Dies Lebensraumtypen sind in Anhang I aufgeführt bzw. können dort aufgeführt werden. 

Lebensraumtyp -Entwicklungsfläche  

Fläche, die sich mit geringem Aufwand in einen Lebensraumtyp überführen lässt oder sich absehbar 

von selbst zu einem Lebensraumtyp entwickelt (offensichtliche Entwicklungsrichtung zu einem Le-

bensraumtyp).  

Leitbild  

Maximal erreichbare Erhaltungsgrad in Bezug auf die standörtlichen Gegebenheiten, die Einschät-

zung der bestehenden Gefährdungen und Beeinträchtigungen sowie des aktuellen Zustandes eines 

Lebensraumtyps oder einer Art.  

Maßgebliche Bestandteile  

Zu den maßgeblichen Bestandteilen eines FFH Gebietes gehören: 

- die signifikant vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I sowie die Artenvorkommen 

nach Anhang II der FFH-Richtlinie (einschließlich ihrer Habitate), 

- die lebensraumtypischen und besonders charakteristischen Arten der Lebensraumtypen, so-

weit sie f¿r den Ăg¿nstigen Erhaltungszustandñ maÇgeblich sind, 

- die f¿r einen Ăg¿nstigen Erhaltungszustandñ notwendigen Flªchen sowie weitere biotische und 

abiotische Standortfaktoren, räumlich-funktionale Beziehungen und gebietsspezifische Struk-

turen bzw. Funktionen, soweit sie für die im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen und Ar-

ten von Bedeutung sind. 

Maßgebliche Lebensraumtypen und Arten  

Im FFH-Gebiet signifikant vorkommende Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-

Richtlinie, für die anhand der Kriterien des Anhangs III der FFH-Richtlinie, das jeweilige Gebiet gemel-

det/ausgewiesen wurde.  

Nationale Naturlandschaften  

Zu den Nationalen Naturlandschaften (synonym für Großschutzgebiete verwendet) zählen im Land 

Brandenburg der Nationalpark Unteres Odertal, drei Biosphärenreservate und elf Naturparke.  



Managementplan für das FFH-Gebiet Belziger Bach  

 

132 Glossar 

 

Natura 2000 -Gebiete  

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und Europäische Vogelschutzgebiete. 

Prioritäre Arten (Art, 1 h) FFH -RL) 

ĂDie unter Buchstabe g) Ziffer i) genannten Arten, f¿r deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund ih-

rer natürlichen Ausdehnung im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere Verantwor-

tung zukommt; diese prioritären Arten sind in Anhang II mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.ñ 

Prioritäre Lebensraumtypen (Art. 1 d) FFH_RL)  

Die in dem in Artikel 2 genannten Gebiet vom Verschwinden bedrohten natürlichen Lebensraumtypen, 

für deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund der natürlichen Ausdehnung dieser Lebensraumtypen 

im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere Verantwortung zukommt; diese prioritä-

ren natürlichen Lebensraumtypen sind im Anhang I mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. 

Referenzzeitpunkt  

Zeitpunkt der Meldung an die EU. Sofern der EU eine Korrektur wissenschaftlicher Fehler gemeldet 

wurde, ist der Zeitpunkt der Korrektur der Referenzzeitpunkt. 

Nicht signifikante Lebensraumtypen und Arten  

Lebensraumtypen sind für ein FFH-Gebiet nicht signifikant, wenn nur Formen eines Lebensraumtyps 

nach Anhang I vorhanden sind, die von geringem Erhaltungswert sind. Arten sind für ein FFH-Gebiet 

nicht signifikant, wenn sie in einem FFH-Gebiet nur selten beobachtet werden (z.B. vereinzelte Zu-

wanderung). Im Standarddatenbogen sind nicht signifikante LRT bzw. Arten mit einem ĂDñ gekenn-

zeichnet. F¿r LRT erfolgt diese Eintragung im Feld ĂReprªsentativitªtñ und f¿r Arten im Feld ĂPopula-

tionñ. (siehe Durchf¿hrungsbeschluss der Kommission vom 11. Juli 2011) 

Standarddatenbogen (SDB)  

Ein für die Meldung von Gebieten nach der FFH-Richtlinie und nach der Vogelschutzrichtlinie und für 

die Dokumentation für das Natura-2000-Netz zu verwendendes standardisiertes Formular. Struktur 

und Inhalte des Standarddatenbogens sind im Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Juli 

2011 über den Datenbogen für die Übermittlung von Informationen zu Natura-2000-Gebieten erläutert. 

Verträglichkeitsprüfung  

Prüfung von Plänen oder Projekten, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbin-

dung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-

menwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten (s. Art. 6 (3) FFH-

Richtlinie und §§ 34, 36 BNatSchG). 

Vogelschutzgebiet (SPA -Gebiet)  

Nach Richtlinie 2009/147/EG als Schutzgebiet für Vogelarten des Anhangs I ausgewiesene Gebiete. 

(Engl.: Special Protection Area, SPA) 

Vogelschutzrichtlinie (VS -RL)  

Richtlinie zum Schutz der wildlebenden Vogelarten und ihrer Lebensräume in der Europäischen Union 

(Richtlinie 2009/147/EG) 
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Wiederherstellung (Art. 2 Abs. 2 FFH -RL) 

Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungs-

zustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftli-

chem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen. 

Die Wiederherstellung ist gemäß der FFH-Richtlinie Teil der Erhaltung und umfasst Maßnahmen der 

Wiederherstellung oder Renaturierung von Lebensraumtypen und Habitaten von Arten, einschließlich 

der eventuellen Wiederansiedlung ausgestorbener Tier- und Pflanzenarten. Die Maßnahmen zielen 

dabei auf die Wiederherstellung bzw. Erreichung eines günstigen Erhaltungszustandes ab. 
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6 Kartenverzeichnis  

Karte 1a: Landnutzung 

Karte 1b: Schutzgebiete 

Karte 2:  Bestand und Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhangs I der FFH-Richtlinie und 

weiterer wertgebender Biotope  

Karte 3:  Habitate und Fundorte der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Karte 4:  Maßnahmen  

Karte 5:  Eigentümerstruktur 

Karte 6:  Biotoptypen 

Hinweis: Die Karten 1a, 2, 3, 4, 5 bestehen aus jeweils zwei und die Karte 6 aus drei Blättern. 

.
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7 Anhang  

Anhang 1: Maßnahmenflächen je Lebensraumtyp/Art ï wird im Rahmen der weiteren Bearbei-

  tung erstellt 

Anhang 2: Maßnahmen sortiert nach Flächen-Nr. ï wird im Rahmen der weiteren Bearbeitung 

  erstellt 

Anhang 3: Maßnahmenblätter ï wird im Rahmen der weiteren Bearbeitung erstellt 
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